Arbeitsbehelf
fur Dienstgeberlnnen und Lohnverrechnerinnen

gultig ab dem Beitragszeitraum Janner 2010

Osterreichische Sozialversicherung

www.sozialversicherung.at



Burgenlandische Gebietskrankenkasse

www.bgkk.at

Adresse: | 7000 Eisenstadt Telefon: | 026 82/ 608 — 0
B @ K Esterhazyplatz 3 Fax: 026 82/ 608 — 1041
TR TR e-mail: melde.beitrag@bgkk.at
Feblelskrombemkasse DVR: 0023973
Kérntner Gebietskrankenkasse www.kgkk.at
Adresse: | 9021 Klagenfurt Telefon: | 050 5855 — 2700
‘ ‘ Kempfstralle 8 Fax: 050 5855 — 2780
Melde-, Versicherungs- und Bei- e-mail: meldewesen@kgkk.at
b= tragswesen DVR: 0024007
Niederdsterreichische Gebietskrankenkasse www.noegkk.at
Adresse: | 3100 St. Pdlten Telefon: 05 0899
N OGKK Kremser LandstraRe 3 Fax: 05 0899 — 6550
Wir varacrosn S Postanschrift: 3101 St. Polten e-mail: hauptstelle@noegkk.at
Postfach 164 DVR: 0023965
Oberdsterreichische Gebietskrankenkasse www.ooegkk.at
Adresse: | 4021 Linz Telefon: | 057807 -0
. Gruberstral3e 77 Fax: 05 7807 — 104210
Postfach 61 e-mail: sekretariat.vs@ooegkk.at
FORUM GFSUNDHFIT DVR;: 0023981
Salzburger Gebietskrankenkasse www.sgkk.at
Adresse: | 5021 Salzburg Telefon: | 0662/ 8889 — 0
G l ( l( Engelbert-Weil3-Weg 10 Fax: 0662/ 8889 — 4008
gt tealie Postfach 2020 e-mail: mvb@sgkk.at
DVR: 0024015
Steiermarkische Gebietskrankenkasse www.stgkk.at
Adresse: | 8011 Graz Telefon: | 0316/ 8035 — 4100
3, Josef-Pongratz-Platz 1 Fax: 0316/ 8035 — 1593
E ¢ Postfach 900 e-mail: mvb.post@stgkk.at
DVR: 0023990
Tiroler Gebietskrankenkasse www.tgkk.at
Wir sorgen fiir Gesundheit. Adresse: | 6021 Innsbruck Telefon: | 059160
'rcl(( Klara-Polt-Weg 2 Fax: 059160 — 51033
Tiroler Gebieiskrankeniasse: Postfach 574 e-mail: mvb.vii@tgkk.at
DVR: 0024023
Vorarlberger Gebietskrankenkasse www.vgkk.at
Adresse: | 6850 Dornbirn Telefon: 050 8455
o VGKK Jahngasse 4 Fax: 050 8455 — 1309
ST anmereree e-mail: beitragsabteilung@vgkk.at
DVR: 0024031
Wiener Gebietskrankenkasse www.wgkk.at
Adresse: | 1100 Wien Telefon: 01/ 601 22-0
Wienerbergstrale 15-19 Fax: 01/602 46 13
we K Postanschrift: 1100 Wien e-mail: office@wgkk.at
Postfach 6000 DVR: 0023957



mailto: melde.beitrag@bgkk.at
mailto: sekretariat.vs@ooegkk.at
mailto: mvb.post@stgkk.at
mailto: mvb.vii@tgkk.at

Inhaltstibersicht

Inhaltstbersicht

l. Allgemeine Hinweise Seite
I N | Y o =T g (=] 0 £ Y [P PPUUPUPPRPTR 3
N W ] (0 11 €3 o o o S PPR 3
3. Beschaftigung in einem EU-Mitgliedstaat, einem EWR-Staat bzw. der Schweiz.............ccccceeeeeen. 4
4. Elektronischer Datenaustausch mit Dienstgebern — ELDA ..o 4
LT =g ==Y To 18] o T FSR A 13 =T o U 7
6. Gemeinsame Prifung aller lohnabh&ngigen Abgaben............oo e 9
R V=Y o 1=Y T3 T A T o Y=Y oot 9
8. Uraub iM AUSIANG.......co ettt e e et e e e e e e e e et e e e e e e e s nbrbeeeeaae s 10

[I.  Bildung der Beitragsgrundlage
1. AKKOrdSCRIUSSZANIUNG .....eeeiiiiiiiiiiite ettt e e e e e e et e e e e e e e e e nnbeeeaeeeeaaanes 12
2. Allgemeine BeitragSgruNAIage .........cuvvviiiiie e e e e s s e e e e e s s e s e e e e e e s r e e e e 12
3. Allgemeine Beitragsgrundlage in besonderen FAllen ............c...oeiiiiiiiiiiiee e 12
O T = o EoyA=T 11 £ 10 o [ OO PP PPPPPPRPN 15
ST =1 01 (o =Y | USRI 15
6. Entgeltfortzahlung im KrankheitSfall. ... 20
7. Entgeltfortzahlungsfonds bei der AUVA ...t e e nraareeee s 21
8. HOChSIDEItragSOIrUNGIAGEN .....eeiiiie ittt e e e e e e e et b e e e e e e e e e e abbeeeaaaeaas 22
9. SACHDEZUGE ...ttt e ahb e e e b e e nnes 23
10. Sonderfalle zur Berechnung der Versichertenanteile ...............ooooiiiiiiiee i 25
S To] a0 =T 4= 101 110 Vo 1= o (TR OUP RPN 25
2 I 1o 1= o [ OSSR 26
13. Urlaubsersatzleistungen/KindigungsentSChadigUNGEN ...........ooi i 27
1. Beitragsgruppenbestimmung fur den Regelfall.............ooouiiiiiiii e 29
2. Beitragsgruppen UNd BeItragSSALtZE.......uuuiiieiiiiiiiiiiee e e e e e e s s s e e e e e e s e s e e e e e e e e e e e 32
3. Beitragsgruppen und Beitragssatze flr LeNrlinge. ... 33
4. Abzug der Dienstnehmeranteile - BeISPIEIE.........uii i 35
5. Arbeitslosenversicherungsbeitrage bei niedrigem EINKOMMEN..........ccccveeeiiiiiiiiiieeee e, 37
6. BeitragSNaCRWEISUNG ......oueiiiiiiiiie et e st e e e nbe e e e anbbe e e e e 38
7. Lohnzettel und BeitragsgrundlagennacChWeIS ..........ceeeeeiiiiiiiiiieee e e s e e e e e sanrrene e e 42
8. Einzahlung der Beitrdge — BUChUNGSWEQ ..........uuiiiiiiiiiiiie e 49
S T = 1T | = o L= == = o TP 49

IV. Sonstige Bestimmungen
1. Arbeits- und EntgeltSheSIAtIGUNG .. ..eviiieeii et e e e s s e e e e e e e s e reeee e e e e nnnes 50
2. BetriebDliCE VOISOIQEe. .. .. ..ottt e e e e e s bbb e eeaaeeas 50
3. Bonus/Malus-System - ENtall...........ooiiiiii e 58
4. Insolvenz-EntgeltsicherungSzuschlag (IE) .........cocuiiiiriiie i 58
5. ArbeiterKammMEIUMIBGE ... ..eeiii i st e e et bt e e s anb bt e e sabbe e e e nnees 58
6. LandarbeiterkammeErUmMIAQE .......ccoovieiiiiiii e e e e e e s e e e e e e e e e e anrrreeaees 59
7. NachtschwerarbeitS-Beitrag (NB) ..........oeeiiiiiiiiiiiiiieie ettt e e e e e e e snbaeaaaeaas 59
8. Neugrindungs-FOrderUNQGSOESEIZ .....uuuuiieei i i ittt e e e e s e e e e e s s e e e e e e s s st ereeaeessenssreereeeees 60
9. Schlechtwetterentschadigungsbeitrag (SW) ........uuuiiiiiioiiiiiiiee e 61
10. Schwerarbeit im Sinne der SchwerarbeitsverordnuNg..........coccveiiiiiiieiiieie e 62
Y CY Vo g1 (o =1 | OSSR 63
12. WohnbaufOrderungShEItIAG ........oueeieiiieie et e ettt e e e e e e s bbb aeeaa e e e e annes 64



© XN O~ DR

VI.

© N O~ DR

e~ ol e =
O M WDNPRERO

Inhaltstibersicht

= 0 10=] 0 =T 1= [ 1T o TSP PRRR 65
FallWweiSe BESCHATIGLE ....eeiii i e e e e e e st ae e e e e e e e e sianreaeeeeeeeeeanns 65
Famili@NNOSPIZKAIENZ .......oeiii ettt e e e ettt e e e e e e s s abe e e e e e e e e e annns 66
Ferialarbeiterinnen und Ferialangestellte ..........oooooiiiiiiiiiiiee e 68
[ LS LTl DI 1T oIS V=] g1 =T PP TTTT TP UPRPTRN 69
Geringflgig BESCRATIGLE........oiii e 71
KiNAerbetrEUUNGSGEI .......oeeiie e e e e e e e e e e e e e s s e e e e e e e e s ssstaeeeeeeesesnns 74
(0] 4 11 o = TR PP PUPRP 76
Mehrfache BEeSChAIGUNG ... e e e e e s e e e e e e e s snnnareeaeeeaeannns 76
. Mitversicherung — Zusatzbeitrag flr ANGENOIIQE .......c..eviiiiiiie e 78
s PRASENZAIBNST ...ttt b e e e b e e et 79
A 1Y/ 1o 1= 0 1 PSPPI 79
Formulare und Erlauterungen
Mindestangaben-ANMEIAUNG .........ooii it s s ee e e e e e e e e abbeaeeeaaaeaaannes 80
F Y 01011 (o 6] o o TSP PP PP PRI 82
Y o] .4 1= T 11 o PR 84
Mindestangaben-Anmeldung fir eine fallweise beschaftigte Person.........ccccccvviveeiiiiieciiien e, 86
An- und Abmeldung einer fallweise beschaftigten Person .........cccccceeviiiiiiiiiic e 88
ANAEIUNGSMEIAUNG ......oevieeieeieee ettt ettt et te et et e et seeaeeteeteeteste st etesaessessetesteeseaenna 90
Familienhospizkarenz - An-, Ab- und Anderungsmeldung ..........c.cc.ooveeeeeeieeececece e 92
Arbeits- und ENtgeltSheStAtIGUNG ..o e e e e e e e 94
Arbeits- und Entgeltsbestatigung fir Wochengeld............coovo i 96
. SChWErarbEItSMEIAUNG ....vviieiii e e e e e s s e e e e e e e s e saareeaeeeeeanns 98
. Lohn- und Gehalts&nderungSmeEldUNG ...........oeiiiiiiiiii e a e e eees 100
ST o] gl =T 2= L g [0 aTe TS 1411 o 0 oV PSSR 102
. Meldung zum verminderten AV-Beitrag bei geringem Einkommen durch Vorschreibebetriebe ..... 104
. Meldung zum BV-Beitrag durch Vorschreibebetriebe............coooiiiiii e 106
. Meldung des Service-Entgelts durch Vorschreibebetriebe...........ccoovveiiiiiiii e, 108

Stichwortverzeichnis



Allgemeine Hinweise fiir den Dienstgeber

|. Allgemeine Hinweise flr die Dienstgeberin/den
Dienstgeber

1. Allspartenservice

Das Allspartenservice geht von dem Gedanken aus, dass Dienstgeberinnen und versicherte Personen bei
jeder Dienststelle der Kasse bzw. bei jedem Versicherungstréger, unabhangig von der tatsachlichen Zu-
standigkeit - auch bundeslanderiberschreitend - Antréage, Meldungen und Mitteilungen einreichen kénnen.
Das bedeutet, dass die interne Weiterleitung solcher Schriftsticke zwischen allen ASVG-
Versicherungstragern (Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung) fristwahrend gewahrleistet ist. Es
wird also jener Versicherungstrager, bei dem das Schriftstlick einlangt, fur die unverzigliche Weiterleitung
sorgen. Er fungiert damit quasi als "Poststelle". Die Dienstgeberin/Der Dienstgeber bzw. die versicherte
Person muss nicht mehr eigens die zustandige Stelle fur die Erledigung ihrer/seiner Angelegenheiten
aufsuchen.

Unternehmen mit Betriebsstatten in mehreren Bundeslandern missen ihre Mitarbeiter entsprechend der
ortlichen Zustandigkeit der Gebietskrankenkasse bei verschiedenen Gebietskrankenkassen melden. Sol-
che Betriebe miissen ihre Meldungen nun nicht mehr unbedingt an die zustandigen Krankenkassen vertei-
len, sondern sie kbnnen alles an einer Stelle abgeben. Wichtig ist lediglich, dass die Meldungen bei einem
Versicherungstrager innerhalb der Meldefrist eingereicht werden. Langen die Unterlagen in der Folge erst
nach Ablauf der Frist beim zusténdigen Versicherungstrager ein, hat das fiir den Meldepflichtigen keine
nachteiligen Folgen.

Ausnahmen:

e Vom Allspartenservice nicht erfasst ist der Zahlungsverkehr. Zahlungen (Beitrage) missen nach wie
vor an den zusténdigen Versicherungstrager iberwiesen werden.

e Schriftstiicke (Meldungen, Antrage, usw.), die nicht eindeutig erkennen lassen, welcher Versiche-
rungstrager zustandig ist, missen zurtickgewiesen werden. Die fristwahrende Einbringung geht in
solchen Féllen verloren.

Vom Allspartenservice sind vorerst nur die nach dem ASVG organisierten Versicherungstrager betroffen,

nicht also die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft und die Sozialversicherungsanstalt

der Bauern.

2. Auskunftspflicht

Auf Anfrage des Versicherungstragers haben

« die Dienstgeberlnnen bzw. die sonstigen meldepflichtigen Personen und Stellen,

« Personen, die Geld- bzw. Sachbeziige gem. § 49 Abs. 1 und 2 ASVG leisten oder geleistet haben,
unabhéangig davon, ob der Empfanger als Dienstnehmer tétig war oder nicht,

« im Fall einer Bevollmachtigung nach 8 35 Abs. 3 oder § 36 Abs. 2 ASVG auch die Bevollmé&chtigten

langstens binnen 14 Tagen wahrheitsgemaf Auskunft Uber alle fur das Versicherungsverhéltnis maf3ge-

benden Umsténde zu erteilen. Weiters ist den Bediensteten der Versicherungstréger/Finanzémter wéhrend

der Betriebszeit Einsicht in alle Geschéftsbiicher und Belege sowie sonstigen Aufzeichnungen zu gewéh-

ren, die fir das Versicherungsverhéltnis von Bedeutung sind. Die Mitarbeiterlnnen des Versicherungstra-

gers bzw. Finanzamtes haben sich auf Verlangen selbstverstandlich auszuweisen.

Die Bezirksverwaltungsbehérde kann tUber Antrag der Kasse die Dienstgeberinnen usw. zur Erfiillung der
gesetzlichen Pflichten verhalten. Verst6Re gegen die Auskunftspflicht stellen eine Verwaltungstbertretung
dar und unterliegen den Strafbestimmungen des § 111 ASVG.

Auskunftspflicht der freien Dienstnehmerinnen (88 43 Abs. 2, 58 Abs. 3 ASVG)

Die freien Dienstnehmerinnen sind verpflichtet, der Dienstgeberin/dem Dienstgeber Auskunft Uber das
Bestehen einer die Pflichtversicherung als freie Dienstnehmerin/freier Dienstnehmer ausschlieBenden anderen
Pflichtversicherung auf Grund ein und derselben Tatigkeit zu erteilen.

Insbesondere wird diese Auskunftsverpflichtung der freien Dienstnehmerin/des freien Dienstnehmers das
Bestehen oder den Wegfall der Gewerbeberechtigung betreffen. Fur die Meldeverpflichtung sind keine
Formvorschriften vorgesehen, inshesondere kein Formular des Krankenversicherungstragers. Es wird
daher notwendig sein, eine schriftliche Bestatigung der freien Dienstnehmerin/des freien Dienstnehmers zu
Beginn seiner Tatigkeit einzuholen bzw. von bereits tatigen freien Dienstnehmerlnnenn eine solche nach-
traglich abzuverlangen. Darin sollte einerseits der AusschlieBungsgrund fir die Versicherung nach § 4
Abs. 4 ASVG angefuhrt werden. Andererseits ist die freie Dienstnehmerin/der freie Dienstnehmer aus-
drucklich auf die Auskunftsverpflichtung gegentiber der Dienstgeberin/dem Dienstgeber nachweislich auf-
merksam zu machen.
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Bei einem Versto3 gegen diese Auskunftsverpflichtung der freien Dienstnehmerin/des freien Dienst-
nehmers schuldet die Dienstgeberin/der Dienstgeber nur den auf ihn entfallenden Beitragsteil. Den
auf die freien Dienstnehmerin/den freien Dienstnehmer entfallenden Beitragsteil schuldet dieser dann
selbst. Die Verletzung der Auskunftsverpflichtung durch die freien Dienstnehmerin/den freien Dienstneh-
mer ist der Kasse von der Dienstgeberin/vom Dienstgeber nachzuweisen.

3. Beschéftigung in einem EU-Mitgliedstaat, einem EWR-Staat bzw.
der SCHWEIZ

Grundregeln

e Dienstnehmerinnen sind grundsatzlich in dem Staat versichert, in dem sie ihre Erwerbstatigkeit
ausuben!

Dies gilt sowohl fir Dienstnehmerinnen als auch selbstéandig Erwerbstétige, und zwar auch dann,
wenn diese in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder EWR-Staat wohnen oder wenn ihre Unterneh-
men bzw. Dienstgeberinnen ihren Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder EWR-Staat haben.

e Dienstnehmerinnen sind grundsatzlich immer nur den Rechtsvorschriften eines einzigen EU-
Mitgliedstaates, EWR-Staates oder der Schweiz unterworfen!

e Dies gilt sowohl fur Dienstnehmerlinnen als auch fir selbsténdig Erwerbstétige, fur die die Bestim-
mungen der EG-Verordnungen gelten, und zwar auch dann, wenn sie ihre Erwerbstatigkeit in mehre-
ren EU-Mitgliedstaaten oder EWR-Staaten austben. Auch Personen, die in vier oder funf EU-
Mitgliedstaaten oder EWR-Staaten gleichzeitig beschéftigt sind, sind nur den Rechtsvorschriften ei-
nes einzigen EU-Mitgliedstaates oder EWR-Staates unterworfen (siehe Sonderfalle).

Sonderféalle

e Dienstnehmerinnen, die gewdhnlich in mehr als einem EU-Mitgliedstaat oder EWR-Staat oder der
Schweiz beschaftigt sind!

e Diese Dienstnehmerinnen sind in dem Land versichert, in dem sie wohnen, falls sie einen Teil ihrer
Beschéftigungen in diesem Staat austiben. Entsprechendes gilt fir selbstdndig Erwerbstatige, die in
mehreren EU-Mitgliedstaaten oder EWR-Staaten tétig sind.

e Wohnt die Dienstnehmerin/der Dienstnehmer nicht in einem der EU-Mitgliedstaaten oder EWR-
Staaten, in denen die Beschaftigungen ausgeilibt werden, so ist sie/er in dem EU-Mitgliedstaat oder
EWR-Staat versichert, in dem der Dienstgeber bzw. das Unternehmen seinen Sitz hat. Handelt es
sich um einen Selbsténdigen, so ist er in dem Staat versichert, in dem er seine Haupttéatigkeit ausibt.

e Personen, die in einem EU-Mitgliedstaat, EWR-Staat oder der Schweiz als selbstandig Erwerbsta-
tige und in einem anderen als Dienstnehmerin beschéaftigt sind!

e Grundsatzlich sind diese Personen in dem EU-Mitgliedstaat oder EWR-Staat versichert, in dem sie
als DienstnehmerIn beschaftigt sind.

Schweiz

Fur die Schweiz gelten grundsétzlich die vorstehenden Regelungen. Die EWG-Verordnungen gelten der-
zeit allerdings noch nicht fur Drittstaatenangehdrige. In diesen Féllen ist daher das Abkommen uber sozia-
le Sicherheit mit der Schweiz anzuwenden. Fir Staatsangehdrige Liechtensteins bestehen zu den EWG-
Verordnungen dariber hinaus Sonderbestimmungen.

Bei etwaigen Detailfragen wenden Sie sich bitte an lhren zustandigen Krankenversicherungstrager.

4. Elektronischer Datenaustausch mit Dienstgeber — ELDA

Meldungen zur Sozialversicherung sind seit 1. Janner 1997 nach § 41 Abs. 1 ASVG mittels elektro-
nischer Datenferntbertragung (DFU) zu erstatten.

Fir die Ubernahme elektronischer Meldungen ist bei der Oberdsterreichischen Gebietskrankenkasse
(OOGKK) ein Datensammelsystem (DSS) eingerichtet. Bundesweit sind alle elektronischen Meldungen an
dieses elektronische Datenaustauschsystem (ELDA) zu Ubermitteln. Nahere Informationen finden Sie
unter: www.elda.at

Die Vorteile

Das moderne und zukunftsweisende System der elektronischen Datentbermittlung bringt sowohl fiir den
Dienstgeber als auch fir die Versicherungstrager und die Finanzbehérden wesentliche Vorteile.
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Vorteile fur die Dienstgeberin/den Dienstgeber

e Keine Kosten
Der elektronische Datenaustausch fir Dienstgeberinnen ist kostenlos, wenn zur Datentbermittlung
eine Verbindung tber das Internet genutzt wird.

e Einfaches Handling
Die Meldungen werden zumeist aus dem bestehenden EDV-Lohnprogramm direkt an das DSS ge-
sendet. Vorhandene Modems werden besser genutzt.

o Wegfall der Papierformulare
Es mussen keine Formulare mehr auf Lager gehalten werden. Das manuelle Ausfillen fallt weg.

o Entfall des Postweges
Die Datenferniibertragung ist dazu wesentlich kostenginstiger als der Postweg.

e Optimale Fristnutzung
Die kurzen Meldefristen erfordern oftmals rasches Handeln. Beim System der elektronischen Uber-
mittlung kénnen die Meldungen rund um die Uhr gesendet werden, langen binnen Sekunden beim
DSS ein und werden elektronisch riickbestéatigt.

e Elektronisches Allspartenservice
Die Meldungen fur die Versicherungstrager sowie die Meldungen fur die Finanzbehérden (L 16 und
Mitteilung geméan §109a EStG E 18) werden an das DSS iibermittelt. Uber die Datendrehscheibe
beim Hauptverband erfolgt die Aufteilung an die zustdndigen Stellen. Selbstverstandlich gilt als
Einlangetag der Zeitpunkt des Empfanges beim DSS.

Vorteile fur die Versicherungstrager und die Finanzbehérden
o Wegfall von Papier
Kostbarer Archivraum kann durch die elektronische Speicherung besser genutzt werden.
e Entfall der Erfassung
Die zeitaufwandige Meldungserfassung durch die Mitarbeiterln entfallt. Das Problem der Erfassungs-
fehler ist beseitigt.
o Effizienterer Personaleinsatz
Die qualifizierte Differenzbearbeitung tritt gegeniiber der Massenbearbeitung in den Vordergrund.

Voraussetzungen und Vorgangsweise zur DFU

Technische Voraussetzungen
Um mit dem elektronischen Datenaustausch arbeiten zu kdnnen, benétigen Sie einen PC mit Internetzu-
gang oder angeschlossenem Modem.

ELDA-Registrierung

Bitte beachten Sie, dass nur registrierte Kunden elektronisch tbermitteln kdnnen. Die Registrierung zum
elektronischen Datenaustausch erfolgt unter www.elda.at im Mentpunkt “Registrierung”. Nach der Regist-
rierung erhalt die Anwenderin/der Anwender spatestens am nachsten Werktag per E-Mail die Zugangsda-
ten zum elektronischen Datenaustausch.

Programme zum Erstellen bzw. Erfassen der Meldungen

Zum Erstellen von Meldungen benétigen Sie entweder ein externes Lohnprogramm, das die Datenfern-
Ubertragung unterstiitzt oder die ELDA Software. Diese kann kostenlos unter www.elda.at im Menu
“Downloads” heruntergeladen werden.

.ELDA ONLINE" unterstitzt ebenfalls die Meldungserfassung und ist Dienstgeberinnen, die nur wenige
Meldungen zu erstellen haben, besonders zu empfehlen.

Meldungsarten zur DFU mit ELDA

Folgende Meldungsarten kdnnen tbermittelt werden:

Mindestangaben-Anmeldung, Anmeldung, Abmeldung, Anderungsmeldung, Mindestangaben-Anmeldung
fur eine fallweise beschaftigte Person, An- und Abmeldung fiir eine fallweise beschéftigte Person, Bei-
tragsnachweisung, Lohnzettel und Beitragsgrundlagennachweis (L 16), Mitteilung gemafl? § 109a Ein-
kommensteuergesetz 1988 (E 18) , Arbeits- und Entgeltsbestatigung fir Krankengeld, Arbeits- und Ent-
geltsbestatigung fiir Wochengeld, Familienhospizkarenz (An-, Ab- und Anderungsmeldung), Meldung zum
verminderten Arbeitslosenversicherungsbeitrag bei geringem Einkommen durch Vorschreibebetriebe,
Meldung zum BV-Beitrag durch Vorschreibebetriebe, Meldung des Service-Entgelts durch Vorschreibebe-
triebe, Schwerarbeitsmeldung, Stornomeldungen, Korrekturmeldungen, Antrag auf Zuschuss zur EFZ
(siehe 1., 7. Entgeltfortzahlungsfonds bei der AUVA, Seite 21).

Ubermitteln der Daten

Die Datentbermittlung erfolgt entweder mit der ,ELDA Software (Menlpunkt ,Dateniibermittlung®), die
kostenlos unter www.elda.at im Menu “Downloads” heruntergeladen werden kann, oder Uber ,ELDA ON-
LINE* (Menipunkt ,Dateniibertragung”). Die Meldedateien langen bei erfolgreicher Ubertragung im Da-
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tensammelsystem ein und werden Uber die Datendrehscheibe an die zustandigen Stellen (Versicherungs-
trager und Finanzbehotrden) weitergeleitet.

Sendebestatigung und Protokolle

Sofort nach der Ubermittlung wird ein Protokoll der von lhnen erstellten Meldedateien ausgegeben. Die-
ses kann entweder gespeichert oder ausgedruckt werden. Wir empfehlen lhnen, das Protokoll umgehend
und genau zu kontrollieren und eventuelle Fehler sogleich abzuklaren.

Elektronischer Datenaustausch online (ELDA ONLINE)

Mit ,ELDA ONLINE" kann das vollstandige Angebot des elektronischen Datenaustausches im Internet
genutzt werden.

Die Datenerfassung, die Ubermittlung und der Protokollabruf sowie die Kontrolle tiber alle bereits tibermit-
telten Meldedateien sind jederzeit und ohne externes Programm maoglich.

Externe Lohnprogramme (betriebseigene EDV oder Softwareherstellerinnen)

Der Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstrager hat bundeseinheitliche Satzaufbauten
fur die einzelnen Meldungsarten festgelegt.

Diese Satzaufbauten miissen jedenfalls in das externe Lohnprogramm integriert sein, um die Ubernahme
der erzeugten Dateien durch ELDA zu ermdglichen. Die Organisationsbeschreibung (,Satzaufbau DM")
kann unter www.elda.at im Meni “Info fur Softwarehersteller* und weiter unter ,Downloads” kostenlos
heruntergeladen werden.

Ansprechpartnerinnen

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an das ELDA Competence Center (Tel.-Nr. 05 7807 50
27 00), bei rechtlichen Fragen an den fir die Meldung zustandigen Versicherungstrager bzw. an das je-
weils zustandige Finanzamt.

Richtlinien tiber Ausnahmen von der Meldeerstattung mittels Datenferniibertragung (RMDFU 2005)
Der Hauptverband der Osterreichischen Sozialversicherungstrager hat Richtlinien tber Ausnahmen von
der Meldeerstattung mittels DFU aufgestellt (vollstandiger Text im Internet unter www.sozdok.at):

Meldungen und Mindestangaben-Anmeldungen sind ordnungsgeméaR mittels DFU erstattet, wenn sie in

den vom Hauptverband festgelegten einheitlichen Datensatzen erfolgen, oder auf3erhalb der DFU, wenn
eine Meldung tber DFU fur die meldepflichtige Stelle unzumutbar ist - keine EDV-Ausstattung, kein
PC und ihre Personalabrechnung/Lohnverrechnung lasst sie auch von keiner anderen Stelle durch-
fuhren (Wirtschaftstreuhédnder, Datenverarbeitungsbetrieb etc.), bei der eine entsprechende EDV-
Einrichtung vorhanden ist oder
ein wesentlicher Teil der DFU-Einrichtung (PC, Bildschirm, Tastatur, Modem, Leitungsweg) fur lange-
re Zeit unverschuldet und nachweisbar ausgefallen war und deshalb die Meldung nicht innerhalb der
Meldefrist hatte erstattet werden kénnen.

Zusatzlich fur Mindestangaben-Anmeldungen auRRerhalb der DFU, wenn

- die meldepflichtige Stelle Uber keinen Internet-Zugang verfiigt oder
ihre Personalabrechung/Lohnverrechnung von einer anderen Stelle durchfiihren lasst (Wirtschafts-
treuhénder, Datenverarbeitungsbetrieb etc.) und diese nicht mehr erreichbar ist (Arbeitsaufnahme
aul3erhalb der Burozeiten des Dienstleisters) oder
der Beschéftigte in einer Betriebsstatte (Filiale, Baustelle) der Dienstgeberin/des Dienstgebers aufge-
nommen wird und die Betriebsstétte (Filiale, Baustelle) Uber keine EDV-Ausstattung, keinen PC oder
keinen Internetzugang verfiigt.

Die Reihenfolge fiir ordnungsgemaf erstattete Meldungen auRerhalb der DFU ist folgende (gilt nicht fiir

Mindestangaben-Anmeldungen):

1. mit Datentrager (Diskette, Magnetband, Magnetbandkassette) in einem vom Versicherungstrager
zugelassenen Format;

2. mit Telefax auf dem Formular, das beim Versicherungstrager fir Meldungen aufliegt;

3. schriftlich mit dem Formular, das beim Versicherungstrager fiir Meldungen aufliegt.

Die Reihenfolge fiir ordnungsgeman erstattete Mindestangaben-Anmeldungen auRerhalb der

DFU ist folgende:

1. Mit Telefax auf dem Formular Mindestangaben-Anmeldung, das beim Versicherungstrager aufliegt
und an das ELDA-Call-Center unter der Telefaxnummer 05 780 761 gesendet wird;

2. telefonische Mitteilung an das ELDA-Call-Center unter der Telefonnummer 05 780 760;

3. schriftlich mit dem Formular Mindestangaben-Anmeldung, das beim Versicherungstrager fur Min-
destangaben-Anmeldungen aufliegt.

Andere Ubermittlungswege (wie zB via E-Mail, SMS) bewirken keine ordnungsgemaRe Meldung — die

Meldung ist zuriickzuweisen.
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5. Entsendung ins Ausland
5.1 Entsendung in EU-Mitgliedstaaten, EWR-Staaten und die Schweiz

EU-Mitgliedstaaten und EWR-Staaten:

BELGIEN, BULGARIEN, DANEMARK, DEUTSCHLAND, ESTLAND, FINNLAND, FRANKREICH, GRIE-
CHENLAND, GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND, IRLAND, ISLAND, ITALIEN, LETTLAND, LIECH-
TENSTEIN, LITAUEN, LUXEMBURG, MALTA, NIEDERLANDE, NORWEGEN, OSTERREICH, POLEN,
PORTUGAL, RUMANIEN, SCHWEDEN, SLOWAKEI, SLOWENIEN, SPANIEN, TSCHECHIEN, UNGARN
und ZYPERN (griechischer Teil).

Seit 1.6.2002 gelten u.a. die Entsendebestimmungen auch fir die SCHWEIZ.

Eine Person, die im Gebiet eines EU-Mitgliedstaates, eines EWR—-Staates oder der Schweiz von einem
Unternehmen, dem sie gewoéhnlich angehort abhangig beschéaftigt wird und die von diesem Unternehmen
zur Ausfuihrung einer Arbeit fir dessen Rechnung in das Gebiet eines anderen EU-Mitgliedstaates, eines
EWR-Staates oder der Schweiz entsendet wird, unterliegt weiterhin den Rechtsvorschriften des Entsen-
destaates, sofern die voraussichtliche Dauer dieser Arbeit zwdlf Monate nicht Uberschreitet und sie nicht
eine andere Person abldst, fur welche die Entsendungszeit abgelaufen ist.

Formulare:

Bei einer Entsendung in einen EU-Mitgliedstaat, einen EWR-Staat bzw. in die Schweiz muss dem Dienst-
nehmer bzw. freien Dienstnehmer, dazu zahlen auch die Dienstnehmerinnen im internationalen Ver-
kehrswesen, das Formular E 101 mitgegeben werden.

Ausnahme:
Bei einer Entsendung nach Danemark oder in die Schweiz gelten die EU/EWR-Entsendebestimmungen
nicht fur Drittstaatsangehorige.

In diesen Fallen wird vom Krankenversicherungstrager das Formular A/CH 1 bzw. A/DK 1 ausgestellt. Die
der versicherten Person bzw. ihren/seinen Angehdrigen zustehenden Leistungen hat in diesen Féllen die
Dienstgeberin/der Dienstgeber zu erbringen (8 130 ASVG). Bei einer entsprechenden Vereinbarung mit
dem zusténdigen Krankenversicherungstrager kann bei einer Entsendung bis zur Dauer von drei Monaten
das Formular E 101 von der Dienstgeberin/vom Dienstgeber ausgestellt werden, darliber hinaus nur vom
zustandigen Krankenversicherungstrager. Stellt die Dienstgeberin/der Dienstgeber das Formular E 101
aus, ist dem zustandigen Krankenversicherungstrager binnen 24 Stunden ein Duplikat zu Gbermitteln.

Verlangerung:

Geht eine solche Arbeit, deren Ausfihrung aus nicht vorhersehbaren Griinden die urspriinglich vorgese-
hene Dauer Uberschreitet, Uber zwolf Monate hinaus, so gelten die Rechtsvorschriften des Entsendestaa-
tes nur dann weiter, wenn die zustindige Behdrde des EU-Mitgliedstaates, des EWR-Staates bzw. der
Schweiz, in dessen Gebiet der Betreffende entsandt wurde, dazu ihre Genehmigung erteilt.

Vor Ablauf der ersten 12 Monate ist daher von der Dienstgeberin/vom Dienstgeber das Formular
E 102 (Verlangerung der Entsendung) in 4-facher Ausfertigung an die zustandige Behérde oder die von
der Behorde bezeichnete Stelle des Landes zu schicken, in das der Betreffende entsandt wurde. Diese
Genehmigung darf nicht langer als fiir weitere zwolf Monate erteilt werden.

Ausnahmeregelungen (Artikel 17 VO 1408/71):

Auf Antrag koénnen die zustandigen Behorden der EU-Mitgliedstaaten, der EWR-Staaten bzw. der
Schweiz Ausnahmen von den genannten allgemeinen Grundsatzen vereinbaren, sodass die Dienstneh-
merin/der Dienstnehmer weiterhin den 6sterreichischen Rechtsvorschriften unterstellt bleibt. In Osterreich
ist dieser Antrag beim Bundesministerium fur Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz einzubringen.

Fur Fragen der Versicherungspflicht im zwischenstaatlichen Bereich wenden Sie sich bitte an den zustan-
digen Krankenversicherungstrager.

Leistungen:

Krankenbehandlungen auf Rechnung des zustandigen Krankenversicherungstragers werden von den in
Betracht kommenden Leistungserbringern des jeweiligen EU-Mitgliedstaates, EWR-Staates bzw. der
Schweiz gegen Vorlage der Européaischen Krankenversicherungskarte (EKVK) oder der “Bescheinigung
als provisorischer Ersatz fur die EKVK” (PEB) aushilfsweise gewahrt.


http://www.sozialversicherung.at/portal/index.html?ctrl:cmd=render&ctrl:window=esvportal.channel_content.cmsWindow&p_menuid=993&p_tabid=8
http://www.sozialversicherung.at/portal/index.html?ctrl:cmd=render&ctrl:window=esvportal.channel_content.cmsWindow&p_menuid=993&p_tabid=8
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5.2 Entsendung in einen Vertragsstaat (bilaterale Abkommen)

Vertragsstaaten:
BOSNIEN und HERZEGOWINA, CHILE, ISRAEL, KANADA (QUEBEC), KROATIEN, MAZEDONIEN,
MONTENEGRO, PHILIPPINEN, SERBIEN, TUNESIEN, TURKEI, USA.

Wird eine Dienstnehmerin/ein Dienstnehmer von einem Unternehmen mit Sitz im Gebiet eines der Ver-
tragsstaaten in das Gebiet eines anderen Vertragsstaates entsendet, so sind bis zum Ende des 24. Ka-
lendermonates nach dieser Entsendung die Rechtsvorschriften des Entsendestaates weiter anzuwenden,
als wére er noch in dessen Gebiet beschéftigt.

Aushahmen

Australien Entsendung nicht geregelt
Chile 60 Kalendermonate

Israel 60 Kalendermonate
Kanada 60 Kalendermonate
Philippinen 60 Kalendermonate

USA funf Jahre

Ausnahmevereinbarung:

Uber die genannten Fristen hinaus kénnen die Dienstnehmerin/der Dienstnehmer und ihre Dienstgebe-
rin/sein Dienstgeber gemeinsam eine Ausnahme beim Bundesministerium fiir Arbeit, Soziales und Kon-
sumentenschutz beantragen.

Formulare:

Die “Bescheinigung Uber die anzuwendenden Rechtsvorschriften” stellt nur der zustandige Krankenversi-
cherungstréger aus.

Bosnien und Herzegovina | Formblatt A/BIH 1 Montenegro Formblatt A/'YU 1
Chile Formblatt A/RCH 1 Philippinen Formblatt A/PI 1
Israel Formblatt A/IL 1 Schweiz Formblatt A/CH 1
Kanada Formblatt A/CDN 1 Serbien Formblatt A/YU 1
(Quebec) Formblatt A/QUE 1 Tlrkei Formblatt A/TR 1
Kroatien Formblatt A/HR 1 Tunesien Formblatt A/TN 1
Mazedonien Formblatt A/IMK 1 USA Formblatt A/USA 1
Leistungen

Krankenbehandlung auf Rechnung des zustéandigen Krankenversicherungstréagers ist in folgenden Landern
mit bilateralen Abkommen mdglich: Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Montenegro,
Serbien und Turkei. Fur die Inanspruchnahme benétigen die versicherten Personen und die sie beglei-
tenden Angehdrigen die nachstehenden Formulare ,Bescheinigung tUber den Anspruch auf Sachleistun-
gen bei voriibergehendem Aufenthalt in ...(Land), die auch der Dienstgeber ausstellen kann:

Bescheinigung tber den Anspruch auf Sachleistungen bei voriibergehenden Aufent-
halt in ... (Land)

Bosnien und Herzegovina | A/BIH 3
Kroatien A/HR 3-B
Mazedonien A/MK 3
Montenegro A/YU 3
Serbien A/YU 3
Tirkei A/TR 3

Diese Formulare stehen auch auf der Homepage www.sozialversicherung.at unter Dienstge-
ber/Formulare/zusténdiger Versicherungstrager zur Verfigung.

5.3 Entsendung in einen Nichtvertragsstaat

Dienstnehmer, die zur Dienstleistung ins Ausland entsendet werden, gelten als im Inland beschéftigt, sofern
ihre Beschaftigung im Ausland die Dauer von finf Jahren nicht Gbersteigt; das Bundesministerium fiir Arbeit,


http://www.bmsk.at/
http://www.bmsk.at/
http://www.sozialversicherung.at/portal/index.html?ctrl:cmd=render&ctrl:window=esvportal.channel_content.cmsWindow&p_menuid=993&p_tabid=8
http://www.sozialversicherung.at/portal/index.html?ctrl:cmd=render&ctrl:window=esvportal.channel_content.cmsWindow&p_menuid=993&p_tabid=8
http://www.sozialversicherung.at/portal/index.html?ctrl:cmd=render&ctrl:window=esvportal.channel_content.cmsWindow&p_menuid=60752&p_tabid=5
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Soziales und Konsumentenschutz kann tiber Antrag, wenn die Art der Beschaftigung es begriindet, diese Frist
entsprechend verlangern (8 3 Abs. 2 lit. d ASVG).

Leistungen:

Fir die Dauer des Aufenthaltes in einem Nichtvertragsstaat erhalten die Dienstnehmerinnen und ihre, sie be-
gleitenden Angehdrigen die ihnen zustehenden Leistungen der Krankenversicherung von der Dienstgebe-
rin'vom Dienstgeber.

Der Dienstgeber ist aber verpflichtet, die Kasse vom Eintritt eines Versicherungsfalles (Krankheit, Arbeitsunfa-
higkeit infolge Krankheit und Mutterschaft) binnen eines Monates zu verstandigen. Nur in diesem Fall hat die
Dienstgeberin/der Dienstgeber Anspruch auf Kostenersatz gegeniiber der Kasse (8 130 ASVG).

6. Gemeinsame Prifung aller lohnabhangigen Abgaben (GPLA)

Seit Janner 2003 werden alle lohnabhangigen Abgaben (alle Sozialversicherungsbeitrdge und Umlagen,
Lohnsteuer, Kommunalsteuer, Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds und Zuschlag zum
Dienstgeberbeitrag) im Rahmen eines Prifvorganges geprift. Jede Prifung ist somit gleichzeitig eine So-
zialversicherungspriifung, Lohnsteuerprifung und Kommunalsteuerprifung.

Das bedeutet, dass das Priiforgan unabhangig von der dienstlichen Zuordnung - entweder Bediensteter der
Sozialversicherung oder Finanz - alle lohnabhangigen Abgaben Uberpriift.

Geprift werden die Einhaltung der Versicherungs-, Melde- und Beitragsbestimmungen der Sozialversiche-
rung, die Beitrdge nach dem Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbstandigenvorsorgegesetz (BMSVG) sowie
die richtige Abfuhr von Lohn- und Kommunalsteuer, Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichs-
fonds und Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag. Die Feststellungen des Priifers werden den beteiligten Insti-
tutionen zur Weiterverarbeitung Gbermittelt. Zur Prifung gehért auch die Beratung der Dienstgeberin/des
Dienstgebers in Fragen von Melde-, Versicherungs- und Beitragsangelegenheiten. Fir die Abwicklung der
GPLA gelten als einheitliches Verfahrensrecht die einschlagigen Bestimmungen der Bundesabgabenord-
nung (BAO). Die Bescheiderstellung sowie die daraus resultierenden Verfahren bleiben bei der jeweiligen
Institution.

Mit der Schlussbesprechung endet die GPLA.
Dies bedeutet, dass der Antrag auf bescheidmaRige Ausfertigung der Feststellungen Uber das Priifergeb-
nis der Sozialversicherung weiterhin beim zustandigen Sozialversicherungstrager zu stellen ist.

Im Rechtsmittelverfahren hat jede Institution das schon jetzt geltende Verfahrensrecht in ihrem Bereich weiter-
hin anzuwenden. In der Sozialversicherung gilt das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), fur
die Lohnsteuer die Bundesabgabenordnung und fir die Kommunalsteuer die jeweiligen Landesabgabenord-
nungen. Jede Institution hat auch weiterhin die Mdglichkeit, sogenannte ,Nachschauen“ (Erhebungen)
durchzufihren. In solchen Fallen werden Priiferinnen der jeweiligen Institution (auch einer Gemeinde oder
einer Stadt) nur in ihrem eigenen Zustandigkeitsbereich tatig.

7. Meldepflicht im Uberblick (Meldungen)

Die Meldungen sind mittels elektronischer Datenferniibertragung (DFU) in den vom Hauptverband fest-
gelegten einheitlichen Datensétzen unverzuiglich an den Krankenversicherungstrager zu erstatten (Aus-
nahmebestimmungen siehe Punkt 1 Elektronischer Datenaustausch mit Dienstgebern — ELDA).

Hinweis:
Von den Ausnahmebestimmungen betroffene Dienstgeberinnen/Dienstgeber kénnen bundeseinheitliche
Meldeformulare bei inrem ortlich zusténdigen Krankenversicherungstrager anfordern.

Mindestangaben-Anmeldung siehe Seite 80
Anmeldung siehe Seite 82
Abmeldung siehe Seite 84
Mindestangaben-Anmeldung fiir eine fallweise beschéftigte Person siehe Seite 86
An- und Abmeldung fur eine fallweise beschaftigte Person siehe Seite 88
Anderungsmeldung siehe Seite 90
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Meldung zur Familienhospizkarenz siehe Seite 92
Schwerarbeitsmeldung siehe Seite 98

Nur fur Vorschreibebetriebe

Lohn- und Gehaltsdnderungsmeldung siehe Seite 100
Sonderzahlungsmeldung siehe Seite 102
Meldung zum verminderten AV-Beitrag bei geringem Einkommen siehe Seite 104
Meldung zum BV-Beitrag durch Vorschreibebetriebe siehe Seite 106
Meldung des Service-Entgelts durch Vorschreibebetriebe siehe Seite 108
Meldefrist:

Die Dienstgeberinnen haben jeden von ihnen Beschéftigten in der Krankenversicherung
- Pflichtversicherten (Vollversicherte und Teilversicherte) vor Arbeitsantritt beim zustandigen Kranken-
versicherungstrdger anzumelden und binnen sieben Tagen nach dem Ende der Pflichtversicherung
abzumelden.
- Die An- sowie die Abmeldung der Dienstgeberin/des Dienstgebers wirkt auch fur den Bereich der
Unfall-, Pensions- und Arbeitslosenversicherung, soweit der Beschéftigte in diesen Versicherungs-
zweigen pflichtversichert ist.
- Die Dienstgeberinnen kénnen die Anmeldeverpflichtung entweder so erfiillen, dass sie in zwei Schrit-
ten melden und zwar
1. spatestens unmittelbar vor Arbeitsantritt die Beitragskontonummer, die Namen und Versiche-
rungsnummern bzw. die Geburtsdaten der beschéftigten Personen sowie Ort und Tag der Be-
schaftigungsaufnahme (Mindestangaben-Anmeldung) und

2. die noch fehlenden Angaben innerhalb von sieben Tagen ab Beginn der Pflichtversicherung (voll-
standige Anmeldung)
oder

e die Dienstgeber erstatten bereits vor Arbeitsantritt die Vollmeldung und ersparen sich das vorge-
nannte zweistufige Meldeverfahren.

- Auch fir fallweise Beschéftigte gelten die neuen Regelungen (Mindestangaben-Anmeldung flr
eine fallweise beschaftigte Person). Die Vollmeldung ist wie bisher innerhalb von 7 Tagen nach dem
Ende des Kalendermonates, in dem die Tatigkeit verrichtet wurde, zu erstatten (verbindliche Rege-
lung der Mustersatzung).

Diese Meldung gilt gleichzeitig auch als Abmeldung.

Eine Abschrift der bestatigten Anmeldung, Abmeldung oder An- und Abmeldung ist von der
Dienstgeberin/vom Dienstgeber unverziglich an die Dienstnehmerin/den Dienstnehmer weiterzuge-
ben.

8. Urlaub im Ausland

Die e-card trégt auf ihrer Rickseite die ,Europdische Krankenversicherungskarte® — EKVK, wenn auf
Grund der Versicherung ein Anspruch auf Versicherungsleistungen in einem EU-Mitgliedstaat, EWR-Staat
oder der Schweiz besteht.

Sollte der Versicherte oder seine anspruchsberechtigten Angehérigen tber keine EKVK verfiigen oder
diese verlorengegangen sein, kann vom zustandigen 6sterreichischen Krankenversicherungstrager eine
Ersatzbescheinigung fiir die EKVK (Bescheinigung als provisorischer Ersatz fiir die Europaische Kranken-
versicherungskarte — PEB) ausgestellt werden.

Mit der EKVK bzw. der PEB kann die betreffende Person medizinische Hilfe wie ein Anspruchsberechtig-
ter des jeweiligen Landes direkt beim Leistungserbringer erhalten. Die EKVK bzw. die PEB gilt in dem
darauf angegebenen Zeitraum als Nachweis des Leistungsanspruches, nur dann, wenn tatsachlich ein
solcher Anspruch auf Behandlung in einem EU-Mitgliedstaat, EWR-Staat oder der Schweiz besteht. Die
Verwendung einer EKVK bzw. der PEB ohne einen zu Grunde liegenden Leistungsanspruch ist gerichtlich
strafbar.

Bei Aufenthalt in den EU-Mitgliedstaaten, EWR-Staaten und der Schweiz kénnen der Versicherte und
seine anspruchsberechtigten Familienangehérigen alle Sachleistungen erhalten, die sich wahrend eines
Aufenthaltes unter Bertcksichtigung der Art der Leistung und der voraussichtlichen Aufenthaltsdauer als
medizinisch notwendig erweisen.
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Fir den Aufenthalt in Staaten mit bilateralen Abkommen (Vertragsstaaten) sind die jeweils vorgesehenen
Formulare zu verwenden (siehe unter ,Entsendung ins Ausland”). Die Ausstellung der Formulare (Ur-
laubskrankenscheine) fiir die Vertragsstaaten kann - allerdings nur bei aufrechtem Beschaftigungsverhalt-
nis - durch den Dienstgeber erfolgen.

Diese Formulare stehen auch auf der Homepage www.sozialversicherung.at unter Dienstge-
ber/Formulare/zustandiger Versicherungstrager zur Verfiigung.

Bei bereits eingetretener Arbeitsunfahigkeit infolge Krankheit werden die Formblatter nur von der zustan-
digen Krankenkasse ausgestellt. Fur anspruchsberechtigte Familienangehorige durfen die Formulare nur
dann ausgestellt werden, wenn diese Angehdrigen standig in Osterreich wohnhaft sind.

Jede vom Dienstgeber ausgefertigte Bescheinigung fur Urlaubsaufenthalte in Staaten mit bilateralen Ab-
kommen muss zusétzlich zum Aufdruck der zustandigen Kasse folgende Angaben enthalten:

e Daten des Versicherten oder seiner Angehdérigen;

e Zeitraum, fiir den die Bescheinigung giltig ist;

e Datum, Firmenstempel und Unterschrift.

In den EU-Mitgliedstaaten, EWR-Staaten und der Schweiz kann die ,EKVK" bzw. die ,PEB" direkt beim
Leistungserbringer vorgelegt werden.

Bei Aufenthalt in den Vertragsstaaten ist die Anspruchsbescheinigung vor der Inanspruchnahme arztlicher
Hilfe oder Anstaltspflege bei dem fir den Aufenthaltsort in Betracht kommenden Trager des Vertragsstaa-
tes gegen einen Behandlungsschein einzulésen. Diese fir den jeweiligen Vertragsstaat zustandige Stelle
ist am Auslandsbetreuungsschein angefihrt.

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass ein Leistungsanspruch in den Vertragsstaaten nur fir Per-
sonen besteht, die sich voriibergehend im Ausland aufhalten (Urlaub, dienstliche Entsendung) und deren
Gesundheitszustand eine sofortige arztliche Behandlung notwendig macht (Dringlichkeitsfall) oder die sich
im dienstlichen Auftrag im Ausland befinden und arztliche Hilfe benétigen.

Begibt sich ein Anspruchsberechtigter nur zum Zwecke der &rztlichen Behandlung ins Ausland, ist vorher
die Zustimmung des zusténdigen Krankenversicherungstragers einzuholen. Sollte eine nachtréagliche Pri-
fung ergeben, dass kein Anspruch auf Leistungen der Krankenbehandlung besteht, so sind die zu Unrecht
in Anspruch genommenen Leistungen dem zustdndigen Krankenversicherungstréger zurtickzuzahlen.
Nicht verwendete Betreuungsscheine sind zu vernichten bzw. bei Antragen auf Kostenerstattung beizule-
gen.

Muss eine Krankenbehandlung im Ausland von den Versicherten bezahlt werden, kann eine Kostenerstat-

tung bei Ihrer zustandigen Krankenkasse beantragt werden. Ein zusétzlicher Krankenversicherungsschutz
(Reiseversicherung) ist zu empfehlen.
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| Bidung der Beitagsgrundage
Il. Bildung der Beitragsgrundlage

1. Akkordschlusszahlungen

Unter Akkordschlusszahlungen versteht man Lohnnachzahlungen, die sich im Allgemeinen auf mehrere
Monate (Beitragszeitraume) erstrecken.

Um Schlusszahlungen richtig aufteilen zu kdnnen, ist es notwendig, sie aliquot auf die betreffen-
den Monate (Beitragszeitrdume) umzulegen.

Zu diesem Zweck muss vorerst festgestellt werden, auf welches Ausmal’ sich die Schlusszahlung fiir jede
einzelne Arbeitsschicht oder Arbeitsstunde belauft. Auf Grund der fiir den betreffenden Akkord in den ein-
zelnen Monaten (BeitragszeitrAumen) geleisteten Arbeitsschichten (Arbeitsstunden) sind nur fur diese
Monate die aliquoten Anteile an der Schlusszahlung zu errechnen. Die auf diese Weise errechneten Be-
trage werden zu den in den einzelnen Monaten geleisteten Vorauszahlungen (fur die Sozialversicherungs-
beitrage bereits abgerechnet wurden) hinzugezahit.

2. Allgemeine Beitragsgrundlage

Unter allgemeiner Beitragsgrundlage versteht man das im Beitragszeitraum gebiihrende Entgelt (Euro und
Cent genau). Fur die im Durchschnitt des Beitragszeitraumes (oder eines Teiles des Beitragszeitraumes)
auf den Kalendertag entfallende allgemeine Beitragsgrundlage gelten ab Beitragszeitraum Janner 2010
die auf Seite 23 angefiihrten Hochstbeitragsgrundlagen. Um festzustellen, ob Bezlige eines Versicherten
die Hochstbeitragsgrundlage Uberschreiten, ist nicht der Lohnzahlungszeitraum, sondern ausschlief3lich
der Beitragszeitraum mafgebend.

3. Allgemeine Beitragsgrundlage in besonderen Fallen

Als allgemeine Beitragsgrundlage gilt:
bei Dienst als Schoffe oder Geschworener und bei Teilnahme an Schulungs- und Bildungsver-
anstaltungen im Rahmen der besonderen Vorschriften Uber die erweiterte Bildungsfreistellung
(gem. Arbeitsverfassungsgesetz) die Beitragsgrundlage vor der Unterbrechung;
bei Arbeitsunterbrechung auf Grund des Epidemiegesetzes und bei Verhangung einer Sperre we-
gen Maul- und Klauenseuche nach dem Tierseuchengesetz die gebihrende Vergutung, mindes-
tens jedoch die Beitragsgrundlage vor der Unterbrechung;
bei Minderung der Beitragsgrundlage infolge Ausiibung eines o6ffentlichen Mandates die Bei-
tragsgrundlage vor der Minderung.

Altersteilzeit, Solidaritatspramienmodell

Als allgemeine Beitragsgrundlage gilt fir Dienstnehmerlnnen, fiir die der Dienstgeberin/dem Dienstgeber
ein Altersteilzeitgeld oder eine Beihilfe zum Solidaritatspramienmodell gewéhrt wird, die Beitragsgrund-
lage vor Herabsetzung der Normalarbeitszeit (§ 44 Abs. 1 Z 10 ASVG). Dies gilt auch analog fur Son-
derzahlungen.

Einmalig ausbezahlte beitragspflichtige Pramien und nur im letzten Beitragszeitraum fallige Uberstun-
denentgelte bleiben bei der Ermittlung der jeweiligen Grundlage auf3er Betracht. In die Beitragsgrundla-
ge eingeflossene, regelmaRig uber einen langeren Zeitraum bezahlte Pramien und Uberstunden (Richt-
wert ist ein Zeitraum von mindestens 3 Monaten) sind allerdings zu bertcksichtigen. Ist die Normalar-
beitszeit unregelméRig verteilt (z.B. Schichtarbeit, Turnusdienst etc.), ist das dem Durchrechnungszeit-
raum zu Grunde liegende durchschnittliche monatliche Bruttoentgelt als Beitragsgrundlage heranzuzie-
hen.

Die jahrliche Anhebung der Hochstbeitragsgrundlage bzw. kollektivvertragliche oder sonst gebiihrende

Ist-Lohnerhéhungen sind zu beriicksichtigen. Die letzte volle Beitragsgrundlage iSd § 44 Abs. 1 Z 10
ASVG ist daher insofern variabel, als sie sich durch solche Steigerungen entsprechend erhoht.



Beitragsberechnung: Die Sozialversicherungsbeitrage (KV/UV/PV), der Arbeitslosenversicherungsbei-
trag sowie die sonstigen Beitrdge und Umlagen (AK, LK, WF, SW, IE, NB) und der Beitrag zur Betriebli-
chen Vorsorge sind von der Beitragsgrundlage vor Herabsetzung der Normalarbeitszeit zu berechnen.

Die Kranken-, Unfall-, Pensions- und Arbeitslosenversicherungsbeitrdge sowie der Zuschlag nach dem
IESG werden dem Dienstgeber jedoch vom Arbeitsmarktservice (AMS) teilweise ersetzt.

Auskiinfte zum Altersteilzeitgeld bzw. zum Solidaritédtspramienmodell (z. B. betreffend die Erstattung von
Beitragen) erteilen alle regionalen Geschéftsstellen des Arbeitsmarktservices.

Beispiel:

Angestellter:
Gehalt vor Herabsetzung der Arbeitszeit monatlich € 3.000,--
Herabsetzung der Arbeitszeit um 50 %

Gehalt fiir 50 % der Arbeitszeit € 1.500,--
Lohnausgleich AMS 50 % von € 1.500,-- € 750,--
Gesamtbezug € 2.250,--

Beitragsabrechnung mit GKK:

Allgemeine Beitragsgrundlage € 3.000,-- x 37,85 % (D1) =€1.135,50
Arbeiterkammerumlage €3.000,--x 0,5 % (AK) =€ 15,--
Wohnbauférderungsbeitrag € 3.000,--x 1,0 % (WF) =€ 30,--
Zuschlag nach dem IESG € 3.000,--x 0,55 % (IE) =€ 16,50
Beitrag zur Betriebl. Vorsorge € 3.000,--x 1,53% (BV) =€ 4590
Gesamtabrechnung =€1.242,90

Anteil des Angestellten:

Gesamtbezug € 2.250,-- x 17,07 % (D1) =€ 384,08
Arbeiterkammerumlage €3.000,--x 0,5% (AK) = 15,00
Wohnbaufdrderungsbeitrag €3.000,--x 0,5% (WF) = 15,00
Gesamtabzug =€ 414,08

Kurzarbeitsunterstiutzung/Qualifizierungsunterstitzung

Leistet die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber bei Kurzarbeit eine Entschadigung an die Arbeitnehmerin/den
Arbeitnehmer zur teilweisen Abgeltung des Verdienstausfalles (Kurzarbeitsunterstiitzung bzw. Qualifizie-
rungsunterstitzung), kann diese Person vom Arbeitsmarktservice unter bestimmten Voraussetzungen
eine Kurzarbeitsbeihilfe (Qualifizierungsbeihilfe) erhalten.

Wahrend des Bezuges der Kurzarbeits- bzw. Qualifizierungsunterstiitzung bleibt die Pflichtversicherung
unverandert aufrecht.

Beitragsgrundlage

Die Beitrdge und Leistungen der Sozialversicherung sind grundsétzlich nach der letzten Beitragsgrundla-
ge vor Eintritt der Kurzarbeit zu bemessen. Seit 1.7.2009 ist ein Gunstigkeitsvergleich durchzufiihren.

Konkret ist ein Vergleich zwischen

e der Beitragsgrundlage vor Beginn der Kurzarbeit und
e jener Beitragsgrundlage, die der Arbeitnehmer héatte, wirde keine Kurzarbeit vorliegen,

anzustellen.
Von der jeweils hoéheren Beitragsgrundlage sind die Sozialversicherungsbeitrdge sowie die Leistungen
aus der Pflichtversicherung zu bemessen.

~Stichtag"” ist dabei der erste Tag der Kurzarbeit bzw. der erste Tag einer etwaig verlangerten Kurzarbeit.


http://www.ams.at/sfa/sfags.html

Beispiel zur Gunstigkeitsregelung

Angaben:
e Lehrlingsentschadigung bis 30.9.2009: € 800,--
Gehalt ab 1.10.2009: € 1.200,--
Gehalt ab 1.4.2010: € 1.400,--
Gehaltab 1.11.2010: € 1.600,--
Kurzarbeit: 1.10.2009 bis 31.3.2010
Verlangerte Kurzarbeit: 1.4.2010 bis 30.9.2010
Neuerlich verlangerte Kurzarbeit: 1.10.2010 bis 31.3.2011

LOsung:
e Beitragsgrundlage fiir Kurzarbeit vom 1.10.2009 bis 31.3.2010: € 1.200,--
e Beitragsgrundlage fur verlangerte Kurzarbeit vom 1.4.2010 bis 30.9.2010: € 1.400,--
e Beitragsgrundlage fiir verlangerte Kurzarbeit vom 1.10.2010 bis 31.3.2011: € 1.400,-- (die Erho-
hung des Gehalts auf € 1.600,-- erfolgt erst mit 1.11.2010)

Beitrage

Von der so ermittelten Beitragsgrundlage sind sowohl die Beitrage zur Krankenversicherung, Unfallversi-
cherung, Pensionsversicherung und Arbeitslosenversicherung als auch (mit Ausnahme des Schlechtwet-
terentschadigungsbeitrages) die sonstigen Beitrdge und Umlagen (AK, LK, WF, IE, NB) sowie der Beitrag
zur Betrieblichen Vorsorge (BV-Beitrag) zu entrichten.

Der Schlechtwetterentschadigungsbeitrag (SW) ist dagegen vom Arbeitsverdienst (tatsachliches Entgelt
wahrend der Kurzarbeit plus Kurzarbeits- bzw. Qualifizierungsunterstiitzung) zu berechnen.

Sonderzahlungen

Sonderzahlungen sind ungeschmalert nach jener Berechnungsbasis auszubezahlen, die vor Einfliihrung
der Kurzarbeit gegolten hat. Die Sozialversicherungsbeitrége sind hiervon zu entrichten.

Untermonatiger Beginn der Kurzarbeit

Zwecks Ermittlung der Beitragsgrundlage wird in diesen Fallen das Entgelt des Vormonates durch 30
dividiert und mit der Anzahl der Tage ab Eintritt der Kurzarbeit multipliziert. Danach wird das beitrags-
pflichtige Entgelt der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers bis zum Beginn der Kurzarbeit addiert. Als Bei-
tragsgrundlage fir die Folgemonate gilt das im Monat vor Beginn der Kurzarbeit erzielte beitragspflichtige
Entgelt. Wenn die Beschaftigung im Monat des Beginns der Kurzarbeit begonnen hat, ist das gebihrende
Entgelt vor Beginn der Kurzarbeit auf einen vollen Beitragszeitraum aufzurechnen.

Unbezahlter Urlaub

Wahrend eines bis zu maximal einem Monat dauernden unbezahlten Urlaubes besteht die Pflichtver-
sicherung weiter.

Voraussetzung daflr ist allerdings, dass das Beschaftigungsverhaltnis in dieser Zeit nicht beendet
wird.

Wird der unbezahlte Urlaub jedoch fiir langer als einen Monat vereinbart, oder wird die Beschéftigung
nach Ablauf dieses Monates nicht fortgesetzt, so ist die Abmeldung mit dem Tag vor Beginn des un-
bezahlten Urlaubes zu erstatten.

Als allgemeine Beitragsgrundlage fur den unbezahlten Urlaub gilt der Betrag, der auf jenen Zeitab-
schnitt entfallt, der

e unmittelbar vor dem Urlaub liegt und

e in seiner Lange der Urlaubsdauer entspricht.

Wéhrend eines derartigen Urlaubes ohne Entgeltzahlung hat die/der Versicherte
- die Sozialversicherungsbeitrdge (KV, UV, PV und AV) und

- den Schlechtwetterentschadigungsbeitrag (SW)

zur Géanze selbst zu tragen.



Der Zuschlag nach dem Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz und der Beitrag nach dem Nachtschwerar-
beitsgesetz gehen jedoch weiterhin zu Lasten der Dienstgeberin/des Dienstgebers.

Waéhrend eines unbezahlten Urlaubes entfallen
- die Arbeiterkammerumlage (AK),

- die Landarbeiterkammerumlage (LK)

- der Wohnbaufdrderungsbeitrag (WF) und

- der Beitrag zur Betrieblichen Vorsorge (BV).

In der Steiermark und in Karnten ist die Landarbeiterkammerumlage jedoch vom Versicherten zu leis-
ten.

Beispiel zur Bildung der Beitragsgrundlage:

Unbezahlter Urlaub wird fur die Dauer vom 1. Juni bis 15. Juni vereinbart. Die Dienstnehmerin/der Dienst-
nehmer erzielte im Beitragszeitraum Mai einen monatlichen Brutto-Arbeitsverdienst von € 1.344,45
(schwankender Arbeitsverdienst).

Als allgemeine Beitragsgrundlage fiir den unbezahlten Urlaub wird jedoch der tatsachliche Arbeitsver-
dienst, der unmittelbar vor der Unterbrechung erzielt wurde, herangezogen. Dieser betragt vom 17. Mai
bis 31. Mai (15 Tage)

€ 690,39.

Das tatsachlich erzielte Entgelt vom 16. Juni bis 30. Juni belauft sich auf
€ 748,53.

Bildung der Beitragsgrundlage fiir Juni:

Fir den unbezahlten Urlaub vom 1. Juni bis 15. Juni sind
die Entgeltteile vom 17. Mai bis 31. Mai heranzuziehen: € 690,39

Entgelt vom 16. Juni bis 30. Juni: € 748,53
Gesamtsumme: €1.438,92

In der Beitragsnachweisung fiir Juni ist somit eine allgemeine Beitragsgrundlage von € 1.438,92 zu
berticksichtigen.

Anmerkung: Auch bei Monaten mit 28, 29 und 31 Tagen ist SV-rechtlich immer von einer Pflichtversi-
cherung fur 30 Kalendertage auszugehen (siehe Pkt. 4. Beitragszeitraum).
Siehe auch Ill. 4. Abzug der Dienstnehmeranteile Beispiel 7. und Muster-
Beitragsnachweisung.

4. Beitragszeitraum

Als Beitragszeitraum gilt grundsatzlich der Kalendermonat, der mit 30 Tagen anzunehmen ist (Geringfu-
gig Beschaftigte: siehe Seite 71).

5. Entgelt

Zum Entgelt im sozialversicherungsrechtlichen Sinne zahlen die Geld- und Sachbeziige (brutto) auf die
die pflichtversicherte Dienstnehmerin/der pflichtversicherte Dienstnehmer (Lehrling) aus dem Dienst-
/Lehrverhaltnis Anspruch hat oder die er darliber hinaus auf Grund des Dienst-/Lehrverhaltnisses von
der Dienstgeberin/vom Dienstgeber oder einem Dritten erhalt. Unter Entgelt von Dritten sind u. a. Trink-
gelder, Trinkgeldpauschalien, Provisionen u. &. zu verstehen, die als beitragspflichtige Bezilige gelten.

Der Beitragsabrechnung ist mindestens jenes Entgelt zu Grunde zu legen, das auf Grund lohngestal-
tender Vorschriften (Kollektivvertrage, Dienstordnungen, Mindestlohntarife, etc.) gebihrt.

Bestehen flir einen Wirtschafts- oder Tatigkeitsbereich keine lohngestaltenden Vorschriften, gilt das
vereinbarte Entgelt als Beitragsgrundlage. In Zweifelsfallen wenden Sie sich bitte an den zustandigen
Krankenversicherungstrager.



Fir die Bewertung der Sachbeziige sind die von der zustandigen Finanzbehdrde kundgemachten Be-
wertungssatze fir Zwecke der Sozialversicherung maf3gebend.

Bei so genannten "Nettolohnvereinbarungen" ist das entsprechende Brutto-Entgelt abzurechnen. Die
Beitragsgrundlage erhodht sich um jene Betrage, welche an sich von der Dienstnehmerin/vom Dienst-
nehmer (Lehrling) zu tragen waren, aber von der Dienstgeberin/vom Dienstgeber tibernommen werden.

Abzurechnen sind das monatliche Entgelt (Lohn, Gehalt usw.) und die in groRBeren Zeitabstanden ge-
biihrenden Sonderzahlungen (Urlaubs-, Weihnachtsgeld, Bilanzgeld, Gewinnanteile usw.) bis zur jeweils
geltenden Hochstbeitragsgrundlage.

Entscheidungen der Arbeitsgerichte, Urteile und Vergleiche sowie Mahnklagen werden nach Erlan-
gen der Rechtskraft ohne diesbeziigliche Aufforderung der zustandigen Gebietskrankenkasse zugestellt.
Die Versicherungstrager und Verwaltungsbehorden sind an rechtskraftige Entscheidungen der Arbeits-
gerichte, in denen Entgeltanspriche der Dienstgeberin/des Dienstnehmers (Lehrlings) festgestellt wer-
den, gebunden. Diese Bindung tritt nicht ein, wenn der gerichtlichen Entscheidung kein streitiges Verfah-
ren vorangegangen ist oder ein Anerkenntnisurteil gefallt oder ein gerichtlicher Vergleich geschlossen
wurde. Auf Grund dieser Entscheidungen kann es auch zu Veranderungen bei den Versicherungszeiten
kommen.

"Sozialversicherungsschonende" Vergleichsabschliisse sind fiir die Gebietskrankenkasse nicht verbind-
lich.

Dienstnehmerinnen/Dienstnehmer kénnen Anspruch auf zusatzliches Entgelt in Form von Zulagen, Ent-
schadigungen, Ersatzen, Vergitungen, Aufwandsersatzen, usw. haben, die nicht zum beitragspflicht-
igen Entgelt gehdren. Diese Entgelte sind im § 49 Abs. 3 ASVG taxativ aufgezahlt.

Zur besseren Ubersicht werden nachstehend alphabetisch geordnet die haufigst verwendeten Entgelt-
bestandteile aufgezahlt (im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den zusténdigen Krankenversiche-
rungstrager!):
Abfertigungen,
die aus Anlass der Beendigung des Dienstverhaltnisses gewahrt werden;
Abgangsentschadigungen,
die aus Anlass der Beendigung des Dienstverhéltnisses gewéhrt werden;
Alkoholfreie Getranke,
die der Dienstgeber zum Verbrauch im Betrieb unentgeltlich oder verbilligt abgibt;
Arbeitskleidung,
die unentgeltlich Uberlassen wird, wenn es sich um typische Berufskleidung handelt, sowie der Wert
der Reinigung derselben. Nicht typische Arbeitskleidung (Dienstkleiderpauschale z. B. bei Standesbe-
amten) sowie der Barersatz (Geldzuwendungen zur Anschaffung) sind beitragspflichtiges Entgelt;
Aufwandsersatz, Auslagenersatz
Zuwendungen aus diesem Titel sind dann beitragsfrei, wenn auch die Steuerfreiheit geman § 26 EStG
1988 gegeben ist (Reisekosten anlasslich einer Dienstreise Uber Auftrag des Arbeitgebers, Tages-,
Né&chtigungs- und Kilometergeld) und diese mit Belegen nachgewiesen werden.
Wir weisen besonders darauf hin, dass Pauschalvergutungen fiir Auslagenersétze einen beitrags-
pflichtigen Arbeitslohn (Entgelt) darstellen. Hinsichtlich der Steuerfreiheit von Aufwandserséatzen (Rei-
sekostenvergutungen) wird auf die Lohnsteuerrichtlinien 2002 (BMF 07 2501/4-1\V/7/01 v. 19. 11. 2001)
verwiesen.
NEU: Ab 01.08.2009 sind pauschale Fahrt- und Reiseaufwandsentschadigungen, die Sportvereine
(Sportverbande) an Sportlerinnen oder Schieds(wettkampf)richterinnen oder Sportbetreuerinnen (z. B.
Trainerlnnen, Masseure und Masseurinnen) leisten, bis zu 30 € pro Einsatztag, h6chstens aber bis zu
540 € pro Kalendermonat der Tatigkeit, sofern diese nicht den Hauptberuf und die Hauptquelle der Ein-
nahmen bildet und Steuerfreiheit nach § 3 Abs. 1 Z 16¢ zweiter Satz EStG 1988 zusteht, beitragsfrei.
Aufwandungen
Der Dienstgeberin/des Dienstgebers fiir die Zukunftssicherung seiner Dienstnehmerin-
nen/Dienstnehmer sind bis jahrlich € 300,-- frei, der Gibersteigende Betrag ist beitragspflichtig;
Ausbildungsbeihilfen
in betrieblichem Interesse gelegene, einmalige oder laufende mit Beleg. Einmalige oder laufende
Ausbildungsbeihilfen ohne Beleg sind beitragspflichtig;
Auslésen,
kollektivvertraglich vorgesehene, soweit sie einkommen- bzw. lohnsteuerfrei sind;
Aulerhauszulagen,
soweit sie einen Aufwandsersatz darstellen;


http://www.sozialversicherung.at/portal/index.html?ctrl:cmd=render&ctrl:window=esvportal.channel_content.cmsWindow&p_menuid=993&p_tabid=8
http://www.sozialversicherung.at/portal/index.html?ctrl:cmd=render&ctrl:window=esvportal.channel_content.cmsWindow&p_menuid=993&p_tabid=8

Befdrderung

der Dienstnehmerinnen/Dienstnehmer zwischen Wohnung und Arbeitsstatte auf Kosten der Dienst-
geberin/des Dienstgebers bzw. die unentgeltliche oder verbilligte Beférderung der eigenen Dienst-
nehmerinnen/Dienstnehmer und deren Angehdrige bei Beférderungsunternehmen;

Beitrage

gemal § 2 Z. 1 des Betriebspensionsgesetzes, soweit sie nicht der Lohn- und Einkommensteuerpflicht
unterliegen;

Beitragsfreie Entgeltbestandteile

die aus Anlass der Beendigung des Dienstverhaltnisses gewahrt werden;

Benutzung von Einrichtungen und Anlagen, die die Dienstgeberin/der Dienstgeber allen
Dienstnehmerinnen/Dienstnehmern oder bestimmten Gruppen seiner Dienstnehmerin-
nen/Dienstnehmer zur Verfigung stellt (z. B. Erholungs- und Kurheime, Kindergérten, Be-
triebsbibliotheken, Sportanlagen);

Berufsfortbildungsbeihilfen

in betrieblichem Interesse gelegene, einmalige oder laufende mit Beleg. Einmalige oder laufende Be-
rufsfortbildungsbeihilfen ohne Beleg sind beitragspflichtig;

Berufskleidung

siehe "Arbeitskleidung";

Betriebsausflige, Betriebsveranstaltungen

Kosten der Teilnahme an Betriebsveranstaltungen, z. B. Betriebsausflige, kulturelle Veranstaltungen,
Betriebsfeiern (bis zu € 365,-- pro Person jahrlich) und die hierbei empfangenen tblichen Sachzuwen-
dungen (zusatzlich € 186,-- pro Person jahrlich) sind beitragsfrei. Bargeldzuwendungen an Stelle von
Betriebsausfliigen sind beitragspflichtiges Entgelt;

Betriebsrat - freigestellt,

Zulagen, Zuschlage und Entschéadigungen, die gem. § 49 Abs. 3 Z 1-20 ASVG beitragsfrei sind;
Bildschirmzulage - ist beitragspflichtiges Entgelt;

Bildungsbeihilfen,

in betrieblichem Interesse gelegene, einmalige oder laufende mit Beleg. Einmalige oder laufende
Bildungsbeihilfen ohne Beleg sind beitragspflichtig;

Diaten

siehe "Aufwandsersatz";

Diensterfindungspramien

nur dann, wenn es sich um patentfahige Erfindungen handelt;

Dienstgeberinnendarlehen

bei zinsverbilligten oder unverzinslichen Dienstgeberinnendarlehen, soweit das Darlehen € 7.300,--
nicht Ubersteigt; tiber € 7.300,-- ist die Zinsersparnis fur den Ubersteigenden Betrag mit 3,5 % zu be-
werten und beitragspflichtig;

Einmalige soziale Zuwendungen

z. B. Geburtenbeihilfen, Heiratsbeihilfen;

Entfernungszulagen

siehe "Aufwandsersatz";

Entgelt der Arztinnen/Arzte

fur die Behandlung von Pfleglingen der Sonderklasse (einschlie3lich ambulatorischer Behandlung),
soweit diese Entgelte nicht von einer Krankenanstalt im eigenen Namen vereinnahmt werden;
Entgelt wahrend Geldleistung aus der Krankenversicherung

(Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfahigkeit, Wochenhilfe) wenn die Zuschiusse der Dienstgeberin/des
Dienstgebers 50 % nicht erreichen sowie das Teilentgelt, das Lehrlingen bei Arbeitsunféhigkeit ge-
bihrt (Unterschiedsbetrag zwischen Krankengeld und Lehrlingsentschadigung);

Ersatzleistung

siehe Il. Pkt. 13, Seite 27;

Essenszuschisse (in Bon)

flr Vertragsgaststatten;

Fahrtkostenvergutung

Ersatz der tatsachlichen Kosten fur Fahrten mit Massenbeférderungsmitteln zwischen Wohnung
und Arbeitsstéatte sowie fur Fahrten im Auftrag der Dienstgeberin/des Dienstgebers (Dienstreisen);
Familienbeihilfen

nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967;

Familienheimfahrten

soweit eine Dienstreise vorliegt;

Vergltung fur Familienheimfahrten It. Kollektivvertrag;

Fehlgeldentschadigungen

(zahlgelder, Mankogelder, Schwundgelder, Geldverkehrszulagen), soweit sie

€ 14,53 im Kalendermonat nicht tibersteigen;

Feiertagsentgelt - ist laut Arbeitsruhegesetz beitragspflichtig;



Firmenbeteiligungen

Der Vorteil aus der unentgeltlichen oder verbilligten Abgabe von Kapitalanteilen (Optionen im Sinne
des § 3 Abs. 1 Z 15c EStG 1988);

Firmenpension

nach Beendigung des Dienstverhéltnisses

Freie oder verbilligte Mahlzeiten,

die die Dienstgeberin/der Dienstgeber an nicht in seinem Haushalt aufgenommene Dienstnehmerin-
nen/Dienstnehmer zur Verkdstigung am Arbeitsplatz freiwillig gewahrt;

Freimilch

an Dienstnehmerinnen/Dienstnehmer in milchverarbeitenden Betrieben;

Freitrunk

im Brauereigewerbe;

Freiwillige soziale Zuwendungen

Der Dienstgeberin/des Dienstgebers an alle Dienstnehmerinnen/Dienstnehmer oder bestimmte Gruppen seiner
Dienstnehmerinnen/Dienstnehmer oder an den Betriebsratsfonds (an individuell nicht bestimmte Personen);
Futterentschadigung

fur Wachhunde;

Geburtsbeihilfe

auf freiwilliger oder kollektivvertraglicher Basis;

Geschenke (Sachgeschenke),

die anlasslich der Teilnahme an Betriebsveranstaltungen (z. B. Betriebsfeiern, Betriebsausfliige, kultu-
relle Veranstaltungen) iblich sind, soweit deren Kosten das herkémmliche Ausmalf nicht Gibersteigen
(€ 186,-- pro Person jahrlich);

Getranke,

die die Dienstgerin/der Dienstgeber zum Verbrauch im Betrieb unentgeltlich oder verhilligt abgibt;
Gruppenversicherungspramien

pro Person jahrlich bis € 300,-- beitragsfrei;

Hausbesorger (qgilt fur Dienstverhaltnisse, die vor dem 1. 7. 2000 abgeschlossen wurden)

a) Materialkostenersatz: zur Ganze beitragspflichtig

b) Lichtpauschale: zur Ganze beitragspflichtig;

Haustrunk

im Brauereigewerbe;

Heimarbeiter

UNKOSTENZUSCHLAGE - besondere Lohnzuschlage bis 10 % des Entgeltes bzw. der 10 % des
Entgeltes Uibersteigende Teil, soweit dieser im Einzelfall als Aufwandsersatz nachgewiesen wird;
Heiratsbeihilfen,

einmalige;

Hundegelder

It. Kollektivvertrag fUr Berufsjager;

Instrumentengelder

fir Musikerinnen/Musiker;

Internatskostenersatz

nach dem Berufsausbildungsgesetz;

Jubilaumsgelder und Jubildumsgeschenke,

die anlasslich eines Dienstnehmerjubilaums bei 20 und 25 Dienstjahren und anschlieRend nach ei-
nem Mehrfachen von fuinf Dienstjahren gewéhrt werden;

Jubilaumsgelder und Jubiladumsgeschenke,

die anlasslich eines Firmen-(Dienstgeber-)jubilaums mit 20 und 25 Jahren und anschlieend nach
einem Mehrfachen von 10 bzw. 25 Jahren gewahrt werden;

Jubildaumsgelder und Jubildumsgeschenke

anlasslich eines Dienstnehmerinnen- oder Dienstgeberinnenjubilaums mit weniger als 20 Jahren sind
hingegen beitragspflichtig;

Kilometergelder

siehe "Aufwandsersatz";

Krankenstandsaushilfen

einmalige soziale Zuwendung;

Landzulagen,

soweit sie einen Aufwandsersatz darstellen;

Mahlzeiten,

freie oder verbilligte, siehe "freie oder verbilligte Mahlzeiten®;

Mankogelder

siehe "Fehlgeldentschadigungen”;

Messegelder

siehe "Auslagenersatz”;



Mitarbeiterinnenbeteiligung

der Vorteil aus der unentgeltlichen oder verbilligten Abgabe von Unternehmensbeteiligungen im Sinne
des § 3 Abs. 1 Z 15b EStG 1988;

Montagezulagen,

sofern sie einen Aufwandsersatz darstellen und soweit sie auch lohnsteuerfrei sind;
Motorsagenvergutungen,

sofern sie nach kollektivvertraglichen Regelungen gewahrt werden;

Mundraub

(Freibrot);

Nachlasse

Der Dienstgeberin/des Dienstgebers bei Versicherungspramien seiner Dienstnehmerin-
nen/Dienstnehmer, soweit diese Nachlasse fur alle Dienstnehmerinnen/Dienstnehmer oder bestimmte
Gruppen gewahrt werden und der Preisvorteil fiir die einzelne Dienstnehmerin bzw. den einzelnen
Dienstnehmer nicht tiber jenen Vorteil hinausgeht, den die Dienstgeberin/der Dienstgeber tblicherwei-
se auch anderen Personen gewéhrt (Schalterpolizze, Dauerkunden);

Néachtigungsgelder

siehe "Aufwandsersatz";

Notstandsaushilfen

einmalige Aushilfen sind frei;

Pramien fur Diensterfindungen,

die patentfahig sind;

Pramien fur Verbesserungsvorschléage,

sofern es sich um Verbesserungen handelt, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem tber-
tragenen Arbeits- und Wirkungsbereich stehen. Die Bestimmungen des § 68 EStG 1988 sind zu be-
achten;

Prifungstaxenersatz

nach dem Berufsausbildungsgesetz;

Reinigung

der typischen Arbeitskleidung auf Kosten der Dienstgeberin/des Dienstgebers gegen Beleg;
Reisekosten

siehe "Aufwandsersatz";

Renten, Ruhebeziige

auf Grund friherer Dienstleistungen;

Schmutzzulagen

sind dann beitragsfrei, wenn sie gemal3 § 68 Abs. 1, 5 und 7 des EStG 1988 auch steuerfrei sind. Un-
ter dem Begriff "Schmutz" ist alles zu verstehen, was geeignet ist, eine Verschmutzung des Kdorpers
und der Bekleidung der Arbeithehmerin/des Arbeitnehmers zwangslaufig zu bewirken und eine solche
Folge auch tatsachlich eintritt.

Im Allgemeinen wird eine derartige Verschmutzung bei Arbeiten, die eine Beriihrung mit Ruf3, Rauch,
Fetten, Olen, Teer u. dgl. bedingen, wie bei der Wartung und Reinigung von Maschinen, bei
Schlackearbeiten, in Kanélen etc. vorliegen. Erst wenn ein derartiger Sachverhalt im Sinne einer au-
Rerordentlichen Verschmutzung gegeben ist, besteht Anspruch auf eine Schmutzzulage im Sinne der
Kollektivvertréage. Voraussetzung fur die Beitragsfreiheit der Schmutzzulage ist u. a., dass der Arbeit-
nehmer tatsachlich Arbeiten verrichtet, die Uberwiegend unter Umstanden erfolgen, die in erheblichem
Mafle eine Verschmutzung bewirken oder im Vergleich zu den allgemein tblichen Arbeitsbedingungen
eine aul3erordentliche Verschmutzung darstellen. Die Arbeitnehmerin/Der Arbeitnehmer muss also
wahrend der Arbeitszeit mit Arbeiten betraut sein, die die genannte Verschmutzung zwangslaufig be-
wirken. Dies erfordert, dass der Behdrde nachgewiesen wird, um welche Arbeiten es sich im Einzelnen
handelt und wann sie geleistet wurden (Stundenaufzeichnungen).

Wird eine Schmutzzulage in Kombination mit einer Erschwernis- und Gefahrenzulage gewéhrt, ist der
jeweilige %-Anteil anzugeben und nachzuweisen;

Erschwernis- und Gefahrenzulagen sind beitragspflichtiges Entgelt!

Soziale Zuwendungen,

die einmalig an individuell bestimmte Dienstnehmerinnen/Dienstnehmer aus einem besonderen Anlass
gewahrt werden, wie z. B. Geburtsbeihilfen etc. sowie freiwillige an alle Dienstnehmerin-
nen/Dienstnehmer oder bestimmte Gruppen von Dienstnehmerinnen/Dienstnehmern oder an den Be-
triebsratsfonds (an individuell nicht bestimmte Personen) geleistete;

Stock-Options

siehe "Mitarbeiterbeteiligung*

Stérzulagen

siehe "Aufwandsersatz"

Studienbeihilfe

einmalige;

Tagesgelder

siehe "Aufwandsersatz";



Teilentgelt

fur Lehrlinge im Erkrankungsfalle (Unterschiedsbetrag Krankengeld zu Lehrlingsentschadigung);
Todesfallbeihilfe

Trennungsgelder und Trennungszulagen

siehe "Aufwandsersatz";

Trennungsgelder im Baugewerbe

durch welche die durch dienstliche Verrichtungen fir den Dienstgeber veranlassten Aufwéandungen der
Dienstnehmerin/des Dienstnehmers abgegolten werden, sofern sie von der Einkommen- bzw. Lohn-
steuer befreit sind;

Ubergangsgelder

die aus Anlass der Beendigung des Dienstverhéltnisses gewahrt werden;
Ubernachtungsgelder

siehe "Aufwandsersatz";

Umzugskostenvergitungen

soweit sie nicht der Einkommen- oder Lohnsteuerpflicht unterliegen;

Unkostenzuschlage

fur Zwischenmeister (Stlickmeister), soweit sie 25 % des Entgeltes nicht Gbersteigen;
Urlaubsabldsen

bei aufrechtem Dienstverhéltnis sind diese als laufender Bezug zu werten und daher beitragspflich-
tig;

Verbesserungsvorschlage

im Betrieb siehe "Pramien fur Verbesserungsvorschlage";

Vergitungen

siehe "Familienheimfahrten";

Verschmutzungszulagen

siehe "Schmutzzulage";

Versicherungspramiennachlasse

siehe "Nachlasse";

Wegegelder

siehe "Aufwandsersatz";

Weihnachtsgeschenke

in Form von Sachzuwendungen derzeit bis zu einem Wert von € 186,-- jahrlich pro Person, der diese
Summe ubersteigende Betrag ist beitragspflichtig;

Weihnachtsgaben,

aus Anlass des Weihnachtsfestes an Vertragsbedienstete sind beitragspflichtig;
Werkzeuggelder

It. Kollektivvertrag;

Zehrgelder

siehe "Aufwandsersatz";

Zukunftssicherung

siehe "Aufwandungen”

Zulagen fir Mehraufwand

bei auswartiger Beschaftigung (siehe "Aufwandsersatz");

Zuwendungen

der Dienstgeberin/des Dienstgebers an den Betriebsratsfonds fur allgemeine soziale Zwecke.

6. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

Im Erkrankungsfall und der daraus folgenden Arbeitsunféhigkeit sind fur die Dauer des Anspruches auf
Entgeltfortzahlung die Beitrage weiter zu entrichten. Der Anspruch richtet sich nach dem jeweils fur das
Dienst-/Arbeitsverhdltnis gltigen Gesetz (Angestellten-, Entgeltfortzahlungs-, Gutsangestellten-, Lan-
darbeits-, Schauspieler-, Vertragsbedienstetengesetz). Ist der Anspruch auf volle Entgeltfortzahlung
ausgeschopft, besteht nur dann Beitragspflicht, wenn das gewahrte oder gebihrende Entgelt das Aus-
malf3 von 50 % der vollen Geld- und Sachbeziige (Entgelt) vor dem Eintritt der Arbeitsunfahigkeit erreicht
bzw. Gberschreitet.

Arbeitsrechtlicher Anspruch auf Entgeltfortzahlung gemaR § 2 EFZG:
Arbeitnehmer, die dem EFZG unterliegen und die durch Krankheit (Ungliicksfall) an der Leistung der
Arbeit verhindert sind, behalten den Anspruch auf das Entgelt bis zur Dauer von 6 Wochen.



Der Anspruch auf das Entgelt erhdht sich auf die Dauer von

8 Wochen, wenn das Arbeitsverhaltnis 5 Jahre
10 Wochen, wenn das Arbeitsverhaltnis 15 Jahre
12 Wochen, wenn das Arbeitsverhaltnis 25 Jahre

ununterbrochen gedauert hat. Durch jeweils weitere 4 Wochen behéalt die Arbeitnehmerin/der Arbeit-
nehmer den Anspruch auf das halbe Entgelt.

Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfall/Berufskrankheit
Die gegeniiber dem Angestelltengesetz glinstigere Regelung bei Arbeitsunfallen (Berufskrankheiten) im
§ 2 Abs. 5 EFZG bleibt weiterhin bestehen:

8 Wochen, ab Beginn des ersten Arbeitstages
10 Wochen, bei einer Dauer des Arbeitsverhaltnisses von 15 Jahren

Vordienstzeiten

Bei der Ermittlung der Anspruchsdauer sind Arbeitszeiten (auch einer geringflgigen Beschéftigung) bei
der selben Arbeitgeberin/beim selben Arbeitgeber, die keine l&ngere Unterbrechung als 60 Tage aufwei-
sen, zusammenzurechnen, aul3er die Unterbrechung wurde von der Arbeitnehmerin/vom Arbeitnehmer
herbeigefuhrt (§ 2 Abs. 3 EFZG).

Fur die Anrechnung von Vordienstzeiten bei anderen Arbeitgeberinnen/Arbeitgebern nach Betriebsiiber-
gang u. . gelten Sonderregelungen (8§ 2 Abs. 3a EFZG), Lehrzeiten gelten als Vordienstzeiten; § 2 Abs.
3 EFZG gilt entsprechend.

Gunstigere Regelungen

Sehen Kollektivvertrage, Betriebsvereinbarungen oder Arbeitsvertrdge eine gunstigere Regelung (8 7
EFZG) fur die Dauer der Entgeltfortzahlung vor, werden diese Fristen nicht automatisch um 2 Wochen
verlangert, sondern bleiben von dieser gesetzlichen Neuregelung unberthrt. Die gesetzlichen Fristen
sind aber jedenfalls als Mindestdauer zu bericksichtigen.

Sonstige Gesetze mit Entgeltfortzahlung

Fur Arbeitsverhéltnisse, auf die das ABGB anzuwenden ist, wurden die Entgeltfortzahlungsbestimmun-
gen ebenfalls geandert (§ 1154b ABGB). In der Praxis wird dies jedoch nur dann von Bedeutung sein,
wenn keine anderen arbeitsrechtlichen Rechtsnormen (z. B. AngG, EFZG, u.a.) zur Anwendung kom-
men. Die Bestimmungen des Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetzes, des Hausbesorgergesetzes
und des Heimarbeitsgesetzes 1960 wurden auch entsprechend geandert.

Entgeltfortzahlung bei Lehrlingen
Es gelten die Bestimmungen des Berufsausbildungsgesetzes (8 17a BAG).

7. Entgeltfortzahlungsfonds bei der AUVA

Die AUVA kann Unternehmen mit weniger als 51 Dienstnehmern Zuschisse zur Entgeltfortzahlung bei

Arbeitsverhinderung nach Unféllen (Arbeits- und Freizeitunfalle) gewahren.

Die Erstattungsmdoglichkeit wurde ab 1.1.2005 auch auf Arbeitsverhinderungen durch Krankheit ausgewei-

tet.
Zuschussberechtigte Dienstgeberinnen/Dienstgeber

Zuschussberechtigt sind alle Dienstgeberinnen/Dienstgeber (auch von Lehrlingen und geringfiigig Beschéaf-
tigten), wenn

e sie in ihrem Betrieb regelmafdig weniger als 51 Dienstnehmerinnen/Dienstnehmer beschaftigen,
e ihre Dienstnehmerin/ihr Dienstnehmer bei der AUVA versichert ist,

e ihre Dienstnehmerin/ihr Dienstnehmer nach dem 30. September 2002 einen Unfall hatte bzw. nach

dem 31. Dezember 2004 eine Arbeitsverhinderung durch Krankheit eingetreten ist,

e die Arbeitsverhinderung langer als drei (Unfall) bzw. langer als 10 (Krankheit) aufeinander folgende

Tage dauerte,
e das Entgelt fortgezahlt wurde,
e sie einen Zuschuss-Antrag stellen.



Erlauterungen der Dienstnehmerzahl

1. Bei wechselnder Dienstnehmerzahl liegt ein solcher Betrieb auch dann vor, wenn die vorhersehbare
durchschnittliche Dienstnehmerzahl pro Jahr nicht mehr als 50 betréagt und an nicht mehr als 30 Tagen
im Jahr mehr als 75 Dienstnehmerinnen/Dienstnehmer beschaftigt werden.

2. Ein solcher Betrieb liegt auch dann vor, wenn die Anzahl von 50 Dienstnehmerinnen/Dienstnehmern
nur deshalb tberschritten wird, weil der Betrieb bis zu 3 Lehrlinge oder begiinstigte Behinderte im Sin-
ne des Behinderteneinstellungsgesetzes beschéftigt. Das gilt nicht flir Betriebe, die vorwiegend der
Ausbildung Jugendlicher oder der Beschéaftigung Behinderter dienen, wie Lehrwerkstatten oder integra-
tive Betriebe.

Hohe des Zuschusses

Der Zuschuss betragt 50 % zuzlglich eines Zuschlages fir die Sonderzahlungen in der Héhe von 8,34 %
des jeweils tatsachlich fortgezahlten Entgeltes (mit Ausnahme der Sonderzahlungen) — unter AufRerachtlas-
sung der Hochstbeitragsgrundlage.

Bei Arbeitsverhinderung nach Unfallen gebihren Zuschiisse ab dem ersten Tag der Arbeitsverhinderung
fur die Dauer der tatsachlichen Entgeltfortzahlung (bis héchstens 42 Tage je Arbeitsjahr/Kalenderjahr),
wenn die Arbeitsverhinderung langer als drei aufeinander folgende Tage gedauert hat.

Bei Arbeitsverhinderung durch Krankheit gebiihren Zuschiisse ab dem elften Tag der Arbeitsverhinderung
fur die Dauer der tatsachlichen Entgeltfortzahlung (bis hochstens 42 Tage je Arbeitsjahr/Kalenderjahr),
wenn die Arbeitsverhinderung langer als zehn aufeinander folgende Tage gedauert hat.

Je Dienstverhéltnis werden Zuschisse bei Arbeitsverhinderungen nach Unféllen und durch Krankheit fur
insgesamt héchstens 42 Tage pro Arbeitsjahr/Kalenderjahr gewahrt.

Auszahlung des Zuschusses

Der Zuschuss wird ausgezahlt
e jeweils im Nachhinein innerhalb eines Monates nach dem Ende des Quartals, in dem der Antrag
gestellt wurde,
o flur die Dauer der tatsdchlichen Entgeltfortzahlung, langstens jedoch fiir 42 Kalendertage je
Dienstverhaltnis pro Arbeitsjahr (Kalenderjahr).

Ruckforderung eines zu Unrecht geleisteten Zuschusses

Die AUVA hat einen zu Unrecht geleisteten Zuschuss von der Dienstgerin/vom Dienstgeber zurlickzufor-
dern. Das Recht auf Rickforderung verjahrt binnen zwei Jahren nach dem Zeitpunkt, in dem der AUVA
bekannt geworden ist, dass der Zuschuss zu Unrecht geleistet wurde.

Die AUVA kann bei Vorliegen bertcksichtigungswirdiger Umstande, z.B. der wirtschaftlichen Verhaltnisse,
auf die Ruckforderung ganz oder teilweise verzichten oder die Rickzahlung in Teilbetrdgen zulassen.

Ausschluss von Zuschussen infolge Zeitablauf
Der Antrag auf Zuschuss ist innerhalb von drei Jahren nach dem Beginn des Entgeltfortzahlungsanspru-
ches zu stellen.



8. HOchstbeitragsgrundlagen

Hochstbeitragsgrundlage taglich: € 137,00
Hochstbeitragsgrundlage monatlich: € 4.110,00
Hochstbeitragsgrundlage jahrlich fir Sonderzahlungen: € 8.220,00
Hochstbeitragsgrundlage monatlich fur freie Dienstnehmerinnen: € 4.110,00
ohne Sonderzahlungen: € 4.795,00

Die monatliche Hochstbeitragsgrundlage gilt auch fur die Arbeiterkammerumlage, fir den Wohnbauférde-
rungsbeitrag, fur die Landarbeiterkammerumlage, fiir den Schlechtwetterentschadigungsbeitrag, fiir den
IESG-Zuschlag und fur den Beitrag nach dem Nachtschwerarbeitsgesetz.

Von den Sonderzahlungen ist keine Landarbeiterkammerumlage (ausgenommen Karnten), keine Kammer-
umlage und kein Wohnbauférderungsbeitrag zu entrichten.

9. Sachbeziige

Sachbeziige sind bundeseinheitlich wie folgt zu bewerten:

Wert der vollen freien Station
Der Wert der vollen freien Station ist seit 1. Janner 2002 mit monatlich € 196,20 anzusetzen. Bei teilwei-
ser Gewahrung der vollen freien Station sind anzusetzen:

Sachbezug Ansatz tzg“f)h mongtllch

Kost und Wohnung 10/10 6,5400 196,20
Kost 8/10 5,2320 156,96
Mittagessen 3/10 1,9620 58,86
Abendessen 2/10 1,3080 39,24
Wohnung

Beheizung u. Beleuchtung je 1/10 je 0,6540 je 19,62
1. und 2. Frihstick, Jause

*)  Dient zur Berechnung der Werte fir den 2. bis 29. Tag. Nach der Multiplikation ist der vierstellige Wert nach der Euro-
Umrechnungsregel auf zwei Stellen zu runden. Wird der Sachbezug nur fiir einen Tag gewahrt, ist der 0. a. angegebene Wert
auf zwei Stellen zu runden.

Bei Monatsléhnen sind, wenn der Sachbezug nur tageweise gewahrt wird, folgende Betrage in Ansatz zu
bringen:

Ansatz fir ... Tag(e) pro Woche in €
Sachbezug 1 > 3 7 5 6

Kost und Wohnung 28,32 56,64 84,96| 113,28| 141,60| 169,92
Kost 22,65| 45,30| 67,95 90,60| 113,25| 135,90
Mittagessen 8,50] 17,00 25,50] 34,00 4250| 51,00
Abendessen 5,66 11,32| 16,98] 22,64 28,30| 33,96
Wohnung

Beheizung u. Beleuchtung je2,83| je5,66| je8,49]|je 11,32|je 14,15|je 16,98
1. und 2. Fruhstick, Jause

Wohnraumbewertung

Die Verordnung Uber die bundeseinheitliche Bewertung bestimmter Sachbeziige ab 2002 wird hinsichtlich
der Wohnraumbewertung ab Janner 2009 wie folgt geandert:

§ 2 (1) Stellt die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern Wohnraum kos-
tenlos oder verbilligt zur Verfligung, ist als monatlicher Quadratmeterwert der jeweils am 31. Oktober des
Vorjahres geltende Richtwert geman

8 5 des Richtwertgesetzes, BGBI. Nr. 800/1993, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr.
50/2008, bezogen auf das Wohnflachenausmall gemaR Abs. 5, anzusetzen. Kostenbeitrage der Arbeit-
nehmerin/des Arbeitnehmers vermindern den Sachbezugswert.

(2) Der Quadratmeterwert geman Abs. 1 ist auf einen Wohnraum anzuwenden, der hinsichtlich der Aus-
stattung — unabhéngig vom Ausmalf der Nutzflache — der mietrechtlichen Normwohnung gemaR § 2 des
Richtwertgesetzes entspricht.

(3) Der Wert gemalf3 Abs. 1 verandert sich folgendermal3en:



1. Fur Wohnraum, der den Standard der mietrechtlichen Normwohnung nicht erreicht, ist der Wert ge-
maf Abs. 1 um 30 % zu vermindern.

2. Bei Dienstwohnungen fiur Hausbesorger, Hausbetreuer und Portiere ist der Wert gemaf Abs. 1 in
Verbindung mit der Z 1 um 35 % zu vermindern.

(4) Fur Wohnraum, dessen um 25 % verminderter tblicher Mittelpreis des Verbrauchsortes um mehr als

50 % niedriger oder um mehr als 100 % hdher ist als der sich aus Abs.1 und 3 ergebende Wert, ist der

um 25 % verminderte fremdubliche Mietzins anzusetzen.

(5) Die Ermittlung des Wohnflachenausmalfles ist im Sinne des § 17 Abs. 2 und 3 des Mietrechtsgesetzes

BGBI. Nr. 520/1981, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 124/2006, vorzunehmen.

(6) Die Quadratmeterwerte beinhalten auch die Betriebskosten im Sinne des § 21 Mietrechtsgesetzes.

Werden die Betriebskosten von der Arbeitnehmerin/vom Arbeitnehmer getragen, ist von den Quadratme-

terwerten ein Abschlag von 25 % vorzunehmen.

(7) Bei einer von der Arbeitgeberin/vom Arbeitgeber gemieteten Wohnung sind die Quadratmeterwerte

gemaf Abs. 1 und 3 der um 25 % gekilrzten tatsachlichen Miete (samt Betriebskosten, exklusive Heiz-

kosten) einschlie3lich der von der Arbeitgeberin/vom Arbeitgeber getragenen Betriebskosten gegeniiber-

zustellen; der hohere Wert bildet den maf3geblichen Sachbezug.

(8) Tragt die Heizkosten die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber, ist ganzjéhrig ein Heizkostenzuschlag von

€ 0,58 pro m? anzusetzen. Kostenbeitrage der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers kiirzen diesen Zuschlag.

(9) Tragt die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber bei einer von ihm gemieteten Wohnung die Heizkosten, ist der

Sachbezugswert um die auf die Wohnung entfallenden tatséchlichen Heizkosten der Arbeitgeberin/des

Arbeitgebers zu erhéhen. Kénnen die tatsachlichen Kosten nicht ermittelt werden, ist ganzjahrig ein Heiz-

kostenzuschlag von € 0,58 pro m2 anzusetzen. Kostenbeitrdge der Arbeithehmerin/des Arbeitnehmers

kurzen diesen Zuschlag.

Die ab 1. Janner 2009 anzusetzenden Quadratmeterwerte (Bruttopreis inklusive Betriebskosten und Um-
satzsteuer; exklusive Heizkosten) betragen daher:

Bundesland Richtwert Bundesland Richtwert

Burgenland €431 Steiermark €6,52
Karnten € 5,53 Tirol €5,77
Niederdsterreich €4,85 Vorarlberg €7,26
Oberosterreich €5,12 Wien €4,73
Salzburg €6,53

Beispiel 1:

100 m? Wohnnutzflache in der Steiermark zu € 6,52/m? € 652,00

Wohnung entspricht nicht dem Standard abzuglich 30 % € 195,60

Anzusetzender Wert € 456,40

Die fremdubliche Miete am Verbrauchsort betragt € 400,-, gekirzt um 25 % ergdbe dies einen Sachbe-
zugswert in Hohe von € 300,-. Eine Abweichung liegt vor, wenn der Wert von € 228,20 (€ 456,40 minus
50 %) unterschritten wird. Das ist bei dem Beispiel nicht der Fall, daher kommt der 0.a. Wert zum Ansatz.

Beispiel 1 a:

100 m? Wohnnutzflache in der Steiermark zu € 6,52/m? € 652,00
Wohnung entspricht nicht dem Standard abzuglich 30 % € 195,60
Errechneter Wert € 456,40
Anzusetzender Wert € 225,00

Die fremdubliche Miete am Verbrauchsort betragt € 300,-, gekiirzt um 25 % ergibt dies einen Sachbe-
zugswert in Hohe von € 225,-. In diesem Fall liegt eine Abweichung um mehr als 50 % vor, sodass ein
Sachbezugswert von € 225,- zum Ansatz kommt.

Diese o.a. Regelung gilt fir Wohnungen, die erstmalig im Jahr 2009 den Arbeitnehmerin-
nen/Arbeitnehmern zur Verfiigung gestellt werden.

Far Wohnungen die bereits im Dezember 2008 der Arbeitnehmerin/dem Arbeitnehmer zur Verfiigung
gestellt wurden, gibt es folgende Ubergangsregelung:
Ist der Sachbezugswert nach der neuen Regelung hoher als der bisherige Sachbezugswert so vermindert
sich der neue Sachbezugswert fir die Lohnzahlungszeitraume

= des Jahres 2009 um 75 %

= des Jahres 2010 um 50 % und

= des Jahres 2011 um 25 % des Differenzbetrages.

Deputate in der Land- und Forstwirtschaft

Der Sachbezug fur Wohnungen der Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft ist mit jahrlich € 190,80
(€ 15,90 monatlich) anzusetzen. Fir die Bewertung der Deputate in der Land- und Forstwirtschaft gelten
die folgenden Satze:



Grunddeputate (freie Wohnung, Beheizung und Beleuchtung) fir standig in der Land- und Forstwirtschaft
beschéaftigte Angestellte:

Kategorie nach Familienerhalter Alleinstehende
Kollektivvertrag monatlich €
I 60,31 30,52
[lund 1l 71,94 38,51
IV und V 81,39 42,87
\ 95,92 50,87

Nutzung eines arbeitgebereigenen KFZ-Abstell- oder Garagenplatzes

Besteht fur die Arbeitnehmerin/den Arbeitnehmer die Mdglichkeit, das von ihm fiir Fahrten Wohnung -
Arbeitsstatte genutzte Kraftfahrzeug wahrend der Arbeitszeit in Bereichen, die einer Parkraumbewirt-
schaftung unterliegen, auf einem Abstell- oder Garagenplatz des Arbeitgebers zu parken, ist ein Sachbe-
zug von € 14,53 monatlich anzusetzen.

Diese Regelung ist sowohl bei arbeithehmereigenen Kraftfahrzeugen, als auch bei arbeitgebereigenen
Kraftfahrzeugen, fir die ein Sachbezug gemaf der Verordnung des Bundesministeriums fir Finanzen
anzusetzen ist, anzuwenden.

Parkraumbewirtschaftung liegt dann vor, wenn das Abstellen von Kraftfahrzeugen auf 6ffentlichen Ver-
kehrsflachen fir einen bestimmten Zeitraum gebihrenpflichtig ist.

Nutzung des arbeitgebereigenen Kraftfahrzeuges

Privatfahrten von mehr als 500 km monatlich (im Jahresdurchschnitt)

Besteht fir den Arbeitnehmer die Mdoglichkeit, ein firmeneigenes Kraftfahrzeug fur Privatfahrten (das
sind auch die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstatte) zu benitzen, dann sind als monatlicher
Sachbezug 1,5 % der tatséchlichen Anschaffungskosten des Kraftfahrzeuges (einschlieBlich Um-
satzsteuer und Normverbrauchsabgabe), maximal jedoch € 600,--, anzusetzen. Fiur Kalendermonate, fur
die das Kfz nicht zur Verfigung steht (auch nicht fiur dienstliche Fahrten), ist kein Sachbezugswert hinzu-
zurechnen.

Privatfahrten von héchstens 500 km monatlich (im Jahresdurchschnitt)

Wird das firmeneigene Kraftfahrzeug nachweislich im Jahresdurchschnitt fir Privatfahrten nicht mehr
als 500 km monatlich benutzt, ist der Sachbezugswert im halben Betrag (maximal somit € 300,--) anzu-
setzen. AuRer dem Fahrtenbuch kommen auch andere Beweismittel zur Fihrung des in Rede stehenden
Nachweises in Betracht. Beispielsweise ist es zulassig, dass die gesamte jahrliche Kilometerleistung um
jene fur Dienstfahrten, die durch die Reiserechnungen oder Reiseberichte nachgewiesen werden, ver-
mindert wird; betragt das Ergebnis hochstens 500 Kilometer, steht der halbe Sachbezugswert zu.

Kein Sachbezugswert

Ein Sachbezugswert ist nicht anzusetzen, wenn es sich um Spezialfahrzeuge handelt, die auf Grund ihrer
Ausstattung eine andere private Nutzung praktisch ausschlieRen (z.B. OAMTC- oder ARBO-Fahrzeuge,
Montagefahrzeuge mit eingebauter Werkbank), oder wenn Berufschauffeure das Fahrzeug (PKW, Kom-
bi), das privat nicht verwendet werden darf, nach der Dienstverrichtung mit nach Hause nehmen.

Weitere Bestimmungen zu den Sachbeziigen sind den Verordnungen des Bundesministers flr Finanzen
zu entnehmen.

10. Sonderfélle zur Berechnung der Versichertenanteile

Der der versicherten Person belastende Teil der allgemeinen Beitrdge (Kranken-, Pensions- u. Arbeitslo-
senversicherungsbeitrag) darf 20 % der Geldbezlige der/des Versicherten nicht Gbersteigen. Der Unter-
schiedsbetrag ist von der Dienstgeberin/vom Dienstgeber allein zu tragen.



Beispiel:
Eine Arbeiterin erhalt neben voller freier Station (€ 196,20) einen monatlichen Bruttobarlohn von € 203,80

Versichertenanteil von € 196,20 + € 203,80 = € 400,00
in der Beitragsgruppe Al (17,2 %, ohne Umlagen) = € 68,80
RV des AV-Beitrages N25a € -400,00 3% = € -12,00
Versichertenanteil ohne AV € 58,80
20 % von € 203,80 sind € 40,76

Die versicherte Person hat also neben der Kammerumlage und dem Versichertenanteil am Wohnbaufor-
derungsbeitrag (je € 2,00) nur € 40,76 zu tragen.

Fur Pflichtversicherte, die nur Anspruch auf Sachbeziige haben oder Uberhaupt kein Entgelt erhalten,
hat die Dienstgeberin/der Dienstgeber auch die auf die Dienstnehmerin/den Dienstnehmer entfallenden
Beitragsteile zu tragen.

11. Sonderzahlungen

Unter Sonderzahlungen ist das Entgelt zu verstehen, welches in gréReren Zeitrdumen als den Beitrags-
zeitraumen gewahrt wird. Dazu gehdren insbesondere Weihnachts- und Urlaubsgeld, Gewinnanteile,
Bilanzgeld, 13. und 14. Monatsbezug. Von den im Kalenderjahr fallig werdenden Sonderzahlungen sind
bis zur folgenden Hoéchstbeitragsgrundlage Sonderbeitrdge zu entrichten:

Krankenversicherung )
Unfallversicherung

Pensionsversicherung

Arbeitslosenversicherung > € 8.220,00
Schlechtwetterentschadigungsbeitrag
IESG-Zuschlag

NSch-Beitrag

J

Von Sonderzahlungen sind keine Landarbeiterkammerumlage (ausgenommen in Kérnten), keine Kam-
merumlage und kein Wohnbauférderungsbeitrag zu entrichten.

Bei einem Dienstgeberwechsel sind die wahrend eines Kalenderjahres gewéhrten Sonderzahlungen so
zu behandeln, als ob diese Zuwendungen zur Ganze von der letzten Dienstgeberin/vom letzten Dienstge-
ber ausgezahlt worden waren.

Beispiel:

Ein Dienstnehmer beendet am 25. Marz 2010 das Dienstverhéaltnis A. Die fur das Jahr 2010 gebuhren-
den Sonderzahlungen in der Héhe von € 2.100,00 sind abzurechnen.

Das Dienstverhéaltnis B dauert vom 26. Mérz bis 12. August 2010. Die aus diesem zweiten Dienstver-
haltnis gebtuhrenden Sonderzahlungen in der H6he von € 3.340,00 sind abzurechnen.

Von den aus einem dritten Dienstverhaltnis C resultierenden Sonderzahlungen (fur die Zeit vom 13.
August bis 31. Dezember 2010 € 3.500,00) sind € 2.780,00 abzurechnen. Die restlichen € 720,00 sind
beitragsfrei. Bei dieser Aufteilung ist darauf zu achten, dass aus den Dienstverhéltnissen A und B bereits
Sonderzahlungen in der H6he von € 5.440,00 gewahrt wurden.

12. Trinkgelder

Trinkgelder gelten nach § 49 Abs. 1 ASVG als Entgelt (siehe Pkt. 5, Seite 15) und unterliegen somit der
Beitragspflicht. Die Feststellung der Hohe des Trinkgeldes erfolgt durch Aufzeichnungen der Dienstgebe-
rin/des Dienstgebers, durch Erhebungen bzw. Schétzungen (§ 42 Abs. 3 ASVG) des Krankenversiche-
rungstragers oder durch Pauschalierung (8§ 44 Abs. 3 ASVG).



13. Urlaubsersatzleistungen/Kiindigungsentschadigungen

Ersatzleistungen

Die Regelungen betreffend Urlaubsentschadigung und Urlaubsabfindung wurden durch eine Ersatzleis-
tung bei Beendigung des Arbeitsverhaltnisses ersetzt. Diese Regelung ist mit 1. Janner 2001 in Kraft
getreten.

Gleichzeitig wurde auch die Aliquotierung des Urlaubsanspruches im Jahr der Beendigung des Arbeitsver-
haltnisses eingefiihrt. Im Jahr der Beendigung des Arbeitsverhéltnisses steht der Urlaub nur aliquot zu. Fur
den nicht verbrauchten aliquoten Urlaub steht an Stelle des Urlaubsentgeltes eine Ersatzleistung zu.

Fur den nicht verbrauchten Urlaub aus friheren Urlaubsjahren steht an Stelle des Urlaubsentgeltes die
Ersatzleistung ungeschmalert zu.

Fir die Zeit des Bezuges einer Ersatzleistung fur Urlaubsentgelt besteht die Pflichtversicherung wei-
ter. Ein Uber das aliquote Ausmal3 bereits bezogenes Urlaubsentgelt und die allfallige Rickerstattung
bei Beendigung des Arbeitsverhaltnisses durch unberechtigten vorzeitigen Austritt oder verschuldeter
Entlassung hat fiir die Sozialversicherung keine Auswirkung. Dies fuhrt zu keiner Verklirzung der
Pflichtversicherung oder Verminderung der Beitragsgrundlage.

Die Berechnung des Urlaubsanspruches zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhéltnisses erfolgt
in Werktagen:

Aliquoter Urlaubsanspruch = Jahresurlaub x zurtickgelegter Dienstzeit in Kalendertagen : 365

Berechnungsgrundlage ist das dem Arbeitnehmer zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhaltnis-
ses fiktiv gebiihrende Urlaubsentgelt.

Urlaubsabldsen

Die wahrend der Dienstverhaltnisse fur einen nicht verbrauchten Urlaub bezahlten Urlaubsablésen sind
gemal § 7 UrlG grundsatzlich rechtsunwirksam. Wird eine Urlaubsabldse dennoch ausbezahlt, so ist
sie dem laufenden Entgelt (allgemeine Beitragsgrundlage) des Beitragszeitraumes hinzuzurechnen, in
dem die Auszahlung erfolgt und somit bis zur Héchstbeitragsgrundlage beitragspflichtig.

Ab dem Ausspruch der Kiindigung wird eine Urlaubsabldse nicht mehr zur Kenntnis genommen, weil es
sich dabei um eine Umgehung der Ersatzleistung fur Urlaubsentgelt handelt. Auf den Urlaub und somit
die Ersatzleistung kann nicht verzichtet werden. Es gilt das Anspruchsprinzip.

Kundigungsentschadigungen

Pauschaliert gebiihrende Kindigungsentschadigungen sind auf den entsprechenden Zeitraum der Kin-
digungsfrist umzulegen. Solche Anspriiche verlangern die Pflichtversicherung und bewirken Beitrags-
pflicht. Sie fihren zum Ruhen von Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung.

Die Gesetzeslage

Zeiten eines Bezuges einer Ersatzleistung fur Urlaubsentgelt sowie Zeiten des Bezuges einer Kiundi-
gungsentschadigung fiihren zu einer Verlangerung der Pflichtversicherung (8 11 Abs. 2 ASVG). Die zum
Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhaltnisses (Lehrverhéltnisses) fallig werdende pauschalierte
Kindigungsentschadigung ist auf den entsprechenden Zeitraum der Kiindigungsfrist umzulegen.

Gebuhren sowohl eine Kindigungsentschadigung als auch eine Ersatzleistung fur Urlaubsentgelt, so ist
zur Bestimmung des mal3geblichen Zeitraumes zunachst die Kiindigungsentschadigung heranzuziehen
und im Anschluss daran die Ersatzleistung.

Wie ist die Verlangerung der Pflichtversicherung zu berechnen?

Nach dem ASVG beginnt die Verlangerung der Pflichtversicherung mit dem Ende des arbeitsrechtlichen
Beschéftigungsverhaltnisses. Gebuhrt also zum Zeitpunkt der arbeitsrechtlichen Auflosung des Beschéf-
tigungsverhaltnisses eine Ersatzleistung fir Urlaubsentgelt, verlangert sich die Pflichtversicherung um die
Zahl der Werktage, welche der Berechnung der Ersatzleistung zu Grunde gelegt wurden. Im Hinblick auf



das im ASVG verankerte Anspruchsprinzip ist die Verlangerung der Pflichtversicherung auch dann
durchzufiihren, wenn der Anspruch auf die Ersatzleistung nicht realisiert worden ist.

Hinweis

Auf Grund der gednderten gesetzlichen Bestimmungen kommt einer exakt gefiihrten Urlaubskartei we-
sentliche Bedeutung zu. Wegen des in der Sozialversicherung geltenden Anspruchsprinzips muss die
Urlaubskonsumation anhand der Urlaubskartei eindeutig nachvollziehbar sein.

Beitragsgrundlage

Fur die Zeit der Verlangerung der Pflichtversicherung ist die betragliche Ersatzleistung fur Urlaubsentgelt
als allgemeine Beitragsgrundlage und der darin enthaltene Sonderzahlungsanteil als Sonderzahlung zu
verrechnen bzw. zu melden. Alle sonstigen Beitrége und Umlagen (wie auch der Mitarbeitervorsorgebei-
trag) sind ebenfalls abzufuhren.

Abmeldung

Auf der Abmeldung ist in der Rubrik "Arbeitsrechtliches Ende des Beschaftigungsverhaltnisses" das Da-
tum des arbeitsrechtlichen Endes der Beschaftigung, unter "Ende des Entgeltanspruches" ist das Datum
des Endes der Pflichtversicherung einzutragen. Weiters ist der Zeitraum der Kiindigungsentschadigung
und/oder der Ersatzleistung fir Urlaubsentgelt vom ... bis ... auf dem Meldeformular anzugeben.

In der Rubrik "Ende der Zahlung des BV-Beitrages" ist das Datum des Endes der Pflichtversicherung
einzutragen.

Ab dem 1. Janner 2008 werden die Pflichtversicherung verldngernde Zeiten einer Urlaubsersatzleistung,
Kindigungsentschédigung oder fir nach dem arbeitsrechtlichen Ende des Arbeitsverhéltnisses fortge-
zahltes Entgelt auch als Anwartschaftszeiten der Betrieblichen Vorsorge angerechnet.



Beitrage — Ermittlung und Abfuhr

Das vollstandige Beitragsgruppenschema des Hauptverbandes finden Sie im Internet unter
www.sozialversicherung.at.

Arbeiterinnen (dem Zweig der Pensionsversicherung der Arbeiter zugehdrig)

Al

Bonus "

J1

e Dem Zweig der Pensionsversicherung der Arbeiter zugehdrige voll- und arbeitslosenversi-
cherte Dienstnehmerilnnen, deren Beschaftigungsverhaltnisse
0 dem EFZG unterliegen, auch Ladnerinnen
0 dem EFZG unterliegen und die Nachtschwerarbeit im Sinne des Art. VII Abs. 2 NSchG leisten
0 dem EFZG unterliegen und in einem Betrieb beschéaftigt sind, der unter den Geltungsbereich

des Bauarbeiter-Schlechtwetterentschadigungsgesetzes fallt;

e Hausbesorgerinnen, deren Dienstverhaltnis vor dem 1. 7. 2000 und Hausbetreuerinnen, deren
Dienstverhaltnis nach dem 30. 6. 2000 abgeschlossen wurde, mit einem Entgelt tber der Gering-
fugigkeitsgrenze;

¢ Arbeiterlnnen, die dem Heimarbeitsgesetz 1960 unterliegen (8 4 Abs. 1 Z. 7 ASVG, § 1 Abs. 1
lit. c AIVG);

e Hausgehilfen;

e die im Betrieb der Eltern, Grol3eltern, Wahl- oder Stiefeltern als Dienstnehmerinnen (Arbeite-
rinnen) beschéftigten Kinder, Enkel, Wahl- oder Stiefkinder, sofern es sich nicht um einen
land-/forstwirtschaftlichen Betrieb handelt.

Al

Fallweise beschéftigte Arbeiterinnen nach §8§ 471a - 471e ASVG, wenn deren Beschaftigungs-
verhaltnisse dem EFZG unterliegen.

A2u

Fur Frauen und Manner, die das 58. Lebensjahr vollendet haben, ab Beginn des folgenden Ka-
lendermonates (vorher BGR A1, J1).

A2

e Hausbesorgerinnen, deren Dienstverhaltnis vor dem 1. 7. 2000 abgeschlossen wurde, mit ei-
nem Entgelt bis zur Geringfugigkeitsgrenze;

e Fir Frauen nach Vollendung des malRgeblichen Mindestalters fiir eine vorzeitige Alterspension
bei langer Versicherungsdauer ab Beginn des folgenden Kalendermonates — das Anderungsda-
tum ist der nachfolgenden Tabelle* zu entnehmen (vorher BGR A2u).

Adu

Fur Frauen und Manner, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, ab Beginn des folgenden
Kalendermonates (vorher BGR A2u, A2).

Arbeiterinnen (geringfugige Beschaftigung)

N14

Teilversicherte gem. § 7 Z 3 lit. a ASVG (geringfliigig beschaftigte Arbeiterinnen gemaf
§ 5 Abs. 2 ASVG).

N14u

Fur Frauen und Manner, die das 60. Lebensjahr vollendet haben (geringf. beschéftigte Arbeiterin-
nen gemal 8§ 5 Abs. 2 ASVG), ab Beginn des folgenden Kalendermonates (vorher BGR N14).

Arbeiterinnen in der Land-/Forstwirtschaft (dem Zweig der PV der Arbeiter zugehorig)

All

Bonus
Jil

e Dem Zweig der Pensionsversicherung der Arbeiter zugehdrige voll- und arbeitslosenversi-
cherte Dienstnehmerinnen, deren Beschaftigungsverhaltnis dem Landarbeitsgesetz 1984 un-
terliegt (8 4 Abs. 1 Z 1 ASVG, § 1 Abs. 1 lit. a AIVG).

e Dienstnehmerinnen, die in land-/forstwirtschaftlichen Betrieben des Bundes, eines Landes,
einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes beschéftigt sind.

¢ Arbeiterlnnen bei Raiffeisenverbanden und landwirtschaftlichen Genossenschaften, wenn
sie dem Landarbeitsgesetz 1984 unterliegen.

e Unstandig beschéftigte Arbeiterinnen in der Land-/Forstwirtschaft (§ 461 Abs. 1 ASVG, § 1
Abs. 1 lit. a AIVG).

All

Fallweise beschéftigte Arbeiterinnen in der Land-/Forstwirtschaft (88 471a - 471e ASVG).

A2lu

Fir Frauen und Manner, die das 58. Lebensjahr vollendet haben,
ab Beginn des folgenden Kalendermonates (vorher BGR All, J1I).

A2l

Flr Frauen nach Vollendung des maf3geblichen Mindestalters fur eine vorzeitige Alterspension bei
langer Versicherungsdauer ab Beginn des folgenden Kalendermonates — das Anderungsdatum ist
der nachfolgenden Tabelle* zu entnehmen (vorher BGR A2lu).

Adlu

Fur Frauen und Manner, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, ab Beginn des folgenden
Kalendermonates (vorher BGR A2lu, A2l).

*)  Fur die Einstellung alterer Dienstnehmerinnen nach dem 31.08.2009 gibt es keinen Bonus mehr. Fiir Dienstnehme-
rinnen, fur die bereits vor dem 01.09.2009 die Bonusregelung zur Anwendung kam, bleibt sie auch weiterhin aufrecht.
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Beitrage — Ermittlung und Abfuhr

Arbeiterinnen in der Land-/Forstwirtschaft (geringfiigige Beschaftigung)

N14

Teilversicherte gem. § 7 Z 3 lit. a ASVG (geringfligig beschéaftigte Arbeiterinnen in der
Land-/Forstwirtschaft geméaRl § 5 Abs. 2 ASVG).

N14u

Fur Frauen und Manner, die das 60. Lebensjahr vollendet haben (geringfligig beschaftigte
Arbeiterinnen in der Land-/Forstwirtschaft gemaf § 5 Abs. 2 ASVG), ab Beginn des folgenden Ka-
lendermonates (vorher BGR N14).

Angestellte (dem Zweig der Pensionsversicherung der Angestellten zugehoérig)

D1

Bonus "
Y1l

e Dem Zweig der Pensionsversicherung der Angestellten zugehdrige voll- und arbeitslosenver-
sicherte Dienstnehmerinnen (8 4 Abs. 1 Z. 1 ASVG, 8§ 1 Abs. 1 lit. a AIVG),

o0 deren Beschaftigungsverhaltnis durch das Angestellten-, Gutsangestellten-, Journalisten- oder
Schauspielergesetz geregelt ist, auch Ladnerinnen;

o0 deren Beschaftigungsverhaltnis durch das Angestelltengesetz geregelt ist und

o die Nachtschwerarbeit im Sinne des Art. VII Abs. 2 NSchG leisten;

o Vertragsbedienstete (VB) des Bundes, der Lander und Gemeinden, die nach dem Entloh-
nungsschema |, K (VB im Krankenpflegedienst gemaR § 61 Abs. 1 VBG), | L oder Il L entlohnt
werden, sowie VB im Sinne des § 14 Abs. 1 Z. 2 bzw. Abs. 4 ASVG;

e Geschaftsfihrerlnnen von Kapitalgesellschaften;

o die im Betrieb der Eltern, GroR3eltern, Wahl- oder Stiefeltern als Dienstnehmer (Angestellte) be-
schaftigten Kinder, Enkel, Wahl- oder Stiefkinder, sofern es sich nicht um einen
land-/forstwirtschaftlichen Betrieb handelt.

D1

Fallweise beschaftigte Personen, die dem Zweig der Pensionsversicherung der Angestellten zu-
gehdren (88 471a - 471e ASVG).

D2u

Fur Frauen und Manner, die das 58. Lebensjahr vollendet haben,
ab Beginn des folgenden Kalendermonates (vorher BGR D1, Y1).

D2

Far Frauen nach Vollendung des mafgeblichen Mindestalters fur eine vorzeitige Alterspension bei
langer Versicherungsdauer ab Beginn des folgenden Kalendermonates — das Anderungsdatum ist
der nachfolgenden Tabelle* zu entnehmen (vorher BGR D2u).

D4u

Fur Frauen und Manner, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, ab Beginn des folgenden
Kalendermonates (vorher BGR D2u, D2).

Dlp

Bonus "
Y1p

¢ Personen die der Lohnsteuerpflicht gemaR § 47 Abs. 1iVm Abs. 2 EStG 1988 unterliegen und
somit Dienstnehmerinnen gem. § 4 Abs. 2 ASVG sind, sofern diese nicht dem AngG unterliegen;

¢ Dienstnehmerinnen (Angestellte) bei exterritorialen Dienstgebern;

¢ Dienstnehmerinnen (Angestellte), die gemaR § 3 Abs. 3 vorletzter Satz ASVG als im Inland be-
schaftigt gelten, auf deren Beschaftigungsverhaltnis jedoch nicht die Bestimmungen des Ange-
stellten-, Gutsangestellten-, Journalisten- oder Schauspielergesetzes anzuwenden sind;

e Personen mit abgeschlossener Hochschulbildung fir die Dauer der Berufsausbildung, die
nicht im Rahmen eines Dienstverhaltnisses erfolgt, z. B. Unterrichts- und Rechtspraktikanten.

D2pu

Fur Frauen und Manner, die das 58. Lebensjahr vollendet haben,
ab Beginn des folgenden Kalendermonates (vorher BGR D1p, Y1p).

D2p

Far Frauen nach Vollendung des mafgeblichen Mindestalters fur eine vorzeitige Alterspension bei
langer Versicherungsdauer ab Beginn des folgenden Kalendermonates — das Anderungsdatum ist
der nachfolgenden Tabelle* zu entnehmen (vorher BGR D2pu).

D4pu

Fur Frauen und Manner, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, ab Beginn des folgenden
Kalendermonates (vorher BGR D2p, D2pu).

D2x

Vorstandsmitglieder (Geschaftsleitung) gem. § 4 Abs. 1 Z. 6 ASVG

D4xu

Fur Frauen und Manner, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, ab Beginn des folgenden Kalen-
dermonates (vorher BGR D2x).

Angestellte (geringfligige Beschéftigung)

N24

Teilversicherte 8§ 7 Z 3 lit. a ASVG (geringfligig beschaftigte Angestellte § 5 Abs. 2 ASVG).

N24u

Fur Frauen und Manner, die das 60. Lebensjahr vollendet haben (geringfligig beschaftigte Ange-
stellte § 5 Abs. 2 ASVG), ab Beginn des folgenden Kalendermonates (vorher BGR N24).

Fur die Einstellung alterer Dienstnehmerinnen nach dem 31.08.2009 gibt es keinen Bonus mehr. Fir Dienstnehmerin-
nen, fir die bereits vor dem 01.09.2009 die Bonusregelung zur Anwendung kam, bleibt sie auch weiterhin aufrecht.
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Beitrage — Ermittlung und Abfuhr

Freier Dienstvertrag

L1r Personen, die auf Grund eines freien Dienstvertrages (8 4 Abs. 4 ASVG) beschéftigt werden und
Bonus dem Zweig der Pensionsversicherung der Arbeiter zugehdrig sind.
Jir

L2ru Fur Frauen und Manner, die das 58. Lebensjahr vollendet haben, ab Beginn des folgenden Kalen-
dermonates (vorher BGR L1r, J1r).

L2r Fur Frauen nach Vollendung des maf3geblichen Mindestalters fiir eine vorzeitige Alterspension bei
langer Versicherungsdauer ab Beginn des folgenden Kalendermonates — das Anderungsdatum ist
der nachfolgenden Tabelle* zu entnehmen (vorher BGR L2ru).

L4ru Fur Frauen und Manner, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, ab Beginn des folgenden Kalen-
dermonates (vorher BGR L2r, L2ru).

L14 Geringfligig beschaftigte Personen auf Grund eines freien Dienstvertrages (8 4 Abs. 4 ASVG),
die dem Zweig der Pensionsversicherung der Arbeiter zugehorig sind.

L14u Fur Frauen und Manner, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, ab Beginn des folgenden Kalen-
dermonates (vorher BGR L14).

Mlr Personen, die auf Grund eines freien Dienstvertrages (8§ 4 Abs. 4 ASVG) beschéftigt werden und
Bonus ” | dem Zweig der Pensionsversicherung der Angestellten zugehérig sind.
Y1r

M2ru Fur Frauen und Manner, die das 58. Lebensjahr vollendet haben, ab Beginn des folgenden Kalen-
dermonates (vorher BGR M1r, Y1r).

M2r Far Frauen nach Vollendung des mafgeblichen Mindestalters fur eine vorzeitige Alterspension bei
langer Versicherungsdauer ab Beginn des folgenden Kalendermonates — das Anderungsdatum ist
der nachfolgenden Tabelle* zu entnehmen (vorher BGR M2ru).

M4ru Fur Frauen und Manner, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, ab Beginn des folgenden Kalen-
dermonates (vorher BGR M2r, M2ru).

M24 Geringfligig beschaftigte Personen auf Grund eines freien Dienstvertrages (8 4 Abs. 4 ASVG),
die dem Zweig der Pensionsversicherung der Angestellten zugehdrig sind.

M24u | Fur Frauen und Ménner, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, ab Beginn des folgenden Kalen-
dermonates (vorher BGR M24).

Sonstige Beitragsgruppen

N21r | e Angestellte Rechtsanwalte und Rechtsanwaltsanwarter gemal § 7 Z. 1 lit. e ASVG;
Bonus” | Angestellte Geschaftsfihrer von Ziviltechnikergesellschaften und Berufsanwarter iSd Ziviltechni-
S21r kerkammergesetzes 1993 gemalR § 7 Z. 1 lit. g ASVG

N22u Fur Frauen und Manner, die das 58. Lebensjahr vollendet haben, ab Beginn des folgenden
Kalendermonates (vorher BGR N21r, S21r).

N22r Flr Frauen nach Vollendung des mafRgeblichen Mindestalters fur eine vorzeitige Alterspension bei
langer Versicherungsdauer ab Beginn des folgenden Kalendermonates — das Anderungsdatum ist
der nachfolgenden Tabelle* zu entnehmen (vorher BGR N22u).

N23u Fur Frauen und Manner, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, ab Beginn des folgenden Kalen-
dermonates (vorher BGR N22u, N22r).

N120 ¢ Zivildienstleistende im Sinne des Zivildienstgesetzes 1986 (§ 8 Abs. 1 Z. 4 ASVG)
¢ Zivildienstpflichtige, die einen Auslandsdienst gemal} § 12b des Zivildienstgesetzes 1986 leis-
ten (8§ 8 Abs. 1 Z. 4 ASVG)

N13o0 Asylwerber in Bundesbetreuung als auch Landesbetreuung.

) *Tabelle fur Frauen mit Geburtsdatum ab 02.12.1951 bis 30.09.1952
And. der Beitragsgruppe auf A2, A2l, D2, D2p, L2r, M2r, N22r mit zutreffendem Anderungsdatum. Die voll-
stéandige Tabelle finden Sie im Beitragsgruppenschema des Hauptverbandes unter www.sozialversicherung.at

Frauen geboren am Anderungsdatum Frauen geboren am Anderungsdatum
02.12.1951- 31.12.1951 01.01.2010 02.05.1952 - 01.06.1952 01.08.2010
01.01.1952 01.02.2010 02.06.1952 - 30.06.1952 01.09.2010
02.01.1952 - 01.02.1952 01.03.2010 01.07.1952 01.10.2010
02.02.1952 - 01.03.1952 01.04.2010 02.07.1952- 01.08.1952 01.11.2010
02.03.1952 - 31.03.1952 01.05.2010 02.08.1952- 01.09.1952 01.12.2010
01.04.1952 01.06.2010 02.09.1952- 30.09.1952 01.01.2011
02.04.1952 - 01.05.1952 01.07.2010

Anderung der Beitragsgruppe nach Vollendung des 58. bzw. 60. Lebensjahres.

Das jeweilige Anfallsalter wird mit dem Tag vor dem Geburtstag vollendet. Die Umstufung auf die zutreffende
Beitragsgruppe hat mit dem néchstfolgendem Monatsersten zu erfolgen (z.B. Geburtsdatum 01.05.1952 —
das 58. Lebensjahr wird mit 30.04.2010 vollendet — neue Beitragsgruppe ab 01.05.2010).

*)  Fur die Einstellung alterer Dienstnehmerinnen nach dem 31.08.2009 gibt es keinen Bonus mehr. Fiir Dienstnehmerin-
nen, fir die bereits vor dem 01.09.2009 die Bonusregelung zur Anwendung kam, bleibt sie auch weiterhin aufrecht.
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Beitrage — Ermittlung und Abfuhr

Kranken- Unfallver- Pensions- Arbeitslosen-
Bei DG- DN- VEIE I, SlelneE versicherung versicherung
eitragsgruppen Gesamt ; . inkl. 1)+3) rung
Anteil | Anteil o = B
Gesamt Anteil nur DG Gesamt Anteil Gesamt Anteil
Al 37,85 | 20,65 | 17,20 7,65 3,95 1,40 22,80 10,25 6,00 3,00
J1 (Bonus) 34,85 | 17,65 | 17,20 7,65 3,95 1,40 22,80 |10,25 3,00 3,00
A2u, A2 31,85 17,65 | 14,20 7,65 3,95 1,40 22,80 |10,25
Adu 30,45 16,25 | 14,20 7,65 3,95 22,80 |10,25
N14 X 1,40 1,40 1,40
N14u 4
All 37,85 | 20,73 | 17,12 7,65 3,87 1,40 22,80 10,25 6,00 3,00
Jil (Bonus) 34,85 17,73 | 17,12 7,65 3,87 1,40 22,80 |10,25 3,00 3,00
A2lu, A2l 31,85 17,73 | 14,12 7,65 3,87 1,40 22,80 10,25
Adlu 30,45 16,33 | 14,12 7,65 3,87 22,80 |10,25
N14 & 1,40 1,40 1,40
N14u 4
D1 2 37,85 | 20,78 | 17,07 7,65 3,82 1,40 22,80 10,25 6,00 3,00
Y1 (Bonus) 2 34,85 | 17,78 | 17,07 7,65 3,82 1,40 22,80 10,25 3,00 3,00
Dip 37,85 | 20,73 | 17,12 7,65 3,87 1,40 22,80 |10,25 6,00 3,00
Y1lp (Bonus) 34,85 17,73 | 17,12 7,65 3,87 1,40 22,80 |10,25 3,00 3,00
D2u, D2 2 31,85 17,78 | 14,07 7,65 3,82 1,40 22,80 | 10,25
D2pu, D2p 31,85 17,73 | 14,12 7,65 3,87 1,40 22,80 10,25
D4u 2 30,45 | 16,38 | 14,07 7,65 3,82 22,80 10,25
D4pu 30,45 16,33 | 14,12 7,65 3,87 22,80 |10,25
D2x %) 31,85 17,73 | 14,12 7,65 3,87 1,40 22,80 |10,25
D4xu %) 30,45 | 16,33 | 14,12 7,65 3,87 22,80 10,25
N24 K 1,40 1,40 1,40
N24u 9
L1r, M1r 37,85 | 20,73 | 17,12 7,65 3,87 1,40 22,80 |10,25 6,00 3,00
J1r, Y1r (Bonus) 3485 | 17,73 | 17,12 7,65 3,87 1,40 22,80 10,25 3,00 3,00
L2ru, M2ru 31,85 | 17,73 | 14,12 7,65 3,87 1,40 22,80 |10,25 --
L2r, M2r 31,85 | 17,73 | 14,12 7,65 3,87 1,40 22,80 10,25
L4ru, M4ru 30,45 | 16,33 | 14,12 7,65 3,87 22,80 |10,25 --
L14, M24 4 1,40 1,40 1,40
L14u, M24u X
N21r 2 15,05 8,23 6,82 7,65 3,82 1,40 6,00 3,00
S21r (Bonus) 2) 12,05 5,23 6,82 7,65 3,82 1,40 3,00 3,00
N22u, N22r 2 9,05 5,23 3,82 7,65 3,82 1,40
N23u 2 7,65 3,83 3,82 7,65 3,82
N12o 4 8,95 8,95 7,55 1,40
N130 ® 7,55 7,55 7,55
Sonstige Beitrdge | Gesamt | DG-Anteil | DN-Anteil | | Sonstige Beitrage Gesamt | DG-Anteil DN-
und Umlagen und Umlagen Anteil
AK 0,50 0,50 SwW 1,40 0,70 0,70
WF 1,00 0,50 0,50 IE 0,55 0,55
LK 0,75 0,75 NB 2,00 2,00
BV 1,53 1,53

Y inklusive Zusatzbeitrag gem. § 51b ASVG (0,5 %)

2)
3)
4)
5)

6
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inklusive Erganzungsbeitrag gem. 8 51c ASVG (0,1 %)
inklusive Ergédnzungsbeitrag gem. § 51e ASVG (0,1 %)
sind von der Entrichtung der sonstigen Beitrdge und Umlagen befreit, BV-Beitrag ist zu entrichten
Die Beitrage sind zur Ganze vom Vorstandsmitglied (Geschéftsleiter) zu tragen, jedoch hat dieser gegenuber der
Unternehmung, bei der er tatig ist, Anspruch auf Erstattung der Halfte der Beitrage.

sind von der Entrichtung der sonstigen Beitrage und Umlagen sowie des BV-Beitrages befreit
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Arb. Lg. Arb. Lg. L+F**) Lg. | L+F**) Lg.
ohne mit Ang. Lg. ohne mit Jager Lg.
HA-L*) HA-L*) HA-L*) HA-L*)

Lehrzeit 2 Jahre
im 1. Lehrjahr ATy A8y D7b AT7v A8v D7w
im 2. Lehrjahr A8y A8y D8b A8v A8v D8w
Lehrzeit 2 ¥ Jahre
im 1. Lehrjahr A7y A8y D7b A7v A8v D7w

% Lehrjahr ATy A8y D7b A7v A8v D7w
im 2. Lehrjahr

% Lehrjahr A8y A8y D8b A8v A8v D8w
im 3. Lehrjahr ¥ Lehrjahr A3y A3y D3b A3v A3v D3w
Lehrzeit 3 Jahre
im 1. Lehrjahr ATy A8y D7b A7v A8v D7w
im 2. Lehrjahr ATy A8y D7b AT7v A8v D7w
im 3. Lehrjahr A3y A3y D3b A3v A3v D3w
Lehrzeit 3 % Jahre
im 1. Lehrjahr ATy A8y D7b AT7v A8v
im 2. Lehrjahr ATy A8y D7b AT7v A8v

% Lehrjahr Ady A3y D4b Adv A3v
im 3. Lehrjahr

¥ Lehrjahr A3y A3y D3b A3v A3v
im 4. Lehrjahr % Lehrjahr A3y A3y D3b A3v A3v
Lehrzeit 4 Jahre
im 1. Lehrjahr ATy A8y D7b AT7v A8v
im 2. Lehrjahr ATy A8y D7b AT7v A8v
im 3. Lehrjahr Ady A3y D4b Adv A3v
im 4. Lehrjahr A3y A3y D3b A3v A3v

*) HA-L = Hilfsarbeiterlohn; § 1 Abs. 1 lit. b AIVG: Arbeitslosenversichert sind Lehrlinge im letzten Lehrjahr der vorgeschriebenen oder verein-

barten Lehrzeit sowie Lehrlinge, die auf Grund eines Kollektivvertrages Anspruch auf eine Lehrlingsentschadigung mindestens in der Hohe

des niedrigsten Hilfsarbeiterlohnes haben.
**) L+F = Land- und Forstwirtschaft
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Beitragsgruppen s(;ren_t A?]?e_il ALn%é_il vergircinekrir:]-g *) wv Pensionsversicr.]erung C\;?;Iézlgrsuenng-
Ges. | DG | Lg. DG | Ges. | DG | Lg. Ges. | DG | Lg.
ARBEITER - LEHRLINGE
A8y 28,80 | 155511325 -~ | - i - | - 22,80 | 12,55 : 10,25 | 6,00 | 3,00 | 3,00
A7y 22,80 | 12,55:10,25| - | - i - | - 22,80 | 12,55 10,25 | - | - i -
Ady 30,45 | 16,25 114,20|7,65| 3,70 i 3,95 | ----- 22,80 | 12,551 10,25 | - | - | -
A3y 36,45 | 19,25:17,20|7,65| 3,70 : 3,95 | ----- 22,80 | 12,55 : 10,25 | 6,00 | 3,00 | 3,00
LEHRLINGE in der LAND- und FORSTWIRTSCHAFT
A8v 28,80 | 15551325 - | - i - | - 22,80 | 12,55 { 10,251 6,00 | 3,00 i 3,00
A7v 22,80 | 12551025 - | - i - | - 22,80 | 12,55 10,25 | - | - | -
Adv 30,45 | 16,33 14,22 |7,65| 3,78 : 3,87 | ----- 22,80 | 12,55 10,25 | - | - i -
A3v 36,45 | 19,33 ;17,12 |7,65| 3,78 i 3,87 | ----- 22,80 | 12,55 10,25 | 6,00 | 3,00 | 3,00
ANGESTELLTEN - LEHRLINGE
D8b 28,80 | 15555: 13,25 | - | - i - | - 22,80 | 12,55 : 10,251 6,00 | 3,00 : 3,00
D7b 22,80 [ 12,55 10,25 | ---- | - e | e 22,80 | 12,55 i 10,25 | == | wmor i oo
D4b 30,45 | 16,25 14,20 |7,65| 3,70 : 3,95 [ ----- 22,80 | 12,55 10,25 | - | - | -----
D3b 36,45 | 19,25:17,20|7,65| 3,70 : 3,95 [ ----- 22,80 | 12,55 : 10,251 6,00 | 3,00 : 3,00
JAGER - LEHRLINGE
D8w 28,80 | 155511325 -~ | - i - | - 22,80 | 12,55 : 10,25 | 6,00 | 3,00 { 3,00
D7w 22,80 | 12,55:10,25| - | - i - | - 22,80 | 12,55 : 10,25 | - | - i -
D3w 36,35 | 19,28 : 17,07 | 755 | 3,73 i 3,82 | ----- 22,80 | 12,55 10,25]16,00 | 3,00 { 3,00

*) inklusive Zusatzbeitrag gem. § 51b ASVG (0,5 %) und Erganzungsbeitrag gem. § 51e ASVG (0,1 %)

SONSTIGE BEITRAGE UND UMLAGEN

LK 0,75 (LG) |nurin der Steiermark und Karnten
AK, WF, SW,NB,IE | = - fur Lehrlinge nicht zu entrichten
BV 1,53 (DG)

Seit 1. Oktober 2002 sind fiir Lehrlinge fiir die ersten zwei Jahre der Lehrzeit keine Krankenversicherungsbeitrage sowie fiir die gesamte
Dauer des Lehrverhéltnisses keine Unfallversicherungsbeitrage zu entrichten.
Weiters ist seit 1. Janner 2003 fur Lehrlinge kein Zuschlag nach dem Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz zu entrichten.
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Arbeiterlnnen und Angestellte
Allgemeine Beitragsgrundlagen

Arbeiterlnnen - Beitragsgruppe Al -
Allgemeine Beitrage

Angestellte - Beitragsgruppe D1 -
Allgemeine Beitrage

1. Dienstnehmeranteil bei Monatslohn:

Fur eine Arbeiterin/einen Arbeiter mit einem Brutto-
Monatslohn von € 1.500,00 in Beitragsgruppe Al

Al von € 1.500,00 17,20% = € 258,00

AKvon € 1.500,00 0,50% = € 7,50
WFvon € 1.500,00 050%= € 7,50
Gesamtabzug € 273,00

4. Dienstnehmeranteil bei Monatsgehalt:

FUr eine/einen Angestellten mit einem Brutto-
Monatsgehalt von € 1.500,00 in Beitragsgruppe D1

D1 von € 1.500,00 17,07%= € 256,05
AKvon € 1.500,00 050%= € 7,50
WFvon € 1.500,00 050%= € 7,50
Gesamtabzug € 271,05

2. Dienstnehmeranteil bei taglicher Beitrags-
grundlage (Tageslohn):

Fur einen an einem Tag im Monat beschéftigten Arbei-
ter mit einem Brutto-Tageslohn (Kalendertag) von
€ 155,00 in Beitragsgruppe Al

Al bis € 137,-- 17,20% = £ 23,56
AK bis € 137,-- 050% = € 0,69
WF bis € 137,-- 050% = € 0,69
tber € 137,-- beitragsfrei

Abzug (inkl. AV-Beitrag) € 24,94
Ruckverrechnung AV-Beitrag:

N25a € -137,-- 3% = € -4,11
Gesamtabzug € 20,83

*Verrechnungsgruppe bei einer monatlichen Beitrags-
grundlage bis € 1.155,- (siehe Seite 37)

5. Dienstnehmeranteil bei taglicher Beitrags-
grundlage (Tagesgehalt):

Fur einen an einem Tag im Monat beschéftigten Ange-
stellten mit einem Brutto-Tagesgehalt (Kalendertag) von
€ 145,35 in Beitragsgruppe D1

D1 bis € 137,-- 1707% = € 23,39
AK bis € 137,-- 050% = € 0,69
WF bis € 137,-- 050% = € 0,69
tber € 137,-- beitragsfrei

Abzug (inkl. AV-Beitrag) € 24,77
Ruckverrechnung AV-Beitrag:

N25a € -137,-- 3% = € -4,11
Gesamtabzug € 20,66

*Verrechnungsgruppe bei einer monatlichen Beitrags-
grundlage bis € 1.155,- (siehe Seite 37)

3. Dienstnehmeranteil fir Bauarbeiter mit
Schlechtwetterentschadigung:

Fir einen Arbeiter mit einem Brutto-Monatslohn von
€ 5.000,- in Beitragsgruppe Al

Al bis € 4110, 1720%= € 706,92
AK bis € 4.110,-- 050% = € 20,55
WFbis €  4.110,- 050% = € 20,55
SWhis €  4.110,- 0,70% = € 28,77
tber € 4.110,-- beitragsfrei

Gesamtabzug € 776,79

6. Dienstnehmeranteil bei Monatsgehalt:

Fir einen Angestellten mit einem Brutto-Monatsgehalt
von € 5.000,- in Beitragsgruppe D1

D1 bis € 4110, 17,07% = € 701,58
AK bis € 4.110,- 050% = € 20,55
WF bis €  4.110,- 050% = € 20,55
Uber € 4.110,-- beitragsfrei

Gesamtabzug € 742,68
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Arbeiterinnen - Beitragsgruppe A1l -
Allgemeine Beitrage

Angestellte - Beitragsgruppe D1 -
Allgemeine Beitrage

7. Dienstnehmeranteil bei unbezahltem Urlaub vom
1.6. bis 15.6. (15 Tage), Arbeiter, Beitragsgrund-

lage im Mai € 1.500,00

Tatsachliches Entgelt

vom 17.5. bis 31.5. (15 Tage) € 750,00

Tatsachliches Entgelt
vom 16.6. bis 30.6. € 820,00
Gesamtbeitragsgrundlage Juni € 1.570,00
Al von € 750,00 DN17,20% = £ 129,00
DG 20,65% = € 154,88

DN-Anteil fur die Zeit des

unbezahlten Urlaubes
(keine AK und kein WF) 37,85% = € 283,88
Al von € 820,00 17,20% = £ 141,04
AKvon € 820,00 050%= € 4,10
WFvon € 820,00 050%= £ 4,10
€ 149,24
Gesamtabzug € 433,12

8. Dienstnehmeranteil bei Monatsgehalt:

Fir einen Geschaftsfuhrer einer Kapitalgesellschaft mit
einem Bruttomonatsgehalt von € 1.400,00 in Beitrags-
gruppe D1(keine AK)

inkl. Rickverrechnung des AV-Beitrages

Dlvon € 1.400,00 17,07%= € 238,98
WFvon € 1.400,00 050%= € 7,00
Abzug (inkl. AV-Beitrag) € 245,98
Rickverrechnung AV-Beitrag:

N25c* von € -1.400,00 1% = € -14,00
Gesamtabzug € 23198

*Verrechnungsgruppe bei einer monatlichen Beitrags-
grundlage Uber 1.260,00 bis zu € 1.417,00 (siehe Seite
37)

Sonderzahlungen

Arbeiterinnen - Beitragsgruppe Al -
Sonderbeitrage

Angestellte - Beitragsgruppe D1 -
Sonderbeitrage

9. Dienstnehmeranteil bei Sonderzahlungen:
Bauarbeiter mit Schlechtwetterentschadigung:

Erste Sonderzahlung Juni € 5.000,-

10. Dienstnehmeranteil bei Sonderzahlungen:

Erste Sonderzahlung Juni

DN-AnteilA1 € 5.000,00 17,20% = € 860,00 |13.Bezug € 5.000,00
DN-Anteil SW € 5.000,00 0,70% = € 35,00 |DN-AnteiiD1 € 5.000,00 17,07% = € 853,50
Gesamtabzug € 895,00
Zweite Sonderzahlung November € 5.000,- Zweite Sonderzah]ung November
DN-Anteil A1 € 3.220,00 17,20% = € 553,84 |14. Bezug € 5.000,00
DN-Anteil SW € 3.220,00 0,70% = € 2254 |DN-AnteilD1 € 3.220,00 17,07% = € 549,65
uber € 8.220,00 beitragsfrei tber € 8.220,00 beitragsfrei
Gesamtabzug € 576,38
Lehrlinge
Allgemeine Beitrage Sonderbeitrage
1. Arbeiter-Lehrlinge: 1. Lehrjahr A7y 5. Arbeiter-Lehrlinge: 1. Lehrjahr A7y
2. Lehrjahr A7y 2. Lehrjahr A7y
Angestellten-Lehrlinge: 1. Lehrjahr D7b Angestellten-Lehrlinge: 1. Lehrjahr D7b
2. Lehrjahr D7b 2. Lehrjahr D7b
jedoch nichtim letzten Lehrjahr: (wenn Lehrzeit langer als 2 Jahre dauert)
Lehrlingsanteil zur Pensionsversicherung LG-Anteil PV € 500,00 1025%= € 51,25
von € 500,00 1025% = £ 51,25
(Der Krankenversicherungsbeitrag entféllt in den Zweite Sonderzahlung November € 500,00
ersten zwei Lehrjahren zur Ganze.)
LG-Anteil PV € 500,00 10,25% = € 51,25
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2. Arbeiter-Lehrlinge (Ady) und Angestellten-
Lehrlinge (D4b) im dritten Lehrjahr, wenn dies nicht
das letzte Lehrjahr ist:

Brutto-Lehrlingsentschadigung monatlich € 600,00

Lehrlingsanteil zur Kranken- und Pensionsversicherung

von € 600,00 1420% = € 85,20

6. Arbeiter-Lehrlinge (A4y) und Angestellten-
Lehrlinge (D4b) im dritten Lehrjahr, wenn dies nicht
das letzte Lehrjahr ist:

Erste Sonderzahlung Juni € 600,00
LG-Anteil KV und PV € 600,00 14,20% = € 85,20
Zweite Sonderzahlung November € 600,00
LG-Anteil KV und PV € 600,00 14,20 % = £ 85,20

3. Arbeiter-Lehrlinge (A3y) und Angestellten-
Lehrlinge (D3b) im dritten Lehrjahr, wenn dies das
letzte Lehrjahr ist:
Brutto-Lehrlingsentschadigung monatlich € 770,00

Lehrlingsanteil zur Kranken-, Pensions- und Arbeitslo-
senversicherung

von € 770,00 17,20% = € 132,44
Ruckverrechnung AV-Beitrag:

N25a € -770,00 3,00% = € -23,10
LG-Anteil ohne AV € 109,34

7. Arbeiter-Lehrlinge (A3y) und Angestellten-
Lehrlinge (D3b) im dritten Lehrjahr, wenn dies das
letzte Lehrjahr ist:

Erste Sonderzahlung Juni € 770,00
LG-Anteil KV, PV und AV € 770,00 17,20 % =€ 132,44
Ruckverrechnung AV-Beitrag:

N25a €-770,003,00% =€ -23,10
LG-Anteil ohne AV € 109,34

Zweite Sonderzahlung: November detto Juni-SZ

4. Arbeiter-Lehrlinge (A3y) und Angestellten-
Lehrlinge (D3b) im vierten und letzten Lehrjahr:
Brutto-Lehrlingsentschadigung monatlich € 900,00

Lehrlingsanteil zur Kranken-, Pensions- und Arbeitslo-
senversicherung

von € 900,00 17,20 % = € 154,80
Ruckverrechnung AV-Beitrag:

N25a € -900,00 3,00% = £ -27,00
LG-Anteil ohne AV € 127,80

8. Arbeiter-Lehrlinge (A3y) und Angestellten-
Lehrlinge (D3b) im vierten und letzten Lehrjahr:
Erste Sonderzahlung Juni € 900,00
LG-Anteil KV, PV und AV € 900,00 17,20 % =€ 154,80
Ruckverrechnung AV-Beitrag:

N25a €-900,00 3,00 % =€ -27,00
LG-Anteil ohne AV € 127.80

Zweite Sonderzahlung: November detto Juni-SZ

Fur in der Arbeitslosenversicherung (AV) Pflichtversicherte mit geringem Einkommen ist der Dienstnehmeran-
teil am verminderten AV-Beitrag durch drei Einkommensstufen gestaffelt. Jeder dieser Einkommensstufen ist

eine der folgenden Verrechnungsgruppen zugewiesen:

e Verrechnungsgruppe N25a — Summe bei génzlichem Entfall des DN-Anteiles zur AV (minus 3 % bei einer

monatlichen Beitragsgrundlage bis € 1.155,00).

e Verrechnungsgruppe N25b — Summe bei teilweisem Entfall des DN-Anteiles zur AV (minus 2 % bei einer
monatlichen Beitragsgrundlage tber € 1.155,00 bis € 1.260,00).

e Verrechnungsgruppe N25c — Summe bei teilweisem Entfall des DN-Anteiles zur AV (minus 1 % bei einer
monatlichen Beitragsgrundlage tber € 1.260,00 bis € 1.417,00).

Bei einer monatlichen Beitragsgrundlage von tUber € 1.417,00 ist der normale Versichertenanteil am AV-Beitrag

von 3 % anzuwenden. Diese Grenzbetrage gelten ab 1. Janner 2010 und werden jahrlich angepasst. Sie sind

jeweils aktualisiert ab dem Jahr 2010 auf der Homepage der Sozialversicherung unter

www.sozialversicherung.at => ,aktuelle Werte“ zu finden.

Die verminderten Beitragssatze zur AV gelten auch bei der Ermittlung der Beitrége von Sonderzahlungen.

Selbstabrechnende Betriebe

Zunachst erfolgt die Abrechnung der Sozialversicherungsbeitradge mittels Beitragsnachweisung in der jeweili-
gen Beitragsgruppe mit den dafiir vorgesehenen Beitragssatzen.

Danach sind die sich aus den allgemeinen Beitragsgrundlagen und Sonderzahlungen ergebenden Gutschriften
in der jeweiligen Verrechnungsgruppe in einer Gesamtsumme abzuziehen.

Vorschreibebetriebe

Die verminderten Arbeitslosenversicherungsbeitrdge werden in der Beitragsvorschreibung als Gutschrift be-

riicksichtigt.

Siehe VI., 13. Meldung zum verminderten AV-Beitrag bei geringem Einkommen durch Vorschreibebetriebe,

Seite 104.
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Nach dem Ende eines jeden Beitragszeitraumes sind die Beitragsgrundlagen der versicherten Personen inner-
halb der Beitragsgruppe (allgemeine Beitragsgrundlage und Sonderzahlungen getrennt) zu summieren und in
die daflir vorgesehenen Spalten der Beitragsnachweisung einzutragen. In der Spalte ,BV“ sind die Beitrage

(= Summe der Beitragsgrundlagen zu den Beitragsgruppen x 1,53%) zur ,Betrieblichen Vorsorge* einzutragen.

Aus den angefiihrten Beispielen (siehe Seiten 35, 36 und 37) ergeben sich fir die Erstellung der Beitragsnach-
weisung fur den Beitragszeitraum Juni 2010 folgende Beitragsgrundlagen:

Arbeiterinnen/Angestellte
Bsp.| Entgelt Al D1 Al D1 AK WF SW IE BV |RV-AV
Nr. in € allg. BGL Sonderzahlungen
1. 1.500,00 1.500,00 1.500,00 150000 _ | 1.500,00 22,95
2. 155,00 137,00 137,00 137,00 _ 137,00 0,00| -137,00
3. 5.000,00 4.110,00 4.110,00 4.110,00 | 4.110,00|  4.110,00 0,00
4. 1.500,00 1.500,00 1.500,00 150000 _ | 1.500,00 22,95
5. 155,00 137,00 137,00 13700 _ 137,00 0,00 | -137,00
6. 5.000,00 4.110,00 4.110,00 411000 _ | 411000 76,50
7. Wy ;28188 1.570,00 820,00 82000| | 157000| 12,55
8. 1.400,00 1.400,00 1.40000| _ | 1.400,-00 21,42 |-1.400,00
0. 5.000,00 5.000,00 5.000,00 |  5.000,00 0,00
10. 5.000,00 5.000,00 5.000,00 76,50
Gesamt 7.317,00| 7.147,00| 5.000,00 | 5.000,00 12.314,00 13.714,00 | 9.110,00 | 24.464,00| 232,87 %
Lehrlinge
Bsp.|Entsch.| A7y | D7b | A4y | D4b | A3y | D3b | A3y [ D3b | A7y | D7b Db [ A3y | D3b | A3y | D3b | BV | RV-AV
Nr. [ in€ allgemeine Beitragsgrundlage Sonderzahlungen
1. |500,00 | 500,00 |500,00] 15,30
2. | 600,00 600,00(600,00 18,36
3. | 770,00 770,00| 770,00 23,56 | -1.540,00
4. | 900,00 900,00 | 900,00 27,54 | -1.800,00
5. | 500,00 500,00 [500,00] 15,30
6. | 600,00 600,00/600,00 18,36
7. | 770,00 770,00 770,00 23,56 | -1.540,00
8. | 900,00 900,00 [900,00| 27,54 | -1.800,00
Gesamt | 500,00 [500,00[600,00/600,00770,00| 770,00 | 900,00 | 900,00 |500,00 [500,00[600,00600,00/770,00( 770,00 | 900,00 [900,00| 169,52 *)
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*) Ruckverrechnung der AV-Beitrdge (siehe Seite 37)

N25a N25b N25c
3,00 % von der monatlichen Beitrags- | 2,00 % von der monatlichen | 1,00 % von der monatlichen Beitrags-
grundlage bis € 1.155,00 Beitragsgrundlage grundlage
Uber € 1.155,00 bis 1.260,00 Uber 1.260,00 bis € 1.417,00
€ -137,00 Allg. Beitragsgrundlage Kein RV-Beispiel € -1.400,00 Allg. Beitragsgrundlage
(Beispiel 2 — Arbeiter) (Beispiel 8 — Angestellte)
€ -137,00 Allg. Beitragsgrundlage
(Beispiel 5 — Angestellte) Allg. Beitragsgrundlage € -1.400,00
€-770,00 SZ-Beitragsgrundlage € 0,00
€ -770,00 Gesamtsumme € -1.400,00

= € -1.540,00 Allg. Beitragsgrundlage von €-1.400,00 1,00 % = €_-14.00

(Lehrlinge Beispiel 3 — A3y/D3b — 3.LJ)
€-900,00
€-900,00
=€ -1.800,00 Allg. Beitragsgrundlage
(Lehrlinge Beispiel 4 — A3y/D3b — 4. LJ)
€-770,00
€-770,00
=€ -1.540,00 SZ-Beitragsgrundlage
(Lehrlinge Beispiel 7 — A3y/D3b — 3.LJ)
€-900,00
€-900,00
=€ 1.800,00 Sz-Beitragsgrundlage
(Lehrlinge Beispiel 8 — A3y/D3b — 4.LJ)
Allg. Beitragsgrundlage € -3.614,00
SZ-Beitragsgrundlage € -3.340,00
Gesamtsumme € -6.954,00
von € -6.954,00 3,00 % = € -208,62

Abgleich der Beitragsgrundlagen

Die fur ein Kalenderjahr mit den monatlichen Beitragsnachweisungen gemeldeten Beitragsgrundlagen wer-
den mit der Gesamtsumme der Beitragsgrundlagen, die jeweils nach Ablauf eines Kalenderjahres mit dem
Lohnzettel und Beitragsgrundlagennachweis bekannt zu geben sind, abgestimmt.

39



Beitrage — Ermittlung und Abfuhr

- Gilltig ab Beitragszeitraum Beitragskontonunimer:
& 6STERREICHISCHE S0ZIALVERSICHERUNG] O 9010 R
.......................... Gebietskrankenkasse e
Beitragsnachweisung
- . . - =
\:ﬁ fiir den Beitragszeitraum Juni 20108
D Hﬁﬂh‘trﬂg D EEI‘ICh‘thJI'Ig D HJ..IEH'-"EFI‘E!ChI'IIJI'Ig Elngingricteimgal Sas Kb s kafon gl bieck
Surmme der allgem. Surmme der Zesamtsumme .
¥ i o : fragsgruppe < Gesamibairage
Bedrags- e n 30 m"n?? je B Berichiigung E H —'FE (Dienstg=teninman- Und
gruppe Die Angabe der Beziige erfolgt auf duchdekasse | 57 £ 2| verschensnosirage)
& | auf Eun und Cam genau
Euro und Cent genau
i 4\' Al |Ard 7.317,00 5.000,00 12.317,00 3755 A1 4 661,98
wy .
=]
< Ala|Arb Ala
1% |a7y| Lg 500,00 500,00 1.000,00 72 50 |ATy 728,00
= [Ady| Lg §00,00 600,00 1.200,00 30, 45 | Ady 365,40
"5 | = |A3y| Lo 1.670,00 1.670,00 3.340,00 %645 |Ady 1.217 43
k_f 5]
o
=]
W= |N14| Arb N14
o
L 01 [&ng 7.147,00 5.000,00 12.147,00 37,851 4 507 B4
E A
Ry
J’ D7b| Lg 500,00 500,00 1.000,00 22 80 |D7Th 228 00
5 | © |D4b| Lg 00,00 00,0 1.200,00 30,45 |Ddb 365,40
[~ [ > D3b| Lg 1.670,00 1.670,00 3.340,00 36,45 D3k 1.217 43
1% [N25a -3.614,00 -3.240,00 -6.5954 00 2,00 |N25a| -208 62
o
=
o
<{ M24|Ang M24
’?;. L [Nase ~1.400,00 ~1.400,00 1,00 |N25q ~14,00
[~ o, T ih i
oo & oo | e eicie | 12.314,00 05 |AK ST
4 . ArvelienmneniAmetem & < ey T | Angesats 13.714,00 1,0 |WF 137,14
A Arh -l ehd Tigen z Ll.:l: iad Lo B s o= F-'.L- |I1'|l }l B I| LH
oo pEringf. besch, Arh. M ~
- Aﬂgeg_te"ten E H":.'F.':t‘l:ﬂt“lu :F.'ll!ﬂl:l 911U'UU 1'4 Sw 1:?l54
4. Ang Lehriingen FR[e— Srate 2448400 | 0,55 | IE 134,55
— gefingl. besch. Ang | | pseerene | AR el NB
Davon MALUS | ... CArb. (M35
allgem. Beitragsgrundiagen unbezahiter Udaub: 750,00 .. Sl N .Ang. |N45
Summe der Bestrage >
r-’;?a allgem. Beitragsgrundlagen Kurzarbeit ... eeeeeveeeeee | zur Betriehlichen Vorsorge ||"'|5'Et {5-) 402,39
_ )
allgem. Beitragsgrundlagen  1.400,00. .o S oo 2.5 % BV-Zuschlag |NE'T L1y
Summe der N89 ; 1;\|
fir 1. Geschaftsfiihreninnen Service-Entpelte N
4
Erdrung Es swd basidig, dass do Baragsgundiagen mi dan Lofn- und Gt lsuni fesen Obaiain bmmen GESAMTSUMHE |: 1: i 1352-1 IBE
"f;.ﬁ Kassenvermerke
I\-\.__-‘l O il Db _'“m:.""'"ﬂ::':;i?;';,:::?::-_;-‘:.“ Chinia o Emid I

40




Beitrage — Ermittlung und Abfuhr

Mit der Beitragsnachweisung werden samtliche beitragspflichtigen Bezlige der bei dieser Dienstgebe-
rin/diesem Dienstgeber (im Beitragszeitraum) beschéftigten und der Versicherungspflicht unterliegenden
Personen in einer "Gesamtsumme" abgerechnet. Die Beitragsnachweisung ist nach Ablauf eines jeden Bei-
tragszeitraumes bis spatestens 15. des Folgemonates dem Versicherungstrager vorzulegen.

Die Beitragsnachweisung ist grundsétzlich mittels DFU dem Versicherungstrager zu tibermitteln (siehe | All-
gemeine Hinweise, Pkt. 4. ELDA, Seite 4-6).

Als Beitragszeitraum gilt der Kalendermonat, wobei dieser einheitlich mit 30 Tagen anzunehmen ist. In der
Zeile "flr den Beitragszeitraum ..." filhren Sie bitte den zutreffenden Beitragszeitraum (Kalendermo-
nat/Kalenderjahr) an.

Sollte die Beitragsnachweisung einen "Nachtrag", eine "Berichtigung" oder eine "Rickverrechnung" dar-
stellen, kreuzen Sie bitte Zutreffendes an.

Fuhren Sie bitte die lhnen zugeteilte Beitragskontonummer deutlich und genau an.

€ 7.317,00 allgemeine Beitragsgrundlage aus den Rechenbeispielen 1., 2., 3., 7.
€ 5.000,00 Sonderzahlungsgrundlage aus Rechenbeispiel 9.

€ 5.540,00 allgemeine Beitragsgrundlage aus den Rechenbeispielen 1., 2., 3., 4. (Lehrling)
€ 5.540,00 Sonderzahlungsgrundlage aus den Rechenbeispielen 5., 6., 7., 8. (Lehrling)

€ 7.147,00 allgemeine Beitragsgrundlage aus den Rechenbeispielen 4., 5., 6., 8.
€ 5.000,00 Sonderzahlungsgrundlage aus Rechenbeispiel 10.

Die Angabe der Verrechnungsgruppen und Beitragsgrundlagen (allgemeine Beitragsgrundlage und
Sonderzahlungsgrundlage) fur die Dienstgeberabgabe (siehe Pkt. V. Pkt. 6., Seite 72), fur die Rickver-
rechnung des AV-Beitrages (siehe lIl., Pkt. 5., Seite 37) und das NEUFOG (siehe IV., Pkt. 8., Seite 60 und
61) hat in einer eigenen Zeile zu erfolgen.

Summen der Beitragsgrundlagen aus den Rechenbeispielen. Kein IESG-Zuschlag fiir Lehrlinge!

ohne BV-Beitrage fir den unbezahlten Urlaub.

Der fur geringfligig Beschaftigte bei einer jahrlichen Zahlungsweise der BV-Beitrage zu leistende zusatzliche
Beitrag in Hohe von 2,5 % vom BV-Beitrag. Dieser Beitrag ist mit der Beitragsnachweisung (BN) Dezember
bzw. bei unterjahriger Beendigung des Arbeitsverhéltnisses mit der BN dieses Kalendermonates abzurech-
nen.

Betriebe, die die Beitrage im Lohnsummenverfahren abrechnen, haben das Service-Entgelt mit der Bei-
tragsnachweisung fiir November an den zustdndigen Krankenversicherungstradger zu melden und mit den
Uibrigen Sozialversicherungsbeitrdgen fiir November bis spéatestens 15. Dezember zu zahlen.

Gesamtsumme inklusive aller Beitrdge, Umlagen und Gebuhren (Euro und Cent genau) aus den Re-
chenbeispielen.

Fullen Sie diese Rubrik bitte genau und vollstandig aus. Mit diesen Angaben bestétigen Sie u.a. die Anzahl
der Versicherten, fur die Sie Beitrdge abgerechnet haben.

Fuhren Sie bitte Ort und Datum an und versehen Sie die Beitragsnachweisung mit Firmenstempel und Un-
terschrift.
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Der Lohnzettel und Beitragsgrundlagennachweis (L 16) enthalt die fir die Finanzamter und die Sozialversiche-
rung erforderlichen Daten und ist von der Arbeitgeberin/vom Arbeitgeber ohne besondere Aufforderung fir alle
im Kalenderjahr beschéftigten Arbeitnehmerinnen zu Gbermitteln.

Mit dem Teil "Lohnzettel" des L 16 werden die Daten fur die Lohnsteuer sowie die Hohe des durch die
Dienstgeberin/den Dienstgeber eingezahlten Ubertragungsbetrages bei Ubertritt der Arbeitnehmerin/des Ar-
beithehmers vom alten Abfertigungssystem in das neue System (BMSVG) gemeldet.

Bei Fragen zum "Lohnzettel Finanzteil" wenden Sie sich bitte an die zusténdigen Lohnzettelberater der
Betriebsstattenfinanzamter (www.elda.at - Menupunkt “Downloads”).

Mit dem Teil "Beitragsgrundlagennachweis/Sozialversicherungsrechtliche Daten" des L 16 werden u.a.
die SV-Beitragszeiten und die Summen der allgemeinen Beitragsgrundlagen sowie der Sonderzahlungen fur
die pflichtversicherten Personen (z.B. Dienstnehmerinnen, freie Dienstnehmerinnen gem. § 4 Abs. 4 ASVG,
Lehrlinge) gemeldet. Weiters werden fiir versicherte Personen, deren Beschaftigungsverhéltnisse dem BMSVG
unterliegen, die BV-Beitragszeit, die Summe der BV-Beitragsgrundlagen (inklusive Sonderzahlungen) sowie
die Hohe des abgerechneten BV-Beitrages (ohne Ubertragungsbetrag) bekannt gegeben.

Die jeweiligen SV-Daten und BV-Daten missen nicht ident sein, da verschiedene Gesetzesbestimmungen an-
zuwenden sind.

Der "L 16 Beitragsgrundlagennachweis/Sozialversicherungsrechtliche Daten" ist von Betrieben, die nach
dem Lohnsummenverfahren abrechnen wie auch von Dienstgeberinnen, die vom Versicherungstrager eine
Beitragsvorschreibung erhalten, zu erstatten. Beachten Sie bitte die "Hinweise fur die Ausfertigung”.

Bei Fragen zum "Lohnzettel Sozialversicherung” wenden Sie sich bitte an die zustandigen Mitarbeiterinnen der
Sozialversicherungstrager.

Die Ubermittlung des L 16 ist elektronisch bis spatestens Ende Februar des folgenden Kalenderjahres vor-
zunehmen (elektronische Meldung siehe I., Pkt. 4. Elektronischer Datenaustausch mit Dienstgebern — ELDA,
Seite 4). Nur wenn die elektronische Ubermittiung mangels technischer Voraussetzungen unzumutbar ist, kann
ersatzweise der amtliche Vordruck L 16 in Papierform bis spatestens Ende Janner des folgenden Kalenderjah-
res erstattet werden. Dieses Formular ist jedenfalls an das zustandige Betriebsstattenfinanzamt zu lber-
senden. Das L 16 Formular liegt bei den Finanzamtern auf bzw. kann im Internet unter www.bmf.gv.at ab-
gerufen werden.

Bei jeder unterjahrigen Beendigung eines Beschéftigungsverhaltnisses ist verpflichtend ein L 16 bis zum En-
de des Folgemonates vorzulegen, wobei fur die Meldefrist das arbeitsrechtliche (= Ende der Beschéftigung)
und nicht das sozialversicherungsrechtliche Ende (= Ende des Entgeltanspruches) ausschlaggebend ist.

Wurde im Laufe eines Kalenderjahres bereits ein Lohnzettel-SV ausgestellt und beginnt eine Dienstnehme-
rin/ein Dienstnehmer (freie Dienstnehmerin/freier Dienstnehmer) bei der selben Dienstgeberin/beim selben
Dienstgeber in diesem Kalenderjahr noch einmal ein Beschéftigungsverhaltnis, ist gesondert ein weiterer
Lohnzettel-SV auszustellen. Dieser Lohnzettel-SV ist zeitraumkonform - dem weiteren Beschaftigungsver-
haltnis entsprechend - zu erstellen. Es erfolgt keine Summierung der einzelnen Beitragsgrundlagen aus den
Beschéftigungsverhaltnissen (siehe 1. Fallbeispiel).

Liegen Ende des einen und Beginn des neuen Beschaftigungsverhaltnisses bei der selben Dienstgeberin/beim
selben Dienstgeber innerhalb des selben Kalendermonates, ist - unbeachtlich der Unterbrechung - ein ein-
heitlicher Lohnzettel-SV mit Beginn des ersten und Ende des weiteren Beschaftigungsverhaltnisses zu erstel-
len (siehe 1. Fallbeispiel).

Dauern Versicherungszeiten aufgrund einer Ersatzleistung fir Urlaubsentgelt oder Kiindigungsentschadigung
Uber einen Jahreswechsel hinaus an, sind getrennte Lohnzettel-SV je Kalenderjahr erforderlich (siehe 2. Fall-
beispiel).

Fir geringfligig Beschéftigte (Dienstnehmerlnnen und freie Dienstnehmerlnnen) - auch bei Wechsel von Voll- auf
Teilversicherung und umgekehrt - sind jeweils eigene Lohnzettel-SV zu erstatten (siehe 3. Fallbeispiel).

Bei jeder Korrektur muss der unrichtige Lohnzettel-SV storniert und ein neuer Lohnzettel-SV tbermittelt wer-

den. Die Daten des Storno-Lohnzettel-SV miussen mit den Daten des urspriinglichen Lohnzettel-SV ident sein.
Richtigstellungen oder Differenzmeldungen sind nicht moglich.
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Fallbeispiele
1. Unterbrechungen im Beschéftigungsverhéltnis
Ein Dienstnehmer unterbricht mehrmals im Kalenderjahr seine Beschéftigung.

Beispiel: 16.01.2009-06.06.2009 Al Loésung: SV-BGN 01-08/2009 Arb. und
16.02.2009 BV-Beginn BV 02-08/2009
16.06.2009-31.08.2009 Al SV-BGN 10-12/2009 Ang. und
16.10.2009-31.12.2009 D1 BV 10-12/2009

2. Urlaubsersatzleistung/Kiindigungsentschadigung - Jahreswechsel

Dauern Versicherungszeiten auf Grund einer Ersatzleistung fir Urlaubsentgelt oder Kiindigungsentschadigung
Uber einen Jahreswechsel hinaus an, sind getrennte Lohnzettel-SV je Kalenderjahr erforderlich.

Beispiel: EdB  30.11.2009 Losung: SV-BGN 01-12/2009 und
EdE 15.01.2010 BV 01-12/2009
EdBV 15.01.2010 SV-BGN 01-01/2010
UE  01.12.2009 - 15.01.2010 BV 01-01/2010

EdB = Ende der Beschéftigung, EJE = Ende des Entgeltanspruches, EdBV = Ende der Betrieblichen Vorsorge,
UE = Urlaubsersatzleistung

3. Wechsel Vollversicherung - geringfligige Beschéftigung

Wechselt ein Dienstnehmer wahrend des Kalenderjahres von Voll- auf Teilversicherung oder umgekehrt, sind
die Beitragsgrundlagen und Sonderzahlungen jeweils in einem eigenen Lohnzettel-SV anzufiihren. Hingegen
sind samtliche Daten zur betrieblichen Vorsorge gesamt auf dem letzten Lohnzettel-SV anzugeben; eine Tei-
lung der BV-Daten ist nicht vorzunehmen.

Beispiel: 16.01.2009-31.03.2009 D1

16.02.2009 BV-Beginn
01.04.2009-31.05.2009 N24

01.06.2009-30.06.2009 D1 | Lgsung: SV-BGN 01-12/2009 Ang. und
01.07.2009-30.09.2009 N24 BV 02-12/2009

01.10.2009-31.12.2009 D1 SV-BGN 04-09/2009 Ang.geringf,

4. Unterjahriger Wechsel der Beitragskontonummer

Wechselt der Dienstgeber im Zuge einer Firmenumstrukturierung, Betriebssitzverlegung, Firmenfusion oder
Umstellung der Verrechnungsart die Beitragskontonummer, ist der Lohnzettel-SV zu trennen. Die Zuordnung
der Beitragszeiten und der Grundlagen zu den jeweiligen Kontonummern ist vorzunehmen.

Beispiel: 01.01.2009-30.06.2009 Losung: SV/BV-BGN 01-06/2009
Kto: 001..... Kto: 001....
01.07.2009-31.12.2009 SV/BV-BGN 07-12/2009
Kto: 002.... Kto: 002....

5. Wechsel der Beitragsgruppe

Erfolgt ein unterjahriger Wechsel der Beitragsgruppe (z.B. von Al auf D1) darf der Lohnzettel-SV nicht geteilt
werden. Auch bei Beendigung der Lehrzeit ist diese Vorgangsweise zu beachten.

Beispiel: 01.01.2009-30.06.2009 Al
01.07.2009-31.12.2009 D1| Lgsung: ein SV/BV-BGN 01-12/2009 Ang.

Beispiele zum Lohnzettel und Beitragsgrundlagennachweis finden Sie auch im Internet unter
www.sozialversicherung.at.
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Mach dem Tarifversteusrt= Ucksichtigter Freibetrag laut Mit-
sonstigeBezige(§67Abs2.6,10) | | | | | | | o JOR .
Nicht suerbare Bemiige (5 2674 Bei der beriicksichtigte
SRR | | | | | | | | Kecebedeeeee. | | | | | ) |
Sge an auslandi- Ubertragungs-
e Gz | | || | ]| e L1l

Adresse der Arbeitsstitte am 31.12. oder am letzten Sfti

[ iz Tl ist nur avsaufillen, wenn die Adresse der Arbestsstatt= von

|
I
Postleizatl | |
|
I

L 15 - pundesinisterium fir Ananzen - 103005 (Nachr m. ger. fnd)

|
|
| Orischaft
|
|

B § 34 Abs. 2 ASVG
[Firmen JAdrasse ter Arbertgeberin/des Arbeitgebers abweicht]

L 15, Seie 1 Werson vom 07 10.200)]
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2. Seite
Sazialversicherungsrechtliche Daten
Sudalversichenngstriges . ......... | L L Beftragskontonummer . | | | | | | | | |
Beitragareiraum: it | g | SZ-Ansprchh (YN e = mm ------
Arbedter(in] (N ......... Angestele(r) (J/N) ........ Freser) Dienstnelwrein) /N) geringfigig beschaftigh (1/N) ..
Algemeine Betragsgrundtage ... | | | | | | | Bestragugnurdlage Tedentget 11 ]} |
Bedtragegrurclage
SOOI e | L] | AR TR Tk FERERAOER oo —— | |
Viorsorgekanses
BV-Betragsgrundisgeiid 2. | | | [ | | | BV-Beilragsraten: won | bs |
Eirgecafilter Betrag an BY .......... L L]
Sarialversichersngsrechtiiche Daten: (Fortsetrung 1)
SodabverShenunger i ... | L L Bedtragakontonummer ......... | | | | | | | | |
57 chre abgemeine
Bedtragereiraum: von | s | SZ-Ansprch (IN] o, Beltragsgrundlage (1N .........
Arteiter(in) (IN) ......... Angesteme(r) (IN) ....... fresely) Dlenstnehmestin) (VW) Qeringfilgig beschamtiot (I/N) .
Algereine Betragsgrundlege ... | | | | | 1 | Beftramorundlage Telerioel ... | | ] | | l |
Bedlragegrurllage
SONCFZRNKING v s L 1Ll AT T i TRRERGER o | |
VOrsonpEkasse:
Bv-Betragsgrundiege i ... | | | | | | | BV- Bedtragmreten: v | e |
Erwgesatiber Betrag an BV ........ b ]}
Sarialversicherungsrechtiiche Daten: (Fortsetrung 2)
Sodalverschenngetrages . ........ | L L BeitragekontonuImmes ......... 1]
57 chre abgemeine
Beltragsreltraum: von | s | Lo 2 PIPSTE U] SO e i 11—
Arbeiter(in) (N) ......... Angestele(r) (N} ....... frede(r) Dlenstnehmestin) (VW) geringfilgig beschaftigt (I/N) .
Migemeine Betragsgrundage ... | | | | | | | BeRragsgrurdliage Tederbge ... 11 ]} |
Beltragegrurdlage
SONTZANIIN . e ecerecrre 1]} SR AR B TR e e | |
T
BV-Betragsgrundiege ikl Z.... | | | | | l | EV-Beltragsreten: WO | bis |
Ergezaiher Betrag an BV ... I

Dieseer Teil ist nur von pensionsauszahlenden Stellen oder Kdrperschaften éffentlichen Rechts auszufiillen

Michit mu erfessende Besige gem. Beriicksichbigter Frebetrag
§525Ma 1220 @) | [ | [ | ] | gemas § 35 | L] ]
Pilagugiakl Barfckeichbighar Fraibetrag
wn | b | | 1] ]| geréd § 105 | L]
Ausstellungsdatum
Berugs/ Pensionsausmhiende Stelle D= [Richiigledt und Vollstandighkedt wird bestasigt:
Mama ursd Arschri L, Tolefemummer und Klspps Unterschrift

L 15, St 2, Vel wii (13 30 300
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Lohnzettel und Beitragsgrundlagennachweis ab 1. Janner 2010
Hinweise fur die Ausfertigung

Steuerrechtlicher Teil

Hinweise auf gesetzliche Bestimmungen betreffen das Einkommensteuergesetz 1988. Die Finanzamts-
nummer und die Steuernummer sind nur auf Lohnzettel auszuweisen, die auf Grund der gesetzlichen
Bestimmungen des § 84 Abs. 1 beim Betriebsfinanzamt einzubringen sind. Das Betriebsfinanzamt gibt Ih-
nen die richtige Finanzamtsnummer erforderlichenfalls auch telefonisch bekannt.

MaRgebend fur die Angabe zur sozialen Stellung ist die Art des Bezuges, der im letzten im Lohnzettel enthal-
tenen Lohnzahlungszeitraum zur Auszahlung gelangte.

Lehrling = 1 Vertragsbedienstete/Vertragsbediensteter = 5
Arbeiterin/Arbeiter = 2 ASVG-Pensionistin/ASVG-Pensionist = 6
Angestellte/Angestellter = 3 Beamtin i.R./Beamter i.R. = 7
Beamtin/Beamter (aktiv) = 4 sonstige Pensionistin/sonstiger Pensionist = 8

keine der genannten zutreffend = 0
Nahere Hinweise zu sozialer Stellung 5 bis8 und 0O :
5 Vertragsbedienstete/r des Bundes, eines Landes, einer Gemeinde oder Angehdrige/r einer ausge-

gliederten Institution, auf welche(n) das Vertragsbedienstetengesetz Anwendung findet

6 Pensionist/in mit gesetzlich geregelter Pension, ausgenommen Beamtenpensionen (z. B. Pensi-

onszahlungen nach dem ASVG, GSVG, BSVG, NVG, FSVG, Pensionen von Kammern der
Rechtsanwalte, Ziviltechniker und Architekten)

7 Ruhegenuss, Versorgungsgenuss von Bund, Landern, Gemeinden; Pensionen von ehemaligen
Beamten von ausgegliederten Institutionen/Betrieben (OBB, Post AG, Telekom Austria, etc.)
8 Zusatz- bzw. Firmenpensionen, Bezilige aus Pensionskassen, Zusatzpensionen von Kammern (Ar-

beiterkammer, Wirtschaftskammer, Arztekammer, Apothekerkammer, Patentanwaltskammer, etc.)
Pensionszahlungen der Kirche flr Priester/Ordensleute

0 Beziige aus politischem Mandat (auch Gemeinderatsentschadigung), Beziige nach dem Heeres-
geblhrengesetz (Waffentibungen), Rickzahlung von Pflichtbeitrdgen an Krankenversicherungstra-
ger, Pflegegeld-/Blindengeldzahlungen der Lander, und dgl.

Mafgeblich fiir die Angabe "Vollzeitbeschaftigung" oder "Teilzeitbeschaftigung" ist die im Zeitraum des
Lohnzettels iberwiegend zutreffende Beschaftigungsform.

Wurde der Alleinverdienerabsetzbetrag bei der Lohnberechnung beriicksichtigt, ist die Versicherungsnum-
mer des (Ehe-)Partners anzufiihren. Wurde keine Versicherungsnummer vergeben oder konnte diese nicht
eruiert werden, ist zumindest das Geburtsdatum der betreffenden Person auszuweisen.

Unter den nachstehend angefiihrten Kennzahlen sind folgende Betrage auszuweisen:

210 Bruttobeziige gemal § 25 inklusive steuerfreie Beziige, aber ohne Beziige gemaf § 26 und ohne
Familienbeihilfe bzw. Pflegegeld.

215 Steuerfreie Beziige gemaR § 68 (z. B. steuerfreie Zuschlage fiir Uberstunden).

220 Sonstige Bezlige gemaf § 67 Abs. 1 und 2 innerhalb des Jahressechstels, vor Abzug der Sozial-
versicherungsbeitrage. Die Kennzahl umfasst auch den Freibetrag geméaR § 67 Abs. 1 in Hohe von
620 Euro sowie allenfalls durch die Freigrenze steuerfrei belassene sonstige Bezlige gemal § 67
Abs. 1. Hier sind auch Beziige gemal3 § 67 Abs. 5 einzutragen soweit sie als sonstige Bezlige zu
versteuern sind.

230 Die Kennzahl enthalt nur die einbehaltenen Sozialversicherungsbeitrage, Kammerumlage und
Wohnbauférderung abzuglich der unter den Kennzahlen 225 und 226 gesondert auszuweisen-
den Sozialversicherungsbeitrage fir Bezlige gemall § 67 soweit sie mit festem Steuersatz ver-
steuert wurden.

225 Einbehaltene Sozialversicherungsbeitrage fir Beziige gemafl Kennzahl 220, die mit festem Steu-
ersatz versteuert wurden.

226 Einbehaltene Sozialversicherungsbeitrage fir Bezlige gemal § 67 Abs. 3 bis 8, die mit festem
Steuersatz versteuert oder steuerfrei belassen wurden.
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240 Landarbeiterfreibetrag geman § 104.

243 Nicht gesondert angefiihrte steuerfreie Bezlge (z. B. Ausgleichszulage) sowie ein riickgezahlter
Arbeitslohn sind unter "Sonstige steuerfreie Bezuige" anzufuihren.

260 Die anrechenbare Lohnsteuer enthalt auch die auf die sonstigen Beziige gemaf § 67 innerhalb des
Jahressechstels (Kennzahl 220) entfallende Lohnsteuer.

Unter ,Eingezahlter Ubertragungsbetrag an BV* ist nur jener Betrag einzutragen, der beim Wechsel des
Dienstnehmers vom alten ins neue Abfertigungssystem vom Dienstgeber direkt an die zustandige Betriebli-
che Vorsorgekasse einbezahlt wurde.

Angaben zur Arbeitsstatte

Angaben sind nur erforderlich, wenn die Adresse der Arbeitsstatte von der (Firmen)Adresse abweicht.
Eine Arbeitsstétte ist ein (Teil eines) Unternehmen(s) an einem raumlich festgelegten Ort (= Adresse), an
dem oder von dem aus Wirtschaftstatigkeiten ausgeiibt werden, fur die mindestens eine Person (uU auch
nur zeitweise) im Auftrag ein und desselben Unternehmens arbeitet. Diese Definition und die folgenden Er-
lauterungen gelten analog auch fir Einrichtungen des 6ffentlichen Bereiches, von Vereinen, Interessenver-
tretungen, sonstigen Kérperschaften (wie z. B. Amter, Dienststellen, Geschéftstellen, Biiros).

. Arbeitsstatten konnen sich in Gebduden bzw. Wohnungen (z. B. Arztpraxis) oder auf3erhalb eines
Gebaudes (z. B. Schottergrube) befinden. Mehrere von einem Unternehmen genutzte Gebaude an
derselben Adresse (Hausnummer) gelten als eine Arbeitsstatte. Verteilt sich das Unternehmen auf
mehrere Adressen (auch unterschiedliche Hausnummern derselben Stral3e, z. B. Biro und Werk-
statt), so gilt jede dieser Adressen als eigene Arbeitsstétte und sind die Beschéftigten diesen zuzu-
ordnen.

. In Einkaufszentren, Gewerbeparks oder Markthallen befinden sich die einzelnen Arbeitsstatten
meistens in so genannten Tops. In diesen Fallen gilt jedes Top als eigene Adresse. Falls sich in
derartigen baulichen Einrichtungen mehrere Filialen des Unternehmens befinden, gilt daher jede
dieser Filialen als eigene Arbeitsstatte und es sind die Beschéftigten diesen zuzuordnen.

. Baustellen, mobile Verkaufsstande o.A. sind keine Arbeitsstétten, da sie nicht auf Dauer eingerich-
tet sind. Fur dort Beschéftigte ist die Adresse jener Arbeitsstatte anzugeben, der sie am Stichtag
organisatorisch zugehdrten, z. B. die regionale Niederlassung, von der aus die Arbeitseinteilung
vorgenommen wird.

. Fur Beschéftigte mit wechselnden Arbeitsorten (Au3endienst, Montage etc.) ist ebenfalls die Adres-
se jener Arbeitsstatte anzugeben, der sie am Stichtag organisatorisch zugehorten, z. B. die regio-
nale Niederlassung, von der aus die Arbeitseinteilung vorgenommen wird.

. Fur Beschéftigte, die ins Ausland entsendet wurden, ist keine genaue Adresse, sondern nur der be-
treffende Staat anzugeben.

Es ist die offizielle Stral3enbezeichnung bzw. Hausnummer einzutragen. Falls es keine Stra3enbezeichnung
gibt, genlgt die Angabe im Ortschaftsfeld.

Die Angabe der Ortschaft ist u.a. deshalb notwendig, da es innerhalb einer Gemeinde gleiche Stral3enbe-
zeichnungen, allerdings in unterschiedlichen Ortschaften geben kann.

Die Angabe der Gemeinde ist deshalb notwendig, da nicht jede Gemeinde eine eigene Postleitzahl hat und
aullerdem gleiche StralRenbezeichnungen vorkommen kénnen.
Befindet sich die Arbeitsstatte im Ausland, ist nur der Staat anzugeben.

Die Gemeindekennziffer (5-stellig) finden Sie auf der Homepage der Statistik Austria ("www.statistik.at" un-
ter "Klassifikationen, Verzeichnisse/Gemeinden, Ortschaften, Postleitzahlen™).

47


http://www.statistik.at/web_de/statistiken/regionales/regionale_gliederungen/Gemeinden/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/regionales/regionale_gliederungen/Gemeinden/index.html

Beitrage — Ermittlung und Abfuhr

Sozialversicherungsrechtlicher Teil

1 Sozialversicherungstrager

Tragen Sie hier den Code jenes Sozialversicherungstragers ein, bei dem die betroffene Person zur Pflicht-
versicherung gemeldet wurde.

Gebietskrankenkasse Code
Wien 11
Niederosterreich 12
Burgenland 13
Oberosterreich 14
Steiermark 15
Kérnten 16
Salzburg 17
Tirol 18
Vorarlberg 19

2 Beitragskontonummer
Fuhren Sie bitte die lhnen zugeteilte Beitragskontonummer deutlich und genau an.

3 Lohnzettel und Beitragsgrundlagennachweis fiir den Zeitraum
In den Spalten "vom" bzw. "bis" und "200_" tragen Sie den Tag, den Monat und die Jahreszahl ein, flr
die die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer im betroffenen Kalenderjahr Entgelt bezogen hat.

3a Beitragszeitraum
Bei "von" und "bis" ist jeweils nur der Monat anzufiihren.

Diese Felder sind nur auszufillen, wenn die gemeldete versicherungspflichtige Beitragszeit von den unter
3 angefiihrten Daten (Monat) abweicht (z. B. bei der Gewahrung einer Urlaubsersatzleistung).

4 Sonderzahlungsanspruch

Das Feld "SZ-Anspruch (J/N)" ist mit einem "J" auszufullen, wenn die versicherte Person Anspruch auf
Sonderzahlung(en) hatte oder Sonderzahlung(en) erhalten hat (z. B. Weihnachts- und Urlaubsgeld).

Hatte die versicherte Person keinen Anspruch auf Sonderzahlungen, ist ein "N" einzutragen.

Wird mit dem Beitragsgrundlagennachweis nur die Sonderzahlung gemeldet (wenn z. B. bei einer langeren
Arbeitsunfahigkeit die Pflichtversicherung wegen Ende des Entgeltanspruches endet, das Beschéaftigungs-
verhaltnis aber erst zu einem spéateren Zeitpunkt gelést wird - Sonderzahlungsanspruch besteht daher bis
zum Ende des Beschéaftigungsverhaltnisses), ist das Feld "SZ ohne allgemeine Beitragsgrundlage
(J/N)" mit einem "J" auszufillen.

5 Arbeiter/in — Angestellte/r — freie/r Dienstnehmer/in - geringfligig beschaftigt

Ist die versicherte Person eine Arbeiterin bzw. ein Arbeiter, ist das Feld mit einem "J", wenn nicht, mit ei-
nem "N" auszuflllen. Dies gilt sinngemaR fiir alle weiteren Felder (Angestellte/r J/N, freie/r Dienstneh-
mer/in J/N, geringfligig beschaftigt J/N).

6 Allgemeine Beitragsgrundlage

Hier tragen Sie die Summe der allgemeinen Beitragsgrundlagen im ausgewiesenen Zeitraum "von - bis"
(auf den Cent genau bis zur Héchstbeitragsgrundlage) ein. In diese Gesamtsumme darf keinesfalls einge-
rechnet werden:

-die Sonderzahlung(en)
-das beitragspflichtige Teilentgelt *)

-der Unterschiedsbetrag, von dem Sie den zusatzlichen Krankenversicherungsbeitrag (A13 bzw. A13l)
entrichten missen, wenn der Dienstnehmerin/dem Dienstnehmer die Schlechtwetterentschadigung
nach dem Bauarbeiter-Schlechtwetterentschadigungsgesetz geblihrt.

*) Das im Fall der Erkrankung gebthrende (beitragspflichtige) Teilentgelt von mindestens 50 % ist nicht in
diese Gesamtsumme einzubeziehen — siehe Pkt. 8 (§ 49 Abs. 3 Z. 9 ASVG).

Sofern nicht ein voller Entgeltfortzahlungsanspruch auf Grund einer arbeitsrechtlichen Regelung bestand,
ist das der Arbeitnehmerin/dem Arbeitnehmer fiir die ersten drei Tage einer Erkrankung gebihrende Ent-
gelt in diese Gesamtsumme einzubeziehen.

Beitragsgrundlagen fir geringfligig Beschatftigte (Dienstnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen —
auch bei Wechsel von Voll- auf Teilversicherung und umgekehrt) sind jeweils in einem eigenen Bei-
tragsgrundlagennachweis anzufiihren.
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7 Beitragsgrundlage Sonderzahlung
Hier tragen Sie die Summe der Sonderzahlungen (z. B. Weihnachts- und Urlaubsgeld) im ausgewiesenen
Zeitraum "von - bis" (auf den Cent genau bis zur Hochstbeitragsgrundlage) ein.

8 Beitragsgrundlage Teilentgelt

Geben Sie bitte hier den beitragspflichtigen Betrag der/des Teilentgelte/s an, das der versicherten Person im
Falle einer Erkrankung im ausgewiesenen Zeitraum "von - bis" gebihrte (auf den Cent genau bis zur
Hoéchstbeitragsgrundlage).

Beitragspflichtiges Teilentgelt ist jenes Entgelt, das neben einem Kranken- oder Wochengeldbezug geleistet
wird, wenn es 50 % der vollen Geld- und Sachbeziige vor dem Eintritt des Versicherungsfalles erreicht oder
Ubersteigt.

9 Anzahl Tage mit Teilentgelt
In diese Spalte ist die Anzahl der Kalendertage mit Anspruch auf beitragspflichtiges Teilentgelt einzuset-
zen. Beachten Sie dazu die Hinweise zu Pkt. 8.

10 Betriebliche Vorsorge

"BV-Beitragsgrundlage inkl. SZ" (Sonderzahlungen). Tragen Sie hier die Summe der BV-Beitragsgrundlagen
fur den laufenden Bezug und der Sonderzahlungen ohne Beriicksichtigung der Hochstbeitragsgrundlage
auf den Cent genau ein.

11 Eingezahlter Beitrag an BV

Hier ist jener Betrag (auf den Cent genau) einzutragen, der von der Dienstgeberin/vom Dienstgeber fur die
Dienstnehmerin/den Dienstnehmer als betrieblicher Vorsorgebeitrag mit dem Krankenversicherungstrager
abgerechnet wurde. Ein eventuell geleisteter Ubertragungsbetrag ist hier nicht einzutragen. Der fir gering-
fugig Beschéftigte bei einer jahrlichen Zahlungsweise zu leistende zusatzliche Beitrag (Verrechnungsgruppe
N97) in H6he von 2,5 % vom BV-Beitrag ist nicht zu bertcksichtigen.

12 BV-Beitragszeiten

In der Spalte "von" tragen Sie den Monat ein, in dem die Beitragspflicht fur die Betriebliche Vorsorge im Ka-
lenderjahr begonnen hat, in der Spalte "bis" den Monat, in dem die Beitragspflicht fiir die Betriebliche Vor-
sorge im Kalenderjahr geendet hat.

13 Ausstellungsdatum

14 Bezugs/Pensionsauszahlende Stelle

Bezugsauszahlende Stelle: Name und Anschrift der Firma, Telefonnummer mit Durchwabhl
Pensionsauszahlende Stelle: Der Pensionsversicherungstrager Ubermittelt den Lohnzettel fir Pensionistin-
nen nur fir steuerrechtliche Zwecke. (Wenn die Bezieherin/der Bezieher einer Pension auch geringfligig be-
schaftigt ist, wird von der Dienstgeberin/vom Dienstgeber ein Lohnzettel fir die Beschéaftigung ausgestellt
und vom Pensionsversicherungstrager ein Lohnzettel fir die Pension. Die Summe aus den beiden Lohnzet-
teln ist fir das Finanzamt zur Steuerberechnung maf3gebend).

15 Die Richtigkeit und Vollstandigkeit wird bestatigt
Unterschrift der Dienstgeberin/des Dienstgebers oder Ausstellers.

Die Beitrage sind innerhalb von 15 Tagen nach Eintritt der Falligkeit ohne gesonderte Aufforderung so recht-
zeitig zu Uberweisen, dass die gesetzliche, 15tagige Zahlungsfrist auch unter Einrechnung des Bank- bzw. Bu-
chungsweges eingehalten wird. Dieses sog. Bringschuldverhdltnis bedingt also, dass die Rechtzeitigkeit der
Zahlung von der Wahl des Uberweisungstages wie auch des Uberweisungsweges abhangt, wobei die Gefahr
fur das rechtzeitige Eintreffen der Zahlung durch die Dienstgeberin/den Dienstgeber getragen werden muss.
Fallt der 15. eines Kalendermonates auf einen Samstag, Sonn- oder Feiertag, so verlangert sich die Frist bis
zum néchstfolgenden Werktag.

Erfolgt die Einzahlung zwar verspatet, aber noch innerhalb von drei Tagen nach Ablauf der 15-Tage-Frist, so
bleibt diese Verspatung ohne Rechtsfolgen. Erfolgt innerhalb dieser Frist kein Zahlungseingang (Verbuchung
bzw. Wertstellung), so miissen Verzugszinsen in der festgelegten Hohe (2010: 6,01 % p. a.) vorgeschrieben
werden.

Fuhren Sie bitte auf den Einzahlungsbelegen die Ihnen zugeteilte Beitragskontonummer unbedingt an!

Die allgemeinen Beitrage sind in der Regel am letzten Tag des Kalendermonates féllig, in den das Ende des Bei-
tragszeitraumes fallt. Die Sonderbeitrdge werden im Regelfall am letzten Tag des Kalendermonates fallig, in
dem die Sonderzahlung fallig wurde (wenn die Sonderzahlung aber vor ihrer Falligkeit ausgezahlt wurde, am
letzten Tag des Auszahlungsmonates).
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| sonsigemesimmungen
V. Sonstige Bestimmungen
1. Arbeits- und Entgeltsbestatigung

Bei Inanspruchnahme von Barleistungen aus dem Versicherungsfall der Arbeitsunfahigkeit infolge Krankheit
bzw. Mutterschaft durch die Dienstnehmerin/den Dienstnehmer ist von der Dienstgeberin/vom Dienstgeber
eine Arbeits- und Entgeltsbestatigung auszustellen.

2. Betriebliche Vorsorge

Die ,Abfertigung Neu“ ersetzt seit 1. Janner 2003 das vorher leistungsorientierte Abfertigungssystem durch ein
beitragsorientiertes System im Rahmen eines Kapitaldeckungsverfahrens. Die Finanzierung der Abfertigung
erfolgt dabei durch regelmaRige Beitragsleistungen der Arbeitgeberin. Die Abfertigungsanspriiche werden auf
Betriebliche Vorsorgekassen (BV-Kassen) ausgelagert. Jede Arbeitgeberin/Jeder Arbeitgeber hat nach (Be-
triebs-)Vereinbarung mit seinen Arbeitnehmerinnen eine BV-Kasse vertraglich zu wéhlen.

Der Anspruch der Arbeithehmerin/des Arbeithnehmers auf Abfertigung richtet sich nicht mehr gegen seinen
Arbeitgeber, sondern gegen die jeweilige BV-Kasse. Ein Anspruch auf Abfertigung soll grundséatzlich bei allen
Beendigungsarten von Arbeitsverhaltnissen zustehen. Eine Verfiigung (z. B. Auszahlung) Uber einen Abferti-
gungsbetrag gibt es grundsatzlich nur bei einer anspruchsbegrindenden Beendigungsart (vgl. Seite 56, An-
spruch auf Abfertigung) und bei Vorliegen von drei Einzahlungsjahren (ausgenommen bei Pensionierung und
Tod). Der regelmafige (monatliche) Melde- und Beitragsweg von der Arbeitgeberin/vom Arbeitgeber zur BV-
Kasse lauft — so wie bei allen anderen Beitrdgen und Umlagen auch — tber den gesetzlichen Krankenversi-
cherungstrager, der auch die Einhaltung der Melde- und Beitragspflichten durch den Arbeitgeber im Zuge der
gemeinsamen Prifung aller lohnabhéngigen Abgaben (GPLA) kontrolliert. Die folgenden Ausfuhrungen zum
Versicherungs-, Melde- und Beitragsbereich sind mit dem Bundesministerium fur Arbeit, Soziales und Kon-
sumentenschutz akkordiert. Diesbeziglich verweisen wir auf die Internetadresse www.sozdok.at.

Hier finden Sie auch einen umfangreichen Fragen-Antworten-Katalog zum BMSVG.

Ab 1. Janner 2008 wurde auch fiir freie Dienstnehmerlnnen und fiir Selbstéandige eine Betriebliche Vorsorge
eingefihrt.

Selbstéandige, die nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz (GSVG) in der Krankenversicherung
pflichtversichert sind, werden verpflichtend in die Selbstandigenvorsorge einbezogen.

Freiberuflich Selbstandige und Land- und Forstwirte, die in der Pensionsversicherung nach dem GSVG, Bau-
ern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG), Freiberuflich Selbstéandigen-Sozialversicherungsgesetz (FSVG) oder
Notarversicherungsgesetz (NVG) pflichtversichert sind sowie Rechtsanwalte und Ziviltechniker kénnen in die
Selbstandigenvorsorge optieren.

Infolge des erweiterten Anwendungsbereiches andert sich ab 1. Janner 2008 der Titel des Betrieblichen Mitar-
beitervorsorgegesetzes (BMVG) in Betriebliches Mitarbeiter- und Selbsténdigenvorsorgegesetz (BMSVG) und
die Bezeichnungen Mitarbeitervorsorgekasse und MV-Kasse werden durch “Betriebliche Vorsorgekasse” und
“BV-Kasse” ersetzt.

Die nachfolgenden Ausfihrungen beziehen sich ausschliellich auf die Regelungen des BMSVG (ber die
Betriebliche Vorsorge von Arbeitnehmern und freien Dienstnehmern.

Geltungsbereich des BMVG bis 31.12.2007

Die Regelungen des BMVG gelten ab 1.1.2003
fir Arbeitsverhéltnisse die auf einem privatrechtlichen Vertrag beruhen und ab dem 1. Janner
2003 beginnen (neue Dienstverhaltnisse);

- fur Arbeitsverhéltnisse, die auf einem privatrechtlichen Vertrag beruhen und vor dem 1. Janner
2003 begonnen haben (bestehende alte Dienstverhéltnisse), wenn der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer auf individueller Basis schriftich den Ubertritt in das neue Abfertigungssystem nach dem
BMVG vereinbaren, ab diesem Zeitpunkt (friihestens ab 1. Janner 2003).

Die Regelungen des BMVG sind auch auf Lehrlinge und geringfiigig Beschéaftigte anzuwenden.

Ausgenommen vom BMVG sind Arbeitsverhaltnisse und freie Dienstverhéltnisse
- zu Léndern, Gemeinden und Gemeindeverbdnden (landesgesetzliche Sonderbestimmungen,
die die Mitarbeitervorsorge regeln, sind zu beachten),
- zum Bund, auf die dienstrechtliche Vorschriften anzuwenden sind,
- zu Stiftungen, Anstalten, Fonds oder sonstigen Einrichtungen, auf die das Vertrags-
bedienstetengesetz 1948 anzuwenden ist,
- die dem Kollektivvertrag des Bundesforstegesetzes 1996 unterliegen,
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- von land- und forstwirtschaftlichen Arbeitern im Sinne des Landarbeitsgesetzes 1984; im Landar-
beitsgesetz 1984 wurde eine dem BMVG entsprechende Regelung geschaffen; fir Landarbeiter
gelten die in weiterer Folge dargestellten Bestimmungen, wenn entsprechende landesge-
setzliche Regelungen bestehen.

Auf fallweise beschéftigte Personen gemal} 8§ 471a ASVG sowie auf Volontére und echte Ferialpraktikan-
ten (unentgeltlich) sind die Bestimmungen des BMVG nicht anzuwenden.

Auf Dienstverhaltnisse, die vor dem 1. Janner 2003 begonnen haben (bestehende Dienstverhaltnisse)
und fir die ein Ubertritt in das neue Abfertigungssystem nicht vereinbart wird, findet das BMVG keine
Anwendung.

Die alten Abfertigungsregelungen gelten weiter, wenn nach dem 31. Dezember 2002

- auf Grund von Wiedereinstellungszusagen oder Wiedereinstellungsvereinbarungen unterbrochene
Arbeitsverhaltnisse unter Anrechnung von Vordienstzeiten bei demselben Arbeitgeber fortgesetzt wer-
den;

- Arbeitnehmer innerhalb eines Konzerns in ein neues Arbeitsverhaltnis wechseln;

- unterbrochene Arbeitsverhéltnisse unter Anrechnung von Vordienstzeiten bei demselben Arbeitgeber
fortgesetzt werden und durch eine am 1. Juli 2002 anwendbare Bestimmung in einem Kollektivvertrag
die Anrechnung von Vordienstzeiten fir die Abfertigung festgesetzt wird;

- das Lehrverhéltnis beendet wird und im Anschluss daran zum selben Arbeitgeber ein Arbeitsverhaltnis
begriindet wird.

Das BMVG ist in den angefiihrten Fallen trotzdem anzuwenden, wenn eine Ubertragung von Altabferti-
gungsanwartschaften erfolgt ist. Die Beitragspflicht beginnt dann ab dem ersten Monat (kein beitragsfrei-
er Monat).

Geltungsbereich des BMSVG ab 1.1.2008
Nach der Umbenennung des BMVG auf BMSVG gelten die Regelungen zur Betrieblichen Vorsorge ab
1. Janner 2008 auch
fur freie Dienstverhaltnisse im Sinne des § 4 Abs. 4 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
(ASVG),
fur freie Dienstverhaltnisse von geringfligig beschaftigten Personen sowie
fur freie Dienstverhaltnisse von Vorstandsmitgliedern im Sinne des § 4 Abs. 1 Z 6 ASVG.
Ausgenommen sind weiterhin zum 31. Dezember 2007 bestehende freie Dienstverhaltnisse mit
vertraglich festgelegten Abfertigungsanspriichen sowie unmittelbar nachfolgende mit demselben
Dienstgeber oder
einem Dienstgeber im Konzern abgeschlossene freie Dienstverhéltnisse mit solchen Abfertigungsan-
sprichen.
Die ubrigen Personengruppen sind von der Betrieblichen Vorsorge erfasst oder ausgenommen, wenn sie
bereits vom BMVG erfasst oder ausgenommen waren.

Sonderbestimmungen

Fur Arbeitsverhaltnisse, die dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz (BUAG) unterliegen, gel-
ten die Bestimmungen des BMSVG nur teilweise; die allgemeinen Bestimmungen sowie die Bestimmun-
gen Uber das Beitragsrecht und das Leistungsrecht des BMSVG sind fur derartige Arbeitsverhaltnisse
anzuwenden. Fir die beitragsrechtliche Abwicklung, d. h. die Meldung, Abrechnung und Abfuhr der Ab-
fertigungsbeitrage und Abfertigungsgrundlagen auf Grund von Arbeitsverhaltnissen, die dem BUAG un-
terliegen, ist nicht der Krankenversicherungstrager, sondern weiterhin ausschlief3lich die Bauarbeiter-
Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) zustandig. Neben der bestehenden Abfertigungskasse fur Bau-
arbeiter wurde eine eigene BV-Kasse gegrundet.

Fur diesbezlgliche Auskinfte stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen der BUAK-Betrieblichen Vorsorgekasse
zur Verfugung (6sterreichweit unter der Telefonnummer: 0579 579-3000; Internetadresse: www.buak.at).

Beginn der Beitragspflicht

Der Arbeitgeber (Dienstgeber) muss fiir den Arbeithehmer bzw. freien Dienstnehmer monatlich einen
Abfertigungsbeitrag entrichten. Voraussetzung ist, dass das Arbeitsverhaltnis (freie Dienstverhéaltnis) lan-
ger als einen Monat dauert. Der erste Monat einer Beschaftigung bei einem Arbeitgeber (Dienstgeber) ist
somit grundsatzlich beitragsfrei.

Wird ein freies Dienstverhéltnis ab Janner 2008 begonnen, besteht Beitragspflicht erst nach Ablauf des
beitragsfreien ersten Monates. Ist das freie Dienstverhdaltnis zum 31. Dezember 2007 bereits aufrecht,
beginnt jedenfalls mit 1. Jdnner 2008 die Beitragspflicht in der Betrieblichen Vorsorge, sofern das Be-
schaftigungsverhaltnis langer als einen Monat dauert.



Der Beginn der Abfertigungszahlung berechnet sich grundsatzlich vom Tag des Beginns der Beschafti-
gung bis zum selben Tag des néchstfolgenden Monates. Nimmt z.B. der Arbeitnehmer die Beschéftigung
am 20. Juli bzw. 31. August auf, beginnt die Beitragspflicht am 20. August bzw. 1. Oktober. Es ist dabei
nur die Dauer des Arbeitsverhaltnisses wesentlich, nicht aber das tatsachliche Beschaftigungsausmalfd im
Rahmen dieses Arbeitsverhaltnisses. So ist auch auf jede Téatigkeit, die z. B. regelmaRig am Freitag aus-
geulbt wird (durchlaufende Versicherungspflicht), das BMSVG anzuwenden.

Wird innerhalb eines Zeitraumes von 12 Monaten ab dem Ende eines Arbeitsverhéltnisses (freien Dienst-
verhaltnisses) mit demselben Arbeitgeber (Dienstgeber) erneut ein Arbeitsverhaltnis (freies Dienstver-
haltnis) geschlossen, setzt die Beitragspflicht mit dem ersten Tag dieses Arbeitsverhaltnisses (freien
Dienstverhéaltnisses) ein (kein beitragsfreier erster Monat). Voraussetzung ist allerdings, dass beide Ar-
beitsverhaltnisse (freien Dienstverhéltnisse) dem BMSVG unterliegen und auch léanger als einen
Monat dauern; es erfolgt keine Resttagszahlung.

Bei Wiedereintritt beim selben Arbeitgeber nach dem 31. Dezember 2002 unterliegt das neue Arbeitsver-
haltnis schon bisher dem BMVG (sofern keine Ausnahmebestimmungen z.B. Wiedereinstellungszusa-
ge zutreffen); der erste Monat ist beitragsfrei. Betreffend freie Dienstnehmer gilt gleiches bei Wiedereintritt
beim selben Dienstgeber nach dem 31. Dezember 2007.

Den Beginn der Beitragszahlung muss der Arbeitgeber dem zustandigen Krankenversicherungstrager auf
der Anmeldung bzw. bei Ubertritt mittels Anderungsmeldung bekannt geben.

Beim Ende der Beschaftigung gilt Folgendes:

Ab dem 1. Jédnner 2008 werden die Pflichtversicherung verlangernde Zeiten einer Urlaubsersatzleistung,
Kindigungsentschadigung oder fur nach dem Ende des Arbeitsverhaltnis fortgezahltes Entgelt auch als
Anwartschaftszeiten der Betrieblichen Vorsorge angerechnet. Das sozialversicherungsrechtliche Ende
der Versicherungszeit entspricht somit dem Ende der Anwartschaftszeit der Betrieblichen Vorsorge.

Hohe der Beitragszahlung — Beitragsgrundlage
Der Beitragssatz fur die Abfertigung betragt 1,53 % des monatlichen Entgelts inklusive allfalliger
Sonderzahlungen.

Der Arbeitgeber (Dienstgeber) muss den Beitrag an den zustéandigen Krankenversicherungstrager zur
Weiterleitung an die BV-Kassen Uberweisen. Es gelten die Bestimmungen des ASVG uber die Beitrags-
entrichtung. Die H6he der Abfertigungsbeitrage von selbstabrechnenden Betrieben ist dem Krankenversi-
cherungstrager mit der Beitragsnachweisung unter der Verrechnungsgruppe N98 zu melden. Die Bei-
trage sind innerhalb der Ublichen Fristen des ASVG zu zahlen (idR 15. des nachstfolgenden Kalender-
monates; die verspatete Einzahlung innerhalb der Respirofrist von drei Tagen bleibt ohne Rechtsfolgen,
ansonsten fallen Verzugszinsen an).

Beitragsgrundlage fir die Abfertigung ist das monatliche Entgelt inklusive der Sonderzahlungen. Welche
Leistungen als Entgelt zu verstehen sind, bestimmt sich nach dem sozialversicherungsrechtlichen Ent-
geltbegriff des 8 49 ASVG. Wegen eines allfalligen beitragsfreien ersten Monats darf aber die Sonderzah-
lung flr die Beitragsgrundlagenbildung nicht aliquot gekilrzt werden.

Bei der Berechnung des Abfertigungsbeitrages bleibt sowohl die Geringfligigkeitsgrenze als auch
die Hochstbeitragsgrundlage auf3er Betracht. Dies bedeutet, dass Abfertigungsbeitrage sowohl von ge-
ringfligigen Entgelten als auch vom Entgelt Gber der Hochstbeitragsgrundlage zu entrichten sind.

BV-Beitrage fur geringfligig Beschaftigte

Ab dem Beitragszeitraum Janner 2006 besteht fir den Arbeitgeber (Dienstgeber) die Wahlmdglichkeit,
die Abfertigungsbeitrage aus geringflugigen Beschaftigungsverhaltnissen entweder monatlich oder jahrlich
zu Uberweisen. Bei einer jahrlichen Zahlungsweise der Beitrage fiir geringfligig Beschéftigte sind zusatz-
lich 2,5 % vom zu leistenden Beitrag gleichzeitig mit diesem Beitrag an den zustandigen Krankenversi-
cherungstrager zur Weiterleitung an die BV-Kasse zu tiberweisen.

Wird das Arbeitsverhéltnis (freie Dienstverhaltnis) eines geringfligig beschaftigten Arbeitnehmers (freien
Dienstnehmers) unterjahrig beendet, und wurde die jahrliche Zahlungsweise gewahlt, sind die Abferti-
gungsbeitrdge ebenso wie der Zuschlag von 2,5% vom zu leistenden Beitrag flr diesen Arbeitnehmer
(freien Dienstnehmer) jedenfalls mit den Sozialversicherungsbeitrdgen im Beendigungsmonat abzurech-
nen.

Der Wechsel von monatlicher Zahlungsweise der BV-Beitrage fir geringfligig Beschéaftigte auf jahrliche
Zahlungsweise oder umgekehrt ist nur zum Ende des Kalenderjahres zuléassig. Der Arbeitgeber (Dienst-
geber) hat die Anderung der Zahlungsweise dem zustandigen Trager der Krankenversicherung bis spa-
testens Dezember des laufenden Jahres fir das kommende Jahr schriftlich zu melden.



Entgeltfreie ZeitrAume - Beitragsleistung durch den Arbeitgeber
Fir bestimmte entgeltfreie Zeitrdume hat der Arbeitgeber die Abfertigungsbeitrdge zu entrichten, wenn
das Arbeitsverhéltnis nicht beendet wurde. Diese sind:

Prasenz-, Ausbildungs- oder Zivildienst
Fiur die Dauer des Prasenzdienstes ist bei aufrechtem Arbeitsverhéltnis der Arbeitgeber verpflichtet, ei-
nen Abfertigungsbeitrag in der Hohe von 1,53 % einer fiktiven Bemessungsgrundlage zu entrichten. Als
fiktive Bemessungsgrundlage gilt der Betrag des Kinderbetreuungsgeldes gemal § 3 Abs. 1 KBGG (tag-
lich € 14,53; voller Monat x 30).
Erhalt der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber weiterhin beitragspflichtiges Entgelt (auch geringfligig), ist hier-
von (zusatzlich zur fiktiven Bemessungsgrundlage) ebenfalls ein Beitrag zu zahlen.

Diese Regelung gilt entsprechend fiir die Zeit eines
- Zivildienstes,
- Wehrdienstes als Zeitsoldat (Beitrage flr eine Dauer bis zwdlf Monate)
- Ausbildungsdienstes.

Wochen- oder Krankengeld

Fur die Dauer eines Anspruches auf Wochen- oder Krankengeld nach dem ASVG hat der Arbeitgeber bei
arbeitsrechtlich aufrechtem Arbeitsverhaltnis des Arbeitnehmers einen Abfertigungsbeitrag in Hohe von
1,53 % einer fiktiven Bemessungsgrundlage zu entrichten.

Wochengeldbezug

Fur die Dauer eines Anspruches auf Wochengeld nach dem ASVG hat die Arbeitnehmerin bei weiterhin
aufrechtem Arbeitsverhaltnis Anspruch auf eine Beitragsleistung durch den Arbeitgeber in Hohe von
1,53 % einer Bemessungsgrundlage in Héhe eines Monatsentgeltes, berechnet nach dem in den letzten
drei Kalendermonaten vor dem Versicherungsfall der Mutterschaft gebuhrenden Entgelt, einschlie3lich
anteiliger Sonderzahlungen, es sei denn, diese sind fur die Dauer des Wochengeldbezuges fortzuzahlen.
Die Bestimmungen gelten sowohl fuir Dienstnehmerinnen als auch fur freie Dienstnehmerinnen.

Krankengeldbezug

Fur die Dauer eines Anspruches auf Krankengeld nach dem ASVG hat der Arbeitnehmer bei weiterhin
aufrechtem Arbeitsverhaltnis Anspruch auf eine Beitragsleistung durch den Arbeitgeber in Hohe von
1,53 % einer fiktiven Bemessungsgrundlage. Diese richtet sich nach der Halfte des fiir den Kalendermo-
nat vor Eintritt des Versicherungsfalles gebiihrenden Entgeltes. Sonderzahlungen sind bei der Festlegung
der fiktiven Bemessungsgrundlage auf3er Acht zu lassen.

Diese Bestimmung gilt auch fur freie Dienstnehmerinnen.

Erfolgt eine 50%ige Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber neben dem Krankengeldbezug, ist die fikti-
ve Bemessungsgrundlage in diesem Fall 100 % des vorherigen Entgelts. Die fiktive Bemessungsgrundla-
ge setzt sich in diesem Fall aus der 50%igen Entgeltfortzahlung sowie der fiktiven 50%igen Bemes-
sungsgrundlage fiir den Bezug des Krankengeldes zusammen.

Wird das Arbeitsverhéltnis wahrend der Arbeitsunfahigkeit beendet, gilt ab diesem Zeitpunkt als Bemes-
sungsgrundlage das fortgezahlte Entgelt (keine zusatzliche fiktive Bemessungsgrundlage).

Erhalt der Arbeitnehmer volles Krankengeld und vom Arbeitgeber zusétzlich eine Entgeltfortzahlung (zum
Beispiel in der Hohe von 25 %), ist vom fortgezahlten Entgelt kein Abfertigungsbeitrag zu zahlen (auch
sv-frei); Beitragsgrundlage ist nur die fiktive 50%ige Bemessungsgrundlage.

Das Teilentgelt bei Lehrlingen erhoht die fiktive 50%ige Bemessungsgrundlage nicht.
Entgeltfreie Zeitrdume - keine Beitragsleistung durch den Arbeitgeber

Kinderbetreuungsgeldbezug

Fur Zeiten des Kinderbetreuungsgeldbezuges hat der Arbeitnehmer oder der ehemalige Arbeitnehmer,
wenn der Zeitraum zwischen dem Beginn des Kinderbetreuungsgeldbezuges und dem Ende des
letzten einer betrieblichen Mitarbeitervorsorgepflicht unterliegenden Arbeitsverhaltnisses nicht
mehr als drei Jahre betragt, Anspruch auf eine Beitragsleistung zu Lasten des Familienlastenaus-
gleichsfonds (FLAF) in Héhe von 1,53 % des jeweils bezogenen Kinderbetreuungsgeldes ohne Zuschis-
se.

Der Arbeitgeber hat keine Abfertigungsbeitrage zu entrichten. Die Uberweisung der Beitrage an die BV-
Kasse des letzten Dienstgebers fiihrt der Krankenversicherungstréger durch.



Familienhospizkarenz

Fur die Dauer einer Freistellung gegen Entfall des Entgeltes oder einer Herabsetzung seiner Normalar-
beitszeit wegen Inanspruchnahme einer Hospizkarenz nach 88 14a oder 14b AVRAG hat der Arbeitneh-
mer Anspruch auf eine Beitragsleistung zu Lasten des Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) in Hohe
von 1,53 % der fiktiven Bemessungsgrundlage in Hohe des Kinderbetreuungsgeldes gemal § 3 Abs. 1
KBGG (tgl. 14,53 €, voller Monat x 30).

Die Uberweisung der Beitrdge an die BV-Kasse des letzten Dienstgebers filhrt der Krankenversiche-
rungstrager durch.

Bildungskarenz

Fir die Dauer einer Bildungskarenz nach § 11 AVRAG hat der Arbeithehmer Anspruch auf eine Beitrags-
leistung zu Lasten der Mittel aus der Gebarung der Arbeitsmarktpolitik in Héhe von 1,53 % der Bemes-
sungsgrundlage in Hohe des vom Arbeitnehmer bezogenen Weiterbildungsgeldes gemal § 26 Abs. 1
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes.

Der Arbeitgeber hat keine Abfertigungsbeitrage zu entrichten. Die Uberweisung der Beitrdge an die BV-
Kasse des letzten Dienstgebers fuhrt der Krankenversicherungstrager durch.

Meldung der entgeltfreien Zeitraume durch den Arbeitgeber

Bei Beendigung der Pflichtversicherung (Ende des Entgeltanspruches) hat der Arbeitgeber zwingend eine
Abmeldung mit der Angabe des entsprechenden Abmeldegrundes (z.B. ,07 Karenz nach MSchG
1979/VKG") zu erstatten.

Wird das Arbeitsverhaltnis wahrend dieser entgeltfreien ZeitrAume beendet, ist vom Arbeitgeber zwin-
gend eine weitere Abmeldung mit dem neuen Abmeldegrund, z.B.“02 Kindigung durch den Dienstneh-
mer*, zu erstatten.

Fur die Familienhospizkarenz ist ein eigenes Formular (eigener Datensatz) zu verwenden. Eine Meldung
ist in allen Fallen der Familienhospizkarenz erforderlich. Ab 1. Janner 2005 auch dann, wenn das herab-
gesetzte Entgelt Uber dem Betrag von € 1.528,87 (Wert 2010 gem. § 44 Abs. 1 Z 18 ASVG, jahrliche
Aufwertung) liegt.

Meldung des Abfertigungsbeitrages fir Lohnsummenbetriebe (Selbstabrechner)

Die Hohe der Abfertigungsbeitrage ist dem Krankenversicherungstrager auf der Beitragsnachweisung bis
zum 15. des Folgemonats unter der Verrechnungsgruppe N98 (Summe der Beitrage zur Betrieblichen
Vorsorge) zu melden.

Die Meldung der Abfertigungsgrundlagen und der entrichteten Beitrage pro beschaftigtem Arbeithehmer
hat jahrlich im Nachhinein im Rahmen der Lohnzettel- und Beitragsgrundlagenmeldung (L 16) zu erfolgen
(bis zum 31. Janner des Folgejahres fir nicht elektronisch meldende Betriebe und bis Ende Februar des
Folgejahres fur elektronisch meldende Betriebe). Bei unterjahriger Beendigung des Arbeitsverhéltnisses
ist ein Lohnzettel (L 16) bis zum Ende des Folgemonates zu liefern (siehe Ill., Pkt. 7. Lohnzettel und Bei-
tragsgrundlagennachweis, Seite 42).

Meldung bei jahrlicher Zahlung fur geringfligig Beschaftigte:

Bei einer jahrlichen Zahlungsweise sind die zusatzlichen 2,5 % vom zu leistenden Beitrag auf der Bei-
tragsnachweisung flr Dezember bzw. fir den Beendigungsmonat (bei unterjahriger Beendigung) in der
Verrechnungsgruppe N97 anzugeben.

Meldung des Abfertigungsbeitrages fur Dienstgeber mit Beitragsvorschreibung

Das vorgesehene System der Zeiten- und Grundlagenmeldungen macht fiir Betriebe mit Beitragsvor-
schreibung zuséatzlich eine Meldung lber die Gesamtbeitrage der monatlichen Abfertigungsbeitrdge not-
wendig. Diese Meldung ist jeweils bis zum Siebenten des Folgemonates zu erstatten. Hat sich die
Summe der monatlichen Gesamtbeitrage fir die Abfertigung gegentiber dem Vormonat veréndert,
muss eine Meldung — ggf. auch eine Nullmeldung (siehe VI. Pkt. 14. Meldung zum BV-Beitrag, Sei-
te 106) — erstattet werden.

Fur Betriebe, die von der verpflichtenden elektronischen Datenlibermittlung ausgenommen sind, kann
das Formblatt ,Meldung zum BV-Beitrag durch Vorschreibebetriebe” bei den Krankenversicherungstré-
gern angefordert werden.


http://www.sozialversicherung.at/portal/index.html?ctrl:cmd=render&ctrl:window=esvportal.channel_content.cmsWindow&p_menuid=993&p_tabid=8
http://www.sozialversicherung.at/portal/index.html?ctrl:cmd=render&ctrl:window=esvportal.channel_content.cmsWindow&p_menuid=993&p_tabid=8

Die Meldung der Abfertigungsgrundlagen und der entrichteten Beitrage pro beschaftigtem Arbeithehmer
hat jahrlich im Nachhinein im Rahmen der Lohnzettel- und Beitragsgrundlagenmeldung (L 16) zu erfolgen
(bis zum 31. Janner des Folgejahres fir nicht elektronisch meldende Betriebe und bis Ende Februar des
Folgejahres fur elektronisch meldende Betriebe). Bei unterjahriger Beendigung des Arbeitsverhaltnisses
ist ein Lohnzettel (L 16) bis zum Ende des Folgemonates zu liefern (siehe lll., Pkt. 7. Lohnzettel und Bei-
tragsgrundlagennachweis, Seite 42).

Meldung bei jahrlicher Zahlung fur geringfligig Beschaftigte:

Bei einer jahrlichen Zahlungsweise sind die zusatzlichen 2,5 % vom zu leistenden Beitrag im Formular
.Meldung zum BV-Beitrag durch Vorschreibebetriebe® fir Dezember bzw. fiir den Beendigungsmonat (bei
unterjahriger Beendigung) im dafiir vorgesehenen Feld (Verrechnungsgruppe N97) anzugeben.

Auswahl und Wechsel der BV-Kasse
Jeder Arbeitgeber hat rechtzeitig eine BV-Kasse auszuwéhlen. Die Auswahl der BV-Kasse hat durch eine
Betriebsvereinbarung zu erfolgen.

Fur Arbeitnehmer, die von keinem Betriebsrat vertreten sind, trifft die Auswahl der BV-Kasse zunéchst
der Arbeitgeber. Uber die beabsichtigte Auswahl der BV-Kasse sind alle Arbeitnehmer binnen einer Wo-
che schriftlich zu informieren. Wenn mindestens ein Drittel der Arbeithnehmer binnen zwei Wochen gegen
die beabsichtigte Auswahl schriftlich Einwande erhebt, muss der Arbeitgeber eine andere BV-Kasse vor-
schlagen.

Der Beitrittsvertrag ist zwischen der BV-Kasse und dem beitretenden Arbeitgeber abzuschliel3en. Dieser
Beitrittsvertrag hat insbesondere auch alle Beitragskontonummern des beitretenden Arbeitgebers bei
allen in Betracht kommenden Krankenversicherungstragern zu enthalten. Die BV-Kasse meldet die Bei-
tragskontonummer(n) mit der entsprechenden BVK-Leitzahl an den Hauptverband der &dsterreichischen
Sozialversicherungstrager. Dieser leitet die Daten an den zustandigen Krankenversicherungstrager wei-
ter. Damit entféllt die Verpflichtung des Dienstgebers zur Meldung der BVK-Leitzahl an den Versiche-
rungstrager.

Arbeitgeber, die noch keine BV-Kasse auswahlen konnten (keine Einigung mit den Arbeitnehmern), ha-
ben unabhangig davon die Abfertigungsbeitrage jedenfalls rechtzeitig an den zustandigen Krankenversi-
cherungstrager zu entrichten. Der Krankenversicherungstrager hat diese Beitrdge zu veranlagen (gem.
8 446 ASVG). Nach erfolgter Wahl der BV-Kasse durch den Arbeitgeber Uberweist der Krankenversiche-
rungstrager diese Beitrage samt angefallener Zinsen an die zustandige BV-Kasse.

In jenen Fallen, in denen der Arbeitgeber seiner Verpflichtung zur Auswahl einer BV-Kasse nicht
nachgekommen ist, muissen die eingehobenen Beitrdge ebenfalls beim Versicherungstrager
"zwischengeparkt" werden. Dies hat zur Folge, dass die Abfertigungsbeitrage nicht durch eine BV-Kasse
veranlagt werden kdnnen, wodurch dem Arbeitnehmer eventuell finanzielle Nachteile entstehen. Weiters
ist eine Auszahlung von Abfertigungen durch die Krankenversicherungstrager (bei Beendigung des
Dienstverhéaltnisses) gesetzlich nicht vorgesehen.

Um dieses Problem zu I6sen, wurde ab 1. Juli 2005 gesetzlich ein Zuweisungsverfahren verankert. Diese
Bestimmung gilt fur alle Arbeitsverhaltnisse und freien Dienstverhaltnisse, die dem BMSVG unterliegen.
Hat der Arbeitgeber innerhalb von sechs Monaten nach der erstmaligen Anmeldung eines Beschéftigten
zum BMSVG keinen Vertrag mit einer BV-Kasse abgeschlossen, wird das gesetzliche
Zuweisungsverfahren eingeleitet.

Das bedeutet, dass dem Dienstgeber eine BV-Kasse durch den Hauptverband der dOsterreichischen
Sozialversicherungstrager zugeordnet wird. Die Zuweisung erfolgt nach einem Schliissel, der sich an den
Marktanteilen der BV-Kassen orientiert. Welche BV-Kasse konkret zugeteilt wird, ist nicht absehbar.

So funktioniert das "Zuweisungsverfahren"

- Nach Ablauf der 6-Monate-Frist wird der Arbeitgeber vom Krankenversicherungstrager schriftlich
aufgefordert, binnen drei Monaten eine BV-Kasse auszuwahlen.

- Verstreicht diese Frist ungenutzt, wird dem Arbeitgeber vom Hauptverband der 6sterreichischen
Sozialversicherungstrager eine BV-Kasse nach einem Schlussel, der sich an den Marktanteilen der
BV-Kassen orientiert, zugewiesen.

- Der Arbeitgeber erhalt den Beitrittsvertrag von der zugeordneten BV-Kasse.

- Mit Einlangen dieses Schriftstiickes beim Arbeitgeber kommt der Beitrittsvertrag ex lege zu Stande.
Die Willenserklarung des Arbeitgebers wird mit dem Zeitpunkt der Zustellung fingiert.

- Die Kundigungsfrist fur den Beitrittsvertrag betrégt in diesem Fall drei Monate. Dies gilt aber nur fir die
Kindigung zum nachsten oder Ubernachsten Bilanzstichtag der BV-Kasse (dies ist immer der 31.
Dezember des jeweiligen Kalenderjahres).


http://www.betrieblichevorsorgekassen.at/

- Durch die Zuweisung des Arbeitgebers zu einer BV-Kasse werden nicht nur die BV-Beitragszeiten der
Arbeitnehmer mit einem aufrechten Arbeitsverhaltnis, sondern auch die BV-Beitragszeiten der
ehemaligen Arbeitnehmer erfasst, fiir die der Arbeitgeber BV-Beitrdge abgerechnet hat.

Anspruch auf Abfertigung
Der Arbeitnehmer kann bei Beendigung des Arbeitsverhaltnisses tiber den Abfertigungsbetrag verflgen,
wenn
- ein auszahlungsrelevanter Beendigungsgrund vorliegt und
- bereits drei Einzahlungsjahre seit der ersten Beitragszahlung oder der letztmaligen Auszahlung einer
Abfertigung vergangen sind.

Eine Auszahlung hat jedenfalls zu erfolgen, wenn
- eine gesetzliche Pension in Anspruch genommen wird,
- fur den Arbeitnehmer seit mindestens fiinf Jahren keine Beitrage nach dem BMSVG oder gleicharti-
gen Osterreichischen Rechtsvorschriften geleistet wurden,
- der Arbeitnehmer das Anfallsalter fiir die vorzeitige Alterspension erreicht hat (gemaR Ubergangsbe-
stimmungen).

Der Anspruch auf Verfigung tber die Abfertigung besteht nicht, wenn
- der Arbeitnehmer gekiindigt hat (ausgenommen wahrend Teilzeitbeschaftigung nach dem Mutter-
schutzgesetz 1979 oder dem Vater-Karenzgesetz),
- bei verschuldeter Entlassung,
- bei unberechtigtem vorzeitigen Austritt.

Alle anderen Beendigungsgrinde sind verfiigungsbegrindend.

Die Krankenversicherungstrager sind verpflichtet, den BV-Kassen diese Beendigungsgriinde bekannt zu
geben, damit eine gesetzeskonforme Verfligung tber die Abfertigung erfolgen kann. Eine rechtzeitige
und vollstandige Meldung des Arbeitgebers bei Beendigung des Arbeitsverhéltnisses (insbesondere der
Beendigungsgrinde) ist daher besonders wichtig.

Uberfuihrung ins neue System

Die Regelungen des BMSVG gelten grundsatzlich nur fir jene Arbeitsverhéltnisse, die nach dem 31.
Dezember 2002 begonnen wurden. Der Gesetzgeber hat aber die Moglichkeit vorgesehen, dass beste-
hende Abfertigungsanspriche aus dem Altsystem in das neue System ubergefiihrt werden kénnen. Hier-
zu bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeithnehmer, dass ab einem zu
vereinbarenden Stichtag fur die weitere Dauer des Arbeitsverhaltnisses die Geltung des BMSVG anstelle
der bisherigen Abfertigungsregelungen festgelegt wird.

Ab dem Ubertrittszeitpunkt (Uberweisungszeitpunkt) hat der Arbeitgeber die Abfertigungsbeitrage nach
den Bestimmungen des BMSVG iber den Krankenversicherungstrager zu leisten. Die notwendige Mel-
dung an den Krankenversicherungstrager erfolgt durch eine Anderungsmeldung. Aus dem Ubertritt re-
sultierende Ubertragungsbetrage aus Altabfertigungsanwartschaften sind nicht mit dem Kranken-
versicherungstrager abzurechnen, sondern mit der zustéandigen BV-Kasse zu vereinbaren und
direkt an diese zu Uberweisen.

Rechenbeispiele fir die Betriebliche Vorsorge

Arbeiter und Angestellte (Beitragsgrundlagen)

Verrechnungsgruppe N98 - Verrechnungsgruppe N98 -
Allgemeine Beitragsgrundlage Allgem. Beitragsgrundlage und Sonder-
zahlung
Monatlicher Bruttolohn € 3.470,-- Allgem. Beitragsgrundlage (Lohn Juni)
€ 3.470,--
Grundlage fir BV-Beitrag: Sonderzahlung Juni:
€ 3.470,-- x 1,53 % = € 53,09 € 3.470,--
Bemessungsgrundlage fir BV-Beitrag
€ 6.940,-- x 1,53 % = BV-Beitrag € 106,18




Beispiel:

Beitragsentrichtung nach dem BMSVG wahrend einer Arbeitsunfahigkeit

Arbeitsunfahigkeit (AU) infolge Krankheit vom 12. 05. 2010 - 30. 07. 2010
Das Dienstverhéltnis unterliegt dem EFZG und dem BMSVG

Beschéftigt seit 10. 01. 2010

Entgeltanspriiche gemal § 2 Entgeltfortzahlungsgesetz

Volles Entgelt fur 6 Wochen

Halbes Entgelt fiir 4 Wochen

12.05.2010 - 25.06.2010 45 Tage (inkl. 3 Feiertage)
26.06.2010 - 23.07.2010 28 Tage

KG¥%vom  26.06.2010 - 23.07.2010

KG vollvom  24.07.2010 - 30.07.2010

100 % Entgeltfortzahlung (EFZ)
50 % Entgeltfortzahlung (EFZ)

Zeitraum
01.05.2010 - 11.05.2010
12.05.2010 - 31.05.2010
01.06.2010 - 25.06.2010
26.06.2010 - 30.06.2010
26.06.2010 - 30.06.2010
01.07.2010 - 23.07.2010
01.07.2010 - 30.07.2010
31.07.2010 - 31.07.2010

BV-Grundlage
Entgelt 100%
EFZ 100%
EFZ 100%
EFZ 50%

% vor AU

EFZ 50%

Y% vor AU
Entgelt 100%

Beitragsnachweisung unter Verrechnungsgruppe N98

Kollektivvertragliche Entgeltzahlungen wahrend einer Arbeitsunfahigkeit (Zuschisse zum Krankengeld)
von weniger als 50 % sind gem. § 49 Abs. 3 Z 9 ASVG beitragsfrei; es ist daher auch kein zuséatzlicher
Beitrag zur BV zu leisten.

Beispiel:
Beitragsentrichtung nach dem BMSVG wahrend der Wochenhilfe

Beschéaftigungsverbot gem. § 3 Abs. 1 MSchG ab 15.05.2010
Voraussichtlicher Entbindungstermin 10.07.2010
Dienstverhaltnis unterliegt dem BMSVG.

Wochengeldbezug vom 15.05.2010 - 04.09.2010

Wahrend der Zeit des Wochengeldbezuges ist der Beitrag nach der fiktiven Bemessungsgrundlage in
Hohe eines Monatsentgelts zu entrichten. Dieses Monatsentgelt wird nach dem in den letzten drei Kalen-
dermonaten vor dem Versicherungsfall der Mutterschaft gebiihrenden Entgelt berechnet. Dabei sind auch
Sonderzahlungen anteilsmaRig zu berticksichtigen — aul3er sie sind fir die Dauer des Wochengeldbezugs
fortzuzahlen.

Zeitraum
01.05.2010 - 14.05.2010
15.05.2010 - 31.05.2010
01.06.2010 - 30.06.2010
01.07.2010 - 31.07.2010
01.08.2010 - 31.08.2010

BV-Grundlage
Entgelt 100%
fiktive Bemessungsgrundlage
fiktive Bemessungsgrundlage
fiktive Bemessungsgrundlage
fiktive Bemessungsgrundlage

01.09.2010 - 04.09.2010 fiktive Bemessungsgrundlage
Beitragsnachweisung unter Verrechnungsgruppe N98

Ab dem 05.09.2010 sind keine Abfertigungsbeitrage mehr vom Dienstgeber zu leisten.
Beispiel:

Abrechnung des MV-Beitrages fir geringflgig Beschaftigte bei jahrlicher Beitragsentrichtung
(gilt auch bei unterjahrigem Austritt):

Jahressumme der BV-Beitragsgrundlagen fur geringfligig Beschaftigte = € 7.000,-

BV-Beitrag Zuschlag BV-Beitrag

Verrechnungsgruppe N98 Verrechnungsgruppe N97
€ 7.000,- x 1,53 % =€ 107,10 €107,10x2,5% =€ 2,68




3. Bonus/Malus-System - Entfall

Seit 1.9.2009 gehdrt das Bonus/Malus-System der Vergangenheit an. Konkret bedeutet dies, dass fur
Einstellungen und Freisetzungen alterer Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer nach dem Ablauf des
31.8.2009 weder ein Bonus gebuhrt, noch ein Malus anféllt.

Gibt es nach dem 31.8.2009 noch , alte Bonus-Falle?

Ja! Am 31.8.2009 bestehende Bonus-Falle bleiben weiterhin aufrecht. Der letzte Zeitpunkt, an dem die
Einstellung einer Arbeitnehmerin/eines Arbeitnehmers zu einem Bonus filhren kann, ist somit der
31.8.2009 (dies gilt auch fir Wiedereinstellungen!). Der Wechsel von einem geringfligigen zu einem ar-
beitslosenversicherungspflichtigen Dienstverhéaltnis kann ebenfalls nur noch bis 31.8.2009 einen Bonus
begriinden.

Gibt es nach dem 31.8.2009 noch , neue” Malus-Falle?

Nein! Fir Dienstverhéltnisse, die arbeitsrechtlich nach dem 31.8.2009 enden, ist generell kein Malus
mehr zu entrichten. Fur die Beantwortung der Frage ,Malus ja oder nein?" ist also ausschlie3lich das
arbeitsrechtliche (nicht das sozialversicherungsrechtliche) Ende heranzuziehen. Wann das beendete
Dienstverhéltnis begann, ist dabei ebenso irrelevant wie die Frage, ob ein Bonus-Fall vorlag oder nicht.
Kommt es nach dem 31.8.2009 zu einem Wechsel von einer arbeitslosenversicherungspflichtigen zu
einer geringfligigen Beschéftigung, fallt ebenfalls kein Malus mehr an (auch dann nicht, wenn das gering-
fugige Beschaftigungsverhaltnis in der Folge aufgeldst wird).

4. Insolvenz-Entgeltsicherungszuschlag (IE)

Der Zuschlag nach dem Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz (IESG) - der zur G&nze von der Dienstge-
berin/vom Dienstgeber zu tragen ist - betragt 0,55 % der allgemeinen Beitragsgrundlage bis zur
Hoéchstbeitragsgrundlage sowie der Beitragsgrundlage fiir Sonderzahlungen.

Der IE ist grundsatzlich fur alle der Arbeitslosenversicherungspflicht unterliegenden Versicherten

zu leisten.

Seit 1.1.2008 unterliegen die freien Dienstnehmerinnen auch der Arbeitslosenversicherungspflicht und

ist somit fiir diese Personengruppe auch der IE ab 1.1.2008 zu entrichten.
Kein IE ist zu entrichten fir:

- Dienstnehmerinnen des Bundes, der Bundeslander, der Gemeinden und der Gemeindeverbénde

- Dienstnehmerinnen von Arbeitgeberinnen, die entweder nach den allgemein anerkannten Regeln
des Volkerrechtes oder gemald volkerrechtlicher Vertrage oder auf Grund des Bundesgesetzes Uber
die EinrAumung von Privilegien und Immunitaten an internationale Organisationen Immunitat genie-
Ren

- Gesellschafterinnen, denen ein beherrschender Einfluss auf die Gesellschaft zusteht, auch wenn
dieser Einfluss ausschlieRlich oder teilweise auf der treuhandigen Verfligung von Gesellschaftsantei-
len Dritter beruht oder durch treuhandige Weitergabe von Gesellschaftsanteilen ausgetbt wird

- Personen, das 60. Lebensjahr vollendet haben bzw. die das fiur die vorzeitige Alterspension bei lan-
ger Versicherungsdauer maRgebliche Mindestalter vollendet haben (Ubergangsbestimmung)

- Lehrlinge fur die gesamte Dauer der Lehrzeit (ab 1. Janner 2003)

ACHTUNG: Der Kreis der Anspruchsberechtigten auf Insolvenz-Entgelt wurde um die Mitglieder des
Organes einer juristischen Person, die zu deren gesetzlichen Vertretung berufen sind, und um die leiten-
den Angestellten, soweit sie jeweils Arbeitnehmer sind (81 Abs. 6 IESG), erweitert. Fir diese versicherten
Personen ist der IE ab Janner 2006 zu entrichten.

Im Falle eines Urlaubes ohne Entgeltzahlung ist der IE zu entrichten.

5. Arbeiterkammerumlage (AK)

Die Umlage zur Kammer fur Arbeiter und Angestellte (AK) - die von der versicherten Person allein zu
tragen ist - betragt 0,5 % der allgemeinen Beitragsgrundlage bis zur Héchstbeitragsgrundlage. Die AK ist
grundsatzlich von allen kammerzugehorigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu leisten. Die
Dienstgeberinnen bzw. Dienstgeber haben fiir die bei ihnen beschaftigten kammerzugehorigen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer den Umlagebetrag vom Lohn (Gehalt) einzubehalten. Die Einhebung der
AK obliegt dem zur Durchfiihrung der gesetzlichen Krankenversicherung der Kammerzugehdorigen beru-
fenen Sozialversicherungstrager und ist von diesem an die Kammer firr Arbeiter und Angestellte abzufiih-
ren.



Keine AK ist zu entrichten fir:

- nach dem Berufsausbildungsgesetz (Lehrlinge) oder nach gleichartigen Rechtsvorschriften in Berufs-
ausbildung befindliche Arbeitnehmerinnen,

- geringfiigig Beschéftigte,

- leitende Angestellte,

- Geschaftsfuhrer und Vorstandsmitglieder von Kapitalgesellschaften,

- Rechts- und Patentanwaltsanwarter,

- Notariatskandidaten,

- Berufsanwarter der Wirtschaftstreuhéander,

- Arztinnen und Arzte sowie in offentlichen oder Anstaltsapotheken angestellte Pharmazeutinnen und
Pharmazeuten,

- Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben.

Bezlglich der genauen Feststellung der Kammerzugehdrigkeit und der damit verbundenen Pflicht zur
Entrichtung der AK wird auf die 88 10, 11, 17 und 61 Arbeiterkammergesetz 1992 (AKG) verwiesen.
Von Sonderzahlungen und bei einem Urlaub ohne Entgeltzahlung ist die AK nicht zu entrichten.

6. Landarbeiterkammerumlage

Die Landarbeiterkammerumlage (LK) - die von der versicherten Person allein zu tragen ist - betragt
0,75 % der allgemeinen Beitragsgrundlage bis zur Hochstbeitragsgrundlage.

Sie ist grundsatzlich von gegen Entgelt beschaftigten Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern in Betrie-
ben der Land- und Forstwirtschaft oder diesen gleichgestellten Betrieben (§ 27 ASVG in Verbindung mit
den in den jeweiligen Bundeslandern in Geltung stehenden Landarbeiterkammergesetzen) und von auf
land- und forstwirtschaftlichem Gebiet tatigen Arbeithnehmerinnen und Arbeithehmern (z. B. Milchmesser
der Landwirtschaftskammer u. &.), zu leisten.

Keine LK ist zu entrichten

- fur Lehrlinge mit Ausnahme jener in Steiermark und Kéarnten,

- fur freie Dienstnehmerinnen (Ausnahme: Niederdsterreich, Steiermark, Karnten)

- fir leitende Angestellte (Ausnahme: Niedertsterreich, Steiermark, Salzburg, Tirol), denen dauernd
ein maRRgebender Einfluss auf die Fihrung des Betriebes zusteht,

- fir Ehegatten, Kinder, Kindeskinder sowie Schwiegerkinder ihrer Arbeitgeberin/ihres Arbeitgebers,
wenn sie der Versicherungspflicht in der Pensionsversicherung nach den Bestimmungen des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes unterliegen (ACHTUNG: landesgesetzliche Sonderregelungen beach-
ten),

- fur Dienstnehmerinnen in Sagen, Harzverarbeitungsstatten, Mihlen und Molkereien, die von land-
und forstwirtschaftlichen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften betrieben werden, sofern in die-
sen dauernd mehr als 5 Dienstnehmerinnen/Dienstnehmer beschéatftigt sind,

- von Sonderzahlungen mit Ausnahme in Kérnten, wo die LK von der Beitragsgrundlage fur Sonder-
zahlungen bis héchstens € 8.220,- jahrlich zu leisten ist,

- bei einem Urlaub ohne Entgeltzahlung (Ausnahme in der Steiermark und in Karnten),

- in Burgenland und Wien fir Dienstnehmer in land- und forstwirtschaftlichen Grof3betrieben und in
land- und forstwirtschaftlichen Genossenschaften mit mehr als 10 Dienstnehmern; dort wird an Stelle
der Landarbeiterkammerumlage die Kammerumlage eingehoben (Arbeiterkammergesetz 1992),

- in Wien fur Dienstnehmerinnen in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, die weder in land- und
forstwirtschaftlichen GroRbetrieben noch in land- und forstwirtschaftlichen Genossenschaften mit
mehr als 10 Dienstnehmerinnen bzw. Dienstnehmern beschéftigt sind und keinem Landarbeiterkam-
mergesetz unterliegen.

7. Nachtschwerarbeits-Beitrag (NB)

Die Dienstgeberlnnen haben den Beitrag nach dem Nachtschwerarbeitsgesetz fiir jede Dienstneh-
mer/jeden Dienstnehmer, der gemal Art. VIl Abs. 2, einer Verordnung nach Art. VII Abs. 3 und 4 oder
eines Kollektivvertrages gemal Art. VIl Abs. 6 sowie des Art. XI Abs. 6 beschéaftigt wird und einen Nacht-
schwerarbeitsmonat (Artikel XI Abs. 6) erwirbt, einen Beitrag von 2 % der allgemeinen Beitragsgrundlage
bis zur jeweiligen Hochstbeitragsgrundlage zu leisten. Dieser Beitrag ist auch von Sonderzahlungen zu
entrichten.

Nachtarbeit im Sinne des Art. VII Abs. 1 NSchG leistet ein Arbeithehmer, der in der Zeit zwischen 22 Uhr
und 6 Uhr mindestens sechs Stunden arbeitet, sofern nicht in die Arbeitszeit regelméafig und in erhebli-
chem Umfang Arbeitsbereitschaft fallt.



Nachtschwerarbeit leistet ein Arbeitnehmer, der das Kriterium der Nachtarbeit erfiillt hat und unter den
in Art. VIl Abs. 2 Z 1 - 11 Nachtschwerarbeitsgesetz (NSchG) angeflihrten Bedingungen arbeitet.

Ein Nachtschwerarbeitsmonat liegt jedenfalls dann vor, wenn eine Dienstnehmerin/ein Dienstnehmer
innerhalb eines Kalendermonates an mindestens sechs Arbeitstagen Nachtschwerarbeit erbringt (Son-
derbestimmungen beachten!).

Die Dienstgeberinnen haben jede davon betroffenen Dienstnehmerin/jeden davon betroffenen Dienst-
nehmer nach dem Ende des Kalendermonates, in dem Nachtschwerarbeit geleistet wurde, gesondert
innerhalb der gesetzlichen Frist mittels Anderungsmeldung der Kasse bekannt zu geben. Bei VerstoRen
gegen die Melde- und Auskunftspflicht gelten die Strafbestimmungen des ASVG entsprechend.

8. Neugriindungs-Férderungsgesetz

Das Neugriindungs-Foérderungsgesetz (NEUFOG) wurde als Teil des Steuerreformgesetzes 2000 be-
schlossen und in seiner ersten Fassung im BGBI | Nr. 106 vom 14. 7. 1999 verlautbart. Mit der Verord-
nung Nr. 278 im BGBI Il vom 13. 8. 1999 und dem Durchfuhrungserlass im Amtsblatt Nr. 184/1999 wur-
den grundsétzliche Festlegungen zum NEUFOG getroffen sowie der amtliche Vordruck (iber die Erkla-
rung der Neugriindung mit Wirkung ab 1. September 1999 aufgelegt.

Mit dem NEUFOG wird die Neugriindung eines Betriebes durch zahlreiche Befreiungen von bestimmten
Abgaben, Beitrdgen und Gebihren erleichtert.

Die Bestimmungen des NEUFOG sind auf alle Neugriindungen von Betrieben anzuwenden, die nach
dem 1. Mai 1999 erfolgen. Fir den Bereich der Sozialversicherung gilt, dass Neugriinderinnen fir die im
Grindungsjahr beschéftigten Personen (z.B. Dienstnehmerinnen, Lehrlinge, freie Dienstnehmerinnen)
die Dienstgeberanteile zum Wohnbauférderungsbeitragsgesetz und die Beitrdge zur gesetzlichen
Unfallversicherung - unbeschadet des Bestandes der Pflichtversicherung in der Unfallversicherung -
nicht entrichten missen.

Zeitpunkt der Neugriindung

Das Griundungsjahr umfasst den Kalendermonat der Neugriindung und die darauf folgenden 11 Kalen-
dermonate. Als Zeitpunkt der Neugriindung gilt jener Kalendermonat, in dem die Betriebsinhaberin/der
Betriebsinhaber erstmals nach auRen werbend in Erscheinung tritt, das bedeutet, wenn die fiir den Be-
trieb typischen Leistungen am Markt angeboten werden. Wenn die Aufnahme von Dienstnehmerinnen
erst zu einem spateren Zeitpunkt nach der Neugriindung des Unternehmens erfolgt, so ist die Befreiung
dennoch mit 12 Monaten ab der Neugriindung befristet.

Erklarung der Neugriindung

Die Befreiung von den Wohnbauférderungsbeitragen und den Beitrdgen zur gesetzlichen Unfallversiche-
rung tritt nur ein, wenn der Neugrunder der zustandigen Gebietskrankenkasse bereits im Vorhinein (das
bedeutet bei der Erstanmeldung einer Dienstnehmerin/eines Dienstnehmers) den amtlichen Vordruck
Uber die "Erklarung der Neugriindung" mit Beratungsbestéatigung der jeweiligen gesetzlichen Berufsver-
tretung vorlegt. Der Vordruck ist nur dann giltig, wenn darauf durch die gesetzliche Berufsvertretung (z.
B. Wirtschaftskammer) die Inanspruchnahme der verpflichtend vorgesehenen Beratung bestatigt ist.
Wenn der Betriebsinhaber keiner gesetzlichen Berufsvertretung angehdért, muss die Beratung durch die
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft in Anspruch genommen und bestatigt werden.
Der amtliche Vordruck (NeuF6 1) ist bei den Wirtschaftskammern, bei der Sozialversicherungsanstalt der
gewerblichen Wirtschaft und den Finanzamtern erhaltlich. Er kann auch im Internet unter folgender Ad-
resse abgerufen werden:

www.bmf.gv.at/service/formulare/steuern/start.ntm

Beitragsabrechnung

Die Abrechnung der Beitrage fiir Neugriinderinnen erfolgt ausschlieRlich im Lohnsummenverfahren. Ein
Eingriff in die bestehenden Beitragsgruppen ist nicht notwendig. Vielmehr werden alle Beitrage zunéchst
nach dem vollen Beitragssatz ermittelt. Die Rickverrechnung der nicht anfallenden Dienstgeberanteile
zum Wohnbauforderungsbeitragsgesetz und zur gesetzlichen Unfallversicherung ist in derselben Bei-
tragsabrechnung mit den bundeseinheitlich festgelegten Riickverrechnungsgruppen N44/N63/N69 vorzu-
nehmen.


http://www.bmf.gv.at/service/formulare/steuern/detail.htm?FTYP=stg

Verrechnungsgruppen
N44 Ruckverrechnung Wohnbauférderungsbeitrag (0,5 %) und Unfallversicherungsbeitrag
(1,4 %) - insgesamt 1,9 %
N63 Ruckverrechnung Unfallversicherungsbeitrag - 1,4 %
N69 Ruckverrechnung Wohnbauférderungsbeitrag - 0,5 %

Meldeverpflichtung

Wird der neugegriindete Betrieb im Kalendermonat der Neugriindung und in den folgenden elf Kalender-
monaten um bereits bestehende andere Betriebe oder Teilbetriebe erweitert, stehen die Befreiungen
weder fur den neu gegriindeten noch fir den damit verbundenen Betrieb zu. Bereits in Anspruch ge-
nommene Befreiungen fallen nachtraglich (riickwirkend) weg und die Beitrdge sind nach zu entrichten.
Die Betreibsinhaberin/Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, diesen Umstand der zustandigen Kasse unver-
zuglich mitzuteilen.

9. Schlechtwetterentschadigungsbeitrag (SW)

In der durch Schlechtwetter ausfallenden Arbeitszeit sind Arbeiterinnen gemafll § 1 des Bauarbeiter-
Schlechtwetterentschadigungsgesetzes in der gesetzlichen Krankenversicherung mit dem Entgelt ver-
sichert, das ihnen bei Vollarbeit (§ 6 Abs. 1 Bauarbeiter-Schlechtwetterentschadigungsgesetz) gebuihrt
hatte.

In den Ubrigen Zweigen der Sozialversicherung sind sie mit dem im Beitragszeitraum tatsachlich er-
zielten Entgelt (= Lohn zuzlglich Schlechtwetterentschadigung) versichert zu halten. Fir die Berechnung
der Kammerumlage, des Wohnbauférderungsbeitrages, der Landarbeiterkammerumlage, des Schlecht-
wetterentschadigungsbeitrages und des Zuschlages nach dem Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz bildet
das tatsachlich erzielte Entgelt die Grundlage. Den Krankenversicherungsbeitrag fur den Differenzbe-
trag zwischen dem bei Vollarbeit gebiihrenden Arbeitsentgelt und dem tatséchlich erzielten Entgelt (=
Lohn zuzuglich Schlechtwetterentschadigung) tragt die Dienstgeberin/der Dienstgeber allein.

Dieser Beitrag ist in der Beitragsgruppe A13 abzurechnen (Hdchstbeitragsgrundlage beachten!). Der
Aufwand fir die Schlechtwetterentschadigung wird durch den Schlechtwetterentschadigungsbeitrag ge-
deckt.

Arbeitskréaftetiberlassungsbetriebe haben seit 1. August 1998 den SW-Beitrag fur die geméaR § 2 Abs. 1
lit. h BUAG in den Sachbereich der Urlaubsregelung einbezogenen Dienstnehmer zu leisten.

Beispiel:

Sollarbeitszeit: 173 Stunden

Stundenlohn: € 8,--

Schlechtwetterstunden im Beitragszeitraum: 23 Stunden
fiktiver Bruttolohn bei Vollarbeit

173x8--=___ € 1.384,00
erzielter Arbeitslohn, 150 Stunden:
150 x 8,-- = € 1.200,00

Schlechtwetterlohn, 23 Stunden, davon 60 %:

23X 8,--X60 % = € 11040
Tatsachlicher Bruttolohn =...... ...~ € 1.310,40
Beitragspflichtiges Entgelt:

Al=€ 1.200,-- + € 110,40 = € 1.310,40
A13 = Differenz v. € 1.384,-- auf € 1.310,40 = € 73,60
Riuckverrechnung AV-Beitrag:

N25¢ von € -1.310,40 1% = € -13,10

Der Schlechtwetterentschadigungsbeitrag (SW), der je zur Halfte von der Dienstgeberin/'vom Dienst-
geber und Dienstnehmerin/Dienstnehmer zu tragen ist, betragt 1,4 % der allgemeinen Beitragsgrundlage
bis zur Hochstbeitragsgrundlage. Der Schlechtwetterentschadigungsbeitrag ist auch von Sonderzahlun-
gen zu entrichten.

Bei Urlaub ohne Entgeltzahlung ist ebenfalls der SW zu entrichten, aber zur Ganze vom Versicherten zu
tragen.

Kein SW-Beitrag ist zu entrichten firr die Dauer einer Beschaftigung von Arbeitern auf Auslandsbau-
stellen, fur Lehrlinge und fur Angestellte.



10. Schwerarbeit im Sinne der Schwerarbeitsverordnung

Seit dem 1. Janner 2007 sind folgende Daten der im Betrieb unter erschwerten Arbeitsbedingungen be-
schaftigten mannlichen Versicherten, die bereits das 40. Lebensjahr vollendet haben, und weiblichen
Versicherten, die bereits das 35. Lebensjahr vollendet haben, dem jeweils zustandigen Krankenversiche-
rungstrager zu melden:

o alle Tatigkeiten, die auf das Vorliegen von Schwerarbeit im Sinne der Schwerarbeitsverordnung
schlieRen lassen,
die Namen und Versicherungsnummern jener Personen, die derartige Tatigkeiten verrichten, und
die Dauer der Tatigkeiten.

Die Meldung hat zwischen (frihestens) Anfang Janner und (spatestens) Ende Februar des néchstfolgen-
den Kalenderjahres zu erfolgen (z.B. fiir 2009 friihestens am 1. 1. 2010 und spatestens am 28. 2. 2010).

Um ihre Meldepflicht zur Schwerarbeit erfullen zu kénnen, haben die Dienstgeberinnen Aufzeichnungen
Uber die Schwerarbeit in ihrem Betrieb zu fuhren.

Die Dienstgeberin/Der Dienstgeber hat bei Vorliegen von Schwerarbeit im Sinne der Schwerarbeitsver-
ordnung (im Gegensatz zur Nachtschwerarbeit nach dem NSchG) keinen zuséatzlichen, gesonderten Bei-
trag zu entrichten.

Weitere Informationen sowie einen Fragen-Antworten-Katalog zum Thema ,Schwerarbeit finden Sie
unter www.sozialversicherung.at.


http://www.sozialversicherung.at/portal/index.html?ctrl:cmd=render&ctrl:window=esvportal.channel_content.cmsWindow&p_menuid=2143&p_tabid=5&p_pubid=126469
http://www.sozialversicherung.at/portal/index.html?ctrl:cmd=render&ctrl:window=esvportal.channel_content.cmsWindow&p_menuid=2143&p_tabid=5&p_pubid=126469

11. Service-Entgelt

Gesetzliche Regelung

Gemal § 31c Abs. 3 Z 1 ASVG hat der Dienstgeber seit 15. November 2005 fir die zu diesem Stichtag
bei ihm in einem Beschéftigungsverhéltnis stehenden Personen und deren Angehdrige ein Service- Ent-
gelt von € 10 einzuheben und an den Krankenversicherungstrager abzufihren.

Betroffene Personen
Das Service-Entgelt ist fur folgende Personen vom Dienstgeber einzuheben, wenn fir diese zum Stichtag
15. November ein Krankenversicherungsschutz besteht:
e Dienstnehmer
o freie Dienstnehmer
e Dienstnehmer, die auf Grund einer Arbeitsunfahigkeit mindestens die Halfte ihres Entgelts fortge-
zahlt bekommen
Lehrlinge
Ehegatten oder Lebensgefahrten dieser Personen, die als Angehdrige zum Stichtag mitversichert
sind
e Bezieher von Urlaubsersatzleistungen gemaf § 10 Urlaubsgesetz sowie Bezieher einer Kundi-
gungsentschadigung
e Personen in einem Ausbildungsverhéltnis

Die Einhebung des Service-Entgelts wird nur dann méglich sein, wenn dem Dienstgeber die hierfur rele-
vanten Umstédnde vom Dienstnehmer bekannt gegeben wurden (z.B. Alleinverdienerabsetzbetrag). Aus
Datenschutzgriinden kann der Versicherungstrager an den Dienstgeber keinerlei Auskinfte ber Angeho-
rige erteilen.

Nicht einzuheben ist das Service-Entgelt fir

e Geringfugig Beschaftigte

e als Angehdrige geltende Kinder

e Personen, von denen bekannt ist, dass sie der Dienstgeber wegen Pensionsantritt im ersten
Quartal des nachfolgenden Kalenderjahres von der Pflichtversicherung in der Krankenversiche-
rung abmelden wird.

e Dienstnehmer, die am Stichtag keine Beziige erhalten (z.B. Wochenhilfe, Karenz nach dem
MSchG/VKG, Prasenzdienst bzw. Zivildienst)

e Dienstnehmer, die auf Grund einer Arbeitsunfahigkeit weniger als die Halfte ihres Entgeltes fort-
gezahlt bekommen

Art der Einhebung

Die Einhebung des Service-Entgelts erfolgt durch Einbehaltung vom Lohn auf Grund der Daten, die dem
Dienstgeber aus seiner Lohnverrechung bekannt sind. Das Service-Entgelt ist auch fur jene Personen
einzuheben, bei denen nach den Daten des Dienstgebers Mehrfachversicherungen oder Rezeptgebiih-
renbefreiungen bestehen. In diesen Fallen kann das Service-Entgelt auf Antrag des Betroffenen durch
den zustandigen Krankenversicherungstrager riickerstattet werden.

Meldung und Abfuhr des Service-Entgelts
Das Service-Entgelt ist am 15. November eines jeden Kalenderjahres fallig.

Betriebe, die die Beitrage im Lohnsummenverfahren abrechnen (Selbstabrechner) haben das Service-
Entgelt in der Verrechnungsgruppe N89 mit der Beitragsnachweisung fir November an den zustandigen
Krankenversicherungstrager zu melden und mit den Ubrigen Sozialversicherungsbeitrédgen fir November
bis spatestens 15. Dezember abzufiihren.

Vorschreibebetriebe haben dem zustandigen Krankenversicherungstrager die Summe der einzuheben-
den Service-Entgelte bekannt zu geben. Fir diese Zwecke ist das bundeseinheitliche Formular “Meldung
des Service-Entgelts durch Vorschreibebetriebe” (siehe Seite 108) zu verwenden.

Ruckerstattung des Service-Entgelts

Der Krankenversicherungstrager hat bei zuviel bezahltem Service-Entgelt auf Antrag des Betroffenen die
Ruckerstattung durchzufuhren (dies kann z. B. bei Vorliegen einer Mehrfachversicherung zum Stichtag
der Fall sein). Nachdem der Krankenversicherungstrager keine personenbezogene Meldung Uber das
entrichtete Service-Entgelt erhalt, bedarf es hierzu einer Bestétigung, die der Dienstnehmer beizubringen
hat. Wenn der Dienstnehmer keine Bestéatigung des Abzuges des Service-Entgelts mit seinem Gehalts-
zettel beibringen kann, werden die Dienstgeber ersucht, im Anlassfall eine gesonderte Bestatigung aus-
zustellen.


http://www.sozialversicherung.at/portal/index.html?ctrl:cmd=render&ctrl:window=esvportal.channel_content.cmsWindow&p_menuid=993&p_tabid=8

12. Wohnbaufdrderungsbeitrag

Der Wohnbauférderungsbeitrag (WF) - der je zur Halfte von der Dienstgeber/vom Dienstgeber und
von der/vom Versicherten zu tragen ist - betrdgt 1 % der allgemeinen Beitragsgrundlage bis zur
Hoéchstbeitragsgrundlage.

Der Beitragspflicht unterliegen:

Personen, die auf Grund eines privat- oder offentlich-rechtlichen Dienstverhaltnisses oder als Heimarbeiterin-
nen beschaftigt sind, solange sie Anspruch auf Entgelt haben,

Dienstgeberinnen, soweit deren Dienstnehmerinnen beitragspflichtig sind,

Auftraggeberinnen der beitragspflichtigen Heimarbeiterinnen.

Kein WF ist zu entrichten fir:

Lehrlinge,

Hausbesorgerinnen im Sinne des Hausbesorgergesetzes (gilt nur fiir Dienstverhaltnisse, die bis zum
30. 6. 2000 abgeschlossen wurden),

Dienstnehmerinnen in Betrieben der Land- und Forstwirtschaft, soweit auf sie die Bestimmungen des
Landarbeitsgesetzes 1984 Anwendung finden,

Gutsangestellte,

Dienstnehmerlnnen, die in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben des Bundes, eines Landes, einer Ge-
meinde oder eines Gemeindeverbandes beschaftigt sind,

geringfligig Beschéftigte,

Dienstnehmerinnen im Griindungsjahr eines Betriebes (NEUFOG)

Von Sonderzahlungen und bei einem Urlaub ohne Entgeltzahlung ist der WF nicht zu entrichten.

Bei mehrfacher Beschéftigung ist der WF nur so weit zu leisten, als die Summe der Entgelte aus zwei
oder mehreren Beschaftigungen die Hochstbeitragsgrundlage nicht Uibersteigt.



Versichertengruppe - Besonderheiten

Seit 1. Juli 2000 sind Erntehelferinnen hinsichtlich einer bewilligten Beschéaftigung im Rahmen
einer Verordnung nach 8 5 Abs. 1 Z 2 des Auslanderbeschéftigungsgesetzes (AusIiBG) nur von
der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung ausgenommen, somit ist keine geringfligige Be-
schaftigung maglich.

Bei Erntehelferinnen gemal § 18 Abs. 3 Z. 2 Fremdengesetz handelt es sich um Fremde, die zur
sichtvermerksfreien Einreise berechtigt sind und denen eine Beschéftigungsbewilligung nach dem Auslan-
derbeschéftigungsgesetz im Reisedokument mit einer Geltungsdauer von hdchstens 6 Wochen erteilt wur-
de. Diese Regelung gilt somit z. B. fir Ungarn, Tschechen, Slowaken, Polen, Ruméanen, Slowenen; nicht aber
fur z. B. Serben, Mazedonier, Ukrainer oder Russen.

Bezlglich der sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung gelten die Erntehelferinnen als Dienstnehmer.
Neben den SV-Beitrdgen (Krankenversicherung, Unfallversicherung, Arbeitslosenversicherung) sind auch die
Landarbeiterkammerumlage und der IESG-Zuschlag zu entrichten. Wohnbauférderungsbeitrag fallt keiner an.
Sofern ein Arbeitsverhaltnis begriindet wird, das langer als einen Monat dauert, besteht BMSVG-Pflicht.

Fur die Abrechnung der Erntehelferinnen in der Land- und Forstwirtschaft ist die Beitragsgruppe A11l (KV:
7,65 %, UV: 1,4 %, AV: 6,0 %, LK: 0,75 % - ausgenommen Wien u. Burgenland AK: 0,5 % - IE 0,55 %) zu
verwenden.

Fur Erntehelferinnen in einem Gewerbebetrieb ist die Beitragsgruppe A11 (KV: 7,65 %, UV: 1,4 %, AV: 6,0
%, AK: 0,5 %, IE: 0,55 %) vorgesehen.

Bei einem Entgelt unter der Geringfligigkeitsgrenze (2010: € 366,33) ist die Erntehelferin/der Erntehelfer als
geringfligig beschaftigte Arbeithehmerin/beschéftigter Arbeithehmer anzumelden und gilt auch sozialversiche-
rungsrechtlich nicht mehr als Erntehelferin im Sinne des Fremdengesetzes. Die Anmeldung der Erntehelfe-
rin/des Erntehelfers als geringfligig Beschéftigte/r ist der regionalen Geschéftsstelle des AMS mitzuteilen.

Unter fallweise Beschétftigten sind Personen zu verstehen, die in unregelmagiger Folge tageweise bei der
selben Dienstgeberin/beim selben Dienstgeber beschéftigt werden, wenn die Beschaftigung fir eine kiirzere
Zeit als eine Woche vereinbart ist.

Keine fallweise Beschaftigung liegt z.B. vor, wenn sich eine Person nur einmal woéchentlich (z.B. jeden Mon-
tag) oder einmal monatlich (z. B. jeden 15. oder jeden letzten Freitag im Monat) eine bestimmte Arbeitsleis-
tung zu erbringen verpflichtet. Durch die im Voraus bestimmte, periodisch wiederkehrende Arbeitsleistung,
liegt ein durchlaufendes Beschaftigungsverhaltnis vor.

Liegt der durchschnittliche tagliche Arbeitsverdienst einer fallweise beschaftigten Person im Kalendermonat
Uber der taglichen Geringfugigkeitsgrenze (fur 2010 téglich € 28,13) oder Uberschreitet der gebihrende Ar-
beitsverdienst pro Kalendermonat den Betrag von € 366,33 (fur 2010), unterliegt dieses Beschaftigungsver-
haltnis der Voll- und Arbeitslosenversicherungspflicht.

Der durchschnittliche Arbeitsverdienst wird bis zur taglichen Hoéchstbeitragsgrundlage zur Beitragsberech-
nung herangezogen. Der diese Grundlage Uberschreitende Betrag ist somit beitragsfrei.

Werden die Geringfligigkeitsgrenzen nicht Gberschritten, tritt nur die Teilversicherung in der Unfallversiche-
rung ein.
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Arbeitnehmerinnen mit der Verpflichtung zur Arbeitsleistung durch einen privatrechtlichen Arbeitsvertrag —
auch Lehrlinge und geringfligig Beschaftigte — haben entsprechend den Regelungen im AVRAG seit
1. Juli 2002 die Mdéglichkeit der Familienhospizkarenz (Sterbebegleitung oder Begleitung schwerst
erkrankter Kinder). Freie Dienstnehmerinnen unterliegen durch ihren freien Dienstvertrag nicht dem
AVRAG und kdnnen daher die Familienhospizkarenz nicht in Anspruch nehmen.

Folgende MalRnahmen kénnen zur Familienhospizkarenz verlangt werden:
- Herabsetzung der Normalarbeitszeit
- Anderung der Lage der Normalarbeitszeit
- Freistellung gegen Entfall des Entgeltes

Fur die Dauer der Familienhospizkarenz besteht eine eigene kranken- und pensionsversicherungs-
rechtliche Absicherung. Davon sind geringfiigig Beschaftigte ausgenommen: Das einzelne geringfugi-
ge Beschaftigungsverhaltnis, aus dem die Familienhospizkarenz madglich ist, 16st nur die Teilversicherung in
der Unfallversicherung aus.

Durch § 14a AVRAG haben Arbeitnehmerlinnen die Mdglichkeit, eine Herabsetzung, eine Anderung der
Lage der Normalarbeitszeit oder eine Freistellung von der Arbeitsleistung gegen Entfall des Arbeitsentgeltes
fur die Sterbebegleitung eines nahen Angehdrigen im Sinne des § 16 Abs. 1 Urlaubsgesetz zu verlangen.

Nahe Angehdrige in diesem Sinne sind:
- die Ehegattin/der Ehegatte,
- die Person, die mit der Arbeitnehmerin bzw. dem Arbeitnehmer in Lebensgemeinschaft lebt,
- Verwandte in gerader Linie (Kinder, Enkel, Eltern, Grof3eltern) sowie
- Wahl- und Pflegekinder.

Diese Regelung gilt auch fir:
- Verwandte in der Seitenlinie zweiten Grades (Geschwister, Schwiegereltern, Schwiegerkinder),
- Wahl- und Pflegeeltern,
- leibliche Kinder der Ehegattin oder Lebensgefahrtin/des Ehegatten oder Lebensgefahrten.

Ein gemeinsamer Haushalt mit der versicherten Person ist nicht Voraussetzung.

In beiden Féllen kann eine solche MalRnahme vorerst fiir einen bestimmten, drei Monate nicht Ubersteigen-
den Zeitraum erfolgen.

Eine Verlangerung ist zulassig, wobei die Gesamtdauer mit sechs Monaten begrenzt ist.

Die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer hat der Arbeitgeberin bzw. dem Arbeitgeber die von ihr/ihm ver-
langte Malinahme sowie deren Verlangerung schriftlich bekannt zu geben, wobei der Grund fur die Maf3-
nahme bzw. die Verlangerung als auch das Verwandtschaftsverhéltnis glaubhaft zu machen sind. Die
Glaubhaftmachung des Grundes kann durch eine arztliche Bestéatigung, dass die Angehdrige bzw. der An-
gehorige lebensbedrohlich erkrankt ist, erfolgen. Auf Verlangen der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers ist
eine schriftliche Bescheinigung Uber das Verwandtschaftsverhdltnis vorzulegen.

In der Regel wird zwischen der Arbeitnehmerin/dem Arbeithehmer und der Arbeitgeberin/dem Arbeit-
geber eine Vereinbarung tber die Malinahme der Familienhospizkarenz erfolgen. Kommt eine solche
nicht zu Stande, ist ein eigenes Verfahren vorgesehen (Klage beim zustandigen Arbeits- und Sozialgericht).

Im 8 14b AVRAG wird festgelegt, dass eine derartige Karenzregelung auch fiir die Begleitung von im ge-
meinsamen Haushalt lebenden, schwerst erkrankten Kindern (Wahl-, Pflegekindern oder leiblichen
Kindern der anderen Ehepartnerin oder Lebensgefahrtin/des anderen Ehepartners oder Lebensge-
fahrten) der Arbeitnehmerin bzw. des Arbeitnehmers maoglich ist.

Zunéchst ist diese Mallnahme auf finf Monate beschrankt. Bei einer Verlangerung darf die Gesamtdauer
neun Monate nicht Uberschreiten. Sonst gelten die Regelungen fur die Sterbebegleitung analog.

Hinsichtlich der sozialversicherungsrechtlichen Auswirkungen sind mehrere Fallkonstellationen zu unter-
scheiden:
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a)

b)

Versichertengruppe - Besonderheiten

Fur die Zeit der Familienhospizkarenz liegt ein Kranken- und Pensionsversicherungsschutz nach
§ 29 Abs. 1 und 2 AIVG vor. Die Krankenversicherungsbeitrdge werden aus Mitteln der Arbeitslosen-
versicherung vom Arbeitsmarktservice (AMS), die Pensionsversicherungsbeitrage vom Bund getragen.
Beitragsgrundlage fur die Kranken- und Pensionsversicherung

- Wenn die Beitragsgrundlage vor Inanspruchnahme der Familienhospizkarenz tber der Geringfugig-
keitsgrenze lag, wird als Beitragsgrundlage in der Krankenversicherung der Betrag von € 783,99
(Wert des Einzelrichtsatzes fur 2010), in der Pensionsversicherung der Betrag von € 1.528,87 her-
angezogen.

- SolchermaRen geschitzte Personen haben wahrend der Familienhospizkarenz aus der Kranken-
versicherung nur einen Sachleistungsanspruch. In der Pensionsversicherung werden Beitragszei-
ten der Pflichtversicherung erworben.

- Die Abmeldung von und die Anmeldung zur Pflichtversicherung unter dem Beitragskonto der
Dienstgeberin/des Dienstgebers bzw. die An- und Abmeldung fir das AMS und den Bund werden
von der Gebietskrankenkasse erstellt. Grundlage dafiir sind die von der Dienstgeberin/vom Dienst-
geber mit dem Formular "Familienhospizkarenz An-, Ab- und Anderungsmeldungen” erstatteten
Meldungen.

- Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber hat wéhrend der Zeit der Familienhospizkarenz keine Bei-
trage zu zahlen.

Das herabgesetzte Entgelt liegt unter der monatlichen Geringfiigigkeitsgrenze (Wert 2010:
€ 366,33)

- Fur die Zeit der Familienhospizkarenz liegt Kranken- und Pensionsversicherungsschutz nach
§ 29 Abs. 1 und 2 AIVG vor.

- Die Krankenversicherungsbeitrage werden aus Mitteln des Arbeitslosenversicherung vom AMS, die
Pensionsversicherungsbeitrdge werden vom Bund getragen.

Fur die Zeit der Familienhospizkarenz besteht weiters Versicherungspflicht in der Unfallversiche-
rung.

Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber hat wahrend der Zeit der Familienhospizkarenz den Un-
fallversicherungsbeitrag und ggf. den BV-Beitrag vom herabgesetzten beitragspflichtigen Ent-
gelt zu entrichten.

- Mit Beginn der Familienhospizkarenz wird die Abmeldung von der Vollversicherung und die Anmel-
dung in der Unfallversicherung bzw. mit Ende der Familienhospizkarenz wird die Abmeldung von
der Unfallversicherung und die Anmeldung zur Vollversicherung unter dem Beitragskonto der
Dienstgeberin/des Dienstgebers von der Gebietskrankenkasse erstellt. Grundlage dafir sind die
von der Dienstgeberin bzw. vom Dienstgeber mit dem Formular "Familienhospizkarenz An-. Ab-
und Anderungsmeldung"” erstatteten Meldungen.

- Die An- und Abmeldung fir das AMS bzw. fur den Bund wird ebenfalls von der Gebietskrankenkas-
se erstellt.

Betreffend Beitragsgrundlagen und Leistungsanspruch in der Kranken- und Pensionsversicherung
gelten die unter Punkt a) angefiihrten Bestimmungen.

Das herabgesetzte Entgelt liegt Uber der monatlichen Geringflgigkeitsgrenze und unter dem Be-

trag von € 1.528,87

- Die versicherte Person unterliegt auf Grund dieses Dienstverhéaltnisses weiterhin der Vollversiche-
rung.

- Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber hat vom herabgesetzten beitragspflichtigen Entgelt die
Sozialversicherungsbeitrage, die sonstigen Beitrage und Umlagen und ggf. den BV-Beitrag
einzuzahlen.

- Fur die versicherte Person wird die Beitragsgrundlage in der Pensionsversicherung auf den Betrag
von
€ 1.528,87 aufgestockt (Grundlagendifferenz). Die auf diese Differenz entfallenden Pensionsver-
sicherungsbeitrédge werden vom Bund bezahlt. Es liegen somit zwei Versicherungsverhaltnisse vor.
Eines auf Grund des herabgesetzten Entgeltes unter dem Betrag von € 1.528,87 (von dem die
Dienstgeberin/der Dienstgeber die Beitrage und Umlagen zu bezahlen hat) und eines fir die Pensi-
onsversicherung (Grundlagendifferenz) in Bezug auf die Familienhospizkarenz (von dem die
Dienstgeberin/der Dienstgeber keinen Beitrag zu zahlen hat).

Das herabgesetzte Entgelt liegt tiber dem Betrag von € 1.528,87

- Die sozialversicherungsrechtlichen Regelungen uber die Familienhospizkarenz kommen nicht zur
Anwendung.

- Es hat sich nur die Beitragsgrundlage geéndert. Davon sind von der Dienstgeberin bzw. vom
Dienstgeber alle Beitrage und Umlagen zu entrichten.

- Diese Personen haben auch wahrend der Familienhospizkarenz Anspruch auf Barleistungen (Kran-
ken- und Wochengeld) und Sachleistungen.
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Die Inanspruchnahme und die Anderung (bzw. Verlangerung) einer Familienhospizkarenz wie auch die
Hohe des Entgeltes vor und wahrend einer Familienhospizkarenz sind dem zusténdigen Kranken-
versicherungstrager zu melden. Fir die Meldung der Familienhospizkarenz sind eigene Meldeformulare
aufgelegt, die wir lhnen bei Bedarf zur Verfligung stellen (siehe Seite 92). Bei der elektronischen Daten-
ferniibertragung stehen lhnen die entsprechenden Datensatze zur Verfigung.

Zunachst sind die Gruppe der Ferialarbeiterinnen bzw. Ferialangestellten und jene der Ferialpraktikantinnen
zu unterscheiden. An die jeweilige Gruppe kniipfen sich unterschiedliche Rechtsfolgen.

Wenn Schilerlnnen und Studierende in personlicher und wirtschaftlicher Abhangigkeit gegen Entgelt be-
schaftigt werden, unterliegen sie als Dienstnehmerlinnen der Pflichtversicherung nach § 4 Abs. 2 ASVG.

Die Dienstnehmerinnen kennzeichnenden Merkmale liegen vor, wenn die beschéftigte Person an Arbeitszeit,
Arbeitsort und arbeitsbezogenes Verhalten (Weisungen) gebunden ist. Hier sind folgende Punkte zu beach-
ten:

- Es gelten die lohngestaltenden (kollektivvertraglichen) Vorschriften.

- Die Sozialversicherungsbeitrage sind zumindest vom gebihrenden Entgelt (auch von Sonderzah-
lungen) zu entrichten.

- Wenn das Beschaftigungsverhaltnis langer als einen Monat dauert, sind von der Dienstgeberin/vom
Dienstgeber Beitrage zur Betrieblichen Vorsorge (BV) zu leisten.

- Die Beitragsabrechnung erfolgt in der Beitragsgruppe Al oder D1, je nachdem, welche Tatigkeit
ausgeubt wird. Liegt nur eine geringfligige Beschéaftigung vor, ist die Beitragsgruppe N14 oder N24
anzuwenden.

Ferialarbeiterinnen und Ferialangestellte sind auf den Meldungen als solche zu kennzeichnen und innerhalb
der Meldefristen beim zustandigen Krankenversicherungstrager zu melden.

Die fur Ferialpraktikantinnen normierte Vollversicherung gemafld § 4 Abs. 1 Z 11 ASVG wurde durch das
Sozialversicherungs-Anderungsgesetz 2005 (SVAG 2005) riickwirkend mit Ablauf des 31. August 2005
aufgehoben. ,Echte* Ferialpraktikantinnen sind daher nicht mehr zur Pflichtversicherung anzumel-
den.

Damit jemand als ,echte” Ferialpraktikatin/"echter" Ferialpraktikant qualifiziert werden kann, missen folgen-
de Kriterien erflllt sein:
o keine (personliche) Arbeitsverpflichtung, keine Weisungsgebundenheit, keine
Kontrollunterworfenheit, keine Einbindung in die Betriebsorganisation, etc.
e es darf keine Lohnsteuerpflicht gegeben sein
o weder Geldleistungen (auch kein "Taschengeld") noch Sachleistungen von der Dienstgeberin/dem
Dienstgeber
o die Ferialpraktikantinnen missen Schilerinnen oder Studierende sein, die eine im Rahmen des
Lehrplanes bzw. der Studienordnung vorgeschriebene oder Ubliche Tatigkeit verrichten
e es muss sich bei den Ferialpraktikantelnnen nachweislich um Schiilerinnen oder Studierende einer
bestimmten Fachrichtung handeln, die im Betrieb entsprechend dieser Fachrichtung eingesetzt wer-
den
e im Mittelpunkt der Tatigkeit muss der Lern- und Ausbildungszweck (nicht die Arbeitsleistung) stehen

Ferialpraktikantinnen haben wéahrend ihrer Téatigkeit — ohne Beitragsleistung der Dienstgeberin/des Dienst-
gebers — einen Unfallversicherungsschutz.

Ein Praktikum kann nicht nur wahrend der Ferienzeit (als "Ferialpraktikum"), sondern wéhrend des ganzen
Jahres absolviert werden, allerdings kann sich die Dauer nur nach einer einschlagigen Ausbildungsvorschrift
richten.

Wichtig: Beachten Sie bitte, dass es sich nachweislich um Schillerinnen oder Studierende einer be-
stimmten Fachrichtung handeln muss und sie im Betrieb entsprechend dieser Fachrichtung
verwendet werden mussen. Nachweise Uber die Ausbildungserfordernisse sind sorgfaltig
aufzubewahren.
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Sonderregelung fur Ferialpraktikantinnen im Hotel- und Gastgewerbe:

Fir die Praktikantinnen in dieser Branche gelten besondere Regelungen:

- Durch ein Ferialpraktikum wird regelm&fig ein Dienstverhdltnis begrindet.

- Bei einem Pflichtpraktikum ist ein Volontariat ausgeschlossen.

- Es ist der Kollektivvertrag anzuwenden; Ferialpraktikantinnen haben Anspruch auf ein Entgelt in der
Hohe der jeweils geltenden Lehrlingsentschadigung fur das mit dem Schuljahr korrespondierende
Lehrjahr.

- Diese Ferialpraktikantinnen sind Dienstnehmerinnen und deshalb in der Beitragsgruppe Al oder D1
abzurechnen.

Praktikantinnen aus EU-Mitgliedstaaten

Jene Personen aus EU-Mitgliedstaaten, die hinsichtlich ihrer Tatigkeit in ihrem Heimatland als
Ferialpraktikantinnen anerkannt wéaren und ausbildungskonform beschéftigt werden, sind sozialversiche-
rungsrechtlich als Ferialpraktikantinnen zu betrachten und nicht zur Pflichtversicherung zu melden (Ausnah-
me: Ferialpraxis im Hotel- und Gastgewerbe, sieche Sonderregelung).

Liegt auf Grund der tatsachlichen Verhaltnisse keine Tatigkeit als FerialpraktikantIn vor, so ist die Eigen-
schaft als Dienstnehmerln gemaf § 4 Abs. 2 ASVG anzunehmen. In diesem Fall gelten die lohngestaltenden
(kollektivvertraglichen) Vorschriften.

Die Einstufung ist entsprechend der ausgeilibten Tatigkeit vorzunehmen.

Praktikantinnen aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten

Schilerlnnen und Studierende mit Pflichtpraktikum aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten sind in allen Bereichen als
Dienstnehmerin gemal dem ASVG versicherungspflichtig.

Beitragsgrundlage ist das nach dem Kollektivvertrag entsprechend der ausgeiibten Tatigkeit gebuhrende
Entgelt. Ist kein Kollektivvertrag anwendbar, gilt zumindest das angemessene, in verwandten Wirtschafts-
zweigen ortsiibliche Entgelt.

Ein sozialversicherungspflichtiger freier Dienstvertrag wird durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

- Verpflichtung zur Dienstleistung fir einen Dienstgeber, wobei die Tatigkeit im Wesentlichen persdnlich
erbracht werden muss,

- durch eine jederzeitige Vertretungsmoglichkeit wird die Versicherungspflicht als freie Dienstnehme-
rin/freier Dienstnehmer nicht ausgeschlossen, wenn der Vertrag im Wesentlichen personlich erfillt wird,

- Mdglichkeit, den Arbeitsablauf selbst zu regeln und gegebenenfalls den Beschaftigungsort sowie die
Arbeitszeit selbst zu bestimmen,

- Erfullung des Vertrages im Wesentlichen mit den Betriebsmitteln der Dienstgeberin/des Dienstgebers,

- Vertragsdauer: auf bestimmte oder unbestimmte Zeit,

- Entgeltbezug aus dieser Tatigkeit

Entscheidend ist dabei, dass nicht von vornherein eine einzelne Leistung geschuldet wird, deren Durchflihrung
- wie lange dies auch immer dauern mag - die Pflicht des Schuldners abschlieRend erfullt (= Werkvertrag),
sondern dass Dienste einer mehr oder weniger bestimmten Art fiir eine von vornherein befristete oder aber fur
eine unbestimmte Dauer geschuldet werden (= Dienstvertrag).

Beim freien Dienstvertrag wird daher ein Wirken (Dauerschuldverhdltnis) und nicht ein Werk geschuldet. Der
freie Dienstnehmer schuldet ein Bemiithen und nicht ausschliel3lich einen Erfolg.

Dienstleistungen kénnen Arbeiten, Verrichtungen, Tatigkeiten jedweder Art sein, unabhéngig davon, ob die
Tatigkeit erlaubterweise erfolgt. Es muss eine vertragliche Verpflichtung vorliegen. Diese kann auf Grund eines
schriftlichen oder miindlichen Vertrages oder durch konkludente Handlung zu Stande kommen.

Beginn: mit dem Tag der Aufnahme der versicherungspflichtigen Tatigkeit

Ende: mit dem Ende des Beschaftigungsverhaltnisses. Fallt jedoch der Zeitpunkt, an dem der Anspruch
auf Entgelt endet, nicht mit dem Zeitpunkt des Endes des Beschaftigungsverhaltnisses zusam-
men, so erlischt die Pflichtversicherung mit dem Ende des Entgeltanspruches.

Fur diesen Personenkreis gelten die selben Regelungen wie fur alle anderen Dienstnehmerlnnen auch.
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Fur diese Versichertengruppe gelten die Bestimmungen Uber die Geringfligigkeit einer Beschéftigung, die
Dienstgeberabgabe und Auswirkung bei mehreren gleichzeitig ausgetibten, geringfugigen Tatigkeiten wie fur
Dienstnehmerlnnen.

Werden die Geringfligigkeitsgrenzen nicht Uberschritten, entsteht wie bei den Dienstnehmern eine Teilversi-
cherung in der Unfallversicherung.

GKK des Ortes der Beschaftigung ist zustandig. Ist ein Beschaftigungsort nicht vorhanden, gilt der Wohnsitz
als Beschaftigungsort.

Als Beitragsgrundlage gilt das im Kalendermonat gebihrende Entgelt gemal § 49 ASVG. Wird allerdings der
Arbeitsverdienst fir langere Zeitrdume als einen Kalendermonat vereinbart, ist das Honorar auf die Dauer
der Pflichtversicherung umzulegen (Durchschnittsbetrachtung). Dies bedeutet, dass monatlich eine Bei-
tragsnachweisung mit der errechneten (durchschnittlichen) Beitragsgrundlage zu erstatten ist.

Die nicht beitragspflichtigen Entgeltbestandteile sind auf den Seiten 15 bis 19 angefuhrt und gelten auch fur
diese Versicherungsverhaltnisse.

Aufwandsersétze sind allerdings nur dann beitragsfrei zu berticksichtigen, wenn sie der Dienstgebe-

rin/dem Dienstgeber von der freien Dienstnehmerin/vom freien Dienstnehmer gesondert in Rechnung
gestellt werden. Pauschalierte Aufwandsersétze sind beitragspflichtig.

Als monatliche Hochstbeitragsgrundlage gilt

1. wenn keine Sonderzahlungen bezogen werden, das 35fache
(2010: € 4.795,--)
2. sonst das 30fache der taglichen Hochstbeitragsgrundlage

(2010 € 4.110,-- und fur Sonderzahlungen jahrlich € 8.220,--)

Liegt kein voller Kalendermonat vor, ist pro SV-relevantem Tag ein 30stel der unter Pkt. 1. bzw. 2. angefihr-
ten Hochstbeitragsgrundlage zu rechnen.

Freie/r Dienstnehmer/in: 17,12 %
Dienstgeberin: 20,73 %

Mit 01.01.2008 wurden freie Dienstnehmerinnen iSd § 4 Abs. 4 ASVG den Arbeitnehmerinnen fur die Berei-
che der Arbeitslosenversicherung und der Insolvenz-Entgeltsicherung gleichgestellt. Somit sind ab 1.1.2008
fur freie Dienstnehmerinnen auch die Beitrdge zur Arbeitslosenversicherung und der IE an den zustan-
digen Trager der Krankenversicherung abzufihren.

Freie Dienstnehmerinnen wurden mit 1.1.2008 auch in die Betriebliche Mitarbeitervorsorge einbezogen
(das BMVG wurde mit 01.01.2008 zum BMSVG - Betriebliches Mitarbeiter- und
Selbstandigenvorsorgegesetz) und bei der Zukunftsvorsorge den Arbeithnehmerinnenn gleichgestellt. Nur
jene Bestimmungen des BMSVG, die direkt auf arbeitsrechtliche Regelungsinhalte abstellen sind von der
Anwendung auf freie Dienstnehmerinnen ausgenommen.

Die Kammerumlage ist ab 1.1.2008 zu entrichten. In Niederésterreich, Steiermark und Karnten sind Arbeiter
und Angestellte in der Land- und Forstwirtschaft der Landarbeiterkammer zugehdrig und daher ist die LK zu
entrichten. Der Wohnbauférderungsbeitrag ist fur freie Dienstnehmerlnnen weiterhin nicht zu entrichten.

Fur die freien Dienstnehmerlnnen sind folgende Beitragsgruppen zu verwenden:
L1r = vollversicherte freie Dienstnehmerinnen, die dem Zweig der PV der Arbeiter zugehdorig sind
L2ru

vollendet haben — ab Beginn des folgenden Kalendermonates von BGR L1r auf BGR L2ru

freie Dienstnehmerlnnen, die dem Zweig der PV der Arbeiter zugehorig sind und das 58. Lebensjahr

L2r = fir freie Dienstnehmerinnen, die dem Zweig der PV der Arbeiter zugehdorig sind und nach Vollendung
des maRgeblichen Mindestalters fir eine vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer — ab

Beginn des folgenden Kalendermonates von BGR L2ru auf L2r

L4ru = freie Dienstnehmerinnen, die dem Zweig der PV der Arbeiter zugehorig sind und das 60. Lebensjahr
vollendet haben — ab Beginn des folgenden Kalendermonates von BGR L2r auf BGR L4ru
M1r =  vollversicherte freie Dienstnehmer, die dem Zweig der PV der Angestellten zugehérig sind
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M2ru = freie Dienstnehmerinnen, die dem Zweig der PV der Angestellten zugehérig sind und das
58. Lebensjahr vollendet haben — ab Beginn des folgenden Kalendermonates von BGR M1r auf BGR
M2ru

M2r = flur freie Dienstnehmerinnen, die dem Zweig der PV der Angestellten zugehérig sind und nach Vollen-
dung des maRgeblichen Mindestalters flr eine vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer
— ab Beginn des folgenden Kalendermonates von BGR M2ru auf M2r

M4ru = freie Dienstnehmerinnen, die dem Zweig der PV der Angestellten zugehérig sind und das
60. Lebensjahr vollendet haben — ab Beginn des folgenden Kalendermonates von BGR M2r auf BGR
M4ru

L14 = geringflgig beschéftigte freie Dienstnehmerlinnen mit Arbeitertatigkeit

L14u = geringflgig beschéftigte freie Dienstnehmerinnen mit Arbeitertéatigkeit, die das 60. Lebensjahr vollen-
det haben — ab Beginn des folgenden Kalendermonates von BGR L14 auf BGR L14u

M24 =  geringflgig beschéftigte freie Dienstnehmerlnnen mit Angestelltentéatigkeit

M24u =  geringfligig beschaftigte freie Dienstnehmerinnen mit Angestelltentatigkeit, die das 60. Lebensjahr

vollendet haben — ab Beginn des folgenden Kalendermonates von BGR M24 auf BGR M24u

Personen, die bereits auf Grund dieser Tatigkeit gemafl § 2 Abs. 1 Z 1 bis 3 bzw. § 3 Abs. 3 GSVG
oder gemaf § 2 Abs. 1 und 2 FSVG versichert sind

Personen, bei denen es sich um eine Nebentatigkeit im Sinne des § 19 Abs. 1 Z 1 lit. f B-KUVG handelt
Personen, die eine freiberufliche Téatigkeit, die die Zugehorigkeit zu einer gesetzlichen beruflichen Ver-
tretung (Kammer) begriindet, austiben

Personen, bei denen es sich um eine Tatigkeit als Kunstschaffender, insbesondere als Kinstler im Sin-
ne des § 2 Abs. 1 des Kunstler-Sozialversicherungsfondsgesetzes, handelt

Béauerliche Nachbarschaftshilfe

Ein Beschaftigungsverhaltnis mit einem beitragspflichtigen Entgelt, das die jeweils geltende/n Geringfugig-
keitsgrenze/n nicht tbersteigt, begriindet grundsétzlich nur die Teilversicherung in der Unfallversicherung.

wenn das Beschaftigungsverhéltnis fur eine kiirzere Zeit
als einen Kalendermonat vereinbart ist und fur
einen Arbeitstag im Durchschnitt ein Entgelt
von hdchstens € 28,13
insgesamt jedoch von héchstens € 366,33 geblhrt
wenn das Beschaftigungsverhaltnis fir
mindestens einen Kalendermonat oder auf
unbestimmte Zeit vereinbart ist und im
Kalendermonat kein héheres Entgelt als € 366,33 geblhrt

Fir fallweise beschéftigte Personen gilt die Regelung nach Punkt 1.

- fur Lehrlinge

- fir Hausbesorgerinnen im Sinne des Hausbesorgergesetzes (auf3er fiir die Dauer des Karenzurlaubes und
des Beschéftigungsverbotes gemall dem Mutterschutzgesetz 1979) fir alle Dienstverhéltnisse, die vor dem 1.
Juli 2000 begonnen wurden

- fur Kurzarbeiterinnen, wenn das Entgelt die fur die Geringfiigigkeit geltenden Betrdge deshalb nicht
Ubersteigt, da wegen Kurzarbeit die sonst tbliche Zahl von Arbeitsstunden nicht erreicht wird.

Des

Weiteren sind die Geringfigigkeitsbestimmungen nicht anzuwenden, wenn das Entgelt den mo-

natlichen Grenzbetrag nur deshalb nicht Uberschreitet, weil das Beschéftigungsverhaltnis im Laufe
des betreffenden Monates begonnen oder geendet hat oder unterbrochen wurde.

Arbeitsrechtlich sind diese Dienstnehmerlnnen jenen gleichgestellt, die der Vollversicherungspflicht (Kran-

ken-

, Unfall- und Pensionsversicherung) unterliegen. Bei Arbeitsunfahigkeit infolge Krankheit ist sowohl bei

Angestellten als auch bei Arbeiterinnen die in den jeweiligen Gesetzen vorgesehene Entgeltfortzahlung
durch die Dienstgeberin/den Dienstgeber zu leisten.

Dauert die Erkrankung langer und ist der Entgeltfortzahlungsanspruch bereits erschopft, ist die Abmeldung
mit dem letzten Entgelttag zu erstatten. Eine neuerliche Anmeldung hat nach Beendigung der Arbeitsunfa-
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higkeit und Wiederaufnahme der Beschaftigung, bzw. bei neuerlichem Entgeltfortzahlungsanspruch, zu er-
folgen.

Ein untermonatlicher Wechsel ist ausnahmslos nur dann mdglich, wenn zwei getrennte Beschaftigungs-
verhaltnisse vorliegen. In diesem Fall ist das erste Beschaftigungsverhaltnis mit Abmeldung zu beenden
und fuir das zweite Beschaftigungsverhaltnis eine Anmeldung zu erstatten.

Kommt es wahrend des Bestandes der Teilversicherung zu einer Erhdhung des Entgeltes, wodurch die
Geringflgigkeitsgrenze Uberschritten wird, liegt ab Beginn des jeweiligen Beitragszeitraumes Vollversi-
cherung vor. Die ab Beginn des jeweiligen Kalendermonates glltige neue Beitragsgruppe und das so-
zialversicherungspflichtige Gesamtentgelt sind mittels Anderungsmeldung bekannt zu geben.

Treten bei Fortbestand des Beschéftigungsverhéltnisses die Voraussetzungen fir eine geringfligige Be-
schaftigung wahrend des Kalendermonates ein, so endet die Vollversicherung (Kranken-, Unfall-, Pensi-
ons- und Arbeitslosenversicherung) mit dem Ende dieses Beitragszeitraumes. Die ab Beginn des folgen-
den Kalendermonates giiltige neue Beitragsgruppe und das sozialversicherungspflichtige Gesamtentgelt
fiir beide betroffenen Beitragszeitraume sind jeweils mittels Anderungsmeldung bekannt zu geben.

Ist bereits am Ersten eines Beitragszeitraumes bekannt, dass ab diesem Zeitpunkt nur eine geringfiigige
Beschéftigung vorliegen wird, endet die Vollversicherung mit dem Ende des vorangegangenen Beitrags-
zeitraumes. Die ab Beginn des jeweiligen Kalendermonates gultige neue Beitragsgruppe und das so-
zialversicherungspflichtige Gesamtentgelt sind mittels Anderungsmeldung bekannt zu geben.

Sofern ein arbeitsrechtlicher Anspruch auf Sonderzahlungen (Urlaubszuschuss, Weihnachtsgeld) besteht
bzw. wenn Sonderzahlungen ausbezahlt werden, sind diese ebenfalls zu melden - Vorschreibebetrieb - und
abzurechnen - Selbstabrechner - (Siehe Beitragszeitraum).

Fur geringfligig beschéftigte (freie) Dienstnehmerlnnen ist der Unfallversicherungsbeitrag (1,4 %) in folgen-
den Beitragsgruppen abzurechnen:

N14 Arbeitertatigkeit

N24 Angestelltentatigkeit

L14 freier Dienstnehmer mit Arbeitertatigkeit
M24 freier Dienstnehmer mit Angestelltentatigkeit

Hat die Dienstgeberin/der Dienstgeber mehr als einen geringfiigig Beschéftigten, ist die Summe der monatli-
chen allgemeinen Beitragsgrundlagen (ohne Sonderzahlungen) aller geringfiigig Beschéftigten (Dienstneh-
merinnen und freie Dienstnehmerinnen) im Kalendermonat zu ermitteln. Ubersteigt diese Summe das Ei-
neinhalbfache der monatlichen Geringfiigigkeitsgrenze (2010 € 549,50), hat die Dienstgeberin/der Dienstge-
ber - zusétzlich zum Unfallversicherungsbeitrag in der Hohe von 1,4 % - eine pauschalierte Abgabe in der
Hoéhe von 16,4 % zu entrichten.

ist die Summe aller beitragspflichtigen Entgelte (allgemeine Beitragsgrundlage und Sonderzahlungen) der
geringfiigig beschaftigten Personen.

Fur die Verrechnung der Dienstgeberabgabe ist die Verrechnungsgruppe N72 mit dem Beitragssatz von
17,8 % zu verwenden. Diese Verrechnungsgruppe beinhaltet auch den Unfallversicherungsbeitrag.

Ab 1. Janner 2004 sind fir Frauen und Manner ab dem Beginn des der Vollendung des 60. Lebensjahres
folgenden Kalendermonates keine Unfallversicherungsbeitrdge zu entrichten. Diese werden aus den Mitteln
der Unfallversicherung gezabhlt.

Geringfugig beschéftigte (freie) Dienstnehmerinnen sind ab dem Beginn des der Vollendung des 60. Le-
bensjahres folgenden Kalendermonates in folgende Beitragsgruppen einzureihen:

N14u Arbeitertatigkeit
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N24u Angestelltentatigkeit
L14u freier Dienstnehmer mit Arbeitertétigkeit
M24u freier Dienstnehmer mit Angestelltentéatigkeit

Zur Ermittlung, ob die Dienstgeberabgabe zu entrichten ist, ist auch die Summe der monatlichen allgemei-
nen Beitragsgrundlagen der in den Beitragsgruppen N14u, N24u, L14u und M24u gemeldeten Versicherten
heranzuziehen.

Versicherte in den Beitragsgruppen N14u, N24u, L14u und M24u sind — wenn die Dienstgeberabgabe zu
entrichten ist — in der Verrechnungsgruppe N74 mit dem Beitragssatz von 16,4 % abzurechnen.

Treffen die Voraussetzungen fir die Dienstgeberabgabe nicht zu, sind fur die Abrechnung der Beitrdge fur
geringfiigig beschéftigte Personen in den Beitragsgruppen N14u, N24u, L14u und M24u die Summen der
allgemeinen Beitragsgrundlagen und Sonderzahlungsgrundlagen der jeweiligen Beitragsgruppe anzufiihren
— als Prozentsatz setzen sie in diesem Falle 0,0 % und als Beitrag € 0,00 ein (siehe Beispiel).

Beispiel:

Geringfligig beschéftigter Arbeiter
Geburtsdatum: 1. Juli 1949

Anmeldung per 1. Dez. 2003

Beitragsgruppe N14

1.1. 10 - 30. 6. 10 Lohn monatlich € 100,-

Urlaubsgeld 06. 10 € 100,-
1.7.10-31.12. 10 Lohn monatlich € 200,-
Weihnachtsgeld 12. 10 € 200,-

Anderungsmeldung durch den Dienstgeber N14u ab 1. 7. 10
Beitragsverrechnung durch den Dienstgeber (Selbstabrechner)
Beitragsnachweisung 12.10

Beitrags- Summe der allge- Summe der | Gesamtsumme je Gesamtbeitrage
9 meinen Beitrags- Sonder- Beitrags- Prozentsatz | (Dienstgeber- u. Ver-
gruppe . L
grundlagen zahlungen gruppe sichertenbeitrdge)
N14 600,- 100,- 700,- 1,4% 9,80
N14u 1.200,- 200,- 1.400,- 0,0% 0,00

Lohnzettel SV (BGN) durch den Dienstgeber
Beitragszeitraum 01. — 12.10

Allgemeine Beitragsgrundlage €1.800,-
Beitragsgrundlage Sonderzahlungen € 300,-

Der Lohnzettel SV (Beitragsgrundlagennachweis) umfasst die gesamte Zeit der Pflichtversicherung in der
Unfallversicherung sowie die Summe der allgemeinen Beitragsgrundlagen und die Summe der Sonderzah-
lungsgrundlagen (inklusive der beitragsfreien UV-Zeit und der beitragsfreien UV-Beitragsgrundlagen). Ggf.
sind auch die Daten betreffend die Betriebliche Vorsorge zu melden.

Als Beitragszeitraum gilt das Kalenderjahr. Die Beitrage (Unfallversicherungsbeitrag bzw. Dienstgeberabga-
be) sind erst mit Ablauf des Kalenderjahres fallig und so zu entrichten, dass sie bis spatestens 15. Janner
des folgenden Kalenderjahres bei der Kasse einlangen. Erfolgt die Einzahlung zwar verspatet, aber noch
innerhalb von drei Tagen nach Ablauf der 15-Tage-Frist, so bleibt diese Verspatung ohne Rechtsfolgen. Die
Beitrage konnen auch monatlich abgerechnet werden. Die entsprechenden Vereinbarungen sind mit dem
Versicherungstrager zu treffen.

Erzielt eine Dienstnehmerin/ein Dienstnehmer (freie Dienstnehmerin/freier Dienstnehmer) Entgelte aus ver-
schiedenen Beschaftigungsverhaltnissen, werden diese im jeweiligen Kalendermonat zusammengerechnet.
Ergibt sich dabei, dass der Betrag der Geringflgigkeitsgrenze Uberschritten wird, so gilt diese Person fir
sich nicht mehr als geringfiigig beschaftigt und unterliegt der Vollversicherung (Schutz auch in der Kranken-
und Pensionsversicherung). Die Dienstnehmerbeitrdge zur Kranken- und Pensionsversicherung (inklusive
allfalliger Kammerumlage) werden der Dienstnehmerin/dem Dienstnehmer (freien Dienstnehmerin/freien
Dienstnehmer) vom Krankenversicherungstrager einmal jahrlich im Nachhinein zur Zahlung vorgeschrieben.

Entgelte der Dienstnehmerin/des Dienstnehmers (freien Dienstnehmerin/freien Dienstnehmers) aus einer

geringfligigen Beschéftigung bei gleichzeitigem Leistungsbezug aus der Arbeitslosenversicherung, Karenz-
geldbezug, Pensionsbezug sowie Beziigen nach dem B-KUVG werden nicht zusammengerechnet.
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Es besteht Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld, sofern fur dieses Kind Anspruch auf Familienbeihilfe be-
steht, der beantragende Elternteil mit diesem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt, der Mittelpunkt der Le-
bensinteressen in Osterreich liegt und der Gesamtbetrag der maRgeblichen Einkiinfte des beantragenden
Elternteiles im Kalenderjahr den absoluten Grenzbetrag von € 16.200,-- oder den héheren individuellen
Grenzbetrag (60 % des letzten Einkommens im letzten Kalenderjahr vor der Geburt des Kindes, in dem kein
Kinderbetreuungsgeld bezogen wurde — fir Bezugszeitraume ab 1.1.2010) nicht Ubersteigt. Nicht osterrei-
chische Staatsbirger missen sich samt ihrem Kind nach 88 8 und 9 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz
rechtmé&Rig in Osterreich aufhalten.

Far Mehrlingsgeburten ab 1.1.2010 (Zwillinge, Drillinge, ...) erhdht sich das Kinderbetreuungsgeld fir das
zweite und jedes weitere Kind jeweils um 50% des taglichen Kinderbetreuungsgeldes je nach gewahlter
Variante (gilt nicht fir das Einkommensabhangige Kinderbetreuungsgeld).

Wird zu der Mehrlingsgeburt ein weiteres Kind geboren, so gebuhrt der urspriingliche Mehrlingszuschlag
maximal bis zur Vollendung des 36. Lebensmonates des Mehrlingskindes weiter.

Zustandig ist jener Krankenversicherungstrager, bei dem Wochengeld bezogen wurde bzw. bei dem der
beantragende Elternteil versichert (anspruchsberechtigt) ist bzw. zuletzt versichert (anspruchsberechtigt)
war. Hat bisher keine Versicherung bestanden, ist jene Gebietskrankenkasse zustéandig, bei der der Antrag
auf Kinderbetreuungsgeld gestellt wird. Fur die Antragstellung sind eigens aufgelegte Formulare zu verwen-
den. Wochengeldbezieherinnen (Bezieherinnen von Betriebshilfe) werden die Antrédge nach Einlangen der
Geburtsbestatigung des Kindes von jener Krankenkasse, die diese Leistungen ausbezahlt hat, zugesandt.
Die Antrage sind auch bei allen Dienststellen der Gebietskrankenkassen sowie bei den Familienbeihilfenstel-
len der Finanzamter erhaltlich.

Ab 1.1.2010 fur Geburten ab 1.10.2009 haben die Eltern die Wahl zwischen funf Bezugsmodellen:
4 Pauschalvarianten:
Variante 30 + 6

maximal bis zur Vollendung des 36. Lebensmonates des Kindes (davon mindestens 6 Monate
der andere Elternteil) in der Héhe von € 14,53 taglich

Variante 20 + 4

maximal bis zur Vollendung des 24. Lebensmonates des Kindes (davon mindestens 4 Monate
der andere Elternteil) in der H6he von € 20,80 taglich

Variante 15 + 3

maximal bis zur Vollendung des 18. Lebensmonates des Kindes (davon mindestens 3 Monate
der andere Elternteil) in der Hohe von € 26,60 taglich

Variante 12 + 2

maximal bis zur Vollendung des 14. Lebensmonates des Kindes (davon mindestens 2 Monate
der andere Elternteil) in der H6he von € 33,-- taglich und das

Einkommensabhangige Kinderbetreuungsgeld mit maximal 14 Monaten (davon mindestens
2 Monate der andere Elternteil) in der H6he von 80 % des letzten Nettoeinkommens mit maxi-
mal € 66,-- taglich.

Die Entscheidung fur eine Variante ist anlasslich der ersten Antragstellung auf Kinderbetreuungsgeld zu
treffen, wobei auch der andere Elternteil an die getroffene Entscheidung gebunden ist.

Das Kinderbetreuungsgeld ruht, sofern ein Anspruch auf Wochengeld besteht, in der Hohe des Wochen-
geldes.
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Ein Wechsel im Kinderbetreuungsgeldbezug kann grundsétzlich nur zweimal erfolgen, wobei ein Elternteil
mindestens 2 Monate Kinderbetreuungsgeld tatsachlich beziehen muss.

Alleinerziehende und besonders Frauen, die in einer akut schwierigen Situation sind, erhalten in allen Be-
zugsvarianten zuséatzlich unter bestimmten Voraussetzungen bis zu maximal 2 Monate langer Kinderbetreu-
ungsgeld. Das ist etwa der Fall, wenn der Partner verstirbt, schwer erkrankt oder im Gefangnis ist, aber auch
wenn Frauen von Gewalt in der Partnerschaft betroffen sind und der Partner polizeilich weggewiesen wurde.
Aber auch Alleinerziehende mit einem monatlichen Einkommen unter € 1.200,-- und einem laufenden Unter-
haltsverfahren kdnnen ebenfalls das verlangerte Kinderbetreuungsgeld erhalten.

Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld in voller Héhe ab dem 10., 13., 17. bzw. 25. Lebensmonat des Kindes
besteht, sofern 5 Untersuchungen wahrend der Schwangerschaft und weitere 5 Untersuchungen des Kindes
bis zum 14. Lebensmonat vorgenommen und spéatestens bis zum Ende des 18. Lebensmonates des Kindes
durch Vorlage der entsprechenden Untersuchungsbestatigungen nachgewiesen werden.

Die Zuverdienstgrenze stellt auf die Einkiinfte desjenigen Elternteiles ab, der Kinderbetreuungsgeld bezieht.
Es ist also nicht das Familieneinkommen bzw. das Einkommen des (Ehe-)Partners maf3geblich. Die Zuver-
dienstgrenze fur das Kalenderjahr 2010 betragt 60 % des letzten Einkommens (individueller Grenzbetrag)
oder € 16.200,-- (absoluter Grenzbetrag). Hinsichtlich des Einkommensabhéngigen Kinderbetreuungsgeldes
ist nur ein Zuverdienst von € 5.800,-- mdglich.

Durch die Mdglichkeit des Verzichts auf das Kinderbetreuungsgeld fur einen im Vorhinein bestimmten Zeit-
raum von einem oder mehreren Monaten bleiben die im Verzichtszeitraum erzielten Einkiinfte aul3er Ansatz.

Der Zuschuss zum Kinderbetreuungsgeld wurde in eine Beihilfe umgewandelt. Fir Geburten ab 1.1.2010
kénnen Bezieherinnen einer Pauschalvariante maximal fiir ein Jahr ab Antragstellung eine Beihilfe zum Kin-
derbetreuungsgeld in der Hohe von taglich € 6,06 beziehen.

Die Zuverdienstgrenze betragt fur die Antragstellerin/den Antragsteller jahrlich € 5.800,-- und fiir die Partne-
rin/den Partner € 16.200,--.

Diese Beihilfe ist im Gegensatz zum Zuschuss-Modell nicht riickzahlbar.

Die Bezieherlnnen sind wahrend der Inanspruchnahme des Kinderbetreuungsgeldes grundsétzlich kranken-
versichert.
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In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass ein Lehrling zur Sozialversicherung angemeldet wird, dessen
tatsachliche Lehrzeit durch die Anrechnung bestimmter Ausbildungszeiten wie Schulzeiten oder einer
Vorlehre verkirzt ist. Fur die Meldung und Abrechnung der Beitrge ist die bei einem Dienstgeber tatséach-
lich zu absolvierende Lehrzeit mafl3geblich.

- Fur die Dauer der ersten zwei Jahre der Lehrzeit ist jedenfalls kein Krankenversicherungsbeitrag
abzufuhren (weder Dienstgeber- noch Lehrlingsanteil).

- Sofern die Lehrzeit zwei Jahre Ubersteigt, ist nach Ablauf der zwei beitragsfreien Jahre der gesamte
Krankenversicherungsbeitrag abzufiihren (Dienstgeber- und Lehrlingsanteil).

- Der Unfallversicherungsbeitrag entfallt fir die gesamte Dauer des Lehrverhéltnisses.

Fur Zeiten, fir die kein Kranken- bzw. Unfallversicherungsbeitrag geleistet wird, besteht trotzdem
Versicherunasschutz!

Der Arbeitslosenversicherungspflicht unterliegen Lehrlinge im letzten Jahr der vorgeschriebenen oder
vereinbarten Lehrzeit sowie Lehrlinge, die auf Grund eines Kollektivvertrages Anspruch auf eine Lehrlings-
entschadigung mindestens in der Hohe des niedrigsten Hilfsarbeiterlohnes haben.

Fur die gesamte Dauer des Lehrverhéltnisses entfallt der IESG-Zuschlag.

Die anzuwendenden Beitragsgruppen sowie regionalen Sonderbestimmungen sind der Aufstellung auf Seite
33 - 34 zu entnehmen.

Fur die Ermittlung der korrekten Beitragsgruppe ist die bei einem Dienstgeber tatsachlich zu absolvierende
Lehrzeit maRgeblich.

Arbeiterlehrling, Dauer der Lehrzeit laut Lehrberufsliste 3 Jahre,
Beginn der Lehrzeit: 1.5.2010, Ende der (verkurzten) Lehrzeit: 30.4.2012

Losung:
Anzuwendendes Beitragsgruppenschema fiir zweijahrige Lehrzeit

1.5.2010 bis 30.4.2011: Beitragsgruppe A7y
1.5.2011 bis 30.4.2012: Beitragsgruppe A8y

Ubt die/der Pflichtversicherte gleichzeitig mehrere die Versicherungspflicht begriindende Téatigkeiten aus, so
ist bei der Bemessung der Beitrage in jedem einzelnen Beschéaftigungsverhaltnis die Hochstbeitragsgrundla-
ge zu berticksichtigen. Dies gilt entsprechend auch fiir die Sonderzahlungen.

Uberschreitet in einem Kalenderjahr bei einer Pflichtversicherung bzw. bei gleichzeitiger Ausiibung mehrerer
die Pflichtversicherung begriindender Beschaftigungen die Summe aller Beitragsgrundlagen der Pflichtversi-
cherung (einschlie3lich der Sonderzahlungen) die Summe der monatlichen Hochstbeitragsgrundlagen fur die
im Kalenderjahr liegenden Beitragsmonate der Pflichtversicherung auf Grund einer Erwerbstatigkeit, wobei
sich deckende Beitragsmonate nur einmal zu zahlen sind, so hat die versicherte Person Anspruch auf Bei-
tragsrickerstattung. Gleiches gilt fur die Erstattung von Beitragen, wenn neben der Pflichtversicherung nach
dem ASVG auf Grund einer unselbsténdigen Erwerbstatigkeit noch eine oder mehrere Pflichtversicherungen
nach dem GSVG oder BSVG vorliegen und ausschlie3lich Beitrdge nach dem ASVG entrichtet wurden. Die
monatliche Hochstbeitragsgrundlage ist das 35fache der taglichen Héchstbeitragsgrundlage.
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Bei Anfall einer Leistung aus den Versicherungsfallen des Alters oder der geminderten Arbeitsfahigkeit sind
der versicherten Person vom zusténdigen Pensionsversicherungstrager die auf den Uberschreitungsbetrag
entfallenden Beitrage aufgewertet mit dem der zeitlichen Lagerung entsprechenden Aufwertungsfaktor
(8 108 Abs. 4 ASVG) in halber Hohe (derzeit 11,4 %) von Amts wegen zu erstatten. Ist jedoch das Allgemei-
ne Pensionsgesetz (APG) anzuwenden, gilt gemaR § 12 Abs. 1 zweiter Satz APG: Uberschreitet die Summe
aller Beitragsgrundlagen die Hochstbeitragsgrundlage, bildet dieser Differenzbetrag die Grundlage fur die
Ruckerstattung. Die auf diesen Differenzbetrag entfallenden Beitrage werden aufgewertet mit dem der zeitli-
chen Lagerung entsprechenden Aufwertungsfaktor (§ 108 Abs. 4 ASVG) in halber Hohe erstattet. Dies gilt
allerdings nur, wenn die Pflichtversicherung auf Grund einer Erwerbstétigkeit das gesamte Kalenderjahr
hindurch bestanden hat.

Ist dies nicht der Fall, sind auf Antrag der versicherten Person die aufgewerteten Beitrage (im halben Aus-
maR, derzeit 11,4 %) von jenem Uberschreitungsbetrag zu erstatten, der sich aus der Summe der monatli-
chen Hochstbeitragsgrundlagen ergibt.

Die versicherte Person kann bereits vor Anfall einer Leistung bei einem der beteiligten Krankenversiche-
rungstrager den Antrag stellen, ihr die auf den Uberschreitungsbetrag entfallenden Beitrage zu erstatten.
Wenn dieser Antrag auch fir die nachfolgenden Beitragsjahre gestellt wird, gilt er so lange, als die versicher-
te Person bei diesem Krankenversicherungstrager in der Pensionsversicherung zur Pflichtversicherung
gemeldet ist.

Der Antrag auf Erstattung von Pensionsversicherungsbeitrdgen gilt auch als Antrag auf Erstattung von Kran-
ken- und Arbeitslosenversicherungsbeitragen, umgekehrt jedoch nicht.

Uberschreitet in einem Beitragsjahr die Summe aller Beitragsgrundlagen der Pflichtversicherung in der Kran-
kenversicherung auf Grund einer Erwerbstétigkeit oder eines Pensionsbezuges (einschliel3lich der Sonder-
zahlungen) das 35fache der taglichen Hochstbeitragsgrundlage fir die im Kalenderjahr liegenden Monate
der Pflichtversicherung (sich deckende Monate sind nur einmal zu z&ahlen), so ist der Beitrag zur Kranken-
versicherung, der auf den Uberschreitungsbetrag entfallt, der versicherten Person mit 4 %, soweit jedoch fiir
das gesamte Kalenderjahr ein Zusatzbeitrag fur Angehorige (8 51d ASVG) geleistet wurde, mit 7,4 % zu
erstatten. Als Monat der Pflichtversicherung in der Krankenversicherung sind alle Monate zu z&hlen, in de-
nen die versicherte Person zumindest fur einen Tag in der Krankenversicherung pflichtversichert war. Die
versicherte Person kann bei sonstigem Ausschluss bis zum Ablauf des dem Beitragsjahr drittfolgenden
Kalenderjahres fir die im Beitragsjahr fallig gewordenen Beitrdge bei einem der beteiligten Versicherungs-
trager den Antrag auf Erstattung stellen. Ein Antrag kann auch fir die folgenden Kalenderjahre gestellt wer-
den. Er gilt so lange, als die versicherte Person bei dem Versicherungstrager versichert ist.

Uberschreitet in einem Beitragsjahr die Summe aller Beitragsgrundlagen der Pflichtversicherung in der Ar-
beitslosenversicherung auf Grund einer Erwerbstétigkeit (einschlie3lich der Sonderzahlungen) das 35fache
der jeweiligen Hochstbeitragsgrundlage, so ist der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung, der auf den Uber-
schreitungsbetrag entfallt, der versicherten Person mit dem halben Beitragssatz, der in diesem Beitragsjahr
gegolten hat, auf Antrag zu erstatten (entspricht dem Dienstnehmerinnen-Anteil).

Als Monat der Pflichtversicherung in der Arbeitslosenversicherung sind alle Kalendermonate zu z&hlen, in
denen die versicherte Person zumindest fiir einen Tag in der Arbeitslosenversicherung pflichtversichert war.

Die Ruckerstattung von Arbeitslosenversicherungsbeitrégen ist erst fir Beitragsgrundlagen ab dem
1. Janner 2005 mdglich. Die versicherte Person kann bei sonstigem Ausschluss bis zum Ablauf des
dem Beitragsjahr drittfolgenden Kalenderjahres fur die im Beitragsjahr fallig gewordenen Beitrdge bei einem
der beteiligten Versicherungstrager den Antrag auf Erstattung stellen.

Erzielt eine Dienstnehmerin/ein Dienstnehmer (freie Dienstnehmerin/freier Dienstnehmer) Entgelte aus meh-
reren geringfligigen Beschaftigungsverhaltnissen und wird mit diesen Entgelten der Betrag der Geringflgig-
keitsgrenze Uberschritten, so unterliegt diese Person der Vollversicherung (siehe V. Punkt 6. Geringfligig
Beschéftigte, Seite 71, erster Absatz).

77



Versichertengruppen - Besonderheiten

Im Rahmen des Budgetbegleitgesetzes 2001 wurde ab 1.1.2001 die beitragspflichtige Mitversicherung in
Form eines Zusatzbeitrages fir bestimmte erwachsene Angehdrige eingefiihrt.

Diese Personen kénnen ihre Leistungen aus der Krankenversicherung als Angehdrige/r beziehen. Von der
versicherten Person ist aber ein Zusatzbeitrag zu entrichten. Die betroffenen Angehdrigen begrinden da-
durch keine zusatzlichen Versicherungszeiten.

o fur Ehegattinnen,
fur Lebensgeféahrtinnen § 123 Abs. 7a ASVG),
fur haushaltsfihrende Angehdérige (8 123 Abs. 7 und 8 ASVG).

o flir mitversicherte Kinder, Wahl-, Stief- und Pflegekinder bzw. Enkel der versicherten Person (§ 123 Abs.
2 Z 2 bis 6 sowie Abs. 4 und 7b ASVG).

e flr Ehegattinnen, Lebensgeféhrtinnen und haushaltsfuhrende Angehdrige, wenn diese Person sich ak-
tuell der Erziehung eines oder mehrerer im gemeinsamen Haushalt lebender Kinder widmet.

o fir Ehegattinnen, Lebensgefahrtinnen und haushaltsfilhrende Angehdérige, wenn diese Person sich in
der Vergangenheit der Erziehung eines oder mehrerer im gemeinsamen Haushalt lebender Kinder zu-
mindest 4 Jahre hindurch gewidmet hat.

e wenn die/der mitversicherte Angehoérige pflegebedirftig ist und Pflegegeld zumindest in Héhe der Stufe 3
(ab 1.8.2009) erhalt.

e wenn die/der mitversicherte Angehdrige die versicherte Person, die zumindest Pflegegeld in Hohe der
Stufe 3 (ab 1.8.2009) erhalt, pflegt.

e wahrend des Bezuges von Krankengeld, Wochengeld, Kinderbetreuungsgeld, Arbeitslosengeld oder
Notstandshilfe durch die versicherte Person.

e bei Vorliegen von sozialer Schutzbedurftigkeit nach den Richtlinien des Hauptverbandes. Dies ist vor
allem dann der Fall, wenn das monatliche Nettoeinkommen der versicherten Person den
Ausgleichszulagenrichtsatz fur Ehepaare nicht Ubersteigt.

Unter www.sozialversicherung.at finden Sie detaillierte Informationen zum Personenkreis der in der Kran-
kenversicherung anspruchsberechtigten Angehérigen.

Der Zusatzbeitrag wird der versicherten Person vorgeschrieben und muss von dieser bezahlt werden. Der
Zusatzbeitrag betragt 3,4% der Beitragsgrundlage der versicherten Person (Pension, sonstiges Einkom-
men).

e Bei versicherten Personen auf Grund einer Beschéftigung wird als Beitragsgrundlage das sozialver-
sicherungspflichtige Erwerbseinkommen (inklusive Sonderzahlungen) herangezogen. Dabei wird auf
die letzten im Hauptverband gespeicherten Beitragsgrundlagen abgestellt. Dies sind die Beitrags-
grundlagen des zweitvorangegangenen Kalenderjahres. Fur 2010 wird also das sozialversiche-
rungspflichtige Erwerbseinkommen des Jahres 2008 herangezogen. Sind derartige Grundlagen
noch nicht vorhanden, wird das aktuelle Erwerbseinkommen beriicksichtigt.

e Bei Pensionisten ist die Beitragsgrundlage der aktuelle monatliche Pensionsbezug zuzuglich der
Sonderzahlungen.

e Bei Selbstversicherten gilt die hieflr herangezogene Beitragsgrundlage als Berechnungsgrundlage.

Im Falle einer Mehrfachversicherung ist der Zusatzbeitrag aus jedem einzelnen Beschéaftigungsverhaltnis zu
zahlen.

Die Mitversicherung fuir Lebensgefahrtinnen kann seit 1. August.2009 beantragt werden

o flr eine mit der versicherten Person nicht verwandten Person,

o die seit mindestens zehn Monate mit ihr/ihm in Hausgemeinschaft lebt

e und seit dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt fuhrt.
Eine weitere Voraussetzung ist, dass im gemeinsamen Haushalt kein lebender arbeitsfahiger Ehegatte vor-
handen sein darf.
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Fur die Dauer des ordentlichen oder auf3erordentlichen Prasenzdienstes besteht eine Pflichtversicherung nur
in der Krankenversicherung. Der Leistungsanspruch des Wehrpflichtigen aus dieser Pflichtversicherung ruht
jedoch fur seine Person fiir die Dauer des Prasenzdienstes. Leistungen werden nur an die anspruchsberech-
tigten Familienangehorigen gewahrt.

Fur die Dauer des Prasenzdienstes sind fur den wehrpflichtigen Versicherten keine Sozialversicherungsbei-
trage zu leisten. Beitrage zur Betrieblichen Vorsorge sind wahrend des Prasenzdienstes bzw. bis zum Ende
des Beschaftigungsverhaltnisses zu entrichten.

Um den Wehrpflichtigen und deren Angehdérigen den gesetzlich vorgesehenen sozialversicherungs-
rechtlichen Schutz zu sichern, ist von den Dienstgeberlnnen Folgendes zu beachten:

Dienstgeberlnnen bzw. die sonstigen meldepflichtigen Personen (Stellen) haben den Versicherten anlasslich
des Antrittes des Prasenzdienstes ordnungsgemal abzumelden.

Fur die Dauer des Prasenzdienstes hat die Dienstgeberin/der Dienstgeber bei aufrechtem Arbeitsverhaltnis
den BV-Beitrag in der Héhe von 1,53% einer fiktiven Bemessungsgrundlage zu entrichten. Als fiktive Be-
messungsgrundlage gilt der Betrag des Kinderbetreuungsgeldes gemal § 3 Abs. 1 KBGG (2010: taglich €
14,53, voller Monat x 30).

Nach Wiederaufnahme der Beschéftigung bzw. nach Wiederbeginn des Entgeltanspruches ist eine neuerli-
che Anmeldung zu erstatten.

Zivildienstleistende und Zivildienstpflichtige (Auslandsdienst) sind wahrend der Dauer des ordentlichen oder
aul3erordentlichen Zivildienstes bzw. wéhrend des Zivildienstes im Ausland nach MalRgabe des ASVG kran-
ken- und unfallversichert. Die Kranken- und Unfallversicherungsbeitrdge werden zur Ganze von den Rechts-
tragern (Einrichtungen) getragen, fiir die der Zivildiener tatig ist.

Von der Dienstgeberin/vom Dienstgeber sind fur den Zivildiener keine Sozialversicherungsbeitrage zu
leisten. Wenn der Versicherte den Zivildienst antritt, hat die Dienstgeberin/der Dienstgeber eine Abmeldung
mit dem Datum ,Ende des Entgeltanspruches” und den Abmeldungsgrund ,09 Zivildienst* zu erstatten. Das
Feld ,Ende der Zahlung des BV-Beitrages" ist nicht auszufiullen. Denn die Dienstgeberin/der Dienstgeber
hat fur die Dauer des Zivildienstes den BV-Beitrag in der Hohe von 1,53 % zu entrichten, wenn und so
lange das Beschaftigungsverhéltnis nicht geldst ist. Als Bemessungsgrundlage fir den BV-Beitrag ist das
Kinderbetreuungsgeld gem. § 3 Abs. 1 KBGG anzurechnen (2010: taglich € 14,53; voller Monat x 30).

Bei Wiederaufnahme der Beschaftigung ist eine neuerliche Anmeldung an den zusténdigen Sozialversiche-
rungstrager zu senden.
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VI.

Formulare und Erlauterungen

Formulare und Erlauterungen
1. Mindestangaben-Anmeldung
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Formulare und Erlauterungen

Die Mindestangaben-Anmeldung

Wenn Sie vor Arbeitsantritt der von lhnen beschéftigten Person das Formular Anmeldung (siehe Seite 82)
nicht verwenden kdénnen, missen Sie lhre Meldepflicht in zwei Schritten durchfuhren.

Erster Schritt: Zuerst sind vor Arbeitsantritt die Mindestangaben zu melden. - siehe 1., 7. Meldepflicht im
Uberblick, Seite 9

Das Formular Mindestangaben-Anmeldung verwenden Sie bitte fir die Mindestangaben zu jenen Perso-
nen, die der Vollversicherung unterliegen (z. B. kranken-, unfall- und pensionsversicherte Dienstneh-
mer/innen, freie Dienstnehmer/innen, Lehrlinge) sowie fir geringfligig Beschaftigte (teilversichert in der
Unfallversicherung). Dieses Formular dient auch zur Meldung der Mindestangaben von Teilversicherten in
der Kranken- und Unfallversicherung oder in der Unfall- und Pensionsversicherung. Die Mindestangaben
bei Wiederaufnahme der Beschéaftigung der Dienstnehmer/innen nach dem Karenzurlaub (MSchG
1979/VKG), nach Prasenzdienst/Zivildienst/Truppenibung oder nach einem langer als einen Monat dau-
ernden unbezahlten Urlaub melden Sie bitte ebenfalls mit diesem Formular.

Zweiter Schritt: Nach dem ersten Schritt erledigen Sie bitte innerhalb von sieben Tagen die vollstandige
Anmeldung mit dem Formular Anmeldung.

VerstoRe gegen melderechtliche Vorschriften unterliegen Strafbestimmungen (88 111, 112 ASVG). Fur
fehlende oder verspatete Anmeldungen kann der Krankenversicherungstrdger einen Beitragszuschlag
vorschreiben (§ 113 ASVG).

1 An die
Fuhren Sie bitte den fir die Versicherung zustandigen Krankenversicherungstrager an (Kurzbezeichnung).

2 Beitragskontonummer
Der Krankenversicherungstrager vergibt an die Dienstgeber/innen eine Kontonummer fiir die Beitragsab-
rechnung. Setzen Sie bitte Ihre Beitragskontonummer deutlich und genau ein.

3 Daten der/des Versicherten

In diesen Rubriken sind die Daten der/des Versicherten einzutragen. Achten Sie bitte auf die richtige
Schreibweise der Namen und der Versicherungsnummer/VSNR (vierstellige Ifd. Nummer und in der Re-
gel das Geburtsdatum). Enthehmen Sie die Personaldaten der e-card oder einem Personaldokument.
Kreuzen Sie mannlich oder weiblich an. Fillen Sie bitte das Feld ,,Geb.-Datum It. Geb.-Urkunde® nur
dann aus, wenn die letzten sechs Stellen der VSNR nicht mit dem Geburtsdatum tbereinstimmen oder
noch keine VSNR vorhanden ist.

4 beschaftigt ab ...

Fuhren Sie bitte in der Rubrik "beschéftigt ab" jenes Datum an, mit dem die versicherungspflichtige Ar-
beitnehmerin/der versicherungspflichtige Arbeithnehmer tatsachlich ihre/seine Tatigkeit aufgenommen hat.
Die Pflichtversicherung eines Lehrlings beginnt mit dem im Lehrvertrag festgesetzten Datum.

5 Beschaftigungsort
Tragen Sie bitte in dieser Rubrik jenen Ort ein, wo die Beschéaftigung zum Arbeitsantritt tatséachlich ausge-
bt wird.

6 Daten der Dienstgeberin/des Dienstgebers
In dieser Rubrik fihren Sie bitte an:
den Namen der Betriebsinhaberin (Dienstgeberin)/des Betriebsinhabers (Dienstgebers) oder den Fir-
mennamen (It. Firmenbuch) oder die genaue Bezeichnung der Institution;
die Betriebsart;
die Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Betriebs.
.Betriebsstatte": Ist die/der Versicherte bei einem weiteren Standort Ihres Betriebs (z. B. Filiale, Baustelle
oder Biiro) beschatftigt, tragen Sie bitte diese Adresse ein.
Versehen Sie bitte die Meldung mit Unterschrift, Datum und Stempel.
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Formulare und Erlauterungen

2. Anmeldung

™

6}’ OSTERREICHISCHE SOZIALVERSICHERUNG

>

AN DIE Zutrerende Feider bitte ankreuzen [H
Beitragskantonummer

KrEnkenversiche nmgsrapers
bile vollstdindig anfikren 2 Versicheungsnummer
Familenname jauch alis father geflhran Namen) akad. Grad
Vomamemn Gen-Diatm It T-Elg Mongt Jahr
Ged. -Lirkunds
Ansch® (Int. KFZ-K, PLZ, O, Staie, hr) [] weibiich | Siastoangehorgher
[ ménmiich
Tag [Monat] 150 | peringfigig beschafti
beschaftigt ab: g ngﬁmg 0] o o [] Arbeiterin [ Angestsiitsir
4 . — .
BV — Beitrags- |22 | Monar| Jsnr Beitragsgruppe:
zahiung ab:

Arf der Tafigkek (Ditle genau bezelchnen):

Das Arbeitsverhaltnis unterfiegt folgenden gesetziichen Regelungen:

L] Entgeitfortzahiungsgesetz L] Entgeltfortzahiung gemai § 1154b ABGB

[ Angesteliiengessiz [] Bauarbeiter-Uraubs- und Abfertigungsgesetz

[ andere gesetaliche Regelumg. e e
Folgende Nebenbeitrdge werden verrechnet: AKX O WrFOEQNE [ sW

Bei Lehrlingen: Lefire vom . e DS e JEnde 1. Lehmahramr oo
Dig DienstnehmernDer Dienstnehmer ist mit der Drens!gebemfdem B.lens!geber

O verheiratst [ verwandt (wenn ja, wie?) .. S
] am Unternehmen beteiligt (Ar)... the ................. %

Nur auszufiilien, wenn D!ensrgebemn Hmabern:r eines Tabakfachgeschﬂﬁes ist:
L] Dienstnehmerin ist Angehdnge/’r nach § 31 Abs. 2 Tabakmonopolgesetz 1996

O freier Dienstvertrag gemdl § 4 Abs. 4 ASVG

Geldbeziige {monatlich, brutto), inkl. Provision, Trinkgelder usw.

ofire Beriicksichfigung der Hochstbeifragsgrundlage ey e
Sachbeziige jart- und mengenmiélig genau anfithren):
L S
monatiiches Gesamientgell € ey eomeees
Durchschnittiich beschéftigt in der Woche: ... Tage; .............. Stunden pro Woche
Mame der Diensfgebennides Diensigebers Undersche® und Stempel der Dlenst-

pebernies [Yansipeners D2, Denes
Bevolimachighen

Befriebsait Telafannmmer

Anschelt (Int. HFZ-K., PLZ, Out, Straie, Nr.)

Belebssiale (Fiiale, Baustele, BOro eic.) E-MGl:
Bevolmachigie: bIw. HErsieNenm TElRfonnLmmer.
Anschiit (Int. KFZ-K., PLZ, Cut, Straie, Nr) E-hiail:

HY — KV 001-1101.1
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Formulare und Erlauterungen

Die Anmeldung

Das Formular Anmeldung verwenden Sie bitte fir Personen, die der Vollversicherung unterliegen (z. B. kranken-,
unfall- und pensionsversicherte Dienstnehmer/innen, freie Dienstnehmer/innen, Lehrlinge), sowie fir geringfigig
Beschatftigte (teilversichert in der Unfallversicherung). Dieses Formular dient auch zur Anmeldung von Teilversicher-
ten in der Kranken- und Unfallversicherung oder in der Unfall- und Pensionsversicherung. Die Wiederaufnahme der
Beschaftigung der Dienstnehmer/innen nach der Karenz (MSchG 1979/VKG), nach Préasenzdienst/Zivildienst/
Truppenubung oder nach einem langer als einen Monat dauernden unbezahlten Urlaub melden Sie bitte ebenfalls
mit diesem Formular.

Meldefrist - siehe 1., 7. Meldepflicht im Uberblick, Seite 9. VerstdRe gegen melderechtliche Vorschriften unterliegen
Strafbestimmungen (88 111, 112 ASVG). Fir fehlende oder verspatete Anmeldungen kann der Krankenversiche-
rungstrager einen Beitragszuschlag vorschreiben (§ 113 ASVG).

Die zweite und dritte Ausfertigung der Anmeldung wird lhnen bestétigt zuriickgesendet. Ubergeben Sie bitte das
Blatt 2 unverziglich Ihrer Dienstnehmerin/lhrem Dienstnehmer/lhrem Lehrling. Blatt 3 ist die Bestatigung fur
Sie.

1 An die
Fuhren Sie bitte den fiir die Versicherung zusténdigen Krankenversicherungstrager an (Kurzbezeichnung).

2 Beitragskontonummer
Der Krankenversicherungstrager vergibt an die Dienstgeber/innen eine Kontonummer fir die Beitragsabrechnung.
Setzen Sie bitte Ihre Beitragskontonummer deutlich und genau ein.

3 Daten der/des Versicherten

In diesen Rubriken sind die Daten der/des Versicherten einzutragen. Achten Sie bitte auf die richtige Schreibweise
der Namen und der Versicherungsnummer/VSNR (vierstellige Ifd. Nummer und in der Regel das Geburtsdatum),
der Anschrift und der Staatsangehdrigkeit. Entnehmen Sie die Personaldaten der e-card oder einem Personaldo-
kument. Geben Sie bitte einen akademischen Grad bekannt, und kreuzen Sie mannlich oder weiblich an. Fillen
Sie bitte das Feld ,Geb.-Datum It. Geb.-Urkunde" nur dann aus, wenn die letzten sechs Stellen der VSNR nicht mit
dem Geburtsdatum Ubereinstimmen oder noch keine VSNR vorhanden ist.

4 beschaftigt ab ...

Fuhren Sie bitte in der Rubrik ,beschéftigt ab“ jenes Datum an, mit dem die versicherungspflichtige Arbeitnehme-
rin/der versicherungspflichtige Arbeitnehmer tatsachlich ihre/seine Téatigkeit aufgenommen hat. Die Pflichtversiche-
rung eines Lehrlings beginnt mit dem im Lehrvertrag festgesetzten Datum.

Kreuzen Sie bitte bei ,geringfigig beschéftigt ja/nein“ und ,Arbeiter/in oder Angestellte/r* Zutreffendes an.
BV-Beitragszahlung ab — IV., Pkt. 2. Betriebliche Vorsorge, Seite 50

Fuhren Sie bitte die zutreffende Beitragsgruppe an.

Tragen Sie bitte unter ,Art der Tatigkeit (bitte genau bezeichnen)" die exakte Berufsbezeichnung ein.

5 Das Arbeitsverhaltnis unterliegt ...

Kreuzen Sie bitte die gesetzlichen Regelungen zum Arbeitsverhaltnis an und/oder tragen Sie unter ,andere ge-
setzliche Regelung” die maRRgeblichen Bestimmungen ein.

Genauso kreuzen Sie bitte jene Nebenbeitrage an, die zum Arbeitsverhéltnis zu verrechnen sind.

Bei Lehrlingen ist zu ,Lehre vom ... bis ...." die Dauer der gesamten Lehrzeit einzutragen. Das ,Bis-Datum“ ist das
Ende der Lehrzeit. Zur Feststellung des ,Vom-Datums* ist die Lehrzeit vom Ende der Lehrzeit riickzufiihren.

Unter der Zeile ,Die Dienstnehmerin/Der Dienstnehmer ist mit der Dienstgeberin/dem Dienstgeber verheira-
tet?" kreuzen Sie bitte die zutreffenden Felder an. Ergénzen Sie bitte die Form der Verwandtschaft (z. B. Ehegatte,
Sohn) und die Hohe der Beteiligung (z. B. 30 %).

6 Geldbeziige/Sachbezige

In der Zeile ,Geldbeziige ..." tragen Sie bitte den (voraussichtlichen) beitragspflichtigen monatlichen Bruttogeldbe-
zug (exklusive der Sonderzahlungen) ein. In der Zeile ,Sachbezlige ..." fihren Sie bitte die Sachbeziuge art- und
mengenmaRig (z. B. Unterkunft, Verpflegung oder Deputat) samt den daraus resultierenden monatlichen Bruttobe-
trag (Il., Pkt. 9. Sachbezuge, Seite 23) an. Der in der Zeile ,monatliches Gesamtentgelt* einzutragende Betrag
stellt die allgemeine Beitragsgrundlage dar. Bitte beachten Sie, dass die Beitrdge von dem im Beitragszeitraum ge-
bihrenden oder darliber hinaus gewahrten beitragspflichtigen Entgelt zu entrichten sind.

Bei ,Durchschnittlich ..." tragen Sie bitte die Anzahl der Arbeitstage und Arbeitsstunden im Durchschnitt pro Wo-
che ein.

7 Daten der Dienstgeberin/des Dienstgebers

In dieser Rubrik fiihren Sie bitte an:

- den Namen der Betriebsinhaberin (Dienstgeberin)/des Betriebsinhabers (Dienstgebers) oder den Firmennamen
(It. Firmenbuch) oder die genaue Bezeichnung der Institution;

- die Betriebsart;

- die Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Betriebs.

.Betriebsstatte": Ist die/der Versicherte bei einem weiteren Standort |hres Betriebs (z. B. Filiale, Baustelle oder

Buro) beschéftigt, tragen Sie bitte diese Adresse ein.

Versehen Sie bitte die Meldung mit Unterschrift, Datum und Stempel.
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3. Abmeldung

O

()

étﬁ OSTERREICHISCHE SOZIALVERSICHERUNG

AN DIE Zutreffends Felder bitie ankreuzen [

Beitragskontonummer

1||Abmeldung | e

Krankenversichenungsiagers
Viees ichammg bidds wolisidngdiy anfifhisen b Versichermgsnummer
Faminienname gkad, Grad
vamamamn Geb -Datum ¢ | 120 | Monat | Jahr
Geb -Likunde
[ Arbeiterin O AngesteliiaT gerngfigig beschaftigt [ja [ nein
Arbeitsrechtiiches Ende des |23 Manat | Janr | - .
i i Kindigumngsentschidigung:
Beschéftigungsverhilinisses ‘gung ‘gung
Ende des |_T23 | Monat | Ja0 | wom . B 1 1
Entgeltanspruches
" Uraubsersaizleistung:
Ende der Zahlung des | 124 | Monat | Jah
BV-Beitrages WOMT oo CBIS e
Abmeldegrund (DG = Dienstgeberin, DN = Dienstnehmer/in)
O ™ Kindigung duch DG O 15 Truppendibung
naligung orNeLng
O 02 Kind: durch DN O 16 Pensioni
ENTVEITH & Losung r:' refar Linar rag gema 4 ok
O 03 e ehmiiche Lo O 17 Ende freier Diensfvert 30 & 4 Abs. 4 ASVG
O o4 Zeifabiauf [ 18 Enthebung von der Genchispraxis
e Vorzed LFS LAng i Laef S{ranis
O o5 be i itiger Ausintt O 19 Unterwech der Genchi ;
Shooe 25U g5 =P i
O 06 fmstiose End g O 20 Enflassung der Bundeshetreuung
na 7 7 ] eg e
O o7 Karenz nach MSchG 197 %VKG O 27 Kiindi derfdes Teizeifbeschafi
O 38 Prizenzdienst im Bundesheer wahrend MSchiE 1979VKE

O 09 Zhidienst

O 10 Fragmatisierung

[ 11 lenger alz ein Monat wihrender
unbezghiter Lidaub

O 12 Ummeldung

umberechiigier vorzeifiger Ausdriit

Bildungzskarenz gemdald § 11 AVRAG

vorzeitiger Austritf durch DN gemail § 25 KO

Kindigung durch Masseverwalferin gemal § 25 KO
Kindigurg durch DN gemal § 20c AD

O 13 Tod derfdes DN Kindigumg durch NG gemal § 20c AQ

O 14 Andenmg der SV-Fflicht SW-Ende - Beachafiigung aufrechf

[0 D0 SOASHGE GIUIMIE ..o e e eaeme e e em e emes s e e st 2t e n s e ee e e e e

oooooon
BNBRRER

Nur auszufiillen, wenn Dienstgaberin Inhaber/in eines Tabakfachgeschirftes ist:
[ Dienstnehmerin ist Angehdrige’r nach § 31 Abs. 7 Tabakmonopolgesetz 1996

Zuleizt bezogenes Enigelt (im sozialversicherungsrechilichen Sinn): L T
Wenn noch Malus anfillt (§ 5b AMPFG). Beitragsgrundiage Malus E s I
Name der Diensigeberinides Diensigebears UinterschrifT und Sfempel der Dienst-
pedernides Diensigebers baw. Jerdes
Bafrsbsan Telsfsnnummer E’-E'.-’Gﬁ"'l':ﬂl:l‘.'hﬁ'i!ﬂ

Anschit (int. KFZ-F., PLE, O, Shaie, Mr.)

Belmebsstare (Filaie, Baustels, GO &tz ) In E-Ialt
Bevolmachtigre/r bzw. Herstelerin Telerannummer.
Anschat (int. KFZ-., PLE, O, Strafe, Nr.) E-Mal:

e |
HY — KW 002-1/01.10
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Die Abmeldung

Das Formular Abmeldung verwenden Sie bitte fir Personen, die von der Pflichtversicherung abzumel-
den sind.

Meldefrist - siehe 1., 7. Meldepflicht im Uberblick, Seite 9. VerstéRe gegen melderechtliche Vorschriften
unterliegen Strafbestimmungen (88 111, 112 ASVG). Fur fehlende oder verspatete Abmeldungen kann
der Krankenversicherungstrager allgemeine Beitrage tUber den Abmeldetag hinaus bis zu drei Monate
nach dem Versicherungsende weiter vorschreiben, langstens bis zum Zeitpunkt der schriftlichen Abmel-
dung (8 56 ASVG).

Die zweite und dritte Ausfertigung der Abmeldung wird Ihnen bestatigt zuriickgesendet. Ubergeben Sie
bitte das Blatt 2 unverziglich lhrer Dienstnehmerin/lhrem Dienstnehmer/lhrem Lehrling. Blatt 3
ist die Bestatigung fur Sie.

1 An die
Fihren Sie bitte den fur die Versicherung zustéandigen Krankenversicherungstréager an (Kurzbezeich-
nung).

2 Beitragskontonummer
Der Krankenversicherungstrager hat Ihnen als Dienstgeber/in eine Kontonummer fiir die Beitragsab-
rechnung vergeben. Setzen Sie bitte Ihre Beitragskontonummer deutlich und genau ein.

3 Daten der/des Versicherten

In diesen Rubriken sind die Daten der/des Versicherten einzutragen. Achten Sie bitte auf die richtige
Schreibweise der Namen, der Versicherungsnummer/VSNR (vierstellige Ifd. Nummer und Geburtsda-
tum). Flllen Sie bitte das Feld ,Geb.-Datum It. Geb.-Urkunde* nur dann aus, wenn die letzten sechs
Stellen der VSNR nicht mit dem Geburtsdatum Ubereinstimmen oder noch keine VSNR vorhanden ist.
Geben Sie bitte einen akademischen Grad bekannt.

4 Arbeiter/in oder Angestellte/r ...

Kreuzen Sie bitte in der Rubrik ,Arbeiter/in oder Angestellte/r* Zutreffendes an.

Kreuzen Sie bitte bei ,geringfligig beschéftigt ja/nein Zutreffendes an.

Tragen Sie bitte das Datum zu ,arbeitsrechtliches Ende des Beschéftigungsverhéltnisses* und/oder

,,Ende des Entgeltanspruches* ein.
Endet der Entgeltanspruch zu einem anderen Zeitpunkt als das Beschaftigungsverhaltnis, gilt das
Ende des Entgeltanspruchs als Versicherungsende.
Bei Lehrlingen endet die Pflichtversicherung im Allgemeinen mit der Auflésung des Lehrverhaltnis-
ses, auch wenn der Anspruch auf Lehrlingsentschadigung bereits frilher geendet hat (Ausnahme:
Ersatzleistung).
Fur Karenz gemal MSchG 1979/VKG oder Prasenzdienst/Zivildienst/Truppenibung tragen Sie bitte
das Ende des Entgeltanspruchs ein.
Ein Urlaub ohne Entgeltzahlung bis zur Dauer eines Monats beendet die Pflichtversicherung nicht.
Deswegen missen Sie die Dienstnehmerin/den Dienstnehmer nicht abmelden.
Vereinbaren Sie mit lhrer Dienstnehmerin/lhrem Dienstnehmer einen unbezahlten Urlaub fur einen
langeren Zeitraum als einen Monat, endet die Pflichtversicherung mit dem Ende des Entgeltan-
spruchs. Das ist der letzte Tag vor dem Antritt des unbezahlten Urlaubs.

Ende der Zahlung des BV-Beitrages — IV., Pkt. 2. Betriebliche Vorsorge, Seite 50

Kindigungsentschadigung, Urlaubsersatzleistung

siehe Il., Pkt. 13., Seite 27

5 Abmeldegrund
Kreuzen Sie bitte den zutreffenden Abmeldegrund an (01-29) oder geben Sie unter "sonstige Griinde"
einen abweichenden Abmeldegrund bekannt (00).

6 Zuletzt bezogenes Entgelt ...

Tragen Sie bitte das zuletzt bezogene beitragspflichtige Bruttoentgelt (exklusive der Sonderzahlungen)
als zuletzt bezogenes Entgelt ein.

Beitragsgrundlage Malus — IV., Pkt. 3. Bonus/Malus-System - Entfall, Seite 58

7 Daten der Dienstgeberin/des Dienstgebers
In dieser Rubrik fiihren Sie bitte an:
den Namen der Betriebsinhaberin (Dienstgeberin)/des Betriebsinhabers (Dienstgebers) oder den
Firmennamen (It. Firmenbuch) oder die genaue Bezeichnung der Institution;
die Betriebsart;
die Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Betriebs.
.Betriebsstatte: Ist die/der Versicherte bei einem weiteren Standort lhres Betriebs (z. B. Filiale, Bau-
stelle oder Biro) beschéftigt, tragen Sie bitte diese Adresse ein.
Versehen Sie bitte die Meldung mit Unterschrift, Datum und Stempel.
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4. Mindestangaben-Anmeldung fiir eine fallweise beschéftigte Person

O

éb OSTERREICHISCHE SOZIALVERSICHERUNG

AN DIE

Per Telefax: 05/ 78 07 61

Mindestangaben-

Anmeldung
fiir eine fallweise beschiftigte Person

VersERarungsnummer biite volstandly andiiven &

Beitragskontonumimer

O,

" Eingangsstempeldes
Krankenversicherungstragers

Versichenumpsnurmmer

ONOIOENO®,

86

venyenden.

Famiienname [auch alle friher gefihrien Namen) O weiblich
O méannfich
Vomameh Gah -Diatum K. Tag Monat | Jahr
Geb. -Urkunds
Beschaiftigt im Monar Jahr 1 2 3 4 5 6. 7 a
9 10, [ 11, | 12 | 13. | 14. | 15 | 16
an fofgenden mit X 7.0 16| 19. | 200 | 21. | 22. | 23. | 24
bezeichneten Tagen: 25 | 26 | 27. | 28. | 20. | 30. | 31.
Baschafigungsort {Inf. KFZ-K., PLZ, Or)
Befnebsart Telsfonnummer: Bevollmschiigizn
Anschrit [Inf. KFZ-HK, PLZ, O, Sfmaifle, Nr)
Betiehssiafte [Filake, Baustelle, Biim afi ) in E-Mail:
Bevoiimachtigied baw. Herstelienn Telefonnummer:
Diafum ...
Anschrift [Inf. KFZH, PLZ, O, Sfmaile, Nr) E-Mail:
Hinweise:

Sie sind verpflichtet die vollstandige An- und Abmeldung innerhall von sieben Tagen des auf
die fallweise Beschaftigung ndchstfolgenden Kalendermonates zu erstatten.

Fallweise Beschiftigte sind Personen, die in unregelmaiger Folge tageweise bel der selben
Dienstgeberin/beim selben Dienstgeber beschafiigt werden, wenn die Beschaftigung fir eine
kiirzere Zeit als eine Woche versinbart ist (55 471a bis 4712 ASVG).

Die Meldungen sind im Allgemeinen mitiels elektronischer Datenfemnibertragung zu Gbemmit-
teln. Informationen zur Datenferniibertragung finden Sie im Intemet unter www.elda.at.

Die Telefaxnummer 05 / 78 OF 61 ist nur fir die Erstatiung der Mindestangaben-Anmeldung zu
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Formulare und Erlauterungen

Die Mindestangaben-Anmeldung fir eine fallweise beschaftigte Person

Das Formular Mindestangaben-Anmeldung fiir eine fallweise beschéaftigte Person verwenden Sie bitte aus-
schlieBBlich fur die Mindestangaben zu fallweise beschaftigten Personen. Fallweise Beschaftigte sind
Personen, die in unregelmagiger Folge tageweise bei der selben Dienstgeberin/beim selben Dienst-
geber beschéftigt werden, wenn die Beschéaftigung fur eine kiirzere Zeit als eine Woche vereinbart
ist (88 471a bis 471e ASVG).

Mit diesem Formular missen Sie Ihre Meldepflicht in zwei Schritten durchfiihren, wenn Sie vor Arbeits-
antritt lhrer fallweise beschéftigten Person das Formular An- und Abmeldung fir eine fallweise beschéftigte
Person (siehe Seite 88) nicht verwenden kénnen.

Erster Schritt: Zuerst sind vor Arbeitsantritt die Mindestangaben zu melden. - siehe I., 7. Meldepflicht im
Uberblick, Seite 9

Zweiter Schritt: Nach dem ersten Schritt erledigen Sie bitte die vollstandige Meldung mit dem Formular
An- und Abmeldung fir eine fallweise beschéftigte Person innerhalb von sieben Tagen nach dem Ende des
Kalendermonates, in dem die Tétigkeit verrichtet wurde.

VerstoRe gegen melderechtliche Vorschriften unterliegen Strafbestimmungen (88 111, 112 ASVG). Fur
fehlende oder verspatete Anmeldungen kann der Krankenversicherungstrager einen Beitragszuschlag
vorschreiben (8§ 113 ASVG).

1 An die
Fuhren Sie bitte den fir die Versicherung zustandigen Krankenversicherungstrager an (Kurzbezeichnung).

2 Beitragskontonummer
Der Krankenversicherungstréger vergibt an die Dienstgeberinnen eine Kontonummer fir die Beitragsab-
rechnung. Setzen Sie bitte Ihre Beitragskontonummer deutlich und genau ein.

3 Daten der/des Versicherten

In diesen Rubriken sind die Daten der/des Versicherten einzutragen. Achten Sie bitte auf die richtige
Schreibweise der Namen und der Versicherungsnummer/VSNR (vierstellige Ifd. Nummer und in der Re-
gel das Geburtsdatum). Enthehmen Sie die Personaldaten der e-card oder einem Personaldokument.
Kreuzen Sie méannlich oder weiblich an. Fillen Sie bitte das Feld ,Geb.-Datum It. Geb.-Urkunde“ nur
dann aus, wenn die letzten sechs Stellen der VSNR nicht mit dem Geburtsdatum Ubereinstimmen oder
noch keine VSNR vorhanden ist.

4 Beschaftigt im ...

Geben Sie bitte bei ,Beschaftigt im Monat/Jahr ... an folgenden mit X bezeichneten Tagen“ den Kalen-
dermonat und das Kalenderjahr bekannt, in dem die Beschéaftigungstage liegen. Kreuzen Sie bitte die tat-
séchlichen Arbeitstage an.

5 Beschaftigungsort
Tragen Sie bitte in dieser Rubrik jenen Ort ein, wo die Beschéaftigung zum Arbeitsantritt tatséchlich ausge-
bt wird.

6 Daten der Dienstgeberin/des Dienstgebers
In dieser Rubrik fihren Sie bitte an:
den Namen der Betriebsinhaberin (Dienstgeberin)/des Betriebsinhabers (Dienstgebers) oder den Fir-
mennamen (It. Firmenbuch) oder die genaue Bezeichnung der Institution;
die Betriebsart;
die Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Betriebs.
.Betriebsstatte": Ist die/der Versicherte bei einem weiteren Standort Ihres Betriebs (z. B. Filiale, Baustelle
oder Biiro) beschatftigt, tragen Sie bitte diese Adresse ein.
Versehen Sie bitte die Meldung mit Unterschrift, Datum und Stempel.
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5. An-und Abmeldung fiir eine fallweise beschéftigte Person

a} OSTERREICHISCHE SOZIALVERSICHERUNG

AN DIE Zutreffande Felder bt ankrevzen B

@ Beitragskontonummer

An- und
fir eme fallweise bes chaftigte Persan Krankenversk herungstragers

Fersicherungsnummer bife vollstandiy anfifhmen 2

VErsIcherLngsnummer
.

Familenname (auch ale frlher geffhrien Mamsn) akad Grad

@ Vormamejn) Geb.-Datum . |T23_| Monat | Janr

Geb.-Uinunge

Anschrift (inf. KFZ-H., PLZ, Or, Strale, Nr) [ weitiich | Staatzangehdnigheit
[] ménniich

Beschamigh gewasen ai5 (Tafgwe bite genay bazelchnen): Beitragsgruppe:

|

@ T |2 |3 |4 |5 |6

im MonatiJair ....ooeeeeeeeee e 1z 116 |17 1 18, | 19, | 20, | 21,

[ Arbeiterin
heechd m‘g’! 8. 9, 10019120 130 | 14, D Anges-!ejﬂeﬁ

[ andere gesetzliche Regelung: ...

an folgendan mit X
bezeichneten Tagen: 22, |23, | 24. | 25, | 26. | 27, | 28, | geringfugig beschaftigt
29. | 30. | 31. Llja  Dnein
Das Arbeitsverhalinis unterliegt folgenden gesetzlichen Regelungen:
@ [] Entgeltfortzahlungsgesstz [] Entgeltfortzahlung gemdk § 1154b ABGE
O Angestelitengesetz

Folgende Nebenbeitrage werden vermechnet: [JAK[JLK [ WF[JIE[INB[] W

Geldbeziige (monatiich, brutto), inkl. Provision, Trinkgelder usw.

Sachbeziige (art- und mengenmallig genau anfifren):

©

maonatiiches Gesamientgelt € .

ohne Bericksichiigung der Hichstbeitragsgrundlage =

Eefnebsart Telefonnummer.

©

Anschnf (inf. KFZH, PLZ, Orf, Sfrale, Nr)

Fefnehssatie (FWale, BalsENe, BOrn et in E-ial.
EevolmachigeeT Dow. Herseienn TElETOnNUMMET.
Anschrift (int. KFZ-, PLZ, O, Strale Nr) E-Mal

Mame der Dlensigebeinides Diensgebers Unierschri und Stempel der Dlens-
gehernies Dlensigebers hzw. derdes

Bevallmachigten

HY — KV 003-11.10
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Die An- und Abmeldung fur eine fallweise beschéftigte Person

Das kombinierte An- und Abmeldeformular verwenden Sie bitte ausschlieRlich fur fallweise beschéatftigte
Personen.

Fallweise Beschéftigte sind Personen, die in unregelmaRiger Folge tageweise bei der selben
Dienstgeberin/beim selben Dienstgeber beschéftigt werden, wenn die Beschaftigung fir eine
kiirzere Zeit als eine Woche vereinbart ist (88 471a bis 471e ASVG).

Meldefrist - siehe 1., 7. Meldepflicht im Uberblick, Seite 9. VerstoRe gegen melderechtliche Vorschriften
unterliegen Strafbestimmungen (88 111, 112 ASVG). Fur fehlende oder verspatete Anmeldungen kann
der Krankenversicherungstrager einen Beitragszuschlag vorschreiben (8 113 ASVG).

Die zweite und dritte Ausfertigung der Anmeldung wird Ihnen bestatigt zuriickgesendet. Ubergeben Sie
bitte das Blatt 2 unverziglich lhrer Dienstnehmerin/lhrem Dienstnehmer/lhrem Lehrling. Blatt 3
ist die Bestéatigung fur Sie.

1 An die
Fuhren Sie bitte den fur die Versicherung zusténdigen Krankenversicherungstrager an (Kurzbezeich-
nung).

2 Beitragskontonummer
Der Krankenversicherungstrager vergibt an die Dienstgeberinnen eine Kontonummer fiir die Beitragsab-
rechnung. Setzen Sie bitte Ihre Beitragskontonummer deutlich und genau ein.

3 Daten der/des Versicherten

In diesen Rubriken sind die Daten der/des Versicherten einzutragen. Achten Sie bitte auf die richtige
Schreibweise der Namen, der Versicherungsnummer/VSNR (vierstellige Ifd. Nummer und in der Regel
das Geburtsdatum), der Anschrift und der Staatsangehérigkeit. Entnehmen Sie die Personaldaten der
e-card oder einem Personaldokument. Geben Sie bitte einen akademischen Grad bekannt, und kreu-
zen Sie mannlich oder weiblich an. Fillen Sie bitte das Feld ,,Geb.-Datum It. Geb.-Urkunde” nur dann
aus, wenn die letzten sechs Stellen der VSNR nicht mit dem Geburtsdatum Ubereinstimmen oder noch
keine VSNR vorhanden ist.

4 Beschaftigt gewesen ...

Geben Sie bitte unter ,Beschaftigt gewesen als ..." die exakte Berufshezeichnung bekannt.

Tragen Sie bitte die Beitragsgruppe ein.

Geben Sie bhitte bei ,beschéaftigt im Monat/Jahr ... an folgenden mit X bezeichneten Tagen“ den Ka-
lendermonat und das Kalenderjahr bekannt, in dem die Beschaftigungstage liegen. Kreuzen Sie bitte die
tatsachlichen Arbeitstage an.

Zu ,Arbeiter/in oder Angestellte/r* und ,geringfiigig beschaftigt ja/nein“ kreuzen Sie bitte Zutreffen-
des an.

5 Das Arbeitsverhaltnis unterliegt ...

Kreuzen Sie bitte die gesetzlichen Regelungen zum Arbeitsverhéltnis an und/oder tragen Sie unter
.andere gesetzliche Regelung” die mal3geblichen Bestimmungen ein.

Genauso kreuzen Sie bitte jene Nebenbeitrage an, die zum Arbeitsverhdltnis zu verrechnen sind.

6 Geldbezuge/Sachbezilige

In der Zeile ,Geldbeziige ..." tragen Sie bitte den (voraussichtlichen) beitragspflichtigen monatlichen
Bruttogeldbezug (exklusive der Sonderzahlungen) ein. In der Zeile ,Sachbeziige ...“ fihren Sie bitte die
Sachbezlige art- und mengenmaRig (z. B. Unterkunft, Verpflegung oder Deputat) samt den daraus resul-
tierenden monatlichen Bruttobetrag (siehe Il., Pkt. 9. Sachbezlge, Seite 23) an. Der in der Zeile ,monat-
liches Gesamtentgelt” einzutragende Betrag stellt die allgemeine Beitragsgrundlage dar. Bitte beach-
ten Sie, dass die Beitrage von dem im Beitragszeitraum gebihrenden oder dartiber hinaus gewéhrten
beitragspflichtigen Entgelt zu entrichten sind.

7 Daten der Dienstgeberin/des Dienstgebers
In dieser Rubrik fuhren Sie bitte an:
- den Namen der Betriebsinhaberin (Dienstgeberin)/des Betriebsinhabers (Dienstgebers) oder den
Firmennamen (It. Firmenbuch) oder die genaue Bezeichnung der Institution;
- die Betriebsart;
- die Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Betriebs.
.Betriebsstatte": Ist die/der Versicherte bei einem weiteren Standort Ihres Betriebs (z. B. Filiale, Bau-
stelle oder Blro) beschéftigt, tragen Sie bitte diese Adresse ein.
Versehen Sie bitte die Meldung mit Unterschrift, Datum und Stempel.
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6. Anderungsmeldung

éb OSTERREICHISCHE SOZIALVERSICHERUNG

AN DIE Futreffende Felder bitte ankreuzen H

Beftragskontonumimer

1 Anderungs-

mEIdung F(rm};swem'd?eru:lgstrﬁg‘m
HErsicharungsaLTImEr Bitte yadistanaiy aniinen = Wersichengsnummer
Famifiennzame (awch aife fmiher gefithian Namen) akad. Grad
Vomamen b Dot 1 Tag | Monat | Jahr
Geb.-Urkunde
Anderung des Entgeltes Tag | Monst| Jahr
(Lohn, Gehalt usw.) ab
Geldbeziige (monatfich, brutto), inkl Provision, Trinkgelder usw.
ohne Berlcksichtigung der Hichsthelfragsgrundiage € R
Sachbeziige (arf- und mengenmdlig genau anfihren): e R
monatiiches Gesamrentgell €. ....oeeeeeeee. I
Durchschnittiich beschéftigt in der Woche: Tage, ... Stunden pro Woche
. -Tag Monaf | Jahr
Sonstge Anderung ab
[0 BV-BeRTAGSZARIUING ... oee oo e et e et ee e e
O Namensanderung 0eriies VEISIEREITEM ..o e e
[ Adressanderung 0erTes VEMSICIEITEI ..o e e e em e s smnmenn o m e m e
[ Beginn des 2. Lehijahres [ Beginn des letzten Lehrjahres
[ Ende des Lehrverhaftnisses
[ Lehrabschiuss g abgelegt i e
Nachtschwerarbeitsgesetz (Art. VIl Abs.2) [ Beginn [] Ende
[ Ubernahme in das Angestelltanverhilinis
O voilversichert [ geringfigig beschéaftigt
[ Anderung der Beitragsgruppe VNT o 1
OSSO
Nur auszufiillen, wenn Dienstgeberin Inhaberin eines Tabakfachgeschéfies ist
O Dienstnehmerdn ist Angehdriged nach § 31 Abs. 2 Tabakmonopolgesetz 19986,
Wame der Diensigebarnides Dienstgebers Unferschrift und Stempel der Dienst-
geberinides Diensfgebers bow. den'des
Bevolimachiigien

Befrighsart Telefonnummes:

Anschit (int. KFZH, FLZ, Orf, Sfrafle, Nr.)

B=miehssiEte (Filiale, Baustelle, Biro sfc ) in E-liail:
Bevolmachiigier bow. Hersfellenin Telefonnummes:
Anschaift (it KFZ-H, PLZ, Orf, Sfrale, Nr.) E-liai:
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Die Anderungsmeldung

Das Formular Anderungsmeldung verwenden Sie bitte vor allem fiir Namens- und Adresséanderungen, den
Beginn des zweiten und des letzten Lehrjahres, das Ende der Lehrzeit, die Anderung der Beitragsgruppe
und die Anderung von Vollversicherung auf Teilversicherung in der Unfallversicherung bei geringfiigiger
Beschaftigung oder umgekehrt.

Die Meldefrist dafir betragt sieben Tage nach dem Eintritt der Anderung. VerstéRRe gegen melderechtliche
Vorschriften unterliegen Strafbestimmungen (88 111, 112 ASVG). Fur verspatete Anderungsmeldungen
kann der Krankenversicherungstréger einen Beitragszuschlag vorschreiben (§ 113 ASVG). — Vorschreibe-
triebe: siehe auch Hinweise zur Meldefrist fur Entgeltdénderungen auf Seite 101.

Die zweite Ausfertigung der Anderungsmeldung wird lhnen bestatigt zuriickgesendet, wenn Sie einen frei-
gemachten Briefumschlag beilegen.

Ubergeben Sie bitte eine Kopie der zweiten Ausfertigung dieser Meldung unverziiglich Ihrer Dienst-
nehmerin/lhrem Dienstnehmer, wenn die Anderung zu einem Wechsel zwischen Vollversicherung
und Teilversicherung in der Unfallversicherung fihrt.

1 An die
Fluhren Sie bitte den fir die Versicherung zustandigen Krankenversicherungstrager an (Kurzbezeichnung).

2 Beitragskontonummer
Der Krankenversicherungstrager hat lhnen als Dienstgeber/in eine Kontonummer fiir die Beitragsabrech-
nung vergeben. Setzen Sie bitte lhre Beitragskontonummer deutlich und genau ein.

3 Daten der/des Versicherten

In diesen Rubriken sind die Daten der/des Versicherten einzutragen. Achten Sie bitte auf die richtige
Schreibweise der Namen und der Versicherungsnummer/VSNR (vierstellige Ifd. Nummer und in der Re-
gel das Geburtsdatum). Geben Sie bitte einen akademischen Grad bekannt. Fillen Sie bitte das Feld
,Geb.-Datum It. Geb.-Urkunde" nur dann aus, wenn die letzten sechs Stellen der VSNR nicht mit dem Ge-
burtsdatum Ubereinstimmen oder noch keine VSNR vorhanden ist.

4 Anderung des Entgeltes ab

Diese Rubrik ist nur auszufillen, wenn die Beitrage durch den Versicherungstrager vorgeschrieben wer-
den.

Bei ,Anderung des Entgeltes ... tragen Sie bitte das Datum der Anderung ein.

In der Zeile ,Geldbezlige" tragen Sie bitte den beitragspflichtigen monatlichen Bruttogeldbezug (exklusive
der Sonderzahlungen) ein. In der Zeile ,Sachbezlge ... fihren Sie bitte die Sachbezlige art- und men-
genmafig (z. B. Unterkunft, Verpflegung oder Deputat) samt den daraus resultierenden monatlichen Brut-
tobetrag (siehe Il., Pkt. 9. Sachbeziige, Seite 23) an. Der in der Zeile ,monatliches Gesamtentgelt* ein-
zutragende Betrag stellt die allgemeine Beitragsgrundlage dar. Bitte beachten Sie, dass die Beitrage von
dem im Beitragszeitraum gebiihrenden oder dariiber hinaus gewdahrten beitragspflichtigen Entgelt zu ent-
richten sind.

Bei ,Durchschnittlich” tragen Sie bitte die Anzahl der Arbeitstage und Arbeitsstunden im Durchschnitt pro
Woche ein.

5 Sonstige Anderung ab

Kreuzen Sie bitte das entsprechende Feld/die entsprechenden Felder an und tragen Sie die zu meldenden
Daten ein.

BV-Beitragszahlung — siehe V., Pkt. 2. Betriebliche Vorsorge, Seite 50

Beachten Sie bitte: Ein Lehrverhéltnis endet vor dem im Lehrvertrag genannten Datum mit dem Ablauf der
Woche, in der die Lehrabschlussprifung erfolgreich abgelegt wurde ("Lehrabschlussprifung abgelegt
am").

6 Daten der Dienstgeberin/des Dienstgebers
In dieser Rubrik fihren Sie bitte an:
den Namen der Betriebsinhaberin (Dienstgeberin)/des Betriebsinhabers (Dienstgebers) oder den Fir-
mennamen (It. Firmenbuch) oder die genaue Bezeichnung der Institution;
die Betriebsart;
die Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Betriebs.
.Betriebsstatte": Ist die/der Versicherte bei einem weiteren Standort Ihres Betriebs (z. B. Filiale, Baustelle
oder Buro) beschéftigt, tragen Sie bitte diese Adresse ein.
Versehen Sie bitte die Meldung mit Unterschrift, Datum und Stempel.
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7. Familienhospizkarenz-An-, Ab- und Anderungsmeldung

0

db OSTERREICHISCHE SOZIALVERSICHERUNG

AN D_rE Zutreffende Felder bifite ankreuzen E
Beitragskontomnummer
Familienhospizkarenz
= ngangssiempel tes
Anderungsmeldung Krankenversiherungstragers
Versicherun gsnummer bife vollsiandiy anfisbeen 2 Versicheungsnummar

Familenname .:'i“h'l:ﬂ alle fher |;'E|"3|'1|'.’E\"I HEIF."I‘_'ﬂ_,I akad. Grad

Vomamedn et -Datum . |129_| Monat | Jahr
Geb. -Linkunde

Anschrift finf. KFZ-4, PLZ, Orf, Strale, Nr) 0 ilich | Staatzangehdrigheit
[0 ménnlich

Beginn Teg | Monar | Janr | pooe Tag | Manat | dJanr

der Karenz der Karenz

. . - - k

Berichtigung des Be- Tag | Monar | Ja Y Benichtigung des Endes |—=a | Monat | Jahr

ginns der Karenz der Karenz

[ Karenz gegen Entfall des Enfgelts

[ Karenz bei Reduzierung der Arbeitszeit

Hdhe des Entgelts (monatlich, brutto)

vor Antrift der Familienhospizkarenz € . ,

Hiéhe des Entgelts (monatlich, brutto)

wihrend der Famillienhospizkarenz £ . \

Anderung des Entgelts (monatiich, brutto)

wihrend der FamilienNoSDiZRAMENZ 80 oo B e ey mannne

Name der Diensipehennides Diensipebers Unéerschrift und Stempel der Dienst-
geberinides Diensigebers baw. denides

Estnebsart Telefonnummer: Egvalmdciligten

AnChrf (Int. RFZ-H, PLE, O, Sirake, W)

Eetriebssiatie (Fhiale, Bausieie, BOrD el E-Mal.

BE'ﬂJL"‘I’.‘EEl‘.‘hE‘E-‘? baw. Herstelierin Telefonnummer.

Anschrift int. KFZ-K, PLZ, O, Stralle, Nr.] E-Mail.
Catuem .. .

HV — KW 012-201.18
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Die Familienhospizkarenz-An-, Ab- und Anderungsmeldung

Das Formular Familienhospizkarenz-An-, Ab- und Anderungsmeldung verwenden Sie bitte zur Meldung der
Inanspruchnahme von Familienhospizkarenz durch pflichtversicherte Personen (V., 3. Familienhospiz-
karenz, Seite 66), ebenso bei Anderungen oder Verlangerungen dieser Karenz.

Die Meldefrist dafur betragt sieben Tage nach der Inanspruchnahme, Anderung oder Verlangerung. Ver-
stoRe gegen melderechtliche Vorschriften unterliegen Strafbestimmungen (88 111, 112 ASVG).

Die zweite und dritte Ausfertigung der Meldung wird Ihnen bestétigt zuriickgesendet, wenn Sie einen frei-
gemachten Briefumschlag beilegen. Ubergeben Sie bitte das Blatt 2 unverziiglich der versicherten Person.
Blatt 3 ist die Bestéatigung fur Sie.

1 An die
Fiahren Sie bitte den fur die Versicherung zustéandigen Krankenversicherungstrager an (Kurzbezeichnung).

2 Beitragskontonummer
Der Krankenversicherungstrager vergibt an die Dienstgeber/in eine Kontonummer fir die Beitragsabrech-
nung. Setzen Sie bitte lhre Beitragskontonummer deutlich und genau ein.

3 Daten der/des Versicherten

In diesen Rubriken sind die Daten der versicherten Person einzutragen. Achten Sie bitte auf die richtige
Schreibweise der Namen, der Versicherungsnummer/VSNR (vierstellige Ifd. Nummer und in der Regel
das Geburtsdatum), der Anschrift und der Staatsangehdrigkeit. Entnehmen Sie die Personaldaten der
e-card oder einem Personaldokument. Geben Sie bitte einen akademischen Grad bekannt, und kreuzen
Sie mannlich oder weiblich an. Filllen Sie bitte das Feld ,Geb.-Datum It. Geb.-Urkunde* nur dann aus,
wenn die letzten sechs Stellen der VSNR nicht mit dem Geburtsdatum tbereinstimmen oder noch keine
VSNR vorhanden ist.

4 Beginn der Karenz ...
Tragen Sie bitte die Dauer der Familienhospizkarenz ein.

5 Karenz gegen Entfall ...
Kreuzen Sie bitte an, ob die Familienhospizkarenz gegen Entfall des Entgelts oder mit Reduzierung der
Arbeitszeit in Anspruch genommen wird.

6 Hohe des Entgelts ...

Tragen Sie bitte die Hohe des Entgelts vor Antritt und wahrend der Familienhospizkarenz ein. Das Entgelt
ist der beitragspflichtige monatliche Bruttogeldbezug (mit Provisionen, Trinkgeldern, Sachbeziigen und
ahnlichen Bestandteilen des Entgelts). Sonderzahlungen zahlen nicht zum monatlichen Entgelt. Bei einer
Anderung des Entgelts setzen Sie bitte auch das Datum der Anderung ein.

7 Daten der Dienstgeberin/des Dienstgebers
In dieser Rubrik fihren Sie bitte an:
den Namen der Betriebsinhaberin (Dienstgeberin)/des Betriebsinhabers (Dienstgebers) oder den Fir-
mennamen (It. Firmenbuch) oder die genaue Bezeichnung der Institution;
die Betriebsart;
die Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Betriebs.
.Betriebsstatte": Ist die/der Versicherte bei einem weiteren Standort Ihres Betriebs (z. B. Filiale, Baustelle
oder Buiro) beschéftigt, tragen Sie bitte diese Adresse ein.
Versehen Sie bitte die Meldung mit Unterschrift, Datum und Stempel.
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8. Arbeits- und Entgeltsbestatigung

OSTERREICHISCHE SOZIALVERSICHERUNG

Zutreffende Felder bilts ankreuzen E

An die Beitragskontonummer
Z/
Arbeits- und
EnthItSbEStatlgung Eingangsstempel des Kamenmersicherngsiragers
Varsicherungsoummer bitte voilstindig anfihron! » Versicharungsnummer
Familiznname [auch ale friher gefithrfen Namen) akzd. Grad
Vomamedn Geb.-Datum i
Geh.-Unkunde
Anschrift (int. KFZ-H., Plz, Od, Sfrafle, Nr)
Beschaftigt seit: Tag Monat Jahr
{Teizter arbeifsrechilicher Einiritt)
Arbeitsiraisd Taghe oder andere Regelung
bei |:5:- :6:- oder ........ Tage-Woche, bei .. .= TEQETHM EEHHE.H .........................................................

. O Arbeiterin O Angestsiiied _Verﬂagsbed.lenstete-‘r

(Tatighe# penay bezeichnen)
Grund d. Arbeiftseinsfeliumng ... e L Arbeitsunfall U Bendskrankheit
Letzter Arbeifsfag: Gn.rnd ﬁ'.rr |:|'re- Lnsung deu Eesﬂlaﬁguugﬁﬁrﬁaﬁmﬁes
Tag Monar Jane 0 ] ) — . )
- Kiindigung 2. Diensipabenin ! o2 - Kiivoligung o Dienstnatmenin
O a5~ sinvemenhmiche Lasung O o -aeitaiawr [ 05- voreeitiper Ausmit
Das Beschitoungsremains [ o5 - Entassumg T 07 - Karenz nach MSchG
Wurcatwin mi [T 5 - Prseneainstim Sundeshese O po-zidisnst [ 10— Pragmatsisnng
Tag Lonat Jarr [— ; . . - i )
[ nige et 1 17 - tdinger ais ein Monat edivendsr mbezanter Untane | 12 - Uinmeiung
O gesisr [ o — somstige 0008 oo
Gehaltskonto der'des Versicherten: Bankisitzahi
Enzgelr (zoweit beitragspfiichfig) ohne 5Z im letzien Beitragszeitraum wor dam Ende des vollen Enfgelfanspruches

Geldbeziige (monalfich; brufto) einschiieliich T Trinkgelder O Prowvisionen O Sonstiges

Sachbeziige: An ... Tagen pro Woshe (art- und mengenmdilig genau anfilhren) | vom ... bis o E o
.................................................................................................................. WO e B L
.................................................................................................................. WO e BIS B
.................................................................................................................. VO e BIS U
Anzpruch auf Sonderzahlung T ja T nein Fusammen€ ...
Vordienstzeiten IR, U . -SRI -1 Einarbeifungstage
Hﬁnn‘l’gmg.senfschéd.‘gung [T OO - - NSO B~ | A e B e
Uraubsersatzieistung T, vom e B . T BN . 4o
fredwiilige Entgeitfortzahiung [ =T, R . - SOORROR m . =" - T B s
Volles Entgedt wird weiterbezahlt bis . Teilentgel-Prozentanteil des Gesamientigelies

Anspruch auf Entgeitforizahlung T 4 Wo,, O € Wo., O § Wo, O10 Wao,, O12 Wo,,
Berechnet nach O Arbeitsiahr T Kalendegahr O Arbeilsfage O Kalenderfage

Fallen Provisionen wahrend der Arbeifsunfzhigheif an?
O Abschiussprovision O Foigeprosision T Superprovision

Oja Onein
O Sonstiges

Folgende Vorerkrankungen wurden angerechnet
? ng Fiir die Richtigkeit der Angab

Telefornummer, Unferschiit und Sfempel o Diensigeberin'Dlenstgebers baw. d. Bevalmachiighen

en haftet d. Ausstellerin/Aussteller [§§ 1235 ff ABGE)

@

HV - KV i24-1/01.2010
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Die Arbeits- und Entgeltsbestatigung

Das Formular Arbeits- und Entgeltsbestatigung verwenden Sie bitte ausschlie3lich bei einer Arbeitsunfahigkeit. Nur
vollstandig ausgefillte Bestatigungen kénnen anerkannt werden. Die Kasse behélt sich die Prifung der in der Ent-
geltsbestatigung gemachten Angaben vor. Fiir Schaden, die der Kasse infolge unrichtiger Angaben erwachsen, haf-
tet die Dienstgeberin/der Dienstgeber, die/der zur Ausstellung der Entgeltsbestatigung verpflichtet ist. Nachtragliche
Richtigstellungen sind mit Datum, Stempel und Unterschrift so zu bestéatigen, dass die urspriinglichen Eintragungen
leserlich bleiben.

1 An die
Fuhren Sie bitte den fiir die Versicherung zusténdigen Krankenversicherungstrager an (Kurzbezeichnung).

2 Beitragskontonummer
Der Krankenversicherungstrager hat Ihnen als Dienstgeber/in eine Kontonummer fur die Beitragsabrechnung
vergeben. Setzen Sie bitte lhre Beitragskontonummer deutlich und genau ein.

3 Daten der/des Versicherten
In diese Rubriken tragen sie bitte die Daten der versicherten Person ein. Beachten Sie bitte, dass die Versiche-
rungsnummer richtig und vollstandig angefiihrt ist.

4 Beschaftigt seit
Tragen Sie bitte den Beginn des letzten Beschéftigungsverhéltnisses ein.

5 Grund d. Arbeitseinstellung ...

Beispiele zu “Grund d. Arbeitseinstellung*:

- allgemeine Grunde: Krankheit, bezahlter Urlaub, unbezahlter Urlaub; dauert der unbezahlte Urlaub langer als
einen Monat, endet die Pflichtversicherung mit dem Ende des Entgeltanspruchs - bitte die Abmeldung nicht ver-
gessen.

- arbeitsrechtliche Grunde: Entlassung, einvernehmliche L6sung - bitte die Abmeldung nicht vergessen.

Letzter Arbeitstag: Der letzte Arbeitstag ist jener Tag, an dem die versicherte Person das letzte Mal vor der Ar-
beitsunféhigkeit gearbeitet hat.

Grund fur die L6sung des Beschéftigungsverhaltnisses: Kreuzen Sie bitte den zutreffenden Abmeldegrund an

(01-12) oder geben Sie unter "sonstige Griinde" einen abweichenden Abmeldegrund bekannt (00).

6 Entgelt ...
Entgelt - siehe II., Pkt. 5., Seite 15; Sonderzahlungen und beitragsfreie Bezuige z&hlen nicht zum monatlichen Ent-
gelt.

Als Beitragszeitraum gilt der Kalendermonat.

- Geben Sie bitte das Entgelt an, das im zuletzt vorangegangenen Kalendermonat vor dem Ende des vollen Ent-
geltanspruchs gebuhrt hat oder dartiber hinaus gewahrt wurde. Wird das Entgelt aus besonderen Grunden nicht
zum Zeitpunkt der Falligkeit ausgezahlt, so ist es jenem Kalendermonat zuzuordnen, in dem darauf Anspruch
bestand. Bezlige ohne Rechtsanspruch sind entsprechend dem Zeitpunkt der Auszahlung zu berlcksichtigen.
Wird Kurzarbeits- oder Qualifizierungsunterstiitzung bezogen, geben Sie bitte den vor Eintritt der Kurzarbeit er-
zielten Lohn an, wenn dieser hoher ist als der aktuelle Lohn; vermerken Sie bitte, seit wann die
Kurzarbeits-/Qualifizierungsunterstiitzung gebihrt.

- Bestand wegen einer friiheren Arbeitsunfahigkeit nur fir einen Teil des letzen Kalendermonats vor dem Ende
des vollen Entgeltanspruchs Beitragspflicht, geben Sie bitte ebenfalls das Entgelt dieses Kalendermonats an.
Das Entgelt des laufenden Kalendermonats bleibt hier unbertcksichtigt.

- Wenn im zuletzt vorangegangenen Kalendermonat vor dem Ende des vollen Entgeltanspruchs entweder das
Beschéaftigungsverhaltnis noch nicht bestand oder die versicherte Person (z. B. bei Wiedererkrankung) im zu-
letzt vorangegangenen Kalendermonat wegen Arbeitsunfahigkeit keinen Anspruch auf beitragspflichtiges Entgelt
hatte, ist das beitragspflichtige Entgelt des laufenden Beitragszeitraumes einzutragen.

- Unbezahlter Urlaub (ohne Abmeldung héchstens bis zu einem Monat méglich): Fiihren Sie bitte den Betrag an,
der auf jenen Zeitabschnitt entfallt, der unmittelbar vor diesem Urlaub liegt und in seiner Lange der Urlaubsdau-
er entspricht.

Sonderzahlungen: Bestétigen Sie hier den Anspruch auf Sonderzahlungen, wenn solche im Kalenderjahr, in dem

die Arbeitsunféhigkeit eingetreten ist, bereits gezahlt wurden oder unter der Annahme eines fortlaufenden Beschéf-

tigungsverhéltnisses noch fallig werden.

7 Kindigungsentschadigung, Urlaubsersatzleistung
siehe Il., 13. Seite 27

8 Volles Entgelt wird weiterbezahlt bis

Geben Sie bitte das Datum des Endes des Entgeltanspruchs - unter Berlicksichtigung des § 9 des Arbeitsruhege-
setzes - an. Besteht wahrend der Arbeitsunféhigkeit durch gesetzliche oder vertragliche Vorschriften Anspruch auf
Weiterleistung des Entgelts oder auf Gewahrung von Zuschiissen, muss dies genau angefiihrt werden. Hinweise
wie "laut Kollektivvertrag" oder "im gesetzlichen Ausmaf3" gentigen nicht.

9 Daten der Dienstgeberin/des Dienstgebers
In der letzten Rubrik tragen Sie bitte das Datum der Ausstellung ein und unterfertigen die Arbeits- und Entgeltsbe-
statigung firmenmanig.
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9. Arbeits- und Entgeltsbhestatigung fiir Wochengeld
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Formulare und Erlauterungen

Die Arbeits- und Entgeltsbestatigung fur Wochengeld

Die Arbeits- und Entgeltsbestatigung fir Wochengeld dient zur Berechnung und Anweisung des Wochengelds. Wei-
ters ersetzt sie die gesetzlich vorgeschriebene Meldung Uber die Unterbrechung des Entgeltanspruchs wahrend der
Dauer des Wochengeldbezugs. Nur vollstdndig ausgefillte Bestatigungen kdnnen anerkannt werden. Die Kasse
behalt sich die Priifung der in der Entgeltsbestéatigung gemachten Angaben vor. Zur Ausstellung der Entgeltsbesta-
tigung verpflichtete Dienstgeberinnen haften fir Schaden, die der Kasse infolge unrichtiger Angaben entstehen.
Nachtrégliche Richtigstellungen sind mit Datum, Stempel und Unterschrift so zu bestéatigen, dass die urspriinglichen
Eintragungen leserlich bleiben.

1 An die
Fuhren Sie bitte den fiir die Versicherung zusténdigen Krankenversicherungstrager an (Kurzbezeichnung).

2 Beitragskontonummer
Der Krankenversicherungstrager vergibt an die Dienstgeberlnnen eine Kontonummer fir die Beitragsabrechnung.
Setzen Sie bitte Ihre Beitragskontonummer deutlich und genau ein.

3 Daten der/des Versicherten
In diese Rubriken tragen sie bitte die Daten der/des Versicherten ein. Beachten Sie bitte, dass die Versicherungs-
nummer richtig und vollstandig angefihrt ist.

4 Beschaftigt seit
Tragen Sie bitte den Beginn des letzten Beschéftigungsverhéltnisses ein.

5 Grund d. Arbeitseinstellung ...

Beispiele zu “Grund d. Arbeitseinstellung*:

- allgemeine Griinde wie Mutterschaft, bezahlter Urlaub, unbezahlter Urlaub; dauert der unbezahlte Urlaub langer
als einen Monat, endet die Pflichtversicherung mit dem Ende des Entgeltanspruchs - bitte die Abmeldung nicht
vergessen.

- arbeitsrechtliche Griinde wie Entlassung, einvernehmliche Losung; bitte die Abmeldung nicht vergessen. Kreuzen Sie
bitte den zutreffenden Abmeldegrund an (02-07) oder geben Sie unter "sonstige Grinde" einen abweichenden
Abmeldegrund bekannt (00).

Letzter Arbeitstag: Der letzte Arbeitstag ist jener Tag, an dem die Versicherte das letzte Mal vor dem Eintritt des

Versicherungsfalls der Mutterschaft gearbeitet hat.

6 Arbeitsverdienst / Netto-Arbeitsverdienst

Als Netto-Arbeitsverdienst gelten alle Geld- und Sachbeziige, einschlieBlich der die Hochstbeitragsgrundlage tber-

steigenden Entgeltteile, abzuglich der Lohnsteuer, des Anteils der Dienstnehmerin an den Sozialversicherungsbei-

tragen, der Arbeiterkammerumlage/Landarbeiterkammerumlage, des Wohnbauforderungsbeitrags, der beitragsfrei-
en Lohn- oder Gehaltszuschlage, die beim Aussetzen der Beschéaftigung wegfallen (Ersatze fir tatsachlich geleiste-
te Aufwendungen wie z. B. Fahrtspesenvergitungen, Mankogeld), und des Schlechtwetterentschadigungsbeitrags.

- Tragen Sie bitte jeweils den Netto-Arbeitsverdienst der letzten drei Kalendermonate vor dem Eintritt des Versi-
cherungsfalls der Mutterschatft ein.

- Hat das versicherungspflichtige Beschéftigungsverhaltnis erst in dem Monat begonnen, in dem auch der Versi-
cherungsfall der Mutterschaft eingetreten ist, so ist nur der in diesem Monat erzielte Netto-Arbeitsverdienst an-
zugeben.

Fallen in diese drei Kalendermonate Zeiten, in denen die werdende Mutter keinen oder nicht den vollen Arbeitsver-

dienst erhalten hat, sind diese Zeiten als Unterbrechung anzufiihren und bleiben beim Netto-Arbeitsverdienst auRer

Betracht. Dies betrifft Zeiten der Unterbrechung des vollen Lohns oder Gehalts wegen Krankheit, Kurzarbeit, unbe-

zahlten Urlaubs, Dienstes als Schéffin oder Geschworene, einer Mal3hahme nach dem Epidemie- oder Tierseu-

chengesetz und Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen im Rahmen der besonderen Vorschriften

Uber die erweiterte Bildungsfreistellung.

Bei freien Dienstnehmerinnen gilt an Stelle des Netto-Arbeitsverdienstes der Brutto-Arbeitsverdienst ohne Sach-

bezige.

Sachbeziige (siehe Il., 9. Sachbeziige, Seite 23) sind art- und mengenmaRig anzufiihren, wenn sie der Versicher-

ten unentgeltlich gewahrt werden. Erganzen Sie bitte auch, an wie vielen Tagen pro Woche Sachbezilige gewahrt

werden. Beitragspflichtige Sachbeziige, die wahrend der Wochenhilfe nicht weiter gewahrt werden, z&hlen zum Net-
to-Arbeitsverdienst.

Anspruch auf Sonderzahlungen: Tragen Sie bitte ein, auf wie viele Monats- oder Wochenbeziige Anspruch auf

Sonderzahlungen (siehe Il., 11. Sonderzahlungen, Seite 26) pro Jahr besteht.

7 Kundigungsentschadigung, Urlaubsersatzleistung

siehe Il., 13., Seite 27

8 Wahrend des Beschaftigungsverhaltnisses besteht ...

Besteht wahrend der Arbeitsunfahigkeit durch gesetzliche oder vertragliche Vorschriften Anspruch auf Fortbezug
des Entgelts, fiihren Sie dies bitte an.

9 Daten der Dienstgeberin/des Dienstgebers

In der letzten Rubrik tragen Sie bitte das Datum der Ausstellung ein und unterfertigen die Arbeits- und Entgeltsbe-
statigung firmenmanig.
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10.Schwerarbeitsmeldung
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Die Schwerarbeitsmeldung

Das Formular Schwerarbeitsmeldung verwenden Sie bitte ab 1. Janner 2008 fir bei Ihnen beschaftigte
mannliche Versicherte, die bereits das 40. Lebensjahr vollendet haben, und
weibliche Versicherte, die bereits das 35. Lebensjahr vollendet haben,
die Tatigkeiten im Sinne der Schwerarbeitsverordnung leisten (siehe IV., Pkt. 10, Seite 62).
Beachten Sie bitte, dass alle betroffenen Tatigkeiten zu melden sind, die ab 1. Janner 2007 verrichtet
wurden. Die Meldung ist jeweils bis Ende Februar des Kalenderjahres, das der Verrichtung von Schwer-
arbeitstatigkeiten folgt, an den jeweils zustédndigen Krankenversicherungstrager zu erstatten.
Keine Meldepflicht besteht bei:
einer Tatigkeit nach § 1 Abs. 1 Z 3 der Schwerarbeitsverordnung, da die Feststellung des Vorliegens
einer Minderung der Erwerbsféhigkeit von mindestens 10 % als kausale Folge dieser Tétigkeit erst
im Nachhinein mdglich ist und
bei geringfiigiger Beschaftigung.
Weiters entfallt die Meldepflicht, solange der Dienstgeberin/dem Dienstgeber keine Informationen zu
Personen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 6 der Schwerarbeitsverordnung vorliegen, die Schwerarbeit im
Sinne der Schwerarbeitsverordnung leisten. Sofern diese Informationen der Dienstgeberin/dem
Dienstgeber vorliegen, ist fiir diese Personen eine Schwerarbeitsmeldung mdglich.

1 Andie
Fihren Sie bitte den fur die Versicherung zustéandigen Krankenversicherungstrager an (Kurzbezeich-
nung).

2 Beitragskontonummer
Der Krankenversicherungstréger hat lhnen als Dienstgeber/in eine Kontonummer fur die Beitragsab-
rechnung vergeben. Setzen Sie bitte Ihre Beitragskontonummer deutlich und genau ein.

3 Daten der/des Versicherten

In diesen Rubriken sind die Daten der/des Versicherten einzutragen. Achten Sie bitte auf die richtige
Schreibweise der Namen und der Versicherungsnummer/VSNR (vierstellige Ifd. Nummer und in der
Regel das Geburtsdatum). Fillen Sie bitte das Feld ,Geb.-Datum It. Geb.-Urkunde” nur dann aus, wenn
die letzten sechs Stellen der VSNR nicht mit dem Geburtsdatum tbereinstimmen oder noch keine VSNR
vorhanden ist.

4 Art der Tatigkeit

Z1,72, 74,75, Z6: Kreuzen Sie bitte die zutreffende Art der Tatigkeit an.

VON TT.MM, BIS TT.MM: Tragen Sie bitte den Zeitraum im Kalenderjahr ein, der diese Tatigkeiten um-
schlief3t.

5 Daten der Dienstgeberin/des Dienstgebers

In dieser Rubrik fihren Sie bitte an:
den Namen der Betriebsinhaberin (Dienstgeberin)/des Betriebsinhabers (Dienstgebers) oder den
Firmennamen (It. Firmenbuch) oder die genaue Bezeichnung der Institution;
die Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Betriebs.

Versehen Sie bitte die Meldung mit Unterschrift, Datum und Stempel.
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11. Lohn-und Gehaltsanderungsmeldung durch Vorschreibebetriebe
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Die Lohn- und Gehaltsanderungsmeldung durch Vorschreibebetriebe

Vorschreibebetriebe miissen die Entgeltanderungen zu pflichtversicherten Personen personenbezogen
melden. Dazu verwenden Sie bitte das Formular Lohn- und Gehaltsdnderungsmeldung, mit der Sie fir
einen Kalendermonat auch mehrere Entgeltdnderungen gemeinsam bekannt geben kénnen.
Die Meldefrist flr Entgeltdnderungen betragt sieben Tage nach dem Ende des Kalendermonates, in
dem die Entgeltdnderung

entweder fallig war

oder bereits vor dem Falligkeitstermin ausgezahlt wurde.
VerstoRe gegen melderechtliche Vorschriften unterliegen Strafbestimmungen (88 111, 112 ASVG). Fur
verspatet vorgelegte Lohn- und Gehaltsdnderungsmeldungen kann der Krankenversicherungstrager ei-
nen Beitragszuschlag vorschreiben (§ 113 ASVG). Wenn Sie die Herabsetzung des Entgeltes nicht
oder nicht rechtzeitig melden, kénnen lhnen die Beitrage bis zum Zeitpunkt der Meldung (oder sonstigen
Feststellung) nach der bisherigen Beitragsgrundlage vorgeschrieben werden (8 56 ASVG).
Die zweite Ausfertigung der Meldung wird lhnen bestétigt zuriickgesendet, wenn Sie einen freigemach-
ten Briefumschlag beilegen.

1 Andie
Fuhren Sie bitte den fir die Versicherung zustandigen Krankenversicherungstrager an (Kurzbezeich-
nung).

2 Beitragskontonummer
Der Krankenversicherungstrager hat Ihnen als Dienstgeber/in eine Kontonummer fir die Beitragsab-
rechnung vergeben. Setzen Sie bitte Ihre Beitragskontonummer deutlich und genau ein.

3 Beitragszeitraum )
Tragen Sie bitte jenen Kalendermonat ein, in dem die Anderung des Entgelts eingetreten ist.

4 Daten der versicherten Personen

In diesen Rubriken sind die Daten der versicherten Personen einzutragen. Achten Sie bitte auf die richti-
ge Schreibweise der Namen und der Versicherungsnummer (vierstellige Ifd. Nummer und in der Regel
das Geburtsdatum).

5 Anzahl der SV-Tage
Setzen Sie bitte die Anzahl der Sozialversicherungstage ein, fiir die das Entgelt im Beitragszeitraum
gebdihrt.

6 Anderung ab ...

Bei ,Anderung ab* tragen Sie bitte das Datum der Anderung ein.

Als ,Ges. Entgelt ..." tragen Sie bitte den beitragspflichtigen monatlichen Bruttogeldbezug (mit Provisi-
onen, Trinkgeldern, Sachbeziigen und ahnlichen Bestandteilen des Entgelts) ein. Dieses Gesamtentgelt
stellt die allgemeine Beitragsgrundlage dar. Bitte beachten Sie, dass die Beitrage von dem im Beitrags-
zeitraum gebihrenden oder dariiber hinaus gewahrten beitragspflichtigen Entgelt zu entrichten sind.
Sonderzahlungen z&hlen nicht zum monatlichen Entgelt.

7 Daten der Dienstgeberin/des Dienstgebers
In dieser Rubrik fuhren Sie bitte an:
den Namen der Betriebsinhaberin (Dienstgeberin)/des Betriebsinhabers (Dienstgebers) oder den
Firmennamen (It. Firmenbuch) oder die genaue Bezeichnung der Institution;
die Betriebsart;
die Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Betriebs.
.Betriebsstatte": Ist die/der Versicherte bei einem weiteren Standort lhres Betriebs (z. B. Filiale, Bau-
stelle oder Biro) beschéftigt, tragen Sie bitte diese Adresse ein.
Versehen Sie bitte die Meldung mit Unterschrift, Datum und Stempel.
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12. Sonderzahlungsmeldung durch Vorschreibebetriebe

éﬁ' OSTERREICHISCHE SOZIALVERSICHERUNG

@ AN DHE

Sonderzahlungs-

1 meldung durch
Vorschreibebetriebe

L

Fiir den Monat ... .

Krankenversicheningsragers

Beitragskontonumimer

(2)

Versicherungsnummer ime vollsidndaig anflhran »

Famiten- und Vomamen

ATl ger Songerzahiung

Brumobamag
in Ero und Cant

der Versicheran VErsicherngsnummer

Name der Dlenstgeberinides Dlensipebers Unterschift ung Stempel der Dienst-
peberinides Dlensigebers baow. dertes

Betriebsart TelefonnLmmer: Bevalimdchifigien

Anschrift (inf. KFZ-4, PLZ, Orf, Strale, Nr)

Befnebssiatte (Fhilale, Baustele, B efc.) in E-Mal:

Eevolmachhgee:r Dow. FHerstenerin TelefonnUmmer

ARSCHAT (NI KFZ-4, PLZ, O, StaiE, N E-443IT

HW — KW O0&-1/01.1

102




Formulare und Erlauterungen

Die Sonderzahlungsmeldung durch Vorschreibebetriebe

Vorschreibebetriebe miissen die Sonderzahlungen (Il., Pkt. 11. Sonderzahlungen, Seite 26) zu pflicht-
versicherten Personen personenbezogen melden. Dazu verwenden Sie bitte das Formular Sonderzah-
lungsmeldung, mit der Sie fir einen Kalendermonat auch mehrere Sonderzahlungen gemeinsam be-
kannt geben kdnnen.
Die Meldefrist fur Sonderzahlungen betragt sieben Tage nach dem Ende des Kalendermonates, in dem
die Sonderzahlung

entweder fallig war

oder bereits vor dem Falligkeitstermin ausgezahlt wurde.
VerstoRe gegen melderechtliche Vorschriften unterliegen Strafbestimmungen (88 111, 112 ASVG). Fur
verspatet vorgelegte Sonderzahlungsmeldungen kann der Krankenversicherungstréger einen Beitrags-
zuschlag vorschreiben (§ 113 ASVG).
Die zweite Ausfertigung der Meldung wird lhnen bestatigt zuriickgesendet, wenn Sie einen freigemach-
ten Briefumschlag beilegen.

1 An die
Fuhren Sie bitte den fir die Versicherung zustandigen Krankenversicherungstrager an (Kurzbezeich-
nung).

2 Beitragskontonummer
Der Krankenversicherungstréger hat Ihnen als Dienstgeber/in eine Kontonummer fur die Beitragsab-
rechnung vergeben. Setzen Sie bitte Ihre Beitragskontonummer deutlich und genau ein.

3 Fur den Monat
Fuhren Sie bitte jenen Kalendermonat an, fiir den die Sonderzahlung gewahrt wurde.

4 Daten der versicherten Personen

In diesen Rubriken sind die Daten der versicherten Personen einzutragen. Achten Sie bitte auf die richti-
ge Schreibweise der Namen und der Versicherungsnummer (vierstellige Ifd. Nummer und in der Regel
das Geburtsdatum).

5 Art der Sonderzahlung
Fihren Sie bitte im Feld oberhalb der Versicherungsnummer die Art der Sonderzahlung an: Weih-
nachtsgeld, Urlaubsgeld, Gewinnanteile, Bilanzgeld, ...

6 Bruttobetrag
Tragen Sie bitte den Bruttobetrag der Sonderzahlung ein.

7 Daten der Dienstgeberin/des Dienstgebers
In dieser Rubrik fihren Sie bitte an:
den Namen der Betriebsinhaberin (Dienstgeberin)/des Betriebsinhabers (Dienstgebers) oder den
Firmennamen (It. Firmenbuch) oder die genaue Bezeichnung der Institution;
die Betriebsart;
die Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Betriebs.
.Betriebsstatte": Ist die/der Versicherte bei einem weiteren Standort Ihres Betriebs (z. B. Filiale, Bau-
stelle oder Biro) beschéftigt, tragen Sie bitte diese Adresse ein.
Versehen Sie bitte die Meldung mit Unterschrift, Datum und Stempel.

103



Formulare und Erlauterungen

13. Meldung zum verminderten AV-Beitrag bei geringem Einkommen durch
Vorschreibebetriebe

d}’ OSTERREICHISCHE SOZIALVERSICHERUNG

AN DIE _
<D Beitragskontonummer

Meldung zum verminderten
AV-Beitrag

bei geringem Einkommen

durch Vorschreibebetriebe

e
KranKenyersicheungsragerns

Summe der verminderten Arbeitslosenversicherungsbeitrdage bei
ganzlichem Entfall des DN-Anteils (minus 3%)

Monat/Jahr

<;\ Verrechnungsgruppe N25a
_/

Verrechnungsgruppe N25b
Summe der verminderten Arbeitslosenversicherungsbeitrdge bei

teilweisem Entfall des DN-Anteils (minus 2%)

Monat/Jahr

Verrechnungsgruppe N25c

Summe der verminderten Arbeitslosenversicherungsbeitrdage bei
teilweisem Entfall des DN-Anteils (minus 1%)

Monat/Jahr
Name der Dlensigeberindges Diensipabers Telefonnummer; Unterscheit und Stempe! der Dlensi-
gebernides Dlensigsbers baw. dentdes
Bevoiimachiigran
"\ AnsSchrit {inf. KFZ-K., PLZ, O, Strafe, Nr) E-Mail
( 4
/) Eevalmdchiigies baw. Herselenin Telefonmummer.
Anschrit finf. KFZ-K., PLZ, O, Strafe, Nr) E-Msi

HW — KV 030011
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Formulare und Erlauterungen

Die Meldung zum verminderten AV-Beitrag bei geringem
Einkommen durch Vorschreibebetriebe

Vorschreibebetriebe miissen die verminderten Arbeitslosenversicherungsbeitrage (lll., 5. Arbeitslosen-
versicherungsbeitréage bei niedrigem Einkommen, Seite 37) der arbeitslosenversicherten Beschaftigten in
Gesamtsummen melden. Dazu verwenden Sie bitte das Formular Meldung zum verminderten AV-Beitrag
bei geringem Einkommen durch Vorschreibebetriebe.

Die Meldefrist fur die Meldung zum verminderten Arbeitslosenversicherungsbeitrag bei geringem Ein-
kommen durch Vorschreibebetriebe betragt sieben Tage nach dem Ende des Kalendermonates, in dem
die verminderten Arbeitslosenversicherungsbeitrage féllig wurden.

1 An die
Fuhren Sie bitte den fur die Versicherung zustandigen Krankenversicherungstrager an (Kurzbezeich-
nung).

2 Beitragskontonummer
Der Krankenversicherungstrager vergibt an die Dienstgeber/innen eine Kontonummer fiir die Beitragsab-
rechnung. Setzen Sie bitte Ihre Beitragskontonummer deutlich und genau ein.

3 Summe der verminderten Arbeitslosenversicherungsbeitrage ...

Kreuzen Sie bitte die zutreffenden Verrechnungsgruppen an. Tragen Sie bitte das Datum mit Monat und

Jahr ein, ab dem im betreffenden Kalendermonat die verminderten Arbeitslosenversicherungsbeitrage zu

berechnen waren.

Ergénzen Sie bitte zu den einzelnen Verrechungsgruppen die Summe der verminderten Arbeitslosenver-

sicherungsbeitrage. Beachten Sie bitte:

- Haben Sie bereits eine Meldung zum verminderten Arbeitslosenversicherungsbeitrag bei geringem

Einkommen durch Vorschreibebetriebe erstattet, ist in weiterer Folge nur dann eine Meldung erfor-
derlich, wenn sich die Summe zu einer Verrechnungsgruppe gegeniiber dem Vormonat geéndert
hat.
Wenn eine Verrechnungsgruppe wegfallt — z. B. durch Abmeldung von der Pflichtversicherung oder
Erh6hung der monatlichen Beitragsgrundlage — senden Sie uns bitte flr diese Verrechnungsgruppe
eine ,Nullmeldung“. Ohne ,Nullmeldung* miissen wir davon ausgehen, dass keine Anderung einge-
treten ist. Die Beitragsvorschreibung wirde durch die fehlende ,Nullmeldung” falsche Summen ent-
halten.

4 Daten der Dienstgeberin/des Dienstgebers

In dieser Rubrik fiihren Sie bitte an:
den Namen der Betriebsinhaberin (Dienstgeberin)/des Betriebsinhabers (Dienstgebers) oder den
Firmennamen (It. Firmenbuch) oder die genaue Bezeichnung der Institution;
die Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Betriebs.

Versehen Sie bitte die Meldung mit Unterschrift, Datum und Stempel.
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Formulare und Erlauterungen

14. Meldung zum BV-Beitrag durch Vorschreibebetriebe

@

AN DIE
Meldung zum
BV-Beitrag durch
Vorschreibebetriehe E‘“?",%‘;f”“’*sm

@ OSTERREICHISCHE SOZIALVERSICHERUNG

Beitragskontonummer

@)

Verrechnungsgruppe N98
Summe der Beitrédge zur
betrieblichen Vorsorge (1,53 %)

Monat/Jahr

Verrechnungsgruppe N97
BV-Zuschlag von 2,5 % (vom Beitrag —
nicht von der Beitragsgrundlage) bei
Jéhrlicher Bezahlung des BV-Beitrages

fir geringfligig Beschéftigte €
Name der Diensigebennides Diensigebers Telefomnummes: LUinterschnit und Stempel der Diensi-
gebemnides ﬂ'eruip,_ebe_m baw. derldes

Anschif (int. KFZ4, PLZ, Ort, Siralie, Nr) Ediait Bevallchifon
Bevolmachigi=T bzw. Herstellerin Telefonnummer.
Anschrt (int. KFZ-+., FLE, O, Strale. Nr) Edait

DT e

HV -

106




Formulare und Erlauterungen

Die Meldung zum BV-Beitrag durch Vorschreibebetriebe

Vorschreibebetriebe missen die Beitrdge zur betrieblichen Vorsorge fir Mitarbeiter/innen (BV-Beitrage,
IV., 2. Betriebliche Vorsorge, Seite 50) der Beschéftigten monatlich melden. Dazu verwenden Sie bitte
das Formular Meldung zum BV-Beitrag durch Vorschreibebetriebe.

Die Meldefrist fir die Meldung zum BV-Beitrag durch Vorschreibebetriebe betragt sieben Tage nach
dem Ende des Kalendermonates, in dem die BV-Beitrage féallig wurden.

1 Andie
Fihren Sie bitte den fir die Versicherung zustéandigen Krankenversicherungstrager an (Kurzbezeich-
nung).

2 Beitragskontonummer
Der Krankenversicherungstrager vergibt an die Dienstgeberinnen eine Kontonummer fir die Beitragsab-
rechnung. Setzen Sie bitte Ihre Beitragskontonummer deutlich und genau ein.

3 Summe der Beitrage ...
Tragen Sie bitte das Datum mit Monat und Jahr ein, ab dem im betreffenden Kalendermonat die BV-
Beitrage zu berechnen waren. Erganzen Sie bitte die Summe der tatsachlichen BV-Beitrage aller Be-
schaft|gten und die Summe der BV-Zuschlage fur geringfligig Beschéftigte. Beachten Sie bitte:
Haben Sie bereits eine Meldung zum BV-Beitrag durch Vorschreibebetriebe erstattet, ist in weiterer
Folge nur dann eine Meldung erforderlich, wenn sich die Summe der BV-Beitrdge oder der BV-
Zuschlage gegeniiber dem Vormonat geéndert hat.
Wenn alle Beschéftigten mit BV-Beitrdgen abgemeldet und alle BV-Beitrage und BV-Zuschlage ge-
meldet sind, senden Sie uns bitte gleich eine ,Nullmeldung” zu den BV-Beitragen. Ohne ,Nullmel-
dung“ mussen wir davon ausgehen, dass die BV-Beitrdge und BV-Zuschlage auf Basis der letzten
Meldung weiter vorzuschreiben sind.

4 Daten der Dienstgeberin/des Dienstgebers
In dieser Rubrik fuhren Sie bitte an:
den Namen der Betriebsinhaberin (Dienstgeberin)/des Betriebsinhabers (Dienstgebers) oder den
Firmennamen (It. Firmenbuch) oder die genaue Bezeichnung der Institution;
die Betriebsart;
die Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Betriebs.
Versehen Sie bitte die Meldung mit Unterschrift, Datum und Stempel.
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Formulare und Erlauterungen

15. Meldung des Service-Entgelts durch Vorschreibebetriebe

@

étb OSTERREICHISCHE SOZIALVERSICHERUNG

AN DIE

Meldung des
Service-Entgelts durch
Vorschreibebetriebe

O,

Fiir das Jahr ......eeeeeeee.....

Elngangsstempel des

Krankefversichenmgsiragers

Eefrragskffonummer

Verrechnungsgruppe N89

Summe der fir die Dienstnehmer/innen
und deren Angehdrige einzuhebenden

Service-Entgelte

Name der Diensigeberinides Diensigebers

Eetriebsart

Telefornumme

Anschrift jint. KFZ4, PLZ, O, Straile, Nr)

Esiriebssidiie (FiWale, Bavsiede, BIro efc. | in

E-Mai

Bevolmdchigier baw. Herstenenin

Telefonnummer

Anschrift (int. KFZ4, PLZ, O, Strae, Nr)

E-Mail

Unierschi and Stempel der Dienst-
gebern/des DiEnsgebers bzw. denves
Bevalmachiigen

HW — KV 023011
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Formulare und Erlauterungen

Die Meldung des Service-Entgelts durch Vorschreibebetriebe

Vorschreibebetriebe haben die Summe jener Service-Entgelte zu melden, die von lhnen einzuheben
sind (siehe IV., 11. Meldung des Service-Entgelt, Seite 63). Dazu verwenden Sie bitte das Formular
Meldung des Service-Entgelts durch Vorschreibebetriebe.

Das Ende der Meldefrist fir die Meldung des Service-Entgelts durch Vorschreibebetriebe ist mit dem
7. Dezember festgesetzt, der auf die jahrliche Falligkeit der Service-Entgelte am 15. November folgt.
VerstdRe gegen melderechtliche Vorschriften unterliegen Strafbestimmungen (88 111, 112 ASVG).

1 An die
Fihren Sie bitte den fir die Versicherung zustéandigen Krankenversicherungstréager an (Kurzbezeich-
nung).

2 Beitragskontonummer
Der Krankenversicherungstrdger hat Ihnen als Dienstgeber/in eine Kontonummer fiir die Beitragsab-
rechnung vergeben. Setzen Sie bitte Ihre Beitragskontonummer deutlich und genau ein.

3 Fur das Jahr
Fuhren Sie bitte jenes Kalenderjahr an, in dem die Service-Entgelte fallig waren.

4 Summe der ...
Tragen Sie bitte die vorzuschreibenden Service-Entgelte fiir alle krankenversicherten Beschéftigten und
deren Angehdrige in einer Summe ein.

5 Daten der Dienstgeberin/des Dienstgebers
In dieser Rubrik filhren Sie bitte an:
den Namen der Betriebsinhaberin (Dienstgeberin)/des Betriebsinhabers (Dienstgebers) oder den
Firmennamen (It. Firmenbuch) oder die genaue Bezeichnung der Institution;
die Betriebsart;
die Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Betriebs.
.Betriebsstatte: Ist die/der Versicherte bei einem weiteren Standort lhres Betriebs (z. B. Filiale, Bau-
stelle oder Biro) beschéftigt, tragen Sie bitte diese Adresse ein.
Versehen Sie bitte die Meldung mit Unterschrift, Datum und Stempel.
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Arbeitsbehelf

Der Arbeitsbehelf in gedruckter Form erscheint nur einmal jahrlich. Sollten sich unterjahrig Anderungen erge-
ben, stehen lhnen die jeweiligen Gebietskrankenkassen (siehe Umschlaginnenseite) gerne zur Verfligung
bzw. wird der Arbeitsbehelf im Internet laufend aktualisiert. Den elektronischen Arbeitsbehelf finden Sie unter

www.sozialversicherung.at



	Titelseite

	Adressen der Gebietskrankenkassen

	Inhaltsübersicht

	Stichwortverzeichnis

	I. Allgemeine Hinweise für die Dienstgeberin/den 
Dienstgeber
	1. Allspartenservice

	2. Auskunftspflicht

	3. Beschäftigung in einem EU-Mitgliedstaat, einem EWR-Staat bzw.der SCHWEIZ

	4. Elektronischer Datenaustausch mit Dienstgeber – ELDA

	5. Entsendung ins Ausland

	5.1 Entsendung in EU–Mitgliedstaaten, EWR-Staaten und die Schweiz

	5.2 Entsendung in einen Vertragsstaat (bilaterale Abkommen)

	5.3 Entsendung in einen Nichtvertragsstaat


	6. Gemeinsame Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben (GPLA)

	7. Meldepflicht im Überblick (Meldungen)

	8. Urlaub im Ausland


	II. Bildung der Beitragsgrundlage

	1. Akkordschlusszahlungen

	2. Allgemeine Beitragsgrundlage

	3. Allgemeine Beitragsgrundlage in besonderen Fällen

	4. Beitragszeitraum

	5. Entgelt

	6. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

	7. Entgeltfortzahlungsfonds bei der AUVA

	8. Höchstbeitragsgrundlagen

	9. Sachbezüge

	10. Sonderfälle zur Berechnung der Versichertenanteile

	11. Sonderzahlungen

	12. Trinkgelder

	13. Urlaubsersatzleistungen/ 
Kündigungsentschädigungen 

	III. Beiträge – Ermittlung und Abfuhr

	1. Beitragsgruppenbestimmung für den Regelfall

	2. Beitragsgruppen und Beitragssätze

	3. Beitragsgruppen und Beitragssätze für Lehrlinge

	4. Abzug der Dienstnehmeranteile - Beispiele

	5. Arbeitslosenversicherungsbeiträge bei niedrigem Einkommen

	6. Beitragsnachweisung

	7. Lohnzettel und Beitragsgrundlagennachweis

	Fallbeispiele

	Lohnzettel - Muster
	Hinweise für die Ausfertigung

	Sozialversicherungsrechtlicher Teil


	8. Einzahlung der Beiträge - Buchungsweg

	9. Fälligkeit der Beiträge


	IV. Sonstige Bestimmungen

	1. Arbeits- und Entgeltsbestätigung

	2. Betriebliche Vorsorge

	3. Bonus/Malus-System - Entfall

	4. Insolvenz-Entgeltsicherungszuschlag (IE)

	5. Arbeiterkammerumlage (AK)

	6. Landarbeiterkammerumlage

	7. Nachtschwerarbeits-Beitrag (NB)

	8. Neugründungs-Förderungsgesetz

	9. Schlechtwetterentschädigungsbeitrag (SW)

	10. Schwerarbeit im Sinne der Schwerarbeitsverordnung

	11. Service-Entgelt

	12. Wohnbauförderungsbeitrag


	V. Versichertengruppen - Besonderheiten

	1. ErntehelferInnen

	2. Fallweise Beschäftigte

	3. Familienhospizkarenz

	4. FerialarbeiterInnen und Ferialangestellte

	5. Freier Dienstvertrag

	6. Geringfügig Beschäftige

	7. Kinderbetreuungsgeld

	8. Lehrlinge

	9. Mehrfache Beschäftigung

	10. Mitversicherung – Zusatzbeitrag für Angehörige

	11. Präsenzdienst

	12. Zivildienst


	VI. Formulare und Erläuterungen

	1. Mindestangaben-Anmeldung

	2. Anmeldung

	3. Abmeldung

	4. Mindestangaben-Anmeldung für eine fallweise beschäftigte Person

	5. An- und Abmeldung für eine fallweise beschäftigte Person

	6. Änderungsmeldung

	7. Familienhospizkarenz-An-, Ab- und Änderungsmeldung

	8. Arbeits- und Entgeltsbestätigung

	9. Arbeits- und Entgeltsbestätigung für Wochengeld

	10. Schwerarbeitsmeldung

	11. Lohn- und Gehaltsänderungsmeldung durch Vorschreibebetriebe

	12. Sonderzahlungsmeldung durch Vorschreibebetriebe

	13. Meldung zum verminderten AV-Beitrag bei geringem Einkommen durch Vorschreibebetriebe

	14. Meldung zum BV-Beitrag durch Vorschreibebetriebe

	15. Meldung des Service-Entgelts durch Vorschreibebetriebe



